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Zum Geleit

Wie es gehalten werden soll, der Obertitel des vor-
liegenden Buches, istein Zitataus einer der wichtigsten
in ihm ausgiebig behandelten Quelle, aus der In-
struktion fiir die zur Rechtsprechung und Verwaltung
im Markgraftum Niederlausitz 1666 gegriindete Ober-
amtsregierung. Gemeint war mitder Formulierung, die
in gleicher oderihnlicher Form inzahlreichen frithneu-
zeitlichen Rechtstexten auftaucht: Wie es nach Recht
und Gesetz gehalten werden soll. Die Ermahnungan die
verantwortlichen, die Rechts- und Verwaltungsstreitig-
keiten entscheidenden Beamten der Oberamtsregierung
macht, wenn man die im Brandenburgischen Landes-
hauptarchiv in Potsdam {iiberlieferten schriftlichen
Zeugnisse ihres Wirkens studiert, dem heutigen Leser
nachdriicklich die Bedeutung des Rechtes fiir das all-
tigliche menschliche Zusammenleben bewusst. Eine
politische und soziale Gemeinschaft, wie es etwa das
vom hohen Mittelalter bis zum Anfang des 19. Jahr-
hunderts bestehende Markgraftum Niederlausitz war,
bedarf der Rechtsordnung, damit die im Alltagsleben
auftretenden geringfiigigen oder schwergewichtigen
Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Personen
und Personengruppen nach tiberzeugend geformten
und allgemein anerkannten Grundsitzen geregelt
werden konnen. Das Recht, welche Formen und
Inhalte auch immer es im Einzelnen annehmen mag,
ist und bleibt fir die innere und dufere Gestaltung
und Verfassung eines staatlichen Gemeinwesens von
konstitutiver Bedeutung.

Betrachtet man vor dem Hintergrund solcher
Erwigungen die gegenwirtigen Schwerpunkte der
mittelalterlichen und neuzeitlichen deutschen Ge-
schichtswissenschaft, kann man sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass die Rechtsgeschichte allzu sehr
anden Rand der Aufmerksamkeitgeriicktist, wihrend
Sozial- und Kulturgeschichte iibermifiig die Auswahl
der bearbeiten Themen dominieren. Die Zeiten, in
denen der Rechtshistoriker Heinrich Mitteis mit den
fihrenden medidvistischen Allgemeinhistorikern
tiber den »Lebenswert der Rechtsgeschichte« im All-
gemeinen und iiber die grundlegenden Elemente der
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mittelalterlichen Verfassung und Verfasstheit des
Reiches und seiner Territorien auf hohem Niveau
debattierte, liegen schon einige Generationen zuriick.
Sie zeugen ebenso wie viele bedeutsame Beitrige von
Rechtshistorikern aus dem letzten halben Jahrhundert
davon, dass die historische Erkenntnis aus der Analyse
der jeweiligen Rechtsordnung groflen Gewinn zieht
und an ihr nicht vorbeigehen darf. Die Diskussion
zwischen Rechts- und Allgemeinhistorikern wird
anscheinend dadurch erschwert, dass sie, wenn sie in
der Universitit wirken, unterschiedlichen Fakultiten
angehoren, gemeinhin der Juristischen und der Phi-
losophischen Fakultit, damit in ihrer Stellung auch
von deren jeweiligen internen Schwerpunktsetzungen
abhingig sind und nicht immer in wiinschenswerter
Weise das Fachgesprich tiber die Fachgrenzen hinweg
pllegen. Wihrend die Rechtshistoriker ihr Gebiet
gegeniiber der Konzentration der Jurisprudenz allein
auf das gegenwirtige Recht mit Schwierigkeiten be-
haupten miissen, sind manchem Allgemeinhistoriker
unter dem Eindruck der vorherrschenden Modetrends
die Kenntnisund das Verstindnis von Recht und Justiz
abhanden gekommen. Begibt man sich in die Bereiche
der deutschen Landesgeschichtsforschung, wird das
Bild noch triiber. Fiir die brandenburgische Landes-
geschichtsforschung ist es jedenfalls erniichternd fest-
zustellen, dass eine brandenburgische Rechtsgeschichte
nahezu nicht zu bestehen scheint. Seit langem fehle
es an einer andauernden und tiefer gehenden Be-
schiftigung mit ihr, und man muss schon ein Jahr-
hundert zuriickgehen, bis man auf fundierte und
inhaltsreiche, bedeutende Monographien zu heraus-
ragenden, umfassenden Gegenstinden stof3t.

Dass die brandenburgische Rechtsgeschichte ein
tiberaus ertragreiches Feld darstellt, belegt die nach-
folgende Studie von Ellen Franke in aller Deutlich-
keit. Zu ihrer Entstehung und zu ihrem Ergebnis
haben mehrere gliickliche Umstinde beigetragen.
Die Verfasserin hat fiir ihr Studium die heutzutage
recht seltene Kombination von Jura und Geschichte
gewihlt, ist somit mit Methoden und Fragestellungen



beider Ficher vertraut und vermag, wie ihre mitt-
lerweile zahlreichen Verdffentlichungen zur frithneu-
zeitlichen Geschichte des Alten Reiches und seiner

Territorien zeigen, ihre rechtsgeschichelichen Unter-
suchungen so anzulegen, dass Voraussetzungen und

Wirkungen des Rechts fiir dassoziale Leben politischer

Gebilde anschaulich und prignant sichtbar gemacht

werden. Thre Arbeit tiber Recht und Rechtspflege in

der Niederlausitz und in Liibben ist aus einer Dauer-
ausstellung hervorgegangen, die sich das Amesgericht

Liibben anlisslich des 80-jihrigen Jubildums seines

heutigen Dienstgebiudes gewiinscht hatte und die

dannvom Brandenburgischen Landeshauptarchivund

der Brandenburgischen Historischen Kommission e.V.
2009 verwirklicht wurde, wofiir sie Ellen Franke als

Kuratorin gewinnen konnten. Die hier vorgelegte Ver-
offentlichung gehtaberweitiiber die urspriinglich dazu

geplante kleine Begleitpublikation hinaus, hatden Cha-
rakter eines Ausstellungskataloges trotz der zahlreichen,
dieeinstige Herkunftverratenden Abbildungen lingst

abgestreift und bietet jetzt mit ihren eingehenden Er-
orterungen eine Einfithrungin die Rechtsgeschichee der

Niederlausitzund ihresjahrhundertelangen Zentrums

Liibben von den ersten Jahrzehnten des 16. bis an den

Anfangdes21. Jahrhunderts. Die Anziechungskraftdes

Gegenstandes war offenkundig so nachhaltig, dass die

Verfasserin aus eigenem Antrieb tiber die Erwartungen

ihrer Auftraggeber hinausgegangen istund ihre Arbeit

viel umfassender angelegt hat.

Unter den vier Kapiteln von Ellen Frankes Dar-
stellung sollen hier nur die beiden Schwerpunkte,
die die fiir die Allgemein- und Rechtsgeschichte der
Niederlausitz und Brandenburgs bedeutenderen Vor-
ginge behandeln, hervorgehoben werden. Sie riicke
einerseits die Justizorganisation in den Mittelpunke,
behandelt die wesentlichen Organe der Rechtspflege,
dieseitderersten Hilfte des 16. Jahrhundertsin Liibben
angesiedelt waren, zunichst mit Zustindigkeit fiir
das gesamte Markgraftum Niederlausitz und spiter,
nach dessen Angliederung an Preuflen 1815, fiir einen
kleineren Zustindigkeitsbezirk im regionalen Umfeld
der Stadt. Zur Erlduterung der Verhiltnisse beschreibt
sie fiir die frithe Neuzeit eingehend die beiden grund-
legenden Ordnungen, die die obersten Institutionen der
Justizim Markgraftum schufen, nimlich die Ordnung
des Landgerichts von 1538, vor dem die Zivilprozesse

der sog. eximierten Stinde ausgetragen wurden, und
die Ordnung der Oberamtsregierung von 1666, einer
zentralen Kollegialbehorde, die sich in einer ein wenig
unklaren Aufgabenteilung mit dem Landgericht der
Verwaltungs- und Rechtsstreitigkeiten im Lande an-
nahm (da Verwaltung und Recht noch nicht in zwei
streng voneinander abgegrenzte Bereiche geschieden
waren). Die Verfassung des Markgraftums, die wegen
der dauernden Abwesenheit des bohmischen bzw.
sichsischen Landesherrn und seiner schmalen Besitz-
grundlage durch das Schwergewicht der vier Stinde
— Geistlichkeit, Herren- und Ritterstand sowie Imme-
diatstddte — gekennzeichnet war, fithrte dazu, dass das
Landgericht ebenso wie die Oberamtsregierung unter
starkem stindischen Einfluss standen. Ihre personelle
Zusammensetzung und Maflstibe und Inhalte ihrer
Arbeit und Beschliisse wurden erheblich von deren
Erwartungen und Auffassungen, vornehmlich von
denjenigen der unter ihnen tonangebenden adligen
Inhaber der groflen Gutsherrschaften, bestimmt. Die
ausgedehnte Landgerichtsordnung von 1538 wird hier
zum ersten Mal in einer modernen kritischen Edition
dargeboten und zugleich eingehend analysiert, dabei
sowohl in den damaligen Vorgang der Rezeption des
romisch-kanonischen Rechtes im Alten Reich hinein-
gestelltalsauch in seiner territorialen Eigentiimlichkeit
erhellt. Die relative Eigenstiandigkeit der niederlausit-
zischen Rechtsorganisation endete mitdem Untergang
des Markgraftums durch die Beschliisse des Wiener
Kongresses 1815, die es dem Konigreich PreufSen bzw.
dessen Provinz Brandenburg angliederten. Fortan
unterlag der Justizaufbau in der Niederlausitz und in
Liibben, die Artder dorteingerichteten Gerichte sowie
deren riumliche und sachliche Zustindigkeit, ginzlich
den allgemeinen justizpolitischen Vorstellungen und
Beschliissen des jeweiligen Gesamtstaates, zunichst
des Konigreiches Preuflen, nach 1871 des Deutschen
Reiches, nach 1945/49 der Deutschen Demokratischen
Republik, nach 1990 der Bundesrepublik Deutsch-
land bzw. des wiedervereinigten Deutschlands. In-
folgedessen werden von der Verfasserin sowohl die
allgemeinen preuf8isch-deutschen Rahmenordnungen
und die damitjeweils verkniipften Prinzipien von Recht,
Rechtsordnung und Rechtspflege geschildert wie auch
deren konkrete Umsetzung in der Niederlausitzund in
Liibben beschrieben, einschlieSlich des (begrenzten)
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Spielraumes, den die Verantwortlichen in der Region
selbst erfolgreich oder erfolglos zur Wahrung ihrer
lokalen Position auszufiillen trachteten. Besondere
Aufmerksamkeit verdienen dabei die tiefgreifenden
Umbriiche in der Justizorganisation nach 1945 und
nach 1990, die aus den geradezu revolutioniren poli-
tisch-gesellschaftlichen Umbriichen folgten.

Der zweite Hauptschwerpunkt der Darstellung
gilt vier ausgewihlten Rechtsfillen bzw. Rechtskon-
flikten des 17. bis 20. Jahrhunderts. Sie entstammen
ganz unterschiedlichen Materien: Der Bogen wird
vom gebrochenen Eheversprechen im 17. Jahr-
hundert tber Verlust und Wiedergewinnung von
Gutseigentum im 18. Jahrhundert und den Nach-
weis des Gebdudeeigentums im 19. Jahrhundert bis
zur Wirtschaftskriminalitdt in nachkriegsbedingten
Notzeiten des 20. Jahrhunderts geschlagen. Alle ein-
gehend behandelten Verfahren veranschaulichen bei-
spielhaft die Erkenntniskraft des Einzelfalles, wenn
an ihm die grundsitzlichen Merkmale der jeweiligen
Rechtsordnung verdeutlichtund aus ihnen herausgear-
beitet werden. Die Verfasserin versteht es vorziiglich,
das allgemeine Rechtsverstindnis der Zeit in dem
zur Debatte stehenden Gegenstand darzulegen, da-
durch das Besondere, den skizzierten Einzelfall, durch
das Allgemeine, die giiltigen konkreten Rechtssitze
und Rechtsorgane, zu kliren und so die Vorgehens-
weisen der beteiligten Seiten, ihre Argumentationen
und Richtlinien zu erhellen. Erst die weiter aus-
holenden Betrachtungen zu den allgemeinen Zeit-
verhiltnissen bringen den konkreten Rechtsstreit
zum Sprechen, belegen seine Aussagekraft fiir die
Lebensbedingungen in der Epoche. Alle vier Vor-
ginge zeigen, wie das Recht mit den politischen und
gesellschaftlichen Umstinden verbunden ist, wie es
abhingtvon den unter den Zeitgenossen verbreiteten
und geltenden Auffassungen iiber die Ordnung des
menschlichen Zusammenlebens. Die Beurteilung
der Ehe ist im 17. Jahrhundert aufs Engste verkniipft
mit der christlichen bzw. protestantischen Einschit
zung der unauflgslichen Verbindung von Mann und
Frau, die Eigentumsvorginge des 18. und 19. Jahr-
hunderts offenbaren die Achtung vor dem Eigentum
desIndividuumsoder der Korporation, die vielfiltigen
Formen zu seiner beweiskriftigen Sicherung und
die tberlegte Vorsicht in der Behandlung eines Ei-
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gentumswechsels. Der Vorwurf und die Aburteilung
der Wirtschaftskriminalitit diente nach 1945 offen-
kundig als Werkzeug im Kampf gegen eine sozial un-
erwiinschte Gruppesselbstindiger Bauern und zu deren
Niederhaltung und Ausschaltung und drohte Recht
und Gerichtzu blof$en Instrumenten des marxistischen
Klassenkampfes herabzudriicken.

Der Reihenherausgeber ist zu doppeltem Dank
verpflichtet. Die Verfasserin des Werkes, Ellen Franke,
hat sich der ihr tbertragenen Aufgabe mit groflen
Einsatz zugewandt, zunichst der Gestaltung der
Ausstellung im Liibbener Amtsgericht, danach der
Ausarbeitung der verabredeten Begleitpublikation,
die aufgrund ihrer eingehenden Forschungen unter
Heranzichung und Auswertungarchivalischer Quellen,
vornechmlich im Brandenburgischen Landeshaupt
archiv, weit iiber den urspriinglichen Plan hinaus-
gewachsen ist und die sie mit unvermindertem
Willen und Ausdauer trotz erheblicher anderweitiger
beruflicher Beanspruchung bis zum Abschluss des
Manuskriptes fortgefithre hat. Dass das Vorhaben
aber tiberhaupt beschlossen und durchgefithre wurde,
ist auf das Interesse des Direktors des Amtsgerichts
Liibben, Stephan Lehmann, an der Geschichte seines
Hauses und dessen Vorgingereinrichtungen, an deren
raumlicher Unterbringung und insbesondere an deren
rechtlicher Titigkeit, zuriickzufithren. Seiner Ini-
tiative entsprang die Idee zu ciner Dauerausstellung
im Amtsgericht Libben und zu einer dazugehorigen
Veroffentlichung, die dann im Zusammenwirken mit
der Brandenburgischen Historischen Kommission e.V.
und dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv ver-
wirklicht werden konnte. Dass die Publikation spiter
alseinstbeabsichtigt herauskommt, wird er hoffentlich
mit Freude hinnehmen aufgrund des Umstandes, dass
das nun erreichte Ergebnis Recht und Rechtspflege in
der Niederlausitzund in Litbben merklich umfassender
und vielgestaltiger beschreibt, als es im Rahmen der
Ausstellung moglich war.

Potsdam, im Mirz 2014

PD Dr. Klaus Neitmann
Direktor des Brandenburgischen Landeshauptarchivs
und Vorsitzender der Brandenburgischen Historischen

Kommission e.V.
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Zur Einfiihrung

Vorliufer des vorliegenden Bandes ist ein Ausstellungs-
projekt zur Liibbener und Niederlausitzer Rechts-
geschichte, das 2009 im Auftrag des Amtsgerichts
Liibben realisiert wurde. (Abb. 1) Die Mitarbeiter
des Gerichts nahmen den 80. Jahrestag des Neubaus
ihres Amtsgerichtsgebiudes dafiir zum Anlass. Die
Entscheidung fiel auch in dem Bewusstsein, dass der
Liibbener Gerichtsstandort, der Anfang der 1990er
Jahre im Zuge der Maflnahmen zur Reduzierung
der DDR-Kreisgerichte zur Diskussion stand, dank
des 1929 geschaffenen, reprisentativen Gerichtsbaus
erhalten werden konnte. Mitdiesem Gebiude verfiigte
Liibben iiber einen Standortvorteil, den die Verant-
wortlichen und Mitarbeiter nutzten — nicht nur, um
die Existenz des Amtsgerichts zu sichern, sondern
auch, um es zu einem modernen Justizzentrum des
21. Jahrhunderts auszubauen. Diese Leistung war
allemal Grund genug, an gewonnene Traditionen
anzukniipfen und sich ihrer mittels einer Ausstellung
und des nun vorliegenden Bandeszu vergewissern. Die
Dauerausstellung kann kostenlos im Foyer des Amts-
gerichts besichtigt werden.

Die nachfolgende Abhandlung kniipft zwar an die
Ausstellungstafeln an, geht aber iiber die urspriing-
lichen Tafeltexte hinaus — zum Teil erheblich. Auch
wurden die Texte prizisiert, verbessert und um einen
Anmerkungsapparat sowie einen Urkundenanhang
erganzt. Auf diese Weise entsteht erstmals ein fur
eine breitere Offentlichkeit bestimmtes Panorama der
Liibbener und Niederlausitzer Rechtsgeschichte. Die
hauptsichliche Quellenbasis bildet die umfangreiche
archivalische Uberlieferung, dieim Brandenburgischen
Landeshauptarchiv — auch zur Niederlausitz — ver-
wahrt wird.

Das niederlausitzische Quellenzitat Wie es gehalten
werden soll, das aus der Frithen Neuzeit stammt und
hier als Ausstellungs- und Buchtitel gewihlt wurde,
bringt auf den Punkt, was Gesetze mit den dazuge-
hérenden institutionellen und organisatorischen
Strukturen zu leisten hatten und zu leisten haben:
Recht und Ordnung schaffen sowie erhalten. Der
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hohen Bedeutung von Rechtsnormen und deren
Durchsetzung waren sich also bereits die frithneu-
zeitlichen Juristen bewusst, als sie 1666 in der In-
struktion fiir die Niederlausitzer Oberamtsregierung'
jedem Paragraphen diese Formel voranstellten —so, wie
esihre Kollegen im ganzen Heiligen Romischen Reich
vorund nach ihnen auch taten. Die Formulierung Wie
es gehalten werden soll findet sich hiufig in frithneu-
zeitlichen Gesetzestexten; sie ist weder singuldr noch
ein niederlausitzisches Spezifikum. Dariiber hinaus
umschreibt die Formel neben den verordnenden
und regulierenden Mafinahmen auch deren positive
Wirkungen rechtssichernder und gestaltender Art.
Ziel war es, die Ausstellung und das Buch in diesem
ambivalenten Sinn auszugestalten. Zugleich wurde —
um die Bedeutungsvielfalt des Zitates hervorzuheben
— der Wortstamm »halt« fiir die Ausstellungstafeln
bzw. die Unterkapitel des Bandes durchgingig als
Leitmotiv gesetzt.

Der Band beinhaltet fiinf Blocke: Bedeutung —
Gerichtsorganisation — Gebdude — Konflikte — Ut-
kundenanhang. Zunichstwird die Bedeutung Liibbens
fiir die Niederlausitzer Rechtsgeschichte gewiirdigt.
Damit wird jener Rahmen abgesteckt, in dem sich
die zentralen Wesensmerkmale Liibbens als Haupt-
stadt der Niederlausitz und traditionell gewachsenes
Justizzentrum wiederfinden. Die wechselnden Herr-
schaftsverhiltnisse sowie die starke Position der Land-
stinde werden hier ebenso skizziert wie der Aufstieg
und der Bedeutungsverlust der Stadt im Verlauf der
vergangenen Jahrhunderte. Das so geschaffene Koor-
dinatensystem dient zugleich als Basis zum besseren
Verstindnis der nachfolgenden, ausfiihrlicheren
Kapitel.

Das zweite und zugleich umfangreichste Kapitel
zeichnet die Grundziige der Niederlausitzer Gerichts-
organisation nach. Es spannt den Bogen vom 16. Jahr-
hundert bis zur Gegenwart, wobei jene Zisuren im

1 BLHA, Rep. 17B Oberamtsregierung der Niederlausitz,
Nr. 3796.
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Vordergrund stehen, die in den Alltag der Menschen
eingriffen und die Libbener Gerichtsstrukturen nach-
haltigverdnderten. Die Themenauswahl orientiertsich
anden grofen Linien der deutschen und europiischen
Rechtsgeschichte, von denen auch die Liibbener Ab-
ldufe nicht isoliert betrachtet werden konnen. Stets
spiegeln sich langfristig wirkende Umwilzungen im
politischen Macht- und Herrschaftsgefiige sowie ein
Wandel der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Verhilenisse in den Verwaltungs- und Rechtsstruk-
turen wider — mitunter freilich zeitversetzt. Auf der
anderen Seite wirken Recht und Gesetzgebung gesell-
schafts- und wirtschaftsgestaltend. Es sind zwei Seiten
ein und derselben Medaille. Doch beide gilt es zu be-
leuchten. Indem der Fokus auf die groflen, struktur-
verindernden Linien der deutschen Rechtsgeschichte
gelegt wird, riickt die Zeit des Nationalsozialismus,
in der die biirgerlichen Gerichtsstrukturen bestehen
blieben, bedauerlicherweise in den Hintergrund. Da
die traditionell gewachsenen Strukturen weder beseitigt
noch dauerhaft verindert wurden, sondern ein inhalt-
licher Wandel erfolgte, wurde auf Ausfithrungen zum
nationalsozialistischen Machtmissbrauch und zur In-
strumentalisierung der Justiz verzichtet.

Wihrend der Wandel der Gerichtsorganisation
in strukturgeschichtlichen Kapiteln nachvollzogen
werden kann, dienen die bauhistorischen Be-
schreibungen — der Bedeutung des Gebidudes gerecht
werdend — dazu, sich einen Eindruck vom traditions-
reichen Gelinde zu verschaffen. Grundrisse sowie
Ansichten informieren iiber die baulichen Ver-
dnderungen des Standortes. Bauakten und Korres-
pondenzen berichten {iber Geldnot und beklagens-
werte Zustinde, die in der Vergangenheit die Arbeit
des Liibbener Gerichtspersonals erschwerten. So ent-
steht ein farbenfrohes Bild von dem Wandel, der sich
auf dem Gelinde von der Frithen Neuzeit bis zum 21.
Jahrhundert vollzog.

Ahnlich facettenreich werden im vorletzten
Kapitel reprisentative Einzelfille vorgestellt, die
exemplarisch vier Jahrhunderte Justizgeschichte be-
leuchten. Sie lockern den prichtig illustrierten Band
zusitzlich auf. Hierbei wurde das Hauptaugenmerk
auf alltigliche Konflikte gelegt, die jenseits von
spektakuldren Prozessen und sogenannten Justizirr-
tiimern pars pro toto Einblicke in die alltdglichen
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Geschifte und Rechtsvorstellungen der Liibbener
und Niederlausitzer Akteure eréffnen. Wie heute
war das Liibbener Gericht auch in der Vergangenheit
vielmehr mit Schuldenklagen, Vollstreckungen, Erb-
streitigkeiten, Diebstahl oder mit Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit befasst als mit
spektakuliren Mordfillen oder gar Hexenprozessen.
Vereinzelt mag es letztere auch gegeben haben. Nur
waren sie selten. Unsere Vorstellungen vom Gerichts-
wesen der Vergangenheit sind allzu eng verbunden
mit brennenden Hexen, Tortur und willkiirlichen
Machtspriichen der Herrscher. Doch spiegeln diese
Methoden nicht das alltigliche Geschift eines
Gerichts wider, sondern die Ausnahmen. Der hart
strafende Richter (Abb. 2), der derart grausame
Strafen verhingte, wie sie bspw. in der Carolina (der
Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532)
normiert sind, entsprach nicht dem Alltag. Vielmehr
bestimmten Ausgleich und Giiteverhandlungen den
mittelalterlichen und frithneuzeitlichen Straf- und
Zivilprozess. Diese Tatsache entzieht sich zumeist
der allgemeinen Kenntnis und soll auch fiir Libben
ins Bewusstsein gerufen werden.

Welchen Stellenwert Giiteverhandlungen auch im
Niederlausitzer Zivilprozess einnahmen, verdeutlicht
die im Urkundenanhang edierte Landgerichtsord-
nungvon 1538. Zugleich unterstreicht die Edition die
Bedeutung der gelehrten Juristen, die sukzessive die
Modernisierung der Rechtspflege im 16. Jahrhundert
vorantrieben und auf diese Weise der Rezeption des
romischen Rechts — auch im Niederlausitzer Raum —
Vorschub leisteten. In diese Vorginge geben beide Ur-
kundeneditionen hervorragende Einblicke.

Nichtzuletztist der vorliegende Band das Produkt
einer erfolgreichen und konstruktiven Zusammen-
arbeit vieler Personen, sowohl in Potsdam als auch
in der Niederlausitz. In erster Linie méchte ich den
Mitarbeitern des BLHA Potsdam danken, ohne deren
Hilfe die Ausstellungstafeln und der vorliegende Band
so nicht denkbar gewesen wiren. Allen voran gilt
mein Dank dem Direktor des BLHA, PD Dr. Klaus
Neitmann, derzur wissenschaftlichen Konzeption der
Ausstellung maflgeblich beitrug, die Tafeltexte und
das Manuskript seiner Kritik unterzog und mir jeder-
zeit mit Rat und Tat zur Seite stand. Mehr als einmal
reagierte er verstindnisvoll, wenn sich aufgrund ander-

Zur Einfiihrung



2 Libbener Richtschwert, vermutlich 17. Jahrhundert; Stadt- und Regionalmuseum im Schloss zu Liibben

weitiger beruflicher Verpflichtungen die Fertigstellung
des Buchmanuskripts verzogerte. Ebenso binich Frau
Kirstin Weirauch fiir ihre unermiidliche Unterstiit-
zung dankbar. Unsere produktive Zusammenarbeit
in der Organisation der Ausstellung, der graphischen
Gestaltung der Tafeln und ihre Hilfe bei der Re-
produktion von Quellenmaterial werden mir stets
in guter Erinnerung bleiben. Dr. Falco Neininger
unterstiitzte das Vorhaben mit zahlreichen Literatur-,
Quellen- und organisatorischen Hinweisen, er stellte
Literatur zur Verfigung und war ein gern zu Rate
gezogener Gesprichspartner. Frau Kathrin Schaper
gab wertvolle Quellenhinweise und Herr Torsten
Hartisch fithrte die datenschutzrechtlichen Kon-
trollen der Texte und der zu publizierenden Quellen
durch. Dafir gebithre ihnen grofler Dank. Nicht
zuletzt mochte ich dem Mitarbeiterteam um Frau
Kerstin Biihring sehr herzlich fiir die angenehmen
und ergiebigen Aufenthalte im Haus danken; sie
kamen im Lesesaal des Landeshauptarchivs meinen
Nutzerwiinschen in stets fachlich-kompetenter und
freundlicher Weise nach. Dem Ministerium der Justiz
des Landes Brandenburg, Referat Presse- und Offent-
lichkeitsarbeit (Presseabteilung) danke ich fiir die
unbiirokratische Zusendung von Aktenkopien, die
Auskunft Gber die Entscheidung fiir den Gerichts-
standort Liibben und dessen Ausbau geben.

Doch nicht nur in Potsdam fand das Projeke
kollegiales Interesse, sondern auch in der Niederlausitz
sowie in der Stadt Liibben stiefS das Vorhaben auf
rege Kooperationsbereitschaft. In diesem Zusammen-
hang ist insbesondere Herr Thomas Mietk vom Kreis-
archiv Dahme-Spreewald (chemals in Liibben, jetzt

Zur Einfiihrung

in Luckau) zu nennen, der meine fortwihrenden
Anfragen und Reproduktionsauftrige mit nie nach-
lassender Freundlichkeit entgegennahm und kurzer-
hand erfiillte. Zugleich besaflen die Mitarbeiter vom
Amtsgericht Liibben, die die Ausstellung initiiert und
finanziert haben, stets ein offenes Ohr fiir meine Be-
lange. Neben anderen sind insbesondere Herr Stephan
Lehmann, Frau Rosemarie Petrat, Herr Erhard Preufie
und Herr Holger Staudler zu nennen. Das Stadt- und
Regionalmuseum im Schloss zu Liibben und seine
Mitarbeiter, vor allem Frau Christina Orphal und
Herr Philip Kardel, unterstiitzten das Vorhaben un-
biirokratisch und schnell, bspw. mit der Gewihrung
von Bildmaterial und -rechten. Herr Jorg Becken
lief mich an seinen Forschungen zur »Wendezeit« in
Liibben teilhaben, so dass einige seiner Informationen
auch in das Ausstellungsprojekt zur Niederlausitzer
Rechtsgeschichte einflieflen konnten.

Patrick Hiusler von der Firma Digidax in Potsdam
gelang die graphisch ansprechende und professionelle
Gestaltungder Ausstellungstafeln. Die unkomplizierte
Zusammenarbeit bereitete viel Freude — ebenso wie die
Buchgestaltung mit dem Lukas Verlag, namentlich
sei Frau Susanne Werner und Herrn Frank Bottcher
gedanke.

Meinen Freunden und Bekannten, die das Vor-
haben mit kritischem Rat und helfender Hand be-
gleiteten, kann ich nicht ausreichend genug danken.
Sie opferten ihre Freizeit und besaflen viel Geduld
fiir meine Wiinsche. So gilt Dr. Doris Bulach, Prof.
Dr. Matthias Hardt, Harald Kufner M.A., Silke
Kuhnert, Sylvia Rosendahl, Dr. Karin Schneider und
Manuela Wetzel mein ganz besonderer Dank.
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Lastbutnotleastistden Bildgebern zu danken, von
denen der gutausgestattete Band profitiert. Sie einzeln

aufzufithren, wiirde an dieser Stelle zu weit fiithren.

Sie werden in den Bildnachweisen separat genannt.
Abschlielend gilt mein ganz besonderer Dank
meinem akademischen Lehrer Prof. Dr. Winfried
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Schich, der die Mithen des Korrekturlesens auf sich
nahm und der es an weiterfithrendem und vertrauens-
vollem Rat nie hat mangeln lassen. Ihm sei dieser
Band gewidmet.

Ellen Franke, Wien

Zur Einfiihrung



Bedeutung des Liibbener Amtsgerichts fiir die Niederlausitzer

Rechtsgeschichte

Schlicht gehalten und sachlichanmutend befindetsich
das hiesige Amtsgerichtsgebidude (Abb. 3) aus gutem
Grund in zentraler Lage gegeniiber dem ehemaligen
Stindehaus und in unmittelbarer Nihe zum Liibbener
Schloss. Aufengstem Raum konzentrierensich hier zwei
Kernelemente der Niederlausitzer Rechtsgeschichte:
daslandesherrlich organisierte Gerichtswesen und die
Niederlausitzer Stinde. (Abb. 4)

Das Amtsgericht kann auf eine lange und fiir die
Niederlausitz wichtige rechts- und verwaltungshis-
torische Tradition zuriickblicken. Spitestens seit dem
16.JahrhundertdarfLiibben als Niederlausitzer Haupt-
stadt bezeichnet werden, da ab dieser Zeit die Zen-
tralbehérden des Markgraftums hier vereinigt waren.

An diesem Ort liefen die Organisationsfiden des
Landes zusammen, das selbst wiederum eingebunden

3 Das derzeitige Amtsgericht
von Nordwesten mit dem Neu-
bau vorn, daran anschlieBendem
Amtsgerichtsgebdude von 1929,
in der Fluchtmitte (weiB) das
ehemalige Standehaus und hin-
ten die einstige Hauptsparkasse
(heute Landratsamt); Foto: Ellen
Franke, 2009

war ins Heilige Romische Reich Deutscher Nation
und dessen Nachfolgestaaten. Die Niederlausitz und
mit ihr Liibben waren im Laufe der Jahrhunderte an
verschiedene Landesherren verliehen; meist waren es
michtige Nachbarn, die das Markgraftum zu Lehen
besaflen. Uber lingere Zeit regierten abwechselnd
entweder die sichsischen Wettiner oder diebohmischen
Konige das Land. Als die Habsburger als Kaiser des
deutschen Reichs gleichzeitig zu bshmischen Kénigen
gewihlt worden waren, wurden die Niederlausitzer
zugleich dem Kaiser in Wien unterstellt. (Abb. 5-7)
Kurzzeitig nannten sich die brandenburgischen Kur-
fiirsten Markgrafen der Niederlausitz, bis seit 1815 das
Territorium dauerhaft zu Brandenburg gehért. Egal
welcher Dynastie die Landesherren entstammten—eins
warihnen gemeinsam: Siewaren abwesend und weit weg.

Bedeutung des Liibbener Amtsgerichts fiir die Niederlausitzer Rechtsgeschichte 15



4 Das heutige Liibbener Justiz- und Verwaltungszentrum mit dem Amtsgericht und dem Landratsamt des Landkreises Dahme-Spreewald im Vorder-

grund; BLHA Potsdam

Zwar war der Landesherr vor Ort durch seinen
Landvogt vertreten, der die hochsten Aufgaben, wie
Steuer-, Lehns- und Rechtssachen wahrnahm, aber
es waren vor allem die ortsansissigen Stinde, die die
innere Verwaltung und Rechtspflege nahezu eigen-
stindig verantworteten. Die Stinde setzten sich aus
den herrschaftsberechtigten Geistlichen, Adligen
und Immediatstidten zusammen. Letztere waren

direkt dem Landesherrn unterstellte Stidte: in der
Niederlausitz die Stidte Calau, Guben, Luckau und
Liibben. Im Laufe des 16. Jahrhunderts hatten die
Stinde die innenpolitische Fithrung iibernommen.
Sie initiierten neue Gesetze und verfassten dazu zu-
sammen mit den landesherrlichen Kommissionen die
Vorlagen. Ferner besetzten sie offene Stellen in den
obersten Justiz- und Verwaltungsgremien mit ihren
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6 Miinze Kaiser Rudolfs II., datiert 1609; Staatliche Museen zu Berlin PK/Minzkabinett, Objektnummer 18201886, http.//www.smb.museum/ikmk/
object.php?id=18201886

7 Siegel Kaiser Rudolfs II., 1577; BLHA, Rep. 23C Nieder-
lausitzische Stande, U31

Bedeutung des Liibbener Amtsgerichts fiir die Niederlausitzer Rechtsgeschichte 17



-

P A
;4 a.,fzcc 297 é;ére, ((&Z@(

@ | , L

! 3 ) : 2 |
$ Jmm‘[lwl)c )fmu&w\,% "kjﬂlf" |
ﬂ,n 20124 .éfm\n -.ftuqd}/

o o
,z%,f (/m yon M"’dg "
e ,Ef:f;,, A |

zf,L ,...(z;-‘.- |

!

8 Unterschriften der Herren, die im Namen der Stande gegen die Aufhebung ihrer alten Rechte durch den preuBischen Kénig protestieren,
1816; BLHA Potsdam, Rep. 3 B | Kom, Nr. 526

18 Bedeutung des Liibbener Amisgerichs fiir die Niederlausitzer Rechtsgeschichte



as 3 * =

NDENBURG

9 Karte der beiden Lausitzen (Ober- und Niederlausitz), vor 1724; BLHA, AKS, K 1317A

Kandidaten. Die Niederlausitzer Rechts- und Ver-
waltungsgeschichte ist ohne den Einfluss der Stinde,
insbesondere ohne den darin maf3geblichen Herren-
stand, nicht denkbar. (Abb. 8)

Diese Machtverhiltnisse inderten sich mit dem
Ubergang der Niederlausitz an Preuflen 1815. Von
da an war Liibben eingebunden in die preuf8ischen
Verwaltungs- und Gerichtsstrukturen. Das fiihrte
nicht nur zu einer betrichtlichen politischen und

wirtschaftlichen Schwichung der einstigen Residenz,
sondern ist letztendlich auch ursichlich fiir die Zu-
gehorigkeit der Stadt und Region zum heutigen Land
Brandenburg. Als gegenwirtiges Verwaltungszentrum
des Landkreises Dahme-Spreewald und als Justizzen-
trum kniipft die Stadt folglich mit Fug und Rechtan

alte Traditionen an — wenngleich in bescheidenerem

Mafle.

Bedeutung des Liibbener Amisgerichs fiir die Niederlausitzer Rechtsgeschichte 19
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10 Auszug aus der Landgerichtsordnung von 1538; BLHA, Rep. 23C Niederlausitzische Stande, U18
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Grundziige der Niederlausitzer Gerichtsorganisation

Jahrlich zweimal Gericht zu halten

Die Landgerichtsordnung (LGO) fiir das Markgraftum Niederlausitz von 1538

Ordnung ist das ganze Rechtswesen - der
rechtshistorische Entstehungszusammenhang

Mit der LGO von 1538 (Abb. 10) wurden frithneu-
zeitlich-moderne Prozessrichtlinien und Gerichts-
strukturen fiir die Niederlausitz endgiiltig normativ
gefasst. Es waren die Stinde, die den spiteren Kaiser
Ferdinand I. (Abb. 11) aufforderten, die Unordnung
innerhalb der zeglichen gerichtshenndlzu mildern und
die Gerechtigkeit mittels einer allgemeinen Gerichts-
ordnung zu férdern.

Damit reiht sich die Niederlausitzer LGO in die
in dieser Zeit infolge der Rezeption des gelehrten ro-
misch-kanonischen Rechtsin den einzelnen Territorien
allerorts tiblich gewordenen Neuordnungen der Ge-
richte ein. Die Rezeption des Gelehrten Rechts war ein
lange Zeit wihrender multikausaler Transformations-
prozess. Reichsweit obsiegte das schriftlich geftihrte
Gerichtsverfahren mit Aktenversand und Instanzen-
zug cbenso wie die Orientierung an romisch-kano-
nisch gesetzten, gelehrten Normen. Haupttriger dieses
Wandlungsprozesses waren gelehrte Juristen, die in die
Hofkanzleien der einzelnen Territorialherren und in
die Stadtrite der groffen Handels- und Reichsstidte
einzogen. Vorbildwirkung hatte hierbei die Kirche, die
bereits im Mittelalter weitaus starker auf juristisch ge-
bildetes Personal und das romisch-kanonische Recht
zuriickgriffen hatte, als dies bei den weltlichen Herr-
schaftstrigern der Fall gewesen war. Ab der Mitte des
15. Jahrhunderts und im 16. Jahrhundert konnten und
wollten sich die verantwortlichen Machtinhaber der mit
der humanistisch geprigten Renaissance einsetzenden
Romanisierung des Alltags — auch im juristischen Be-
reich — nicht entziehen.? Der Einfluss, den das rémisch-
kanonische Recht seit Jahrhunderten latent besessen
hatte,® intensivierte sich in der zweiten Hilfte des
15.Jahrhundertsin einer Weise, die auf der Reichsebene
(und spater auch in den Untergerichten) einerseits zu

einer noch stirkeren Rationalisierung und Verwissen-
schaftlichung der Rechtsprechung und andererseits zu
neuen Prozessformen fiihrte; insbesondere setzte sich
der schriftlich gefithrte Prozess vollends durch. Im
Zuge dessen entstanden neue Instanzenziige, die es
dem Einzelnen erlaubten, gegen dieschriftlich fixierten
und akeenseitig nachvollziehbaren Entscheidungen des
vorinstanzlichen Richtersan ein nichsthoheres Gericht
zu appellieren — die letzte Instanz war unter Bertick-
sichtigung der geltenden Privilegien fiir eine Reihe
von Territorien die Kénigsgerichtsbarkeit (ab 1495 das
Reichskammergericht; spéter dazu parallel agierend
auch der Reichshofrat). Damit wurden entscheidende
Impulse fir eine stark romanisierende Neuordnung
des Prozessrechts gesetzt, die die Reichsglieder dazu
dringte, das Gerichtswesen in ihren Territorien den
neuen Entwicklungen entsprechend anzupassen.’

Es war ein sich wechselseitig beeinflussender
(nahezu das gesamte 16. Jahrhundert andauernder)
Verinderungsprozess, der sich die unteren weltlichen
Herrschaftstriger anschliefen mussten, wollten
sie nicht Gefahr laufen, ihre Herrschaft zu unter-
minieren. Freilich betrieben die Verantwortlichen
vor Ort die Umgestaltung ihrer Rechtssysteme mit
unterschiedlicher Intensitit. Dafiir mégen die Qualitit
des ortlichen Gewohnheitsrechts und dessen Trans-
formationspotential ebenso kausal gewesen sein wie
die finanziellen und personellen Ressourcen. Auflange
Sicht aber bewirkte das sich durchsetzende Gelehrte
Rechtdie Neuordnungdes Gerichts- und Rechtswesens
bis in die unteren Instanzen hinein. In den einzelnen
Territorien wurden infolgedessen neue Gerichtsord-

2 Vgl hierzuden Uberblickin: KroescHELL/CORDES/NEHLSEN-
VON STRYK 2008, S. 261f.

3 KROESCHELL 2005, S. 137-151, 174, 178f.

4 DIESTELKAMP 1998, S. 20f.; DIESTELKAMP 201 4. Zum»Moder-
nisierungsdruck« OESTMANN 2010, S. 139f.
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11 Minze Konig Ferdinand I., 1529. Landesherr der Niederlausitz 1526 bis 1564 und ab 1556 Kaiser des Heiligen Romischen Reiches; Staatliche Museen
zu Berlin PK/Miinzkabinett, Objektnummer 18201884, http://www.smb.museum/ikmk/object.php?id=18201884

nungen erlassen, die das schriftliche Verfahren ebenso
regelten wie den Instanzenzug.’

Vor diesem Hintergrund nimmt der sichsische
Rechtsraum, zu dem die Niederlausitz zihlte,® eine
besondere Stellung ein. Die Glossierung des Sachsen-
spiegels durch Johann von Buch hatte bereits im
14. Jahrhundert zu einer Ubernahme rémisch-recht-
licher Elemente sowohl im prozessualen als auch
materiellrechtlichen Bereich gefiihrt.” Die frithe und
hohe Qualitdt des sichsischen (fortwihrend mittels
romisch-rechtlicher Normen modernisierten) Rechts
war die Basis dafiir, dass die sichsische Rechtswissen-
schaftnochim 17. Jahrhundertgrofles Anschen genoss.®
Folglich konnten bereits im Mittelalter praktizierte
Rechtsinstitute bis in das 18. Jahrhundert hinein in
diesem Raum iiberdauern. Ferner diirften die Gerichts-
freiheiten, die Kursachsen, Brandenburg und Bohmen
als Kurfiirsten des Heiligen Romischen Reichs in der
Goldenen Bulle verbrieft worden waren, eine Rolle ge-
spielt haben. Den genannten Kurfiirsten wurde (wie
den vier anderen auch) das Recht zugesprochen, von
»ihrenlandesherrlichen Gerichten den Rechtszugan die
koniglichen bzw. kaiserlichen Gerichte« abschneiden
zu diirfen (privilegium de non evocando et appellando)”

22

Diese Freiheitwurde im Laufe der Frithen Neuzeitvon
kurfurstlicher Seite in weiter Auslegung des Wortlautes
der Goldenen Bulle als Berechtigung gewertet, unbe-
schrinkte Appellationsprivilegien (privilegia de non
appellando illimitata) beim Kaiser zu erwirken, was
zumindest Kursachsen und Brandenburg im 16. Jahr-
hundert in Anspruch nahmen."” Dieser Umstand
gewihrte weiten Teilen des im Reichsgebiet gelegenen
sichsischen Rechtsraums weitgehende Autonomie.
Letztere diirfte der auf den Sachsenspiegel und das
Magdeburger Recht orientierten Rechtswissenschaft
eigene Impulse beschert haben und gleichzeitig eine
gewisse Eigenstindigkeit des Rechtsraums innerhalb
des Alten Reichs beférdert haben."

In diesem knapp skizzierten gesamtrechtshis-
torischen Kontext steht die Niederlausitzer Land-
gerichtsordnung von 1538. Sie enthilt keine von der
allgemeinen Rechtsauffassung der Zeit abweichenden
Innovationen. Vielmehr spiegelt sie die stindische
Teilhabe an der Rechtspflege ebenso wider wie das
Bediirfnis, gelehrte Juristen mit akademischem Grad
auf der Richterbank zu wissen; bestimmten doch auf
der lokalen Ebene bis in die Frithe Neuzeit hinein
Laien im Wesentlichen das Gerichtswesen.

Grundziige der Niederlausitzer Gerichtsorganisation



12 Ansicht der Stadt Leipzig, Mitte des 16. Jahrhunderts; Die Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/37, Universitat Wiirzburg, Abteilung
Handschriften und Alte Drucke, Delin. VI, 13; Marsch/Biller/Jacob 2001, Reisebild 41, Albumblatt 13

Inhaltliche Erlduterung der LGO

Personal und Besoldung

Zum Landrichter sollte ein angesehener Niederlausitzer
aus dem Herren- und Ritterstand gewihlt werden,
wobei die Stinde drei oder mehr Personen kiiren und

dem Landesherrn vorschlagen konnten [1].'2 Dariiber
hinaus entsandten die Niederlausitzer Stinde (Geist-
liche, Herren & Ritter, Stidte) jeweils zwei Beisitzer
oder Schoffen (Assessoren) zum Gericht. Zusitzlich zu

den sechs stindischen Beisitzern wurden zwei gelehrte

Juristen oder Doktoren in das Niederlausitzer Land-
gerichtberufen [2]. Sie gehérten bereits 1526 zum Kreis

der Schoffen' (siehe Edition der Urkunde von Konig
LudwigII.von 1526 im Urkundenanhang) und sollten

nun ebenfalls zu den insgesamt acht Beisitzern zihlen.
Sie kamen meist aus den Universititen Leipzig oder
Wittenberg' (Abb. 12, 13) und waren nicht stindig in

der Niederlausitz titig; sie reisten eigens zu den fest-
gesetzten Gerichtsterminen an.

Zum Personal gehérten ferner ein Gerichtsbote
und ein Notar. Der Notar war der Gerichtsschreiber.
Erhatte die Schriftsitze der Parteien zu vervielfiltigen,
die Akten anzulegen, zu fithren und zu verwahren,
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Zu den »territorialen Justizreformen« bei der Einfiithrung des
schriftlichen Zivilprozesses OESTMANN 2010, S. 128. Jiingst
hierzu OESTMANN 2012, S. 727, mit dem Hinweis, die »zahl-
reichen Justizreformen des 16. Jahrhunderts«kénnten von den
Landesherren vermutlich durchgefiihrt worden sein, um»ihre
weltliche Herrschaftauch gegeniiber der geistlichen Justiz [zu]
stirken.«

LEHMANN 1963, S. 189.

KAUEMANN 2008, S. 75f.

SCHLOSSER 1993, S. 63f.; KiMPER 2009, S. 295-298.
E1sENHARDT 1980, S. 37ff; EISENHARDT 1969, S. 75fF. Vgl.
dazu auch Lick 1997, S. 271.

Zu der zeitgendssischen Rechtsdiskussion EiseNHARDT 1980,
S. 40—45. Zu dieser Problematik kurz WerrzeL 1976, S. 36.
Sachsen erhielt fiir seine Territorien 1559 ein unbeschrinktes
Appellationsprivileg (vgl. EIsENHARDT 1980, S. 114); Branden-
burg zog 1586 nach (abgedruckt in PERELS 1908, S. 129-1306).
Zudenanderen Kurfiirstensieheinsbesondere EISENHARDT 1969,
S. 81ff. Bshmen war spitestens seit 1356 exemt und blieb dies
auchunterhabsburgischer Herrschaft. Zuletztdazu FRaNKE 2013,
Eine Untersuchungzum Rezeptionsverlaufaufdem Gebietdes
sichsischen Rechts steht nach wie vor aus, Liick 1997, S. 281.
Zuletzt dazu der Uberblick von KiiMPER 2009, S. 269-274.
Die eckigen Klammern beziehen sich auf die Einzelabschnitte
der LGO-Edition im Urkundenanhang.

BLHA, Rep. 23C Niederlausitzische Stinde, Ul3. — Siche
Edition der Urkunde von Kénig Ludwig II. von 1526 im Ur-
kundenanhang.

BLHA, Rep. 17B Oberamtsregierung der Niederlausitz,
Nr. 3805, Bl. 5.
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13 Ansicht der Stadt Wittenberg, Mitte des 16. Jahrhunderts; Die Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/37, Universitat Wiirzburg,
Abteilung Handschriften und Alte Drucke, Delin. VI, 14; Marsch/Biller/Jacob 2001, Reisebild 39, Albumblatt 14

Ladungen auszufertigen, die Gebithren einzunehmen
und die Eide abzunehmen. Ferner fiel es in seinen
Aufgabenbereich, die Schriftsitze der Gegner sowie
Zeugenaussagen in den Landgerichtsverhandlungen
zu verlesen; letztere hatte er auch zu protokollieren.
Der Gerichtsbote hingegen verkiindete die Ladungen
und stellte sie zu. Zudem fiihrte er die vom Gericht
erlassenen Befehle aus und nahm die Vollstreckungs-
und Pfindungshandlungen wahr [4].

Die Besoldungder Einzelnen warzwar differenziert,
aber nicht prizise geregelt [2, 9-12]. Die Gehilter
wurden aus verschiedenen Finanztopfen des Mark-
graftums finanziert, wobei die gelehrten Juristen am
hochsten vergiitet wurden. Sie erhielten jihrlich 100
Rheinische Guldenaus den Einkiinften der Landvogtei,
durften dariiber hinaus aber keine weiteren Spesen,
Reisekosten oder Aufwendungen abrechnen [2]. Der
Landrichter und die Beisitzer sollten aus den Gerichts-
gebiihren ihren Sold — vermutlich in Héhe von zwolf
Gulden—beziehen [12]. Eindeutiger istdie Regelung da-
hingehend, dass diese Besoldung nicht aus der Landes-
steuer, das heif§t aus den Einkiinften der Landvogtei,
zu erfolgen habe. Nur die gelehrten Juristen wurden
aus diesem Etat bezahlt [2]. Ferner sollten die Beisitzer,
die von den Geistlichen und dem Herrenstand' sowie
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denImmediatstddten zum Landgerichtentsandtworden

waren, von ihren Auftraggebern entschidigt werden

[10] — ob sich die Hohe der zu leistenden Zahlungen

im Rahmen der zwdlf Gulden bewegte, lisst die Ord-
nungoffen. Die Beisitzer aus dem Ritterstand hingegen

sollten in dem Jahr, in dem sie als Beisitzer fungierten,
von den landesherrlichen Diensten befreit sein, da sie

bereits dem Nutzen und Wohl des Landes dienten [11].

Gerichtsschreiber und -bote erhielten keine festen

Beziige, sondern wurden gemif3 ihrer geleisteten Ti-
tigkeiten sofort vergiitet und zwar — je nach dem —
vom Kliger oder vom Beklagten. Der Gerichts-
schreiber berechnete acht Pfennige fiir eine Ladung

und vier Pfennige von jeder Seite, die er als Abschrift

anfertigte [16]. Der Gebiihrensatz je abgeschriebener
Seite betrug fiir alle Verfiigungen gemif§ dieser Ord-
nung vier Pfennige. Die Protokollierung der Zeugen-
aussagen schlug mitsechs Pfennigen je Zeuge zu Buche

und wieder galt der Gebiihrensatz in Hohe von vier
Pfennigen pro Seite [25]. Fiir eine Abschrift des End-
urteils, sofern sie von einer Partei begehrt worden war,
fiel nur noch ein sogenanntes Trinkgeld im Wert eines

Bohmischen Groschens an [30].

Der Bote beanspruchte einen Gebiihrensatzvonache
Pfennigenjeausgefithreer Handlungund zuriickgelegter

Grundziige der Niederlausitzer Gerichtsorganisation



14 Ansicht der Stadt Guben, Mitte des 18. Jahrhunderts; SLUB Dresden / Deutsche Fotothek

Meile. Dieser galt sowohl fiir vollzogene Ladungen [17]
alsauch Vollstreckungshandlungen in Schuldsachen [38].

Zweimal jihrlich wurde eine Woche lang Gericht
gehalten

Ein frithneuzeitliches Landgericht war weder ganz-
jahrig noch raumlich institutionalisiert, sondern ein
an festen Terminen zusammentretendes Gremium.
Zweimal im Jahr tagte das Landgericht jeweils an ver-
schiedenen Orten eine Woche lang. In der Martins-
woche im November (Sonntag nach Sankt Martin,
11.11., beginnend) traf man sich in Guben. (Abb. 14)
In Luckaubegann die Landgerichtswocheam Sonntag
misericordias Domininach Ostern, das heifStam zweiten
Sonntag nach Ostern [3]. In diesen beiden Wochen
kamen simtliche Niederlausitzer Landsassen, die
keinem anderen Untergerichtunterstanden, zum Land-
gericht (vor gehegter Bank) zusammen (sogenannter

eximierter Gerichtsstand). Diese Tradition bestand
bis zur Auflésung des Landgerichts 1816, wenngleich
im 17. Jahrhundert auch Liibben als offizieller Land-
gerichtsort tiberliefert ist'® und ab Anfang des 18. Jahr-
hunderts das Gericht stets hier zusammentrat.”

15 Andieser Stelle wird deutlich, dass—reformationsbedingt—der
Prilatenstand als eigener Stand innerhalb der Niederlausitzer
Landesverfassung bedeutungslos wurde. Der Herrenstand
vertrat hier bereits die Interessen des geistlichen Stands bzw.
nahm ihn fiir sich ein. 1541 wurde das Zisterzienserkloster
Dobrilugk aufgeldst und 1563 das Benediktinerinnenkloster
Guben sikularisiert. Der letzte Standesvertreter der Prilaten —
der Abtdes Zisterzienserklosters Neuzelle — trat in der zweiten
Hiilfte des 16. Jahrhunderts dem Herrenstand bei und nahm
innerhalb dessen sein Stimmrecht in den Stindeversamm-
lungen wahr. Vgl. hierzu LEHMANN 1963, S. 187.

16 BLHA, Rep. 17B Oberamtsregierung der Niederlausitz,
Nr. 3805.

17 NEITMANN 2006, S. 103.
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15  Die Herrschaften der Niederlausitz in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts. Bearbeitet von Rudolf Lehmann, Berlin 1966 (Historischer Handatlas

von Brandenburg und Berlin, Lfg. 19)

Der Niederlausitzer erstinstanzliche Zivilprozess
des eximierten Gerichtsstands vor dem Landgericht
Vor dem Landgericht wurden primir die Zivilstreitig-
keiten verhandelt;
beim Landvogt [43] als dem stindigen Vertreter des
Landesherrn. Thm oblag auch die Exekution der ge-
sprochenen Urteile, die liegende Giiter betrafen [41].
Das Niederlausitzer Landgericht sollte bestrebt sein,
zuvorderst eine giitliche Konfliktbeilegung herbei-

Strafsachen blieben zunichst
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zufithren. So mége man die Parteien in Giite vertragen
und zur Sithne ermahnen, lautet die Empfehlung in
der Ordnung [21, 24]."8

Wollte ein Kliger eine Zivilklage vor dem Land-
gericht fithren, so musste er dem Landrichter die Kla-
geschrift zukommen lassen. Dies hatte er zeitlich so
zu organisieren, dass der Beklagte mindestens sechs
Wochen vor dem nichsten Landgerichtstermin ord-
nungsgemifl geladen werden konnte. In der Kla-

Grundziige der Niederlausitzer Gerichtsorganisation



geschrift musste der Kliger die Ladung des Gegners
begehren. Dem Richter oblag es nun, die Klage zu
priifen. Erachtete er selbige fiir zuldssig, unterschrieb
er sie und hindigte sie dem Gerichtsschreiber aus [15].

Der Gerichtsschreiber fertigte davon eine Abschrift
an, stellte eine kurze Ladung aus und legte die Prozess-
akte an. Die vom Richter unterschriebene Original-
klage hatte der Gerichtsschreiber nach Maf§gabe der
LGO (bspw.:ImJahredes Herrn 1538 Sonntagnach .. )
zu datieren und in die Akte zu legen [16].

Die mit dem kleinen Gerichtssiegel versiegelte
Ladung tibergab der Gerichtsschreiber zusammen mit
der Klagekopie dem Kliger, der wiederum beides dem
Gerichtsbotenauszuhindigen hatte. Der Gerichtsbote
verkiindete anschlieSend dem Beklagten die Ladung
und stellte die Klagezu. Gleichzeitig musste er sich nach
erfolgreicher Ladung die Ubergabe der Klageschrift
vom Beklagten bestitigen lassen [17].

Der Beklagte konnte biszum nichsten Landgerichts-
termin erwigen (mindestens sechs Wochen lang), ob
er mit dem Kliger eine giitliche Einigung versuchen
wollte oder ob er auf die Klage schriftlich erwidern
wollte. Im Vorfeld des eigentlichen Prozesses galten
einige Besonderheiten: Hatte der Geladene dilatorische
oder peremptorische Einreden vorzubringen, sollte
er dies beim nichsten Landgericht tun, es sei denn,
ihm waren diese Einreden durch gerichtlichen Befehl
verboten worden. Dilatorische Einreden besaflen die
Klage verzogernde oder aufschicbende Wirkung,” per-
emptorische Einreden hingegen brachten die Klage zu
Fall; sie hatten vernichtende oder aufhebende Kraft.?
Waren dem Beklagten Einreden verboten, sollte er ver-
pflichtet sein, seine Antwort schriftlich einzureichen,
um in den Prozess einzutreten [18].

Beabsichtigte der Beklagte, in den Prozess ein-
zutreten, so sollte er auf die Klage schriftlich zum
besagten Landgerichtstermin antworten [19]. Diese
Beklagtenantwort befestigte den Streit (/itis contes-
tatio) mit der Folge, dass der Prozess am Landgericht
rechtshingig war. Sie war fiir den frithneuzeitlichen
Zivilprozess konstitutiv.” Die cingereichte schriftliche
Antwort musste der Gerichtsschreiber datieren und in
der Prozessakte sorgsam aufbewahren [20].

In der ladungsgemidfl mitgeteilten Landgeriches-
sitzung wurden Klage und Antwort der streitenden
Parteien durch den Gerichtsschreiber in Anwesenheit

der Streitenden verlesen. Danach sollten der Richter
und die Beisitzer sich bemiihen, eine einvernehmliche
Streitbeilegung herbeizufiihren und die Parteien
zu ciner giitlichen Einigung zu bewegen. War dies
nicht méglich und begehrte der Kliger die Beklag-
tenantwort, so sollte ihm diese ausgehindigt werden.
Ferner mussten beide Parteien dem Landrichter den
Kalumnieneid schworen, das heifSt, sie mussten be-
teuern, die Klage nicht wissentlich unbegriindet oder
in betriigerischer Weise zu fithren [21].%

Beabsichtigte der Kliger auf die Beklagtenantwort
zu erwidern, so musste er seine Replik innerhalb von
zwolf Wochen beim Gerichtsschreiber einreichen, der
diese wie oben bereits beschrieben zu datieren hatte [23].

Der Beklagte konnte dann binnen weiterer zwélf
Wochen vom Gerichtsschreiber die Abschrift der
Replik verlangen und innerhalb dieser Frist seine ei-
gene Gegenrede (Duplik) schriftlich verfassen. Diese
Duplik musste zum bevorstehenden Landgerichts-
termin vorliegen [24].

Replik und Duplik sollten auf der nun state
findenden Landgerichtssitzung vom Gerichesschreiber
offentlich verlesen werden. Erneut sollten der Richter
und die Beisitzer versuchen, die Parteien zu einer
giitlichen Konfliktbeilegung zu bewegen. Scheiterten
die Giiteverhandlungen abermals und entschlossen sich
die Gegner, den schriftlichen Prozess fortzufiihren, so
sollteihnen dies mittels eines dritten Schriftsatzes unter
Mitwirkung des Gerichtsschreibers gestattet sein [25].

Stellte sich in diesem Verfahrensstadium heraus,
dass Zeugen zur Beweisfithrung notwendig waren,
so sollten der Richter und die Beisitzer dem Gerichts-
schreiber samt einem Beisitzer den Auftrag erteilen,
die Zeugen zum nichsten Landgericht zu laden. Die
Zeugen sollten vereidigt werden, und sie sollten an-
hand eines vorgegebenen Fragenkatalogs aussagen.

18 Vgl. Lick 1997, S. 131, 138; zum frithneuzeitlichen Giitever-
fahren auch HRG 2012, Sp. 627f.

19 OBERLANDER 2000, S. 261.

20 OBERLANDER 2000, S. 274.

21 SCHLINKER 2008, S. 297.

22 Der Kalumnieneid (allgemeiner Gefihrdeeid) war ein ge-
richtliches Sicherungsmittel zur Vermeidung unberechtigter
Klageerhebung. Die streitenden Parteien oder ihre Anwilte
mussten bezeugen, dass sie den Streit wegen einer gerechten
Sache sowie mit gutem Gewissen und ohne Betrug fiihren,
OBERLANDER 2000, S. 400.
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Der Gerichtsschreiber musste die Zeugenaussagen

protokollieren und das Protokoll der Prozessakte

beifiigen. Waren Urkunden und Schriftstiicke zum

Beweis vonnoten, so sollten diese vom Landgericht in

Anwesenheit der Gegenpartei zugelassen werden [25].

Auf dem nichstfolgenden Landgerichtstermin

hatten die Parteien die Moglichkeit, weitere Argumente

und Beweise einzubringen (Triplik und Quadruplik);
auch sollten die Zeugenaussagen verlesen werden.
Erhob eine Partei gegen die Zeugenaussagen Ein-
winde, erhielten die Parteien abermals die Moglich-
keit, mit maximal drei Schriftsitzen innerhalb einer
festgesetzten Frist darauf zu erwidern [26]. Insgesamt
jedoch sollten keiner Partei weder in der Hauptsache

noch bei anderen Einreden mehr als drei Schriftsitze

zugestanden werden, essein denn, ein Teil brachte neue

Gesichtspunkte in das Verfahren ein, die der Gegner
widerlegen musste. An dieser Stelle offenbaren sich

im Gesetzestext redaktionelle Widerspriiche, die sich

aus heutiger Sicht nur schwer auflésen lassen. Die Ent-
scheidung dariiber, ob eine weitere Erwiderung noch

zuldssig war, oblag dem Richter und den Beisitzern.
Sie konnten den Parteien einen allerletzten Schriftsatz

binnenzwoélfwochiger Fristzugestehen. Derallerletzte

Schriftsatzwechsel hatte wie oben bereits beschrieben

zu erfolgen und musste vor dem nichsten Landgericht
erfolgen. Wieder wurden diese Schriftsitze offentlich
verlesen und mit Wissen der Parteien sollte der Streit
nun beschlossen werden [27].

Beschluss und Endurteil

Lagen also in rechtmifSiger Weise zu den angesetzten
Terminen die Schriftsitze vor, waren die Zeugen ver-
hore, die Beweise eroffnet und hatte jede Partei ihren
Anspruch mitdrei oderallerhdchstens vier Schriftsitzen
geltend gemacht, so sollte im Landgericht der Streit
beschlossen werden. Dazu sollten die Parteien zum
nichstfolgenden Landgericht geladen werden, um der
Urteilsverkiindung beizuwohnen [28].

Hatte eine Partei es nach der formlichen Rechts-
hingigkeit des Verfahrens (/itis contestatio) versiumt,
ihren Schriftsatz fristgemifl einzureichen, so sollte un-
geachtet dessen ein Beschluss ergehen. Der siumigen
Partei war es nach dem ergangenen Beschluss verwehrt,
noch einen Schriftsatz einzureichen, es sei denn, sie
konnte dem Gericht unverziiglich ein unabwend-
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bares und unverschuldetes Versiumnis glaubhaft
machen [29].

Das Endurteil sollte auf dem vom Richter fest-
gelegten Landgerichestermin anhand der Schriftsitze
gesprochen werden. Hierzu wurden die Parteien ge-
laden. Begehrte eine Partei eine Urteilsabschrift, so
sollte sie angefertigt und ausgehindigt werden [30].

Rechtsmittel und Instanzenzug

Wollte eine Partei, die durch das gesprochene Urteil
beschwert worden war, Rechesmittel gegen die Ent
scheidung einlegen, so konnte sie an den Landvogt
appellieren.” Der Landvogt sollte ein Appellations-
gericht mit Beisitzern aus den Stinden einberufen,
wobeizwei der Beisitzer gelehrte Juristen sein mussten,
die von dem geistlichen Stand und dem Herren-
stand zu bestellen waren. Ferner erhielt der Landvogt
die Moglichkeit, zusitzlich zwei weitere Beisitzer
zu ernennen, so dass durchaus acht Schoffen das
Appellationsgericht bilden konnten. [31] Wie sich
diese Regelung in der Praxis ausnahm, muss an dieser
Stelle offen bleiben.

Mit dem Appellationsgericht war ein zweistufiger
Instanzenzug (fiir die Untergerichte ein dreistufiger)
geschaffen worden, innerhalb dessen die Streitigkeiten
beigelegt werden konnten. In schwierigen Fillen oder
bei Bedarf konnte das landvogteiliche Appellations-
gericht die Akten auf Kosten der Parteien an aus-
wirtige Juristenfakultiten oder Schoffenstiihle zur
Rechtsbelehrung versenden [32] — meistens gingen die
Akten an die Universititen Leipzig oder Wittenberg,
was eine enge Verkniipfung der Niederlausitz mit den
damaligen sichsischen Justizzentren erkennen lisst.
Gelang die Konfliktbeilegung auch in der zweiten
Instanz nicht, war — wenngleich unerwiinscht — eine
Supplik an den Landesherrn, also eine Bittschrift an
das konigliche Hofgericht, méglich [34], wobei pro-
zesstaktische und boswillige Suppliken nicht ungestraft
bleiben sollten [35].

Siumnis oder Ungehorsam

Erschien derjenige, der peremptorisch geladen worden
war,?* nicht, so sollte er ein Strafgeld von einem halben
Gulden in die Gerichtskassezahlen, es sei denn, er hatte
sich anwaltlich oder durch einen Bevollmichtigten
vertreten lassen. Selbst wenn der Siumige unabwend-
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bare Griinde fiir den versiumten Gerichtstag glaubhaft
machen konnte, musste er dem Gegner die Unkosten
erstatten. Nichtsdestoweniger sollte der Sdumige zum
darauffolgenden Landgerichterneut peremprorisch ge-
laden werden. Erschien er dann abermals nicht, war
der Kliger berechtigt, die Klage zu fithren [36].

Vollstreckung

In Schuldsachen setzte der Richter dem Schuldner eine
Frist von vier Wochen, innerhalb derer er bezahlen
sollte. Zahlte er nicht, so sollte dem Gerichtsboten
befohlen werden, bei dem Schuldner zu pfinden,
wobei er folgendermafien vorging: Er sollte zusammen
mit der obsiegenden Partei oder deren Vertreter nach
Ablauf der vier Wochen den siumigen Schuldner in
seinem Haus aufsuchen. Der Schuldner — oder, sofern
ernichtangetroffen wurde, sein Gesinde—sollte befragt
werden, ob die gerichtlich anerkannte Forderung zu-
sammen mit den angefallenen Schiden® noch gezahlt
wiirden. Wurde die Zahlung in Aussicht gestellt, so
sollte dies akzeptiert werden. Wurde die Zahlung
nicht in Aussicht gestellt oder wurde der Schuldner
nicht angetroffen, dann sollte der Gerichtsbote der
obsiegenden Partei bei der Pfindung behilflich sein.
Zuerst sollten die vorhandenen beweglichen Sachen
des Schuldners wie Hausrat, Vieh oder dhnliches ge-
pfindet werden. Reichten die beweglichen Giiter zur
Befriedigung der Schuldforderungen nichtaus, so sollte
der Gerichtsbote die obsiegende Partei in die unbe-
weglichen Giiter einweisen, damit diese den Nutzen
daraus ziehen konnte [38].

Waren aber Schuldner der unterlegenen Partei
vorhanden, so sollte die obsiegende Partei durch den
Gerichtsboten an diese Schuldner verwiesen werden.
Ihnen sollte unter Androhung ciner Gerichtsstrafe
befohlen werden, nur an die obsiegende Partei zu
zahlen und an niemand anderen sonst [39].

Das Pfand, welches genommen wurde, sollte
dem Landrichter tibergeben und im Landgericht vier
Wochenverwahrtwerden. Loste die unterlegene Partei
alsSchuldnerin dieser Zeitdas Pfand durch Bezahlung
der Schuld und der verursachten Schiden aus, so sollte
es ihm zuriickgegeben werden. Verstrichen die vier
Wochen jedoch ohne Leistung des Schuldners, war die
obsiegende Partei mit Gunst des Richters berechtigt,
das Pfand zu verwerten und seine Forderungen aus

dem Erlos zu befriedigen. Den Mehrerlds sollte der
Schuldnererhalten. Schlugletzterer den verbleibenden
Rest aus, sollte dieser in die Gerichtskasse gezahle
werden, und niemand sollte daraus Nutzen ziechen
diirfen. Der Gerichtsbote wurde angehalten, bei allen
Pfindungen soviel zu beschlagnahmen, dass nicht
nur die Forderungen der obsiegenden Partei gedeckt
wurden, sondern auch dieanfallenden Schiden (wiez. B.
Zinsen) sowie Unterhaltskosten fiir die gepfindeten
Objekte (bspw. fiir Vieh). Auch dem Geriche sollten
alle Unkosten aus dem eingezogenen Pfand erstattet
werden [40].

Im Sachenrecht, respektive in den Fillen, in denen
ein Gut beansprucht wurde, sollte der Landrichter der
unterlegenen Partei befehlen, das Gut binnen zehn
Tagen zu rdumen, was der dazu geschworene Gerichts-
bote zu {ibermitteln hatte. Riumte der Schuldner das
Gut nicht, zog der Landrichter den Landvogt zur
Vollstreckung (wie von alters her) hinzu. Letzterem
wurde das Gut und dessen Wert genannt, so dass er
nicht nur wusste, um welches Gut es sich handelte,
sondern auch die Vollstreckungskosten berechnen
konnte. Derjenige, fiir den vollstreckt wurde, sollte
bei der Exekution anwesend sein [41].

Widerstand gegen Gerichtspersonen

Widerstand gegeniiber dem Gerichtspersonal, bspw.
Angriffe auf den Richter, die Beisitzer, den Geriches-
boten oder die obsiegende Partei, sollte je nach Schwere
der Tat oder der Verletzungen (/niurien) durch den
Landvogt und die Stinde bestraft werden. Augen-
scheinlich hielt man es fiir méglich, dass die unterlegene
Partei mittels Schligen oder Schimpfworten gegen die
genannten Personen vorging [42]. Wahrscheinlich war
es in der Vergangenheit zu dergleichen Attacken ge-
kommen, die erfahrungsgemif$ derartige Sanktionen
notwendig werden lieen.

23 Die Appellation war ein Rechtsmittel, das gegen das vor-
instanzliche Urteil eingelegt werden konnte. Sieist vergleichbar
mit der heutigen Berufung,.

24 Peremptorisch geladen worden zu sein, bedeutete, dass in der
Ladung bekanntgegeben worden war, in der anberaumten
Verhandlung werde definitiv das Urteil gesprochen. Erschien
der peremptorisch geladene Beklagte nicht, erging in seiner
Abwesenheit das Urteil. Vgl. OBERLANDER 2000, S. 128.

25 Im Sinne von Zinsen und Unkosten.
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Hatte der Richter eine Partei zum Schweigen ver-
pllichtet und widersetzte sie sich in ungebiihrlicher
Weise, dann musste sie einen Rheinischen Gulden als
Strafgeld in die Gerichtskasse zahlen — so lange und
so oft sie widersprach [45].

Eide

Der Eid besaf§ im frithneuzeitlichen Rechtssystem
eine besondere Bedeutung sowohl im Hinblick auf
das Gerichtspersonal als auch im weiten Feld des
Gerichtsverfahrens. Eide hatten konstitutive und ver-
stirkende Wirkung ebenso wie beurkundende und
rechtssichernde Kraft. In diesen Facetten begegnen sie
auch in der vorliegenden LGO. So hatten simtliche
zum Niederlausitzer Landgericht bestellte Personen
(Richter [1], Beisitzer [2, 31], Notar und Gerichtsbote
[4]) einen Eid fiir ihre Bestallung abzulegen.

Der Eid in Form des Reinigungseides hatte im
frithneuzeitlichen Verfahren zwar seine Beweiskraft
verloren,* doch eidliche Aussagen der Parteien und
Zeugen dienten in dieser Zeit der Erforschung von
Tatsachen. Sobegegnen hier Kalumnien- und Bosheits-
eid? als Parteieide und Sicherungsmittel gegen boswil-
lige Klageerhebung und -fithrung. Der Kalumnieneid
war im Niederlausitzer Zivilprozess Voraussetzung fiir
die Prozesseroffnung vor dem Landgericht [21]; der
Bosheitseid war zu schwéren, wollte man gegen das
vorinstanzliche Urteil vor dem Landvogt in Berufung
gehen [31]. Mit dem Bosheitseid sollte einer boswil-
ligen Verschleppung des Streits entgegengewirkt
werden. Zwar sei es andernorts {iblich geworden, auf
den Kalumnien- sowie den Bosheitseid (iwramentum
calumniae et malitiae) zu verzichten, doch wollten die
Niederlausitzer Stinde davon nichtabsehen [22]. Auch
Zeugen und der Gerichtsbote hatten im Verfahren
entsprechende Eide abzulegen [25].

Kosten

Die Richter und Beisitzer berechneten die Kosten und

hatten die Moglichkeit, sie nach geltendem gemeinem

Recht zu modifizieren [37]. Fiir einzelne Verfahrens-
schritte waren die von den Parteien zu erlegenen Kosten

fixiert. Neben den Gebiihren fiir den Gerichtsschreiber

und den -boten wurden allgemeine Gerichtsgebiihren

fallig. Fiir jeden eingereichten Schriftsatz hatten so-
wohl Klager als auch Beklagter einen Ortgulden® zu
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zahlen [16,19,23,24, indirektauch 26-27]. Diegleiche
Summe war von derjenigen Partei aufzubringen, die
Zeugen [25] oder ein Beiurteil aulerhalb der Haupt-
sache [29] begehrte. Fiir den Beschluss musste jede
Partei bei einem Streitwert bis zu 100 Gulden einen
halben Gulden bezahlen. Lag der Streitwert tiber 100
Gulden, war ein Gulden fillig; bei iiber 200 Gulden
Streitwert gingen zwei Gulden in die Gerichtskasse.
Zwei Gulden bildeten jedoch die Obergrenze [28]. Fiir
das Endurteil wurden keine zusitzlichen Gebiihren
erhoben [30]. Hatte eine Partei gegen das Endurteil
appelliert und mussten die Appellationsakten an aus-
wirtige Juristen verschickt werden, so hatten die Par-
teien fiir die Kosten aufzukommen [32]. Derjenige, der
die Appellation verlor, war verpflichtet, dem Gegner
die Gerichts- und Unkosten zu ersetzen [33]. Kosten
entstanden auch in der Vollstreckung. Kam es in einer
Schuldsache zur Pfindung, so hatte der Pfandnehmer
1¥2 Ortgulden fiir die Pfindung zu zahlen [38]. Weit-
aus hohere Kosten entstanden, wenn in eine Liegen-
schaft vollstreckt wurde. So wurden bei T4tigwerden
des Landvogts 10% des Streitwerts fillig, wovon %4
an die Landvogtei gingen und ¥4 in die Gerichtskasse

flossen [41].

Siegel

Das Gericht fiihrte zwei Siegel, ein grofes und ein
kleines: Das grofies Siegel wurde vom Richter als Voll-
streckungs- und Urteilssiegel gefithrt. Das kleine be-
nutzte der Gerichtsschreiber, bspw. um die Ladungen
zu siegeln [13].

Zusammenfassende Wertung

Die hier erliuterte LGO lisst sich zusammenfassend
als Prozessleitfaden fiir den niederlausitzischen Zivil-
prozess und als Niederlausitzer Gerichtsverfassung
beschreiben. Vorliegend ist der Versuch erkennbar,
das schriftliche Verfahren, wie es sich im Zuge der
Rezeption des gelehrten romisch-kanonischen Prozess-
rechts auch im sichsischen Rechtsraum durchgesetzt
hatte, in eine einheitliche Form zu giefSen. Anhand
des Leitfadens wusste jeder Niederlausitzer, der dem
eximierten Gerichtsstand angehorte, welche Pflichten
und Kosten im jeweiligen Verfahrensschritt auf ihn
zukamen, wollte er sich mit seinem Gegner in einen
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ordentlichen (férmlichen), schriftlich gefithrten Zivil-
prozess einlassen.

Der bisherige Mangel an einer fundierten Nor-
mierungdeslandgerichtlichen Alltags, der eine gewisse
Rechtsunsicherheit und Instabilitit verursacht haben
diirfte, erforderte offensichtlich eine Niederschrift
des geltenden Zivilprozessrechts fiir die Niederlausitz.
Die Stinde, die in der Niederlausitz die Jurisdiktions-
rechte im zivilrechtlichen Bereich faktisch selbst
wahrnahmen und ein hohes Eigeninteresse an einem
funktionierenden, verldsslich Recht sprechenden
sowie zeitgemifS handelnden Gericht hatten, mani-
festierten so ihre Rechtsauffassungen. Im Land sollte
nicht nur der Rechtsfrieden gewahrt bleiben, sondern
man wollte auch an die prozessualen Neuerungen der
Zeit ankniipfen.

Vor diesem Hintergrund verdeutlicht diese Ord-
nung die Besonderheiten dieser Rechtsepoche — auch
in diesem Raum. Vom miindlich gefithrten mittel-
alterlichen Prozess vor der Dinggenossenschaft, indem
sich Klager und Beklagter mit Rede und Gegenrede
gegeniiber standen, fithrte der Weg hin zum primir
schriftlich gefithrten Aktenprozess.” Diese Wand-
lung vollzog sich schrittweise und iiber einen langen
Zeitraum, wofiir auch das Verlesen der Schriftsitze,
wie es in dieser Ordnung begegnet, spricht. Jeder teil-
nehmende Gerichtsgenosse konnte die Texte héren,
um das weitere Prozedere nachvollziehen zu kénnen.
Ferner hielten die Stinde an ilteren Prozessvoraus-
setzungen (wie z.B. dem Kalumnieneid) fest, die in
anderen Regionen bereits als tiberholt galten und
abgeschafft worden waren. In diesem Kontext sind
auch unprizise oder widerspriichliche Regelungen zu
nennen, wie bspw. die Besoldung des Landrichters und
der Beisitzer [2,9-12]; die Anzahl der zu gewihrenden
Schriftsitze [24, 26-27]; die Anzahl der Beisitzer im
Appellationsgericht [31-32] etc. Sie deuten ebenso wie
undifferenzierte Formulierungen (Ausschluss weiterer
Vergiitungen der gelehrten Juristen [2]; Zeitpunke
der Beweisaufnahme [25]; Modalititen wihrend der
Gerichtsverhandlung [44] etc.) den redaktionell fliichtig
gearbeiteten Gesetzestext an. Durchgingig fehlende,
artikelweise aufgebaute Absitze sowie eine mitunter
inkonsequente Systematik verstirken diesen Eindruck.

Inhaldlich fallen Besonderheiten ins Auge. Im
Vergleich zu zeitgenossischen Hofgerichtsordnungen

(fir Hofgerichte neuen Typs®), insbesondere zur
Leipziger und zur Wittenberger Hofgerichtsordnung,
sind einige Desiderate erwihnenswert. So sind weder
die Arc und Weise der vorzubringenden Einreden
niher umrissen noch Widerklageregelungen getroffen
worden. Zudem bleiben die Rechtsgrundlagen (das
anzuwendende sichsische Recht), der Gerichtsstand
sowie simtliche Eidesformeln und -leistungen auflen
vor. Auch mangelt es an Bestimmungen tiber das Ver-
halten der Prokuratoren und Advokaten sowie deren
Eide.” Letzteres mag eventuell in der sporadischen
Inanspruchnahme gelehrten Beistands durch die
Niederlausitzer Adligen begriindet liegen, zumal der
Gesetzgeber den Parteien den Anwaltszwang niche
vorschrieb, noch weniger von einer Akkreditierung
etwaiger Prozessvertreter beim Landgerichtdie Redeist.
Zur Erhirtung dieser These sind jedoch weitergehende
Forschungen notwendig. In den vom Niederlausitzer

26 Zur mittelalterlichen Bedeutung des Eides als Beweismittel
ScHILD 1985, S. 154ff. Zum langsamen Wandel der Funktion
des Eides im Zeitalter der Reformation auf dem Gebiet des
Strafrechts EBEL 2004, S. 469fF.

27 Juramentum Malitiae (spezieller Gefihrdeeid oder Eid der
Bosheit genannt) war eine Sonderform des Kalumnieneides
(allgemeiner Gefihrdeeid). Dieser Eid wurde zumeist ge-
fordert, wenn die streitende Partei oder deren Anwalt den
Prozess béswillig verschleppten. Der Eid konnte zu jedem
Zeitpunkt des Verfahrens (vor oder nach /lizis contestatio) ge-
fordert werden, OBERLANDER 2000, S. 401. Siche dazu auch
die Leipziger Hofgerichtsordnung von 1548 bzw. die Witten-
berger Hofgerichtsordnung von 1550, in der der Eyd Malitiae
(Eyd des Gefiihrdes) von der Partei zu schwéren war, bei der der
Verdacht vorlag, sie wiirde den Prozess in einen gefihrlichen
Verzug bringen, LONIG 17244, Sp. 1286 und Sp. 1341.

28 ain ort ains floren wie es in der Landgerichtsordnung lautet,
bedeutete einen Quart eines Guldens, das heifSt einen Viertel
Gulden, SCHMELLER 19671, Sp. 152.

29 Vgl.zudiesem Aspekt ST6LZEL 1910, S. 616f., der die miindlich
gefiihrten Prozessabschnitte am Berliner Kammergericht her-
vorhebt. Zuletzt fiir die Reichsebene und das 15. Jahrhundert
DIESTELKAMP 2014.

30 »Die Loslésung von der Person des Fiirsten, die Besetzung
mit Adligen und gelehrten Juristen sowie detaillierte Rechts-
grundlagen charakterisieren [...] Hofgerichte neuen Typs, die
sich deutlich von ihren mittelalterlichen Vorgingern gleichen
Namens unterscheiden.« Liick 1997, S. 275.

31 Siehe zu diesem gesamten Komplex MARQUORDT 1938 sowie
ferner die Hofgerichtsordnungen fiir Leipzig (1548) und
Wittenberg (1550), in: LoNIG 17244, Sp. 1279-1290 und
Sp. 1337-1346. Zum Entwurf der Berliner Kammergerichts-
ordnung von 1516, die auf sichsischen Vorbildern aus dem
15. Jahrhundert aufbaut STéLZEL 1910, S. 6091F.
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Ellen Franke, 2009

Gesetzgeber (bewusst?) offen gelassenen Punkten
griffen vermutlich die gewohnheitsrechtlichen
Traditionen.

Die herausgearbeiteten Gesichtspunkte sprechen
dafiir, die vorliegende Ordnung als speziell auf die
Niederlausitzer Verhiltnisse zugeschnittene, aus reches-
politischem Erfordernis erwachsende Regelung des
Niederlausitzer Zivilprozesses samt anschlieflender
Vollstreckung des Urteils zu betrachten. Solcherart
durchaus tagespolitisch motivierte Normierungen zur
»Bewiltigung anstehender dringlicher Probleme«®
waren nicht ungewdhnlich — gedacht sei hierbei
an die Erbrechtsordnung Joachims I. fiir die Mark
Brandenburg von 1527 (sogenannte Joachimica). In
dieser wurden ausschliefSlich erbrechtlich relevante
Regelungen materiell-rechtlicher Art normiert.

Wihrend der gesetzgebende Landesherr zu-
sammen mit den beteiligten Stinden das vorhandene
Normierungsdefizit zu beseitigen suchte, waren beide
Seiten in den eingangs beschriebenen rechtlichen
Transformations- und Rezeptionsprozess eingebunden,
mit der Folge, dass sie den schriftlich gefiihrten
Aktenprozess sowie einen Instanzenzug auch fiir
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die Niederlausitz festschrieben. (Abb. 16) Inwieweit
hier in der Niederlausitz bereits praktizierte Grund-
satze lediglich verschriftlicht wurden oder tatsichlich
Neuerungen in die niederlausitzische Prozesswelt ein-
zogen, muss an dieser Stelle offen bleiben. Dazu wiren
weitere Forschungen notwendig. Mit der reichsweit
tiblich gewordenen und auch fiir die Niederlausitz
verbindlichen Durchsetzung des Instanzenzugs
ging jedenfalls die Uberpriifung vorinstanzlicher
Entscheidungen durch den nichsthéheren Richter
(Appellation) einher. Aufgrund dieses Rechtsinstituts
lief jeder Herrschaftstriger Gefahr, dass gegen ihn
gerichtete Interessen und daraus resultierende Kon-
flikte vor einer fremden, womdglich politisch kon-
trdr eingestellten, Gerichtsinstanz verhandelt werden
konnten. Vor diesem Hintergrund scheintden Normen
zu den Niederlausitzer Rechtsmitteln ein Kompro-
miss zwischen den Stinden und dem bohmischen
Landesherrn vorausgegangen zu sein. Im Interesse des
Herrenstands, das heifdt der fithrenden Niederlausitzer
Adligen, lag es, Appellationen nicht ginzlich an den
béhmischen Konig Ferdinand abzutreten. Der Landes-
herr auf der anderen Seite konnte hingegen ein in sich
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abgeschlossenes Jurisdiktionsgebiet Niederlausitz nicht
zulassen. Der Landvogt als formeller Vertreter des
Landesherrn war zwar in der Niederlausitz begiitert,*
aber er entstammte im 16. Jahrhundert dem béh-
mischen Herrenstand und gehérte zu den kéniglichen
Vertrauten; erst seit der Wende vom 16. zum 17. Jahr-
hundert war er aufgrund des verinderten Auswahl-
verfahrens eng mit der lokalen Fithrungsschicht
verbunden.” Thm kam zwar eine gewisse Scharnier-
funktion zwischen beiden Gewalten zu, doch deren
Funktionsfahigkeit war von den einzelnen Interessen
und Personenkonstellationen abhingig. Im vom Land-
vogt geleiteten Appellationsgericht, das sich aus Ver-
tretern der Niederlausitzer Stinde und den gelehrten
Juristen, die vom Herrenstand bestimmt wurden,*
zusammensetzte, saflen demnach formell beide Herr-
schaftsgewalten am Richtertisch. Faktisch jedoch do-
minierten diestindischen Vertreter. Sowurden—je nach
Brisanz und politischer Lage — im Rahmen eines kom-
munikativen Aushandlungsprozesses die Interessen
der Berufungsparteien unter Berticksichtigung des
traditionell starken Eigengewichts der Niederlausitzer
Stinde entschieden. Zwar war in letzter Instanz der
Landesherr im Rahmen von Suppliken der oberste
Richter. Doch diese Rekursméglichkeit an den Prager
Hof sollte nur in Ausnahmefillen statthaben und war
von den Stinden mehr als unerwiinscht.

Neben diesem rechespolitischen Gesichtspunkt
spieltesicher ein rein praktischer Aspektebenso eine —
wenngleich nachrangigere — Rolle. Der gebriuchlich

gewordene Aktenprozess mit nichstinstanzlicher
Berufungsméglichkeit setzte ein allgemeingiiltiges
Gerichtsverfahren mit nachvollziehbarer Akten-
fithrung voraus. Die Grundlagen dafiir wurden mit
der vorliegenden Ordnung fur die Niederlausitz ge-
schaffen.

So ist abschlieffend der durch die alltiglichen
Rechtshindel hervorgerufene Regelungsbedarf —
basierend auf stindischen Machtinteressen — her-
vorzuheben, der im Zeitalter der kontinuierlichen
Modernisierung des Rechtslebens nach gelehrtem
Vorbild diese Normierung der niederlausitzischen
zivilprozessualen Grundsitze vor dem Landgericht
bewirkte. Die zivilrechtliche Selbstbestimmung
mochte der Landesherr den Stinden noch zugestehen;
im strafrechtlichen Segment (mit relativ hohen Ein-
nahmen und zuweilen auf das Leben und den Kérper
gerichteten Strafen), bei den Rechtsmitteln, bei
der Zwangsvollstreckung von Giitern (mit den ver-
fassungs- und lehnsrechtlichen Konsequenzen) und in
Lehnssachen (in der LGO unerwihnt) behielt er sich
allerdings seine Einflussmoglichkeit vor. Dies alles
wurde auch zukiinftig von seinem Stellvertreter, dem
Landvogt, vor Ort wahrgenommen. Die Ordnung gilt
deshalb als schones Beispiel eines zivilprozessualen
Leitfadensaufder Grundlage des Gemeinen, Gelehrten
Rechts im sichsischen Rechtsraum der Rezeptionszeit
sowie eines rechtspolitischen Kompromisses zwischen
den Niederlausitzer Stinden und dem bohmischen
Konig Ferdinand als Landesherrn.

32 SCHLOSSER 1993, S. 69.

33 BevErRLE/KUNKEL 1938, S. 69-77. Siehe auch ScHLOSSER
1993, S. 67 und 69.

34 Der um 1538 amtierende Heinrich Tunkel von Bernitzko
(Landvogt 1509-39) besafl Spremberg, NEITMANN 2006,
S.94. Zu den Niederlausitzer Besitzungen des nachfolgenden
Landvogts Graf Albrecht Schlick (1541-48), ebd. S. 96.

35 1598 hatten die Niederlausitzer Stinde beim kaiserlichen
Landesherrn die Besetzung des Landvogtsamtes durch einen
Vertreter aus ihren Reihen durchgesetzt, ebd. S. 102.

36 Wenn in der LGO im Artikel [31] vom Prilaten- und vom
Herrenstand die Rede ist, bedeutet dies de facto, die Machtaus-
tibungdurch den Herrenstand. Mitder Reformation biifite der
geistliche Stand in der Niederlausitz seine politische Bedeutung
ein, der letzte Prilat war der Abt von Neuzelle; siehe hierzu
LEHMANN 1963, S. 187.
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Lang anhaltende Strukturen - die Oberamtsregierung als oberste Justiz- und
Verwaltungsbehorde im Markgraftum Niederlausitz von 1666 bis 1815

Ursache und Wirkung

Diealte Landvogtei warim Laufe des 16. Jahrhunderts
zum Oberamt umgestaltet worden, das vom Landvogt
als dessen Amtsinhaber allein gefithrt wurde. Bereits
ab 1598 wurde letzterer ausschlieflich aus den Reihen
der Niederlausitzer Stinde berufen.

1666 tiberfiihrte der regierende Landesherr, Herzog
Christian I. von Sachsen-Merseburg,” (Abb. 17) das
Oberamtin die sogenannte Oberamtsregierung (OAR).
Als Initialziindung wihlte er die Vakanz des Ober-
amts nach dem Tod des lange Zeit kranken Landvogts
Heinrich Joachim Freiherrvon der Schulenburg (1665).
So wurde zwar dank landesherrlicher Initiative eine
kollegial aufgebaute oberste Justiz- und Verwaltungs-
behérde fiir die Niederlausitz geschaffen, aber der Ein-
fluss der Stinde darfhierbei nicht unterschitzt werden.
Ziel des Herrschers war es, mit stindischer Unterstiit-
zungmoderne Verwaltungsstrukturen einzufiihren, die
im 17. Jahrhundertandernorts bereits allgemein tiblich
geworden waren und sich bewihrt hatten.

Es waren funf Kerngedanken, die den Herzog of-
fiziell dazu veranlassten:

e die durch den Dreiffigjahrigen Krieg und die
Krankheit des alten Landvogts verursachte nach-
lassige und unsachgemifle Fithrung der Oberamts-
kanzlei,

e die herausragende Bedeutung einer funktionie-
renden sowie ziigig arbeitenden Justiz und Ver-
waltung als eine der beiden wichtigen Grund-
sdulen einer guten landesherrlichen Regierung (die
zweite Sdule war die Religion; die dafiir zustindige
Behorde —das Konsistorium —wurde 1667 ebenfalls
kollegial neu organisiert),

* die positiven Erfahrungen mit gleichartig struk-
turierten Behodrden in den tbrigen Landen des
Herzogs sowie in anderen Territorien,

* diegroflere Sachkunde und Professionalitit, die ein
mehrképfiges qualifiziertes Verwaltungsgremium
gegeniiber einer Einpersonenregierung bot und

¢ nichtzuletztdie Vorteile aus der damit verbundenen
gegenseitigen Kontrolle der Beamten.
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Der lieben Gerechtigkeit und Wohlfahrt zum
Vorteil

Mitdiesen fiinfKerngedanken formulierte ChristianI.
gleichsam sein auf den weltlichen Bereich bezogenes
innenpolitisches Programm, das sich in den fiir der-
artige Regierungskonzepte seinerzeit iiblichen Bahnen
bewegte. Wihrend der Planungsphase lief§ er dazu
Folgendesverlauten: die heylsame Justiz undt deroselben
schleunige undt geschwinde auch unpartheyliche Ad-
ministration |...sei] eine grundfeste [...], darauff aller
Konigreiche undy Fiirstenthiimer wohlfarth gegriindet,
auch mit zeitlichen undt ewigen Wohlstandt gesegnet,
hingegen durch ungerechtigkeit, alf§ eine haubtquelle
alles dibels in hichstes ungliick gestiirzet, ia zum offtern
gar verendert undt auf frembde gebracht werden |... so
habe Christian 1] die liebe Gerechtigkeit vor die grofSeste
herrlichkeir [...scines| Regiments ia den Schonsten
demant |...seines] fiirstlichen Huths gehalten |[...].%
Mit dieser Regierungsmaxime befand sich der
sichsische Herrscherim Einklang mitdemallgemeinen
zeitgendssischen Politik- und Herrschaftsverstindnis,
wonach nur derjenige zur Herrschaft berechtigt sei,
der mit seinem Regierungshandeln dem Gemeinwohl
diene und das Land in einen glicklichen Zustandt”
brichte. Hinter diesen Floskeln verbirgt sich nicht
mehr und nicht weniger als das Streben, eine effektive
Rechtsprechung, ziigige Verwaltung, rationale Wirt-
schaftspolitik, 6ffentliche Ordnung, gewissenhafte Re-
ligionsaustibung etc. —kurzum die Regelung saimtlicher
Bereiche des 6ffentlichen Lebens im Sinne einer guzen
Policey — zu gewihrtleisten. Um jene rechtlichen In-
strumente bereitzustellen, die den einwandfreien
Vollzug dieser Zielsetzungen ermdglichten oder darin
eingerissene Nachlissigkeiten behoben, bedurfte es
gesetzlicher Regelungen. Folglich galtein umsichtiger
Gesetzgeber als idealer Herrscher. Eben dieses Bild be-
absichtigte Christian I. mit den von ihm formulierten
fiinf Kerngedanken zu zeichnen.

Gleichzeitig spiegelt sich darin die vorherrschende
Meinung, dass ein der Disziplin verpflichtetes und
dem Landesherrn Gehorsam zollendes qualifiziertes

Grundziige der Niederlausitzer Gerichtsorganisation
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17 Herzog Christian I. von Sachsen-Merseburg — Landesherr der
Niederlausitz 1656—1691, Forderer zeitgemaBer Verwaltungsstrukturen;
SLUB Dresden / Deutsche Fotothek

Personalwesen dem gemeinen Nutzen des Landes am
besten diene. Erfolgreiche Ressourcennutzung eines
Territoriums und damit einhergehender wirtschafts-
und auch au8enpolitischer Erfolg zeigte sich vor allem
in der professionellen Arbeit der vor Ort agierenden
Personen. Sie bildeten die »strategische Schnittstelle«
zwischen dem Herrscher bzw. den Behoérden und den
Untertanen.*

Einfluss der Stande — Konsens mit dem Landes-
herrn

Die Einfithrung der OAR lag im starken Interesse des
Landesherrn. Sie war jedoch ohne die Mitwirkung der
Stinde nicht realisierbar. Zwar besaf§ der Landesherr
das Vorrecht zur Gesetzgebung, doch konnte er es de
facto nichtallein austiben — weder in der Niederlausitz

nochinanderen Territorien des Alten Reichs. Vielmehr
war jeder Landesherr auf die Mitwirkung der Stande
bei Gesetzesvorhaben angewiesen, um ein Normen-

1

werk rechtmiflig zustande zu bringen,* zumal die

Finanzierung derartiger Reformprojekte ohne stin-
dische Geldquellen nicht denkbar war.

Wihrend des Gesetzgebungsverfahrens wiederum
besaflen die Stinde ein enormes Interesse, ihre iiber-
kommenen Privilegien zu sichern, gegebenenfalls zu
erweitern und zugleich dievom Landesherrn gewihrten
Zugestindnisse zu fixieren. Ferner bemiihten sie
sich, ihren Einfluss auf die Ausgestaltung der neuen
Behoérde, insbesondere, was die Besetzung der Stellen
anbelangte, geltend zu machen. Thr erfolgreichstes
Argumentwar stets —und so auch hier im Rahmen der
neu zu schaffenden OAR — das Geld. Eindrucksvoll
erschliefSt sich dieser Zusammenhang in denzwischen
den Stinden und den herzoglichen Kommissaren
gefiihrten Verhandlungen. So machten die Stinde den
Ausgleich einer auf der Landvogtei lastenden Geld-
schuld in Héhe von 30000 Reichstalern von einem
ihnen zustehenden Ernennungsrecht der Regierungs-
beamten abhingig.** Letztendlich einigte manssich auf
einen normativen Kompromiss: Den Stinden wurde
ein Vorschlagsrecht gewihrt, dem Christian I. folgen
oder einen eigenen Kandidaten nominieren konnte,
wobei er jedoch auf einen Niederlausitzer zuriick-
greifen musste. Im Hinblick auf die gelehrten Rite
der OAR kam es zu einer Ausschlussregel. Sofern fiir
dieses Amt juristisch qualifizierte Landeskinder oder
im Markgraftum sich ansiedelnde Juristen bereit-
standen, sollten diese ernannt werden. Mangelte es

37 Zur Bedeutung der kursichsisch-albertinischen Neben-
linien fiir den mitteldeutschen Raum, deren Verhiltnis zum
sichsischen Kur-/Stammhaus und zum Wiener Kaiserhof
ist der kurze Uberblick von Jochen Viétsch (VéTscH 2010)
lesenswert.

38 BLHA, Rep. 23C Niederlausitzische Stinde, Nr. 1417, Bl. 9.

39 BLHA, Rep. 23C Niederlausitzische Stinde, U 79; Edition
und langes Regest, in: NEITMANN/SCHRODER/ WEIRAUCH
2006, S. 61-63, Zitat S. 61.

40 BRAKENSIEK 2005, S. 50.

41 Vgl.auch MOHNHAUPT 2000, S. 214; SCHUBERT 1997, S. 164f.

42 Hievor nun und dass Ihre Fiirstl. Durchl. Denen Stinden das
Jus denominandi besagtermafSen bey dem Oberamts Collegio
gonnen, auch das keyserl. Privilegium umb ein grofSes erweittern,
alff ersehen sie sich des erlafSes der 30.000 Rehlr., BLHA, Rep.
23C Niederlausitzische Stinde, Nr. 1417, Bl. 30.
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an qualifizierten Einheimischen, konnten Auswirtige
ernannt werden. In der Erstbesetzung der Behérde ge-
lang es den Stinden, ihre Kandidaten beim Landes-
herrn durchzusetzen. Auf einer Stindeversammlung
hatten dieanwesenden Stinde Herrn von Kittlitz, dem
Landsyndikusvon Hoym, Herrn von Stutterheim, dem
Oberamtskanzler Andreas Jahn und dem Gelehrten
Krause die meisten Stimmen gegeben,* die schlief3-
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lich alle 1666 zu Oberamtsriten bzw. von Kittlitz
zum —prisidenten ernannt wurden. Auf diese Weise
manifestierten die Stinde nicht nur ihre politischen
Rechte, sondern sie demonstrierten zudem ihre damit
verbundene Teilhabe an der Landesherrschaft.

Der Landesherr hingegen war allzu sehr auf
die stindischen Steuerleistungen und Finanztrans-
fers angewiesen, um die Behorde auf den Weg zu
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18  Reprdsentative Pergamenturkunde aus der Kanzlei des Herzogs Christian I. von Sachsen-Merseburg vom 8. Marz 1666 mit herzoglichem Reitersiegel;

BLHA, Rep. 23C Niederlausitzische Stande, U79
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bringen und kontinuierlich unterhalten zu konnen.
Da sich die Niederlausitzer Kammergiiter infolge des
Dreifligjahrigen Kriegs in einem desolaten Zustand
befanden und deren Einnahmen nicht ausreichten,
um den laufenden Etat und die geplanten, erweiterten
Behordenstrukturen zu finanzieren, war Christian I.
gezwungen, eine Sonderzuwendung bei den Stinden
zu erwirken (wmb einen freywilligen beytragk abermals
anzugehen).** Hier wird die Ambivalenz des Projekts
abermals deutlich. In lingeren Verhandlungen (reif
lichen Uberlegungen®), insbesondere hinsichtlich
der personellen Zusammensetzung der neuen OAR,
rangen beide Seiten darum, ihre Interessen durch-
zusetzen. Letztendlich formulierten die Stinde dank
ihrer Finanzkraft den Gesetzestext, wie er sich in der
Urkundevom 8. Mirz 1666 niederschligt, mafigeblich
mit und beteiligten sich an der Fertigung einer In-
struktion fiir die OAR vom 7. Mirz 1666.

So erscheinen Landesherr und Stinde »nicht als
gegensitzliche Krifte innerhalb eines dualistisch
strukturierten« Herrschaftsverbandes, »sondern
als Handlungsgemeinschaft mit unterschiedlichen
Interessen, jedoch einem iibergeordneten Ziel«*
nimlich eine funktionierende Rechtsprechung in der
Niederlausitz wiederherzustellen und eine gute Ord-
nungder Ressourcenzum Wohlund Besten des Landes
zu gewihrleisten.

Wie es gehalten werden soll

Inder genannten Urkunde vom 8. Mirz 1666 (Abb. 18)
und in der Instruktion vom Vortag lief Christian 1.
festlegen, wie es mit dem Aufbau, der Arbeitsweise,
dem Aufgabenbereich und den Angestellten der neuen
OAR gehalten werden sollte. Die Adressaten dieser
Rechts- und Kanzleiordnung waren in erster Linie
die OAR-Rite sowie das Kanzleipersonal der neu ge-
regelten Behorde.

[Kapitel 1] Personal

So bestimmte er, dass finf Mitglieder diese Behorde
bilden sollten, die alle der evangelisch-lutherischen Re-
ligion (der evangelischen ungeindertenn Augspurgischen
Confession) folgen und im Land geboren oder ein-
gesessen sein sollten. Der Prisident der OAR als
Nachfolger des chemaligen Landvogts sollte vorzugs-

weise dem Herrenstand entstammen, wobei seine vier
Kollegen parititisch sowohl dem adligen als auch dem
gelehre-biirgerlichen Stand angehdren sollten. Dieerste
OAR bildeten als Prisident Seifried von Kittlitz auf
Spremberg (Herrenstand) sowie die Rite Alexander
Jakob von Hoym auf Kittlitz und Otto Hieronymus
von Stutterheim auf Ogrosen (Ritterstand). Die ge-
lehrten Juristen waren Andreas Jahn und Gregorius
Crusius (Krause). (Abb. 19) Der Wille des Herzogs war
es, dass die OAR-Rite sich hauptsichlich in Liibben
aufhielten. Der OAR-Prisident verwahrte das Siegel
und fiihrte es.

Zwei Gerichtssekretire und ein Schreiber (Kopist)
sowie ein Kanzleidiener gehorten zum Kanzleipersonal,
wobei der Kanzleidiener tiglich, insbesondere dann,
wenn OAR-Sitzungen stattfanden, anwesend sein sollce.
Aufler an den Sonn- und Feiertagen oder in den {ib-
lichen Ferien sollte die Kanzlei gedffnet sein, um die
einkommenden Angelegenheiten entgegenzunehmen.

Die von der OAR gefertigten Verordnungen,
Befehle und Instruktionen ergingen im Namen der
sichsischen Herzdge als den amtierenden niederlausit-
zischen Landesherren. Auf diese Weise wirkte die neu
strukturierte Behordein dasLand hinein und bewirkte
eine gewisse Verdichtungvon Herrschaft, iberwiegend
getragenvon den Interessen der Stinde gegeniiberihren
land- und stadtsdssigen Untertanen.

[2] Zustindigkeit und Aufgabenbereiche

Zu den Hauptaufgaben der Behérde gehorte alles,

was zuvor die Landvogtei bzw. das Oberamt verant-

wortet hatte:

e Straf, Exekutiv-, Lehns-, Grenz-, Vormundschafts-,
Militdr- und Polizeiangelegenheiten,

* Aufsicht iiber die Untergerichte (landesherrliche
Justizimter, Patrimonial-, Stadt- und Dorfgerichte)
und Kanzleien der Standesherrschaften,

43 BLHA, Rep. 23C Niederlausitzische Stinde, Nr. 1417, Bl. 43.

44 BLHA, Rep. 23C Niederlausitzische Stinde, Nr. 1417, BL. 6.

45 BLHA, Rep. 23C Niederlausitzische Stinde, U79; Edition
und langes Regest, in: NEITMANN/SCHRODER/ WEIRAUCH
2006, S. 61f.

46 Vgl. WESTPHAL 2005, S. 253. Zur Absage cines von der dlteren
Forschungangenommenen Dualismus zwischen den Stinden
und dem Landesherrn mit Bezug auf die Mark Brandenburg
im 16. Jahrhundert siche NEUGEBAUER 2001, S. 37f.
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* ibergeordnete Behorde fiir diestindischen Landes-
iltesten, die Beamten der landesherrlichen Amter
und die Stadtrite der Kreisstidte in Verwaltungs-
angelegenheiten.

Die OAR war Schlichtungs-, Rechtsprechungs- und

gesetzgebende Behorde zugleich. In ordentlichen Ver-

fahren, die per Gerichtentschieden werden sollten, war
das Gremium angehalten, den Streitgiitlich beizulegen.

Erst wenn eine giitliche Einigung aussichtslos war

und nicht gelang, sollte der Fall an das Landgericht

verwiesen werden, es sei denn, es wire im Rahmen
eines summarischen Prozesses mit einer schleunigen

38

19  Einsetzung von Seifried von Kittlitz auf
Spremberg zum Prdsidenten sowie Alexander
Jakob von Hoym auf Kittlitz, Otto Hieronymus
von Stutterheim auf Ogrosen, Andreas Jahn und

- /% Gregorius Crusius zu Oberamtsraten der OAR,
Ay = April 1666; BLHA, Rep. 23C Niederlausitzische
i Stinde, USO

Konfliktbeilegung zu rechnen. Dann besafl die OAR
die Entscheidungskompetenz. Das Landgericht hin-
gegen blieb in seinem Bestand und in seinen Befug-
nissen unangetastet; auch sollte es gemifl der LGO
von 1538 weiterhin die ordentlichen Verfahren fithren.
Die bestchende Kompetenziiberlagerung sowie wo-
mogliche -streitigkeiten beider Institutionen blieben
somit bestehen.

War zu befiirchten, dass eine Partei ein Verfahren
boswillig oder ungebiihrlich verzdgerte, so sollte diese

Partei oder dessen Vertreter den Bosheitseid als spezielle
Form des Gefidhrdecides (Gefahr des Verzugs) schwéren.

Grundziige der Niederlausitzer Gerichtsorganisation



19a (wie Abb. 19)

Gleiches galt, wenn eine Partei, ein am Oberamt
schwebendes Rechtsverfahrenzusitzlich als ordentliches
Verfahren vor dem Landgericht einbrachte, nur um den
Prozess zu verschleppen. Die einkommenden Klagen
sollten durch Anhorung der Parteien und Verhandlung
der Sachen abgearbeitet werden. Insbesondere sollte in
Konflikten zwischen Obrigkeit und Untertanen, die
sich einfach und deutlich gestalteten, ziigig Recht ge-
sprochen werden, und die Untertanen sollten an ihren
schuldigen Respekt und Gehorsam erinnert werden.
Insgesamt hatte die OAR darauf zu achten, dass
jedermann — ob arm oder reich — sein Recht bekime
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und mit seiner Angelegenheit gehort werde. Das galt
sowohl fiir die Einwohner katholischen Glaubens
als auch diejenige Mehrheit, die dem evangelischen
Glauben augsburgischer Prigung folgte. Beide Kon-
fessionen sollten in ihren wohlhergebrachten Rechten
und Freiheiten geschiitzt werden und ihre Religion
ungehindert ausiiben diirfen.

Gingen Inhaber der hohen Gerichtsbarkeit (Stidte,
Grundherren) bspw. in Strafsachen mit ihren Gerichts-
kompetenzen nachlissigum, handhabten sie diese miss-
brauchlich oder nahmen sie sie unrechtmifSig wahr, so
war die OAR befugt, einzugreifen. Im Rahmen ihrer
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20  Die funf frihneuzeitlichen Kreise der Niederlausitz — Calau, Guben, Luckau, Libben und Spremberg, Mitte des 18. Jahrhunderts; GStA PK, XI. HA,
AKS Provinz Brandenburg, F 50.125

Aufsichespflichtkonntessie die Fille verhandeln und die
Gerichesherren—je nach Arcder Angelegenheit—im Ein-
verstindnis mit dem Landesherren, den Appellations-
riten oder anderen zur Rechenschaft ziehen. Auch
sollte die OAR darauf achten, dass schwere Straftaten
(wie Totschldge, Blutschande oder Ehebruch) norment-
sprechend, dasheifStan Leib und Leben, bestraftwurden.

40

Essolltenzukiinftig—so die Intention des Gesetzgebers
— keine Geldzahlungen oder Siithnevertrige mehr als
Strafen ausgehandelt, sondern die gesetzlich fixierten
Strafnormen angewandt werden. Hier begegnen noch
nach dem DreifSigjahrigen Krieg Ausgleichszahlungen
und Buflvertrige als mogliche Konfliktlsungsmodelle

fiir eigentlich mit dem Tod zu bestrafende Verbrechen.
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Um Unsicherheiten zu vermeiden (ob eine Inquisition
statthabe oder nicht) oder festlegen zu kénnen, welche
Korper- oder Todesstrafe anzuwenden sei, sollten die
Rite bei auswirtigen gelehrten Juristen oder beim
Landesherrn um Rat nachfragen.

Was 6konomische Belange anbetraf, war die OAR
gegeniiber dem Landesherrn verpflichtet, Schaden
und Verzug zu unterbinden, selbiges gegebenenfalls
zu ahnden und in wichtigen Fillen dem Landesherrn
Bericht abzustatten. Grenzfragen konnten von den
OAR-Riten entschieden werden; notfalls sollten sie
die strictigen Objekte kommissarisch besichtigen und
Anspriiche sowie Streitfragen kliren. Die Grenzen
des Landes sowie Regalien und andere Hoheitsrechte
sollten die Rite insbesondere mit Blick auf benach-
barte Territorialherren respekevoll und in gebotener
Bescheidenheit — aber ernsthaft — schiitzen. Neben
dem Landeshauptmann waren die Mitglieder der
OAR berechtigt, Zélle einzuziehen, Unordnung und
Unsicherheit auf den Straflen zu bekdmpfen, um so
einen geregelten Handels- und Personenverkehr zu
gewihrleisten. Gleichzeitig besafl die OAR die Ober-
aufsicht tiber den Kammerprokurator. Sollten sich
Nachlissigkeiten zeigen, war die OAR weisungsbefugt.

Die Landtage der Niederlausitzer Stinde wurden
auf Befehl des Landesherrn vom Prisidenten aus-
geschrieben und an den Sitzungen sollte selbiger teil-
nehmen, in gleicher Weise wie es zuvor der Landvogt
getan hatte. Auch sollten die von den Stinden ecigen-
stindig gehaltenen Landtage (jahrlich zweimal am 6.
Januar und 24. Juni) auf Bitte der Stinde durch den
Prisidenten ausgeschrieben werden, und letzterer sollte
den Stinden eine Proposition”” von wichtigen zu ver-
handelnden Sachen vorlegen und auf das Landeshaus
schicken. Nach erfolgtem Landtagsbeschluss sollte dieser
dem Prisidenten {iberreichtwerden, der diesen wiederum
abschriftlich der Merseburger Kanzlei zu senden hatte.

Die nachgeordneten Amter und Rite waren zu-
gleich auch Exekutivorgane, wobei jeder der groferen
Niederlausitzer Kreise (Calau, Guben, Luckau und
Litbben) (Abb. 20) einen eigenen Vollzugsbeamten
hatte (Geleitsmann).

Die Ubergabe der Lehen und Vollziehung der
Lehnssachen oblag den OAR-Riten. Bei Heimfall der
Lehen, sollten die Mitglieder die Giiter zu Hianden des

Landesherrn einzichen und demjenigen zukommen
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lassen, der in landesherrlicher Lehns-Anwartschaft
stand, jedoch keinesfalls Fremde damit belehnen. Vor
allem musste der Lehnsnehmer gemidfl den Landes-
privilegien, den jeweiligen Hausgesetzen entsprechend
undzur gesamten Hand genugsam dazu berechtigtsein.
Fille, die zweifelhaft waren, sollten an den Herzog ver-
wiesen werden und weitere Verfiigungen dann unter-
bleiben. Stand ein Heimfall bevor, indem ein Lehen
nur noch aufein oder zwei Personen beruhte, so sollten
ohne Bestitigung des Landesherrn keine Verkiufe
der betreffenden Giiter erfolgen. Gedachten Familien,
Leibgedinge*® zur Versorgung ihrer Mitglieder zu ver-
briefen, sollte die OAR gegebenenfalls darauf bedacht
sein, die Giiter vor Uberschuldung zu bewahren; die
Briefe sollten dem Landesgebrauch entsprechen und
denzur (Aus)Zahlung verpflichteten Familienteil niche
tiber Gebiihr belasten. Simtliche im Zusammenhang
mit Lehen vonstatten gehende Vorginge sollten regis-
triert” und Spezifikationen mit prisidialer Unterschrift
und Oberamtssiegel beglaubigt werden. Die Register
sollten zweifach ausgefertigt werden, wobei ein Exem-
plarinderlandesherrlichen Merseburger Kanzleilagern
sollte und eins in der Kanzlei des niederlausitzischen
Landeshauptmanns. Einzelheiten im Zusammenhang
mit den Niederlausitzer Lehnsgiitern (Lehnsvertrige,
Leibgedinge, Kaufbestitigungen, Giiterteilungen etc.)
regelten die Kapitel 1213 dieser Ordnung.
Besonderes Augenmerk sollten die OAR-Rite
auf Witwen und Waisen richten. Als deren Schutz-
patron hatte die OAR dafiir zu sorgen, dass jeder-
zeit und unverziiglich Vormiinder bestellt wurden.
Ferner sollten sie die laufenden Vormundschaften
iberwachen. So waren die Vormiinder gegebenenfalls
verpflichtet, jihrlich Rechenschaft abzulegen, damit
die Schiitzlinge weder in ihren Rechten noch in ihren
wirtschaftlichen Grundlagen beeintrichtigt wurden.
Zur Vormundschaft berufene Personen sollten unter

47 Eine Proposition war die vom Landesherrn oder dessen Bevoll-
michtigten an die Stinde versandte Tagesordnung derjenigen
Angelegenheiten, dieaufdem Landtag beraten und entschieden
werden sollten, vgl. OBERLANDER 2000, S. 574.

48 Als Leibgedinge wurde ein Vertrag bezeichnet, »in dem eine
Person sich zur Leistung von Unterhalt auf Lebenszeit gegen-
tiber einer Person verpflichtet«, KGBLER 1995, S. 249.

49 Siehe dazu den Bestand der Homagialbiicher in BLHA, Rep.
17B Oberamtsregierung der Niederlausitz.
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Androhung landesherrlicher Strafe das Amt nicht ver-
weigern diirfen. Die OAR war berechtigt, im Namen
des Herzogs die Vormiinder zu bestellen, wobei sie auf
taugliche Personen rekurrieren sollte.

Tiglich, aufler in den gewohnlichen Ferien, die
wiederum nach allgemeinem Rechtsbrauch festzulegen
waren, sollte die OAR zu ihren Sitzungen zusammen-
treten. Die Kernzeiten waren hierbeivormittags tiglich
8 bis 10.45 Uhr und nachmittags (auf8er mittwochs
und samstags) 14 bis 16.45 Uhr. Konnte ein OAR-Rat
an den Sitzungen nicht teilnehmen, so benétigte er
hierfiir vom Prisidenten einen Dispens, es sei denn, er
war krank. Zudem waren die Mitglieder verpflichtet,
wichtigen Entscheidungen und unaufschiebbaren
Sachverhalten den Vorrangeinzurdumen. IThreanderen,
externen Angelegenheiten sollten nachrangigbehandelt
werden. Idealerweise sollten alle Rite an den Sitzungen
teilnehmen, mindestens jedoch drei—den Prisidenten
eingeschlossen. Sekretire, Kanzlisten und Schreiber
durften ohne Erlaubnis des Prisidenten oder seines
Stellvertreters »keine Nacht aufSerhalb Liibbens« ver-
bringen.

[3] Rechtsgrundlagen

Im weltlichen Bereich sollten die OAR-Rite die
sichsischen Rechte in der gemeinrechtlichen Form,
insbesondere die sichsischen Konstitutionen des
Kurfirsten August 1. vom 21. April 1572, die
Niederlausitzer Landesordnung Johann Georgs I.
vom 2. Dezember 1651°! sowie weitere Rechtsverord-
nungen, Mandate und sichsischen Gelehrtenurteile
als normative Basis nutzen.

Gleichzeitig regelte die Instruktion die Rechts-
grundlagen fir den geistlichen Bereich. Zur Ehre
Gottes und der evangelischen Konfession sollten die
1530 von Kaiser Karl V. bestitigten Schmalkaldischen
Artikel sowie die sichsischen Kirchenordnungen und
Visitationsregeln angewandt werden. Obwohl es eine
Konsistorialinstruktion fiir die Niederlausitz gab, die
im Zusammenhang mit dem neuzuordnenden Kon-
sistorium 1667/68 verfasst wurde,** gelangten derlei
geistlich-konfessionelle Regelungen in die Instruktion
fiir die OAR. Dieser Umstand veranschaulicht nicht
nur die enge Verbindung beider Behorden, sondern
auch den maflgeblichen Einfluss der Religion auf alle
Lebensbereiche in dieser Zeit.
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[4] Abstimmung
Die Rite sollten die Sachen entgegennechmen und in
gemeinsamer Sitzung dariiber beraten. Lagen einfache
Sachverhalte vor, so sollte der zustindige OAR-Ratals
Referent eine recheliche Wiirdigung vornechmen und
selbige seinen Kollegen eréffnen, damit entschieden
werden konnte. Waren schwierigere Fille zu ver-
handeln, sollten simtliche Rite nacheinander ihre
Voten abgeben, auf dass der Prisident letzten Endes
mit ausschlaggebender Stimme den Fall beurteilte. In
den Angelegenheiten jedoch, die sehr zweifelhaft und
aufgrund ihrer Wichtigkeit von der OAR nicht allein
zu entscheiden waren, sollte ein schliissiges Gutachten
erstellc werden, dasalle Umstinde und Entscheidungs-
griinde enthielt. Dieses war an den Landesherrn zu
senden, damit dieser einen Beschluss fassen konnte.
Auch sei den Riten zugestanden, die Entscheidung
komplizierter Sachverhalte aufeinen spiteren Sitzungs-
terminzu vertagen, damitihnen Zeitgewihrtsei, in der
Literatur oder in Entscheidungssammlungen zwecks
einer besseren Urteilsbegriindung nachzuschlagen.
Simtliche Beschliisse sollten in Kurzform in ein
Protokollbuch eingetragen werden und niemandem
— aufler den Riten und dem Kanzleipersonal — sollte
Zutritt zur Kanzlei gewihrt werden.

[5] Befangenheit

Kam es vor, dass in einer Angelegenheit ein Rat selbst

betroffen war oder aber ein Verwandter (Grenze war
dervierte Grad) oder ein Schwager (erster Grad galtals

Grenze) involviert waren, so sollte sich der betreffende

Rat seines Votums enthalten und zudem den Sitzungs-
saal verlassen, damit frei und unbeschwert verhandelt

werden konnte. Lag eine externe Anzeige wegen Be-
fangenheitvor, sollte der Betreffende sich ebenfalls des

Votums entziehen, es sei denn die Anzeige stellte sich

bei niherer Priifung als unbegriindet heraus. Dann

sollte derjenige, der die falsche Anzeige vorgenommen

hatte, alsboshafter Ankliger ernstlich bestraftwerden.
Strafmaf und -form blieben jedoch offen.

[6] Abwesenheit des Oberamtsprisidenten

Kapitel 6 regelte die Abwesenheit des Prisidenten auf-
grund einer Verhinderung oder Erkrankung. In diesen
Fillen sollte der in der Hierarchie nichstfolgende Rat
den Vorsitz iibernechmen. Die Ordnung lasst hierbei
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offen, welcher Ratim Vorfeld als Stellvertreter benannt
werden sollte; hier vertraute der Gesetzgeber auf die
Eigenverantwortlichkeit des Gremiums. War der Pri-
sident abwesend, sollten die Geschifte wie gewohnt
fortgefithrtwerden. Ergangene Beschliisse sollten dem
Prisidenten mitgeteilt werden und — wenn der Pri-
sident darum ersuchte oder die Rite es fiir notwenig
erachteten —sollten ihm die Entscheidungsgriinde vor-
legt werden. Infolgedessen wurde nicht nur gewihr-
leistet, dass der Prisident iiber die laufenden Geschifte
im Bilde war, sondern auch, dass er in allen wichtigen
Angelegenheiten mitverantwortlich war.

[7] Gerichtsstand

Das Kollegium regelte in erster Linie Konflikte
derjenigen, die keinem Untergericht unterstanden
(sogenannter eximierter Gerichtsstand, z.B. adlige
Grundherren und Geistliche). Ferner oblagen der
Behorde Streitigkeiten von Stiddten untereinander
sowie Lehns- und Strafsachen.

Diejenigen, die in erster Instanz unter der Gerichts-
gewalt eines geistlichen, grundherrlichen oder
stadtischen Untergerichts standen, sollten vor diesem
ihr Recht suchen. Wandten sich Untergerichtsinsassen
dennoch andie OAR, so sollten ihre Klagen abgewiesen
werden, esseidenn, eslagen Fillevon Justizverweigerung
oder Rechtsschutzbegehren vor. In diesen Fillen sollte
die OAR Berichte einholen und nach Gelegenheit der
Sache dem Untergericht Recheshilfe leisten. Auch sollte
die OAR bemiihtsein, eine giitliche Einigung zwischen
den Parteien herbeizufithren. Scheiterten die Giitever-
handlungen, hatte die OAR die Angelegenheiten an
das Untergericht zu verweisen. Hiervon ausgenommen
waren jedoch ebenfalls die Fille von Justizverweigerung
oder Rechtsschutzbegehren. Zugleich war der Landes-
herrbefugt, von Amtswegen (exofficio) die Angelegenheit
ansichzuzichen. Stellte sich aber heraus, dass der Kliger
gegen seinen Gerichtsherrn boswillig klagte, so sollte er
von der OAR ernsthaft bestraft werden.

[8] Verfahren

Wie eine Klage vor der OAR einzubringen war und von
denRitenverhandeltwurde, war in Kapitel 8 normiert.
Konnte eine Sache vom Kliger nicht schriftlich vor-
gebracht werden, so sollte sie miindlich vorgetragen
werden und von der OAR als Klageschrift verfasst

werden. Hierbei sollten die streitenden Parteien stehend
und ohne Kopfbedeckung ihre Angelegenheiten vor-
bringen. Lediglich Adligen, promovierten Juristen,
Bediensteten oder Ehrenamesinhabern war es vergdnnt,
ihre Sachen gegebenenfalls sitzend vorzutragen.

War es einer Partei unméglich, zum angesetzten
Termin zu erscheinen, so sollte sie dies der OAR zwei,
drei oder mehrere Tage (je nach Entfernung des Wohn-
orts des Gegners) zuvor schriftlich mittels eines Ent-
schuldigungsschreibens anzeigen, damit die Termins-
verlegung der Gegenpartei rechtzeitig mitgeteilt werden
konnte. Zeitgleich sollte die ausbleibende Partei den
gewohnlichen Botenlohn leisten. Unterlief§ der Ver-
siumende dies, war er nicht rechtmifig entschuldigt.
Infolgedessen wurde er wegen Versiumnis zur Rechen-
schaft gezogen.

Appellationen oder Supplikationen sollten nur
angenommen werden, wenn in der Klageschrift der
Wortlaut des anzufechtenden vorinstanzlichen Urteils
enthalten war. War die Berufung ordnungsgemifl ein-
gebrachy, sollte sie von der OAR gepriift werden und
je nach Erheblichkeit oder Nichtigkeit der Beschwerde
entschieden oder verworfen werden. Es sollte kein Ur-
teil ergehen, ehe nicht die Gebiithren bezahlt worden
waren. Um auch armen und bediirftigen Personen im
Markgraftum Niederlausitz Recht wiederfahren zu
lassen, sollte von der OAR ein Armenanwalt aus den
Reihen derzugelassenen Advokaten bestimmewerden.”
Hierbei oblagesden Verantwortlichen, daraufzuachten,
dass niemand unbegriindet in den Genuss des recht-
lichen Beistands gelangte; der Antragsteller musste seine
duflerste Armut nachweisen und eidlich bekriftigen.

[9] Neubesetzung der Amter

Sobald jemand von den Riten oder der Prisident
abdanken oder versterben wiirde, sollten sich die
Niederlausitzer Landesiltesten, der groffe Ausschuss
der niederlausitzischen Stinde und die OAR zu-
sammensetzen, um vier, fiinf oder mehr Personen zur

50 LUNIG 17244, Sp. 73-132.

51 LONIG 17248, Sp. 449-466.

52 BLHA, Rep. 23C Niederlausitzische Stinde, Nr. 1180.

53 Siehe die LGO von 1538, in der noch nicht von zugelassenen
Anwilten die Rede war, oben S. 31 sowie Edition im Urkunden-
anhang.
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21 Pergament, papier, wachf3, diente [Tinte] undt was sonst zur Canzley gehdrig — die Ausstattung fir eine friihneuzeitliche Behérde wie die OAR;

Entwurf und Ausfiihrung: Ellen Franke, 2009

Wiederbesetzung des vakanten Amts dem Landesherrn
vorzuschlagen. An dieser Stelle der Instruktion fanden
nahezu wortgleiche Bestimmungen der Urkunde
vom 8. Mirz 1666 ihren Niederschlag.’® Es sollte
darauf geachtet werden, vornehmlich Vertreter des
Herren- oder Ritterstands zu erwihlen, die im Land
eingesessen waren und deren Eltern und Grof3eltern
bereits durch Verdienste fiir den Landesherrn hervor-
getreten waren. Zugleich mussten die Auserwihlten
austeichend juristisch qualifiziert sein und der Augs-
burger Konfession angehéren.

Gehorte der neue Prisidentenkandidat dem Herren-
stand an, so musste er an Eigenkapital mindestens
20000 Taler vorweisen, um zum Prisident gekiirt
werden zu konnen. Ahnliche Auflagen galten fiir den
Kandidaten des Ritterstands: Er musste {iber ein Dorf

44

mit Rittersitz verfiigen. Kam es vor, dass der Landes-
herr einen Prisidenten aus dem Ritterstand ernannte,
so sollten jedoch Oberamtsrite dem Herrenstand
entstammen.

Was die gelehrten Rite anbelangte, so intendierte
man, gelehrte Landeskinder oder jene, die sich in
der Niederlausitz niedergelassen hatten, zu ernennen.
Waren die Kandidaten aus dem beschriebenen Per-
sonenkreisjedoch nichtausreichend qualifiziert, um das
Amct auszuiiben, so durfte auf auswirtige Kandidaten
zuriickgegriffen werden.

Auf Wunsch der Stinde durften die amtierenden
Oberamtsrite keine weiteren Amter oder Funktionen
innehaben; sie sollten sich ausschliefllich den OAR-
Geschiften widmen. Ein Kandidat, der zum Ober-
amtsrat auserkoren war, musste sich also entscheiden,
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ob er sein altes Amt niederlegen oder auf das neue
Amt verzichten wollte.

Der OAR-Prisident wurde vom Landesherrn oder
einem herzoglichen Beauftragten vereidigt. Die Ver-
eidigung der OAR-Riite hingegen nahm der Prisident
vor. Bevor die Beamten nicht vereidigt waren, sollten
sie keine Amtsgeschifte wahrnehmen.

Ebenso wie die OAR-Mitglieder sollten auch die
Sekretire und der Kopist gottesfiirchtige, redliche, er-
fahrene und fiirihre Ttigkeitausreichend qualifizierte
Personen sein, die niitzlich und rithmlich ihr Amt zu
versehen hatten. Sowohl die Anstellung als auch die
Entlassung der Sekretire und des Kopisten behieltsich
der Landesherr vor.

[10] Pflichten der Sekretire und Schreiber
Kapitel 10 regelte schr ausfihrlich die Pflichten der
Sekretire und Schreiber, die hier nur auszugsweise
wiedergegeben werden konnen. Die Sekretire sollten
alle Lehns-, Leibgedingsbriefe, Gerichtssachen, Be-
richte und Befehle etc. ausfertigen, protokollieren, re-
gistrieren und ablegen. Es sei denn, es handelte sich
um wichtige Befehle, Berichte und Gutachten, Ab-
lehnungen einer Appellation (Apostoli refutatorii)*® oder
anderes. Letztere waren von den Oberamtsriten auf-
zusetzen, den Kanzlisten und Schreibern zur sauberen
Abschriftzu iiberreichen und ehe alles zur Unterschrift
gelangte, Korrektur zu lesen. Ferner normierte dieser
Abschnitt, wie in summarischen und den schwebenden
ordentlichen Prozessen die Schriftstiicke der Oberamts-
kanzlei, der Klager oder Beklagtenzu verwahren waren,
wie insbesondere mit den Originalen umzugehen war,
insgesamt: wie die Akten zu fiithren waren. Hier sollten
der Prisidentund die Rite je nach Einzelfall entscheiden,
was in den Akten in welcher Form zu fithren war.
Ferner wurden die Pflichten des Kanzleipersonals
fixiert. Die Sekretire und Kanzleiangehérigen hatten
in Abwesenheit des Prisidenten den Verfiigungen des
stellvertretenden Oberamtsrats zu folgen und Schaden
von der Kanzlei abzuwenden. Auch sollten sie {iber
das Parteibegehren hinaus nicht titig werden. Sie
durften keine Geschenke annehmen oder ohne Wissen
des Prisidenten jemandem Abschriften aushindigen.
Was im Rat gesprochen, befohlen oder von ihnen ge-
schrieben wurde, war geheim zu halten. Zudem hielt
die Instruktion fest, wie die Schriften auszufertigen

waren und dass jeder Verzug zu vermeiden war. Es
waren Protokoll- und Homagialbiicher zu fiihren, Re-
gister daftir anzulegen sowie Aktenpakete zusammen-
zustellen. Diejenigen Sachen, die sich weitldufig
gestalteten oder zu einem Prozess erwachsen waren,
mussten ordentlich rubriziert werden, die Zitationen
mussten mit Angabe des Verhértages ausgefertigt
werden und die wesentlichen Informationen sollten in
einem Tagebuch festgehalten werden. Es war darauf
zu achten, den Parteien vom Tag der Zustellung an
gerechnet, eine volle sichsische Frist nebst einigen
zusitzlichen Tagen zu gewihren.

[11] Hinterlegungen und Vormundschaften
Etwasausfiihrlicheralsim Kapitel zwei bereits geschehen,
regelte dieser Paragraph die fiir Vormundschaften zu
beachtenden Formalien, insbesondere im Hinblick auf
die zu hinterlegenden Gelder. Der Lehnssekretir sollte
tiber die hinterlegten Gelder ein Buch fithren, worin zu
verzeichnen war, wer wem, wie viel, weswegen und in
wessen Gegenwart an Geldern gezahlt hatte. Die dafiir
—sofern noch nicht vorhandene — anzuschaffende Kasse
sollte mit drei Schlossern versehen sein, wobei einen
Schliissel der Oberamtsprisident, den zweiten der stell-
vertretende Oberamtsrat und den dritten der Sekretir
verwahren sollten. Wurden Gelder ein- oder ausgezahlt,
so mussten die drei Schliisselinhaber anwesend sein.
Was die zu bestellenden Vormundschaften anbe-
langte, so sollten der Prisident und die Rite dafiir
sorgen, dass diese sorgsam und schnell realisiert wurden,
damit die Unmiindigen zu rechter Zeit taugliche
Vormiinder erhielten, die ausreichend begiitert und
in der Niederlausitz angesessen waren. Diese Maf3-
nahmen sollten sicherstellen, dass der Vormund fiir den
Unmiindigen Sicherheiten leisten konnte, ohne dem
Gericht zu schaden. Auch waren die Vormiinder ver-
pflichtet, das Vermogen und die Giiter der Schiitzlinge
redlich zu verwalten und zu festgelegter Zeit, wie es oben
beschrieben ist (gegebenenfalls jihrlich), Rechnung
abzulegen und dieselbe im Bedarfsfall zu rechtfertigen.

54 Vgl. dazu Edition und langes Regest, in: NEITMANN/
SCHRODER/ WEIRAUCH 2006, S. 61—63, hier S. 62 [3].

55 Apostolirefutatoriiwaren abschligige Briefe des Unterrichters,
die dem Oberrichter kundgaben, dass die Appellation aus be-
stimmten Griinden nichtzuldssigwar, OBERLANDER 2000, S. 54.
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[12] Lehnskonsense und Leibgedinge,
Kaufbestitigungen, Giiterteilungen,
Verwahrung von Schenkungen und Testamenten
Erbat jemand einen Lehnsvertrag, so sollte dieser in
erster Linie nur mit Bewilligung der Mitbelehnten
ausgefertigt werden. Dabei sollte sorgsam vorgegangen
werden, so, wie es Kapitel 2 regelte. Die Sekretire
sollten dem Prisidenten und den Riiten die einzelnen
Lehnsangelegenheiten vortragen. Die Leibgeding-
briefe waren wie tiblich und je nach Sachlage — bspw.
mit Zustimmung des Mitbelehnten — auszufertigen.
‘Waren Testamente dem Prisidenten oderden Riten
tibergeben worden oder erst noch unter Benennung
der Erben auszufertigen, so war solches Begehren an-
zunechmen und von den Sekretiren fleiffig zu regis-
trieren. In der Kanzlei war dariiber ein Schein — ver-
schen mit dem Kanzleisiegel — auszustellen und bis
zur Testamentseroffnung oder dessen Einziehung zu
hinterlegen. War ein Testator so schwach, dass er nicht
in der Oberamtskanzlei erscheinen konnte, und bat
er um Testierung, so sollte zur Niederschrift seines
letzten Willens jemand aus der Oberamtskanzlei zu
ihm geschickt werden. Ein solches Testament sollte
durch zwei dazu verpflichtete Personen, und zwar die
beiden Sekretire, auf Anordnung des Prisidenten in
der Kanzlei, wie oben beschrieben, hinterlegt werden.
Dieses sollte genauso giiltig sein, als hitte der Testator
oder die Testatorin es personlich der OAR iibergeben.

[13] Belehnungen und Abnahme der Lehnseide

Die Lehnssachen waren aufgrund ihrer verfassungs-
rechtlichen und materiellen Bedeutung dufSerst aus-
fihrlich normiert. Binnen Jahr und Tag war nach Ab-
leben des Herrschers (als Lehnsgeber) oder des Vasallen
(als Lehnsnehmer) die gewohnliche Erbhuldigung
zu leisten, die die Lehnsbindung konstituierte. Ein
etwaiges Ausbleiben des Vasallen musste beim Pri-
sidenten und den Riten gut begriindet entschuldigt
werden. Widrigenfalls sollte der Sdumige nichtin den
Stand eingefiithre werden, wobei die OAR die Ent
schuldigungsgriinde wohl zu erwigen hatte und vor
dieser Verfiigung den Landesherrn einbeziehen sollte,
insbesondere dann, wenn es sich um Hauptlehen oder
Lehen zur gesamten Hand handelte. In solchen Fillen
sollte die OAR ein Gurtachten anfertigen, anhand
dessen der Landesherr entscheiden konnte.
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Der das Lehen Beantragende sollte als Lehnsemp-
finger seine vorigen Lehnsscheine, die Mutzettel®
und die Lehnsbriefe, ebenso die Kaufbriefe (wenn
die Giiter jiingst erworben worden waren) mitbringen
und dem Lehnssekretir aushindigen. Letzterer sollte
die Unterlagen anhand der in der Oberamtskanzlei
verwahrten Homagial- und Lehnsbiicher priifen. Zu
prifen war bspw. auch, ob die vorherigen Lehns-
inhaber ihrer Lehnsfolgepflicht ordnungsgemifS
nachgekommen waren oder ob bei neu erworbenen
oder geteilten Lehnsgiitern, die betreffenden Giiter
ordnungsgemif§ aufgelassen worden waren. Die Auf-
lassung hatte entweder vor der OAR zu erfolgen oder

—sobald der Verkiufer oder ein Miterbe nicht anwesend
waren — durch ein eigenhindig unterschriebenes und
besiegeltes Verzichtsschreiben. Es sollten die Namen
derjenigen, die das Lehen beantragten (so/licitanten),”
die Namen der Mitbelehnten und alle anderen Um-
stinde ordnungsgemifl und unter Angabealler Mingel
der OAR vorgetragen werden, welche tiber den Antrag
beratschlagen sollte. Waren die Unterlagen korrekt
und die Lehnspflichten ordnungsgemifl erfille, so
war nach Inhalt der vorhergehenden Lehnsbriefe dem
Antragsteller das Lehen zu gewihren.

Konnte der Antragsteller jedoch keine Lehns-
briefe vorlegen, so sollten die zu empfangenden Giiter
in einem Verzeichnis zusammengestellt werden und
selbiges in der OAR erortert werden. Hatten Prisident
oder Rite keine Bedenken, sollte dem Begehren des
Lehnbeantragenden stattgegeben werden. Erschien der
OAR das Vorbringen des Lehnsmannes zweifelhaft, so
musste dieser seinen Antrag durchandere glaubwiirdige
Lehnsnehmer der Niederlausitz beweisen. Ferner war
die OAR berechtigt, Erkundigungen einzuholen. Fir
den Fall, dass der Antragsteller die Giiter in redlicher
Weise besafs, sollte auf dessen Namen ein rechtmifSiger
Lehnsbrief ausgefertigt werden.

War also die Belehnung eines Vasallen von der
OAR rechtmiflig beschlossen oder vom Landesherrn
angewiesen worden, so nahm der Lehnsnehmer mit
Handschlag und zu schworendem Eid das Gut vom
Oberamtsprisidenten entgegen. Die Eidesleistung
erfolgte, indem der Vasall den durch den Sekretir vor-
gesprochenen Lehnseid mit erhobenen Fingern nach-
sprach. Der Oberamtsprisidentagierte hierbeiim Namen
des Landesherrn. Niemand sollte ohne den Eid abgelegt
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zu haben, in das Lehen eingesetzt werden. Lediglich

dem Landesherrn kam es zu, den Lehnsnehmer davon

zu befreien, wenn er bereits anderweitig einen Lehnseid

geschworen hatte oder gute Griinde fiir den Verzicht des

Eides sprachen. In solchen Fillen sollte es beim bloffen

Handgeldbnis bleiben. Auch war es grundsitzlich nicht

moglich, sich bei der Eidesleistung anwaltlich vertreten

zu lassen, es sei denn, der Mandant konnte aufgrund

einer Krankheit oder anderer unabwendbarer Ursachen

personlich nicht erscheinen. Dann war — mit landes-
herrlichem Spezialbefehl ausgestattet — ein Vertreter
des Vasallen berechtigt, das Lehen entgegenzunehmen.
Gleiches galt fiir diejenigen Lehnsnehmer, die sich im

Ausland oder weit entfernt von der Niederlausitz auf-
hielten. Hier konnte der Lehnseid ebenfalls durch einen

Vertreter abgelegt werden oder nach gewihrter Fristver-
lingerung spiter nachgeholt werden.

Diejenigen, die nun so belichen wurden und deren
Lehnsbriefeausgefertigtwurden, sollten nach der neuen—
in dieser Ordnung enthaltenen — Gebiihrentabelle
(Kapitel 14) ihre Gebiihren zahlen und vor allem die
akeuellsten Originallehnbriefe sowie die Namen der
neuen Mitbelehnten angeben, damit die neuen Lehns-
briefe formuliert werden konnten. Denn nur so sei
gewihrleistet, dass anhand der Homagialbiicher der
Antrag gepriift und die neuen Lehnsbriefe von der
Oberamtskanzlei schnell ausgestellt werden konnten.
Die Lehnsbriefe sollten in ihrem materiellen Inhalt
ohne ausdriickliche Zustimmung des Landesherrn
nichtgeindertwerden. Waren gleichwohl Anderungen
angestrebt, so sollten diese nichterfolgen, ehe die OAR
den Sachverhalt gepriift hatte. Hierzu konnte sie — je
nach Sachlage — Kommissare einsetzen. Die ins Leben
gerufenen Kommissionen erkundigten sich vor Ort
und berichteten an die OAR, die wiederum ein Gut-
achten fiirden Landesherrn verfasste, aufgrund dessen
letzterer dann den Beschluss fasste.

Gestaltetesich die Anerkennungder Lehen und Aus-
stellung der neuen Lehnsbriefe kompliziert, so waren
die Antragsteller berechtigt, eine Fristverlingerung zu
erbitten. Es sei durchaus méglich, eine drei- oder sechs-
monatige Verlingerung zu gewihren; jedoch durfte
eine solche nicht iiber ein Jahr hinausgehen. Sollte ein
Lehen an Nachkommen ausgegeben werden, so sei es
bislang tiblich gewesen, in ein Lehen mit vollendetem
18. oder zuweilen auch 21. Lebensjahr einzutreten.

Dabeisollte es bleiben. Bei unmiindigen Nachkommen
waren nicht nur Miitter, Geschwister und Vormiinder,
sondern auch Agnaten und Mitbelehnte des Lehns-
anwirters berechtigt, einen Aufschub der Eidesleistung
bis zur Volljihrigkeit ihres Schiitzlings zu beantragen.
In einem solchen Antrag auf Fristverlingerung sollten
das Alter des Miindels und die Sterbedaten der Eltern
sorgfiltig verzeichnet werden.

Lehnsverkiufe oder -wechsel waren nur mit aus-
dricklicher Genehmigung des Landesherrn oder an
seiner Stelle durch die bestitigende OAR maglich. Ein
abgeschlossener Kaufvertragsollte solange kraftlos sein,
bis die OAR ihm zugestimmt hatte. In den Fillen, in
denen die Stinde ihre Lehen ohne Mitwirkung der
OAR zu verkaufen berechtigt waren, musste der Besitz-
wechsel binnen Jahresfrist der OAR bekannt gegeben
werden. Daneben sei es jedem Lehnsnehmer weiterhin
erlaubt, in neuerworbene Lehen jemanden nach seinem
Gutdiinken zum Mitbelehnten zu ernennen. Die Zahl
der Mitbelehnten sollte jedoch die Anzahl der vormals
Mitbelehnten des Verkiufers nicht zu sehr tibersteigen.
Die Mitbelehnten sollten die Frist, die ihnen der Pri-
sidentund die Rdtezum Empfang der Lehen einrdumten,
gebithrend einhalten. Ersuchte jemand die OAR, ein
Lehen zu vererben, so sollten der OAR-Prisident und
die -Riite, den Landesherrn davon in Kenntnis setzen,
damit dieser sich der Sache annehmen konnte.

[14] Gerichtsgebiihren

In Kapitel 14 waren die Gerichtsgebiihren fiir die
einzelnen von der OAR sowie deren Sekretire und
Boten erbrachten Leistungen geregelt. Die Gebiihren
wurden vom Gerichessekretdr eingenommen und
verwahrt; auch hatte er den OAR-Riten wochentlich
Rechenschaftdariiberabzulegen. Die eingenommenen
Gebiihren dienten nicht als Sold fiir die Rite oder
Sekretire; sie sollten vielmehr ein konstantes Gehalt

56 Ein Mutzettel oder Mutschein war—modern gesprochen —ein
positiver Bescheid iiber die Vergabe des Lehens, ZEDLER 17398,
Sp. 1589.

57 Ein Sollicitant war ein Antragsteller (ZEDLER 1743, Sp. 551),
der einen Antrag mit Mahnungs-und Erinnerungscharakter
beim Gericht einreichte, das angerufene Gericht mége eine
Entscheidung fillen oder in der Sache titig werden. Zumeist
bemiihte sich der Sollicitant darum, einen Prozess oder Vor-
gang voranzutreiben.
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bezichen. Lediglich Kopist und Kanzleidiener wurden
nach Abzug der Kosten fiir Schreib- und Biiromaterial
von den Gerichtsgebiihren besoldet. Geniigten diese
nicht, so sollte die Besoldung der Bediensteten aus dem
Etatder Landeshauptmannschaftbezuschusstwerden.
Die fiir Kopierarbeiten des Kopisten veranschlagten
sechs Pfennig pro Seite dienten selbigem als direkte
Einnahme und sollten vom Gerichtssekretir nicht in
die Gerichtskasse eingezahlt werden.

[15] Pflichten der Rite

Das letzte Kapitel der OAR-Instruktion widmete sich
dem Umgang der Rite untereinander und ermahnte
sie als Adressaten der Ordnung, die Normen sorg-
filtig zu beachten und gewissenhaft umzusetzen.
Jedes halbe Jahr sollte der Prisident die Instruktion
in Anwesenheit der Rite und der Kanzleimitarbeiter
verlesen, damit die Normen einerseits prisent blieben
und andererseits Plichtverletzungen geahndet werden
konnten. War es notwendig, Pflichten und Regeln zu
erginzen, um die Regierungsarbeit zu verbessern, so
sollte dies dem gesetzgebenden Herzog ausdriicklich
vorbehalten sein. Ferner verlich der Gesetzgeber seiner
Zuversicht Ausdruck, dass die gottesfiirchtigen und
tugendhaften OAR-Rite in bestindiger Eintracht
sowie in freundlicher und kollegialer Zusammen-
arbeit ihrer Regierungstitigkeit nachgehen wiirden.
So sollten die dlteren OAR-Rite ihre Erfahrung an
die jingeren weitergeben und letztere den ilteren
wiederum mit dem nétigen Respekt und in fleifSiger
Assistenz begegnen. Wichtige Angelegenheiten sollten
die OAR-Rite gemeinsam und auf vertrauensvoller
Basis entscheiden und aufjegliche Parteilichkeit sowie
Privatnutz, insbesondere ungebiihrliche Geschenke,
verzichten; vielmehr sollten sie der Gerechtigkeit und
einem reibungslosen Geschiftsablaufdienlich sein. Mit
dem Wunsch, kraft dieser Rechts- und Kanzleiord-
nungdie Voraussetzungen fiir eine gut funktionierende
Regierungsbehérde zu schaffen, besiegelte der Herzog
am 7. Mirz 1666 in Finsterwalde diese Instruktion.

Frithneuzeitliche Behdrdenvielfalt

Neben der OAR existierte das Land- und Appellations-
gericht als Recht sprechendes Organ, dessen Position
der Herzog mitder Instruktion unberiihrelief§ [Kapitel
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2]. Dem Landgericht oblag die rechtliche Bewertung
komplizierter Sachverhalte, wobei eine klare Trennung
der Zustindigkeitenzwischen der OAR und dem Land-
gerichtschwer moglich ist. Diesem Phinomen begegnet
man auch anderenorts im Alten Reich. Im 16. Jahr-
hundert nutzten die Landesherren zur Umbildung
ihrer territorialen Rechtssysteme zwei unterschiedliche
Organisationsformen. Sie schufen entweder ein fiirst-
liches Regierungskollegium oder installierten ein stin-
disch becinflusstes sogenanntes Hofgericht neueren
Typs.*® Meist — so wie in der Niederlausitz auch — kam
es zu beidem und damit zu einem Nebeneinander der
Institutionen, deren Kennzeichen sowohl konkur-
rierende Zustindigkeiten als auch ein breites, nicht
klar abgegrenztes Aufgabenspektrum waren. Die
Kanzleien fungierten zugleich als Verwaltungsbehorde
und Gerichtsinstanz, bestanden aber neben dem
obersten Gericht. Eine Gewaltenteilung im heutigen
Verstindnis war den frithneuzeitlichen Juristen sowie
den Regierungsverantwortlichen ohnehin fremd. Fiir
die Niederlausitz ist diese erst ein — im Vergleich zu
anderen Territorien des Alten Reichs — spites Produkt
des 19. Jahrhunderts’® und noch dazu preufSisch-fremd-
bestimmt eingefiihrt worden.®

Unangetastet blieb auch die 1564 erstmals in
den Quellen greifbare Landeshauptmannschaft,
die als obere Finanzbehérde die landesherrlichen
Hoheitsrechte und die dazugehorenden Einkiinfte
verwaltete.”” Der 1538 manifestierte und bis 1816
existierende Dualismus von Landgericht und Land-
vogtei (dasspitere Oberamtbzw. ab 1666 die Oberamts-
regierung) zusammen mitder Landeshauptmannschaft
ist Spiegelbild der in frithneuzeitlichen Territorien
verschiedentlich anzutreffenden institutionellen
Mannigfaltigkeit mit hiufigen Zustindigkeitsiiber-
lagerungen und dazugehorigen Kompetenzstreitig-
keiten.

58 Siehe hierzu Liick 1997, S. 275. Zum gesamten Themenkom-
plex auch KroEescHELL 2005, S. 212.

59 Vgl. dazu BRAKENSIEK 2005, S. 54; EISENHARDT 1995, S. 155;
siehe auch Stmon 1998, S. 9f.

60 Vgl. hierzu das folgende Kapitel »Auseinanderhalten — die
Trennung von Verwaltung und Justiz 1815 nach preufischer
Vorgabe und die reichsweite Neuordnung der Rechtspflege 1879«.

61 NEITMANN/SCHRODER/ WEIRAUCH 2006, S. 57.
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Auseinanderhalten - die Trennung von Verwaltung und Justiz 1815 nach
preuBischer Vorgabe und die reichsweite Neuordnung der Rechtspflege 1879

Der Wiener Kongress und die sachsisch-
polnische Frage®’

Die Zukunft der zum Kénigreich Sachsen gehorigen
Niederlausitz hing 1815 mafigeblich vom Wohl und
Wehe des Mutterlandes ab, das sich in seiner pro-
napoleonisch ausgerichteten Politik in den Befrei-
ungskriegen mehr und mehr in eine schwierige Lage
mandovriert hatte. Bis zuletzt verblieb der sichsische
Koénig Friedrich August I. an Bonapartes Seite und
geriet nach dessen endgiiltigem Scheitern in der Volker-
schlachtbei Leipzigim Oktober 1813 in arge Bedring-
nis. Auf dem Schlachtfeld gefangengenommen, ge-
langte er in preuflischen Gewahrsam — zunichst in
Berlin, seit Ende Juli 1814 auf Schloss Friedrichsfelde
bei Berlin. Von dort aus musste er mit ansehen, wie
zunichst Russland, ab Oktober/November 1814 dann
Brandenburg-Preuflen sein Konigreich besetzte und
verwaltete. Nahezu ohnmichtig verfolgte Friedrich
August I. ferner den Verlauf des Wiener Kongresses,
auf dem von September 1814 bis Juni 1815 die euro-
piische Landkarte neu gezeichnet wurde und auf
dem in seiner Abwesenheit iiber Sachsen entschieden
wurde. Neben Preufen und Russland safSen zuniichst
Osterreich und Grof3britannien am Wiener Verhand-
lungstisch und rangen um eine territoriale Neuord-
nung Europas, die — im Riicklick betrachtet — eine
jahrzehntelange politische Stabilisierung des Kon-
tinents bewirkte.

Hierbei strebten Russland, PreufSen und Osterreich
territorialen Zugewinn als Kriegsentschidigungen
an, zumindest jedoch intendierten sie eine Wieder-
herstellung desjenigen Besitzstands, wie er vor den
napoleonisch-polnischen Teilungen existiert hatte.
Von Seiten Russlands erstreckee sich der Anspruch
auch auf das von Napoleon 1807 gebildete Her-
zogtum Warschau, das in Personalunion mit Sachsen
verbunden war. Damit tangierte Zar Alexander I.
unvermittelt preufliische und &sterreichische Ge-
bietsinteressen, da Bonaparte ehemals preufische
Provinzen (Netzedistrikt, Neuost- und SiidpreufSen)
und 6sterreichische Gebiete (Westgalizien) zum Her-

zogtum Warschau vereinigt hatte. So war das Schick-
sal Sachsens eng verbunden mit den territorialen An-
spriichen Russlands auf polnische Gebiete. Grund-
sitzlich war Preuflen bereit, auf seine chemaligen
polnischen Provinzen zu verzichten, wenn es — so
die preuflischen Hauptverhandlungsfiihrer Friedrich
Wilhelms II1., Karl August Freiherr von Hardenberg
und Wilhelm von Humboldt — als Ausgleich dafiir
mit ganz Sachsen entschidigt wiirde. Auch wiirde
der Verlust der anderen innerdeutschen preufSischen
Gebiete (Ansbach, Bayreuth, Hildesheim, Goslar,
Ostfriesland), die in den zuriickliegenden Jahren ein-
getreten waren, dauerhaft akzeptiert werden.
Nachdem der britische AufSenminister Castlereagh
ebenso wie Fiirst Metternich firr Osterreich der
Forderung Preuflens im Laufe des Jahres 1814 nach-
gekommen waren (letztes Einverstindnis Metternichs
im Oktober 1814), hitte dies das Ende Sachsens
bedeutet. Doch infolge franzésischer Einflussnahme
und angesichts des wachsenden Unmutes Oster-
reichs und GrofSbritanniens, die russische Annexion
Polens zu akzeptieren und Sachsen ganz preiszugeben,
hellte sich die Lage fiir Friedrich August I. auf. So
beabsichtigten Castlereagh und Metternich, der von
Russland geplanten Westverschiebung des Zaren-
reichs bis an die Oder heran und damit weit nach
Mitteleuropa hinein entgegenzuwirken. Verschiedene
Griinde diirften dafiir ausschlaggebend gewesen sein,
von denen in der neueren Forschung insbesondere das
Hegemoniestreben Russlands hervorgehoben wird.
Sollte Europa erfolgreich und dauerhaft befriedet
werden, so schien eine territoriale Beschrinkung
Russlands mehr als dringlich. Auf der anderen Seite
diirfte Metternich der Gedanke missfallen haben,
Sachsen als territorialen Puffer zwischen Bohmen
und Preuf8en zu verlieren, wodurch Osterreich auch in

62 Zu diesem Themenkomplex und den nachfolgenden Aus-
fithrungen GRIEWANK 1954, S. 193-258; HUBER 1957,
S. 564-575; DYROFF 1966, S. 51-67; MIECK 1992, S. 74-78;
MarcowiTz 1997, S. 157-184; VOTscH 2008, S. 169-184;
MiEeck 2009, S. 696-701. Ich danke Dr. Karin Schneider
(Universitit Innsbruck) fiir wertvolle Hinweise.
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22 Dieneue—1815 festgelegte —nordliche Grenze des Konigreichs
Sachsen (griin hervorgehoben); SLUB Dresden/Deutsche Fotothek
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o WY wie

(No. 284)  WUllechdcdfter Buruf an die Sinwohner ded Prenfifhen Sachfen. Bom
‘ 22ften Mai 1845. i ‘

@urd) bad Patent, welched Jh beute vollzogen, habe Jch Cudh, Ginvwoh-
qer ‘Sadbfens, mit Meinen Unterthanen, Cuern Nachbarn und deutfchen Lands-
Yeuten, vereinigf. Die gemeinfame  Uebereinfunft der jum Congref biefelbft
verfammelten Madhte hat Cure, dem Lood ded8 Krieges unterworfene Linder
WMir sur Entfhddigung fiir den BWerluft angewiefen, der bden Mir garantirten
Umfang Meiner Staaten quf. einer Seife vermindert, wo er Mir nady ein-
ftimmigem Befchluf nicht erfest werben Fonnte,

| Durdy die Schidfale der BVolFer nunmebr von einem Firflenbaufe ge-
trennt, dem Jbr Jabrbunberte lang mit treuer Grgebenbeit angebangen,
gebt Jbr jebt su. einem anbern dber, bem Jbr burch die befreundenden
DBanbe der Nadbbarfchaft, der Sprache, der Sitten, der Religion vermandt
feyd.

Wenn Jbr Cuch mit Schmery von frithern, Gud) werthen Verhdlt-
niffen Todfagt, fo ebre I diefen Schmery, ald dem Grnfte Ded beutfchen
Gemiiths geziemend, unb al3 cine Bitrgfehaft, daf Ibr und Gure RKinber
auch Mir und Meinem Haufe mit eben folcher Treue fernerhin angehoren
werbef,  Jhr werbet bie Mothwendigleit Gurer Trennung erwdgen. Meine
affen Unfertbanen baben grofie und theure Opfer gebracht; fie haben vor
per Welt und der Nachwelt den Anfpruch erfiritten, daf die Gefabren Der
Tage von GrofizDBeeren und von Dennewif ihnen auf imner fern bleiben
miffien.  Sie haben daf Sewgniff erworben, bdurd) Tapferfeit und Treue
filr ibren Konig aud Deutichland von der Schmach der RKnechtichaft er=
veffet 3u baben, Aber follten fie die eigene lnabbdngigkeit und die Frei:
beit Deutchlands behaupten, follten die Frichte ded fhweren Kampfd und
bie blutigen Siege nicht verloren .geben, fo. gebot e8 eben fo febr bdie Prlicht
ber @elbfierbaltung, al8 die Sorge fiir bad beutfche Gemeinwobl, Eure
Ldnder mit Meinen Staaten und Guch mit Meinen Unterthanen zu verei-

nigen,  Fur Deutichland Hat gewonnen, wasd Preufen erworben.
23 Aufruf Friedrich Wilhelms

Diefes merpet SE)I." mit Crnft erwdgen, und o vertraue Jch Gurem III. von PreuBen an seine neuen
beutichen und redlichen Sinn, paff Ibr Mir den Gidb Gurer Treue eben fo Untertanen in den ehemaligen
aus ber Fuille bed Hergens geloben werbet, als Jch ju Meinem BVolf Cudh sachsischen Gebieten vom 22.
aufnebme, Mai 1815; Gesetzsammlung
-] 1815, Nr. 284
Mitteldeutschland unmittelbar an Preuflen gegrenzt Sachsens fiir Deutschland hitten eintreten kénnen,
hitte. Aus militirischer Sicht war eine solche direkte nicht aufler Acht gelassen werden. Die Ubernahme
Nachbarschaft mehr als unklug. des wirtschaftlich starken und militirisch bedeut
Insgesamtscheinen die Verhandlungspartner nicht samen Konigreichs Sachsen hitte Preuflens Stellung
bereit gewesen zu sein, auf eine bislang cinflussreiche, im mitteldeutsch-protestantischen Raum zuschends
Balance gewihrende deutsche Mittelmacht zu ver- gefestigt und zugleich den preuflischen Fihrungs-
zichten und mit Sachsen eines der iltesten deutschen anspruch in Deutschland vor dem Hintergrund derauf-
Territorien zu opfern. In diesem Zusammenhang keimenden deutschen Nationalbewegung untermauert.
diirfen die von den Michten befiirchteten Ent- In dieser von prinationalen Stimmungen getragenen
wicklungen, die mit einer vollstindigen Annexion Zeit musste Osterreich unversehens seine Hegemonial-
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stellung gefihrdet sehen. Castlereagh wiederum habe
Preuflen viel lieber als »Wacht am Rhein« gesehen, um
Hannover vor neuerlichen franzosischen Expansions-
bestrebungen zu schiitzen. Auf lingere Siche stief§
demnach ein Verlust des sichsischen Konigreichs
im angestammten mitteldeutschen Gebiet weder auf
osterreichisches noch auf hannoversch-britisches In-
teresse — ganz zu schweigen von den Befindlichkeiten
der anderen deutschen Mittel- oder Kleinstaaten. In
Anbetracht dieser Lage entschieden sich der britische
und der 6sterreichische Auflenminister fiir eine po-
litische Kehrtwende in der sidchsisch-polnischen Frage.
Zunichst bemiihten sie sich, Preuflen fiir eine Abwehr
der russischen Pline zu gewinnen. Dieses Ansinnen
scheiterte jedoch an derengen persénlichen Bezichung
zwischen Friedrich Wilhelm III. und Alexander I.,
so dass Hardenberg in dem preuflischen Anspruch
auf ganz Sachsen und in der Frage der russischen
Totalannexion Polens hartnickig bleiben musste.
Damit standen sich im Dezember 1814 innerhalb der
Vierer-Koalition zwei verfeindete Lager gegeniiber —
die Verhandlungen waren in cine Sackgasse geraten.
In diesem Moment schien sowohl fiir Osterreich als
auch fiir Grofibritannien ein Zusammengehen mit
Frankreich unausweichlich. So gelang es primir den
osterreichischen und franzosischen Diplomatenin den
Hinterzimmern der Wiener Diplomatie, den Untergang
Sachsens zu verhindern.

Preuflisches und auch russisches Sibelrasseln als
Antwort auf diesen Kurswechsel in der sichsisch-
polnischen Frage fithrte zum Jahreswechsel 1814/15
zu einer ernsten Kriegsgefahr, infolgedessen Grof3-
britannien, Osterreich und Frankreich am 3. Januar
1815 eine geheime Defensivallianz schufen, der sich
Hannover, Bayern und die Niederlande anschlossen.
Frankreich fiithrte dieses Biindnis nicht nur zuriick in
den Kreis der einflussreichen GrofSmichte, sondern
gab ihm als gleichberechtigten Kongresspartnerauch
die Moglichkeit, noch stirker die Interessen der
deutschen Mittel- und Kleinstaaten, insbesondere
des sichsischen Partners und Verwandten, zu ver-
treten; dies zweifelsohne zu eigenem Nutzen, da das
deutsche Gleichgewicht eine Machtbegrenzung der
beteiligten Grofimichte Osterreich und Preuflen
bewirkte. Letztendlich musste Preuflen einlenken
und sich den geinderten Machtkonstellationen

beugen. Es gelangten nunmehr fast zwei Drittel des
sichsischen Territoriums und ungefihr zwei Flinftel
der Gesamtbevdlkerung unter preuflische Landes-
herrschaft. (Abb. 22)

Ineinem Aufruf, den Friedrich AugustI. von Schlof§
Laxenburg (siidlich von Wien) ausam 22. Mai 1815, das
heifiteinen Tag nach der Ratifizierung des Friedensver-
trages mit Friedrich Wilhelm III.,** an die Bewohner
desabgetretenen Teils des Konigreichs Sachsen richtete,
brachte der sichsische Kénig sein Bedauern zum Aus-
druck, dass seine Bemiibungen, so schmerzliche Opfer
abzuwenden, |...] vergeblich gewesen seien. Zugleich
empfahl er den scheidenden Untertanen, dem neuen
Landesherrn treu und gehorsam zu seyn.** Am selben
Tag erging ein Aufruf des neuen, preufSischen Landes-
herrn an die ehemaligen Sachsen (Abb. 23): Durch
die Schicksale der Vilker nunmehr von einem Fiirsten-
hause getrennt, dem Ibr Jahrbunderte lang mit treuer
Ergebenheit angehangen, geht Ihr jetzt zu einem andern
iiber, dem Ihr durch die befreundeten Bande der Nach-
barschaft, der Sprache, der Sitten, der Religion verwandy
seyd.® Zugleich manifestierte das Besitznahmepatent
des preuflischen Konigs, dass die gegenwiirtige Besitz-
nahme, namentlich die Niederlausitz und weitere niher
ausgefiihrte Gebiete umfasste.®® (Abb. 24) Damit war
das Markgrafentum Niederlausitz und mit ihm zu-
sammen auch Liibben der Krone Preufien unterstellt.
Aus Berlin kamen nun die Vorgaben, wie es zukiinftig
gehalten werden sollte.

Libben im Wechselbad der neuen Strukturen
und der Widerstand der Stadt und der Stiande

Der Ubergang der Niederlausitz an Preuflen 1815
bedeutete fiir die Stadt Liibben und die niederlausit-
zischen Stiinde eine starke Zisur. Das Generalgouver-
nement fiir das Herzogtum Sachsen in Merseburg, das
die oberste Verwaltung des gesamten sichsischen Konig-
reichs im November 1814 {ibernommen hatte, setzte

63 StadtA Liibben, Rep. 8 Liibben, Nr. 4973.

64 Ebd.

65 Allerhichster Zuruf an die Einwohner des Preufischen Sachsen.
Vom 22sten Mai 1815, in: GESETZSAMMLUNG 1815, Nr. 284.

66 Patentwegen Besitzergreifungdes mitder PreufSischen Monarchie
vereinigten Antheils von Sachsen. Vom 22sten Mai 1815, in:
GESETZSAMMLUNG 1815, Nr. 283.
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(No. 283) Patent mwegen Defiergreifung des mit der Preuijben Monavchie verei-
nigten Antheils von Sachfen. BVom 22ften Mai 1815,

3 e :
%it gricdric) Wilbelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preufien %, 6,

Thun biermit Jebermann Fund:

Tachbem in Folge ber Uebereinfunft unter den auf dem Congreffe su Wien
verfammelten SMachten ein Theil des Konigreichs Sachien ju Unferer Entfchdbi:
gung beftimmt, und von bed Kinigd von Sadhfen Majeftdt durd) den unterm
18, May d. J. abgefdhloffenen Ttractat feierlichft an Und abgetreten, auch bie
Ginwobner deffelben ibrer Plichten gegen ibren vormaligen Randedherrn aus-
oriflich entlaffen worben; fo nehmen IWir in Kraft des gegenwdrfigen Patents
bierburd) Befi und einverleiben Unfern Staaten mit allen Rechten der Landes-
bobeit und Oberbertlichfeit diejenigen Ldnder und Ortfhaften, welche durdh
nacbfichend tractatenmapig begeichnete Linie abgefchnitten werben.

Diefe Linie hHebt an von der Bdbhmijchen Grenge bei Wiefe in ber
Gegend von Seibenberg, indem fie bafelbit bem Flufbette des Bachs
Wittid) b8 gu feinem Cinflufe in die Meife folgt. Von der Neife wendet
fie fih an ben Gigenfchen RKreid, indem fie ywifhen Taudris, das an
Preuen Fommet, und Bert{dhoff, dad Sadfen bebdlt, burchgebt; fodann
folgt fie ber norblichen Grenge bes Eigenfchen Kreifes bis 3u Dem Winfel
gwifchens Paulédorf und Ober-Sohlanbd; von da gebt fie weiter bis Jur
Orenge, welche den Gorliter Kreis von demn Baugener Kreife frennt, fo daf
Dber= Mittel: und Nieder-Sobland, Olifd und Radbevwip bei
Gachfen verbleiben. Die grofie Pofljirafe gwifchen Gorlig und Baugen,
wird 6i3 an bie Grenge ber beiden genannten Kreife Preufifh. Sobann folgt
bfe Linie ben Grengen ded Kreifed bis Dubrauke, bierauf zieht fie fich fiber
btg $Hoben gur Rechren ded Lobauer Waffers, fo das diefer Bach mit feinen
beiden Ufern und ben daran gelegenen Ortichaften bis N eu borf, mit Ginfdhlug
diefes Dorfes felbft, bei Sachfen verbleibt.

y Diefe Linie wenbdet fich hierauf ttber die Spree, und das Sdhwarzwafer
Rigfa, Hermsdorf, Ketten und @oldyborf werden Preufifch.

[..]

Da ded Konigs von Sachfen Majefidt auf alle Difirifte und Gebiete, die
aufierbalb Dicfer Linie liegen, Berzicht geleiftet haben, fo begreift die gegen:
wdrtige

wirtige Befignabme, namentlich die MNiederlaufis, einen Theil ber Dberlanfig,
ben Surfreid mit Barby und Gommern, einen $ben[ bes Meiffener und
eipsiger Kreifed, und Dden grbﬁren.%beil ber Ctifter E?J?erfeizu'rgwuttb
Staumburg=3eiss, ferner dad Sdchfijche Mansdfeld, ]Den _Zburmqu)eu
forcig, dbas Frftenthum Querfurt, den NMeuftddtifchen RKreid, bze.vorbenanm
ten Voigtldndijchen Enclaven und den Koniglich)-Sdchfifchen Antbeil an Hen-
neberg, alled o, wie ed durch vorbenannte Rinie begeichnet wird.

[..]
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24 Bekanntmachung
Friedrich Wilhelms 111,

von PreuBen, dass die
Niederlausitz aufgrund
der Beschliisse des Wiener
Kongresses von nun ab zur
preuBischen Krone gehért
(Wien, am 22. Mai 1815);
Gesetzsammlung 1815,
Nr. 283
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diese nun fiir die endgiiltig an Preufen abgetretenen
chemals sichsischen Gebiete fort, mit der Folge, dass
die Niederlausitz voriibergehend Merseburg unterstelle
war. Am 28. Mai 1815 erging aus den Amtsstuben des
Merseburger Generalgouvernements (gezeichnet vom
Geheimen Staatsminister, Freiherr von der Reck, und
dem Generalmajor und kommandierenden General in
Sachsen, Freiherr von Gaudi) die Bekanntmachung,
dass die neuen Untertanen, sodenn sie etwas vorzu-
stellen, zu suchen oder an uns zu berichten hitten, dieses
vom 6. Junides Jahres beim General-Gouvernement des
Herzogthums Sachsen zu Merseburg vorbringen sollten.
Bis 1816 blieb Merseburg fiir die Niederlausitzer die
oberste Verwaltungsbehorde — bis schliefllich Justiz
und Verwaltung grundlegend neu organisiert wurden.
Dies zog nicht nur eine Trennung beider Gewalten
nach sich, sondern auch die Konzentration der mitt-
leren Justiz- und Verwaltungsbehérden in Frankfurt
(Oder) als Sitz eines brandenburgischen Regierungs-
prisidenten.®” Fortan gehorte die Niederlausitz inner-
halb des Kénigreichs Preuflen verwaltungstechnisch
zur Provinz Brandenburg, Regierungsbezirk Frankfurt
(Oder). (Abb. 25) Ein Antrag des Liibbener Stade-
rates beim Merseburger Generalgouvernement, die
Provinzialbehorden in Liibben zu belassen, wurde
am 23. September 1815 negativ beschieden. Als Be-
gritndung wurde angefiihre, dass hdohere Riicksichten
es nicht erlauben, von den (sic) zum Besten des Ganzen
bereits getroffenen Eintheilung des Landes abzugehen.®
Im Mirz 1816 verlor Liibben die Oberamtsregierung,
das Konsistorium und die Landeshauptmannschaft.
Zugleich wurde das Landgericht unter heftigem
Protest der Stinde aufgelost® und in die preufische
Gerichtsverfassung eingegliedert. Die Landgeriches-
sachen (zweite Instanz fir die Untergerichte und
Angelegenheiten der eximierten Personengruppen)
wurdenzunichstan das Spruchkollegium in Merseburg
delegiert und gingen spiter an das Oberlandesgericht
nach Frankfurt (Oder).”®

Wihrend im 16. und 17. Jahrhundert die
Niederlausitzer Stinde aufgrund ihrer Steuerhoheit
in der Lage waren, in nicht unwesentlichem Maf3e
die Verfassung und die Gerichtsstrukturen ihres
Landes mitzubestimmen, war es nun die erstarkte
Zentralgewaltan der Schwelle zum Nationalstaat, die
im Einzelnen festlegte, wie es gehalten werden sollte.

Auf Gesetzesvorhaben hatten die Stinde kaum noch
Einfluss. Lediglich bei Entwiirfen, die ausschliefSlich
die Niederlausitz betreffende Gesetze zum Gegenstand
hatten, nahmen die Stinde beratend teil. Ferner ver-
loren sie 1834/36 das Recht zur Erhebung der Grund-
steuern. Der stindische Anteil an den nun staatlich
erhobenen Grundsteuern belief sich auf knapp 20%
der Gesamteinnahmen.”" Insgesamt gesechen wurden
die Stinde — trotz vielfiltiger Abwehrversuche —
sukzessive auf den Status eines Kommunalstands

zuriickgedringt.”?

Berechtigte Néte und Angste des Liibbener
Magistrats

Mit dem Verlust der Behorden ging in Liibben eine
betrichtliche Wohlstandsminderung einher, die den
Magistratbisin die vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts
hinein veranlasste, den preuflischen Konig in Berlin
unentwegt zu bitten, neue Gewerbe anzusiedeln.
So wiirden die Nachbarstidte Guben, Luckau und
Finsterwalde durch neue Fabriken aufbliithen, wihrend
Libben aufgrund fehlender Anlagen auf der Ebene
einer Ackerbiirgerstadt mit etwa 6000 Einwohnern
verharre. Die Stadt kénne doch angesichts ihrer giins-
tigen Verkehrslage gewiss dhnliche Wirtschaftszweige
wie die genannten Stidte bedienen.”® So konne doch
ferner erwogen werden, das Oberlandesgericht Frank-
furtzu teilen und einen Teil des Gerichts nach Liibben
zu verlegen.”* Die Appelle des Magistrats verhallten
jedoch nahezu ungehért. Versprechungen, die Fiirst
von Hardenbergam 14. September 1815 aus Paris nach
Liibben gesandt hatte, erfiillten sich nicht. Angesichts
des Verlustes der dortigen Provinzialbehdrden werde es,
der Regierung gewifSnicht an Gelegenheitund an Mitteln

67 Siehe hierzu MULLER/MULLER 1995, S.407; HUBENER/GOSE
2010, S. 62.

68 StadtA Liibben, Rep. 8 Liibben, Nr. 4986, BL. 6.

69 BLHA, Rep. 23C Niederlausitzische Stinde, Nr. 1372,
Bl. 227-235. Vgl. auch LEnmann 1963, S. 546.

70 BLHA, Rep. 23CNiederlausitzische Stinde, Nr. 1372, BL. 236.

71 1865 entfiel auch dieser Anteil, LEHMANN 1963, S. 571f.

72 LEHMANN 1963, S. 562ff; DIETRICH 1984, S. 266f.; MULLER/
MULLER 1995, S. 407.

73 StadtA Liibben, Rep. 8 Liibben, Nr. 4988.

74 StadtA Liibben, Rep. 8 Liibben, Nr. 4987.
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[fehlen, ibre Vorsorge fiir die Stadyt, fiir die Aufnahme ibhrer
Einwohner und den Flor der Gewerbe auf anderweiten
Wegen wiirksam zu zeigen, versprach der Staatskanzler.””
In Wahrheit erhielt Liibben weder behordlichen
Zuwachs noch wirtschaftspolitische Unterstiiczung
in einem Ausmaf, das einen wirtschaftlichen Auf-
schwung herbeigefithrt hitte. Infolgedessen nahm
die Stadt nur in duflerst bescheidenem Maf$ an der
allgemeinen Konjunkturbelebung, die dank Industria-
lisierung und Modernisierung mancherorts zu Wohl-
stand fiithree,”® teil.

Die Liibbener Gerichtslandschaft in der ersten
Halfte des 19. Jahrhunderts

Vor diesem Hintergrund wurde die Niederlausitzer
Gerichtsverfassung der in Preuflen allgemein geltenden,
durch die Reformen entstandenen Justizorganisation
eingegliedert. Im Zuge einer Neuorganisation der
Untergerichte in den mit Preuflen vereinigten ehema-
ligen sichsischen Territorien vom 4. Mai 1820, die
insbesondere auch eine Aufhebung der alten Stade
gerichesbarkeit intendierte, wurden in Liibben ein
Konigliches Landgericht, ein Inquisitoriat’® und zwei
untere Gerichtsimter (jeweils fiir den Liibbener Stadt-
und Landbezirk) installiert. (Abb. 26) Das Landgericht
war fir die Zivilgerichtsbarkeit der Kreise Calau,
Luckau und Liibben (mit insgesamt zehn Geriches-
imtern: Stadtbezirk Liibben, Landbezirk Liibben,
Lieberose, Beeskow, Luckau, Dobrilugk, Fiirsten-
walde, Senftenberg, Kirchhain und Calau) zustindig,”
wobei es nicht als tibergeordnete Instanz der Gerichts-
dmter fungierte. Die Gerichtsimter nahmen vielmehr
gesetzlich festgelegte Aufgabenbereiche kommissarisch
wahr.®* Die nichste Instanz war das Oberlandesgericht
in Frankfurt (Oder). Das Landgericht bestand aus
einem Landgerichtsdirektor, drei Landgerichtsriten,
einem Assessor mit Stimmrecht und den nétigen
Gerichtsbediensteten.®! Zum Direktor des Land-
gerichts wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 1824
der ehemalige Landgerichtsrat aus Torgau, Dieterici,

25 (linke Seite) Der Regierungsbezirk Frankfurt (Oder) in der preu-
Bischen Provinz Brandenburg, dem der Kreis Liibben nach 1815 an-
gehorte; GStA PK, XI. HA, AKS Provinz Brandenburg, Atlas 41, BI. 17

bei einer jihrlichen Besoldung von 1400 Reichstalern
ernannt. Ferner wurden der Aachener Landgerichtsrat
Stenigke mit jahrlich 1000 Reichstalern, der bisherige
Liibbener Justizamtmann Richter mit 900 Reichstalern,
der Liibbener Kammerprokurator Uschner mit 800
Reichstalern Gehalt als Landgerichtsrite berufen. Als
Sekretir wurde der Amtmann von Albedyhl in Aus-
sicht genommen, der nach einer halbjihrigen Probe-
zeit und einer eventuellen Anstellung zum 1. Oktober
monatlich 41 Reichstaler und 20 Silbergroschen Ge-
halt erhalten sollte.®?

Das Inquisitoriarhingegen verantwortete die Krimi-
nalsachen fiir die Kreise Calau, Cottbus, Luckau,
Libben und Spremberg,® wobei eigentlich jedem
Landgerichtsbezirk ein Inquisitoriat hitte zugeordnet
werden miissen. Zu den Inquisitoriaten gehorten in
der Regel zwei Kriminalrichter, von denen einer die
Direktion fiihrte, sowie zwei Gerichtsschreiber und die
notigen Gerichtsbediensteten.®® Die Kriminalrichter
wurdenaus den Mitgliedern des Landgerichts gewihlt;
fiir eine Ersetzung waren ein Antrag des Frankfurter
Oberlandesgerichts und die Einberufung des neuen
Inhabers durch das preuflische Justizministerium in
Berlin erforderlich.

Die genannten Institutionen nahmen zum 1. Ok-
tober 1824 ihre Titigkeit auf. So habe der preuflische
Konig aus Beweis der Gnade und Fiirsorge diese In-
stitutionen fiir Litbben genchmigt. Auch hoffe man,

75 StadtA Liibben, Rep. 8 Liibben, Nr. 4986.

76 Vgl. hierzu LEHMANN 1963, S. 592ff;; MULLER/MULLER 1995,
S. 439f.; HUBENER/GOSE 2010, S. 64f.

77 Instruktion wegen Errichtung der Untergerichte in den mit dem
PreufSischen Staate vereinigten ehemals Séichsischen Provinzen.
Vom 4ten Mai 1820, in: GESETZSAMMLUNG 1820, Nr. 599.
Siehe zu diesem Komplex auch LErMaNN 1963, S. 552.

78 StadtA Libben, Rep. 8 Liibben, Nr. 3524.

79 StadtA Liibben, Rep. 8 Liibben, Nr. 4997, Bl. 3 und 12.

80 Instruktion wegen Errichtung der Untergerichte in den mit dem
PreufSischen Staate vereinigten ehemals Sichsischen Provinzen.
Vom 4ten Mai 1820, in: GESETZSAMMLUNG 1820, Nr. 599, § 8;
BLHA, Rep. 5A Kénigliches Landgericht, Liibben, Nr. 14, BL. 31.

81 BLHA, Rep. 5A Kénigliches Landgericht, Liibben, Nr. 14,
Bl. 4-7. Vgl. hierzu auch Instruktion wegen Errichrung der
Untergerichte in den mit dem PreufSischen Staate vereinigten
ehemals Sichsischen Provinzen. Vom 4ten Mai 1820, in: GESETZ-
SAMMLUNG 1820, Nr. 599, § 5.

82 BLHA, Rep. 5AKéniglichesLandgericht, Liibben, Nr. 14, Bl. 4-5.

83 LEHMANN 1963, S. 552.

84 GESETZSAMMLUNG 1820, Nr. 599, § 12.
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dassdie Stadtden Mitarbeitern und Richtern der neuen
Behérden den Aufenthalt so angenehm machen werde
als niitzlich sei.* Das Landgericht wurde zum 1. Juli
1834 aufgelost und in das Konigliche Land- und Stade-
gericht tiberfithre.®

Die Aufgabenbereiche der Gerichtsamter und
das Geschaftsaufkommen des Liibbener
Gerichtsamtes fiir den Landbezirk im Jahr 1824

Gemil der Instruktion wegen Errichtung der Unterge-
richte gehorten zu einem Gerichtsamt ein Richter,
ein Gerichtsschreiber und ein Gerichtsdiener.?” Die

Gerichtsimter waren fiir alle Handlungen der freiwil-

ligen Gerichtsbarkeit zustiandig, insbesondere fiir:*®

* die notwendigen Aufgaben, die die Verduflerung,
Verpfindung und Belastung eines Grundstiicks
betrafen,

¢ die Auf- und Annahme von Testamenten und
anderen letztwilligen Verfiigungen, wobei die Auf-
bewahrung selbiger dem zustindigen Landgericht
oblag,

* Beglaubigungen,

¢ die Fiihrung der Hypothekenbiicher,

¢ die gerichtliche Leitung der Vormundschaften.

Ferner gehorten zu ihren stindigen Aufgaben u.a.:

* die Annahme von Klagen,

* dieInstruktion, Erkenntnis und Vollstreckung der
recheskriftigen Urteile in Bagatellsachen von bis
zu 50 Reichstalern sowie in allen Injuriensachen
zwischen Angehérigen des gemeinen Biirger- und
Bauernstands,

¢ die Annahme und Instruktion summarischer
Prozesse iiber 50 Reichstaler sowie Miets- und
Gesindestreitigkeiten, wobei nach erfolgter In-
struktion die Akten zur Urteilsfindung an das
Landgericht zu senden waren,

e bestimmte Verfiigungen in Kriminalfillen, welche
nach der geltenden Kriminalordnung den Zivil-
gerichten iibertragen worden waren,

e die Verhaftung und Registrierung eines Be-
schuldigten oder Tatverdichtigen zur Uber-
gabe an das zustindige Inquisitoriat sowie erste
Beweissicherung vor Ort.

Im Liibbener Gerichtsamt fiir den Landbezirk, das hier

exemplarischvorgestellewerden soll, nahm den Léwen-

anteil der Geschifte die freiwillige Gerichtsbarkeit ein.
Zahlenmifig geringer waren die Fille der streitigen
Gerichesbarkeit, wie Zivil- und Injurienprozesse sowie
die Untersuchungen der sogenannten Forstgerichte,
die vierteljihrlich abgehalten wurden und jedes Mal
zwei Tage dauerten und von den Zeitgenossen als
zeitraubend empfunden wurden. T4glichwurden sechs
bis acht Termine abgehalten, und diese waren grofSten-
teils so weitldufig, dass sie in den Vormittagsstunden
nichtbeendetwerden konnten, sondern fast tiglich ein
Teil der Nachmittagsstunden dazu verwendet werden
musste.®? Ahnlich wie im Gerichtsamt des Landbezirks
Liibben diirfte sich der Gerichtsalltag in den tibrigen
neun Gerichtsimtern des hiesigen Landgerichts ge-
staltet haben. Auch hier werden Zivil- und Kriminal-
prozesse sowie Erb-, Vormundschafts- und Grund-
bucheintragungen die hauptsichlichen Materien des
Gerichtsalltags gewesen sein.

Die Aufhebung der Privatgerichtsbarkeit in
PreuBBen und das Liibbener Kreisgericht

Eine der politischen Forderungen, die mit der Marz-
revolution 1848 in Berlin gegen die Obrigkeitvorgebracht
wurde, galtdem Gerichtsstand und dem Richteramt. Es
wurden Schwurgerichte und die Unabhingigkeit des
Richterstands gefordert. Ferner sollten Sonderrechte
aufgehoben und Standesprivilegien beseitigt werden.”
In gleicher Weise forderten Bauern aus dem Cottbuser
Kreis und der Niederlausitz die Aufhebung der Pa-
trimonialgerichtsbarkeit.”! So wollte man landesherr-
liche Eingriffe in die Rechtspflege ebenso unterbinden
wie die mit der ausschliefllichen Schriftlichkeit der Ver-
fahren einhergehende Heimlichkeitder Prozesse. Wenn
auch die 48er Revolution gemeinhin in der Forschung

85 StadtA Liibben, Rep. 8 Liibben, Nr. 3524, Bl. 1.

86 StadtA Liibben, Rep. 8 Liibben, Nr. 4997, Bl. 12. Siche auch
Beck/ENDERS/BRAUN 1964, S. 532.

87 Instruktion wegen Errichtung der Untergerichte in den mit dem
PreufSischen Staate vereinigten ehemals Séiichsischen Provinzen.
Vom 4ten Mai 1820, in: GESETZSAMMLUNG 1820, Nr. 599, § 9.

88 Ebd. § 10.

89 BLHA, Rep. 5A Kénigliches Landgericht, Liibben, Nr. 14,
Bl. 31-36.

90 RICHTER 1987, S. 606; als allgemeiner Uberblick HiBENER/
GOsE 2010, S. 66-70.

91 MUOLLER/MULLER 1995, S. 479.
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LUBBEN

SchloB und Stiindehaus mit stindischer Sparkassc

27 Das Geschaftsgebdude | auf der Schlossinsel mit dem Schloss, dem Schlossturm und dem neuen Landhaus;im Hintergrund die standische Haupt-
sparkasse und das Standehaus, aufgenommen Ende des 19. Jahrhunderts; Stadt- und Regionalmuseum im Schloss zu Liibben

cher als Niederlage gewertet wird, so gab es doch auf-
grund des politischen Druckes zumindest im Bezug
auf das preuflische Justizwesen Fortschritte. Denn mit
Wirkung zum 1. April 1849 wurden in Preufien die Pri-
vatgerichtsbarkeit sowie der eximierte und privilegierte
Gerichtsstand (standesherrliche, stidtische und Pa-
trimonialgerichesbarkeitsowie geistliche Gerichtsbarkeit
inweltlichen Angelegenheiten) endgiiltigaufgehoben.”
Fortan unterstand jedermann der staatlichen, das heifSt
derordentlichen Gerichtsbarkeit. Jedes Grundstiick war
mit Blick auf die damit verbundenen dinglichen Ob-
liegenheiten demjenigen Gerichtssprengel zugeordnet,
in dem es lag. Zugleich wurde — ebenso revolutions-
bedingt — mit der Reform der Gerichtsbarkeit auch das
Gerichtsverfahren modernen Gegebenheiten angepasst.
Eswurde das miindliche und éffentliche Strafverfahren
mit Geschworenen eingefiihrt, wobei die eingerichteten
Kreis- und Stadtgerichte — mit Einzelrichtern besetzt —
die erste Instanz bildeten. Als nichsthohere Instanz

60

fungierten die Appellationsgerichte (fiir Libben war
dies das Oberlandesgericht Frankfurt (Oder)) und als
letzte Instanz das Obertribunal in Berlin. Jedes Kreisge-
richt war in zwei Hauptabteilungen gegliedert, wobei
die erste die streitige Gerichtsbarkeit in Zivilsachen
sowie die Strafrechtsfille wahrnahm, einschliefllich
der Kredit- und Versteigerungsangelegenheiten, und
der zweiten hauptsichlich die freiwillige Gerichts-
barkeit zufiel. Die Direktoren und Rite der Kreisge-
richte wurden vom preuflischen Konig ernannt; die
Assessoren, Rechtsanwilte, Notare und Referendare
hingegen ernannte der preufische Justizminister. Die
Besoldung der Gerichtspersonen iibernahm von nun
an der preuflische Staat. Mit ihrer Ubernahme in den
Staatsdienst sollte eine gewisse Unabhingigkeit garan-
tiert werden. Zum 1. April 1849 wurde das Konigliche
Land- und Stadtgericht in das Konigliche Kreisgericht
Liibben tiberfihrt. Zu seinem Zustindigkeitsbereich
zihlten im Jahr 1875 52042 Personen.”

Grundziige der Niederlausitzer Gerichtsorganisation



Erneute Reorganisation - die reichsweit
geltende Gerichtsverfassung von 1879%

Die Griindung des Deutschen Reichs 1871 bewirkte
auch auf dem Gebiet der Rechtspflege cine reichs-
weite Vereinheitlichung. Dahingehende politische
Forderungen wurden spitestens seit der 1848er-
Revolution sowie der Frankfurter Paulskirchenver-
fassung erhoben und erhielten nun mit der Reichs-
griindung neuen Auftrieb. Eine Basis fur die an-
gestrebte Rechtseinheit war die Anderung des Ar-
tikels 4, Nr. 13 der Verfassung des Deutschen Reichs,
wonach nunmehr die gemeinsame Gesetzgebung iiber
das gesammte biirgerliche Recht, das Strafrecht und
das gerichtliche Verfahren® in die Zustindigkeit des
Reichs fiel. Mit der Gesetzgebungskompetenz des
Reichs fiir das gesamte Zivilrecht war der Weg be-
reitet, um zu Beginn des Jahres 1877 — nach jahre-
langem rechtspolitischem Tauziehen zwischen denim
Reichstag vertretenen Parteien, den Justizministern
der Einzelstaaten und dem Bundesrat — ein ganzes
Paket an rechts- und verfahrensvereinheitlichenden
Gesetzen zu verdffentlichen — die sogenannten Reichs-
justizgesetze. Zu diesen gehdrten neben der neuen
Zivilprozessordnung, der Strafprozessordnung und
weiteren Gesetzen auch das Gerichtsverfassungsgesetz
(GVQ). (Abb. 28)

Die territoriale Zersplitterung, die ein Kennzeichen
des Alten Reichs tiber Jahrhunderte hinweg gewesen
war, hatte selbstverstindlich auch auf dem Gebiet
der Gerichtsorganisation, des Prozessrechts sowie des
materiellen Rechtszu einer uniiberschaubaren Vielfalt
gefiihre. Diese konnteauch mitdem 19. Jahrhunderter-
starkenden Nationalbewusstsein nichtbeseitigtwerden—
im Gegenteil: Infolge der Partikularkodifikationen der
grofSen und mittleren deutschen Staaten’ hatte sich
daskomplizierte Geflecht noch verstirkt. Gleichzeitig
dringte das liberale Wirtschaftsbiirgertum auf eine
einheitliche Gesetzgebung, insbesondere im Wirt-
schaftsbereich, um z.B. Handelsbeschrinkungen
sowie wesentliche Missstinde, die den wirtschaftlichen
Zuwachs hemmten, zu beseitigen. So setzten bereits
wihrend des Norddeutschen Bundes nach 1867 erste
Bestrebungen zur Rechtsvereinheitlichung ein. Mit
dem Bekenntnis zur Recheseinheit war zugleich klar,
dass ein einheitliches GVG die Grundvoraussetzung

bspw. fiir ein einheitliches Straf- und Zivilverfahren
war.

Um ein solches vor dem Hintergrund der
existierenden Partikular-, Gesellschafts-, und Wirt-
schaftsinteressen der einzelnen Bundesstaaten, Ver-
binde und Parteien auf den Weg zu bringen, tiber-
nahm eine Justizkommission bestehend aus »28
tiberwiegend liberalgesinnten Abgeordneten«<®” 1875
die weitere Gesetzgebungsarbeit anhand eines bereits
1873 vorgelegten und 1874 modifizierten Entwurfes.
Nach zihem Ringen konnte das GVG schliefSlich am
21.12.1876 mit 194 zu 100 Stimmen im Reichstag
angenommen und zwei Tage spiter vom Bundesrat
bestitigt werden. Es war von Anfang an ein Kom-

% was sich insbesondere im Neben-

promissgesetz,
cinander der Schwur- und Schéffengerichte in der
Strafgerichtsbarkeit bei gleichzeitigem Bestehen der
Strafkammern ohne Laienbeteiligungzeigte. Zugleich

wurden gegen den Widerstand der Konservativen die

92 Verordnung iiber die Aufhebung der Privatgerichtsbarkeit und
des eximirten Gerichtsstandes, sowie iiber die anderweitige
Organisation der Gerichte. Vom 2. Januar 1849, in: GESETzZ-
SAMMLUNG 1849, Nr. 3086.

93 StadtA Liibben, Rep. 8 Liibben, Nr. 4997, Bl. 2 und 12.

94 Zu diesem Komplex insbesondere MULLER 1939 (wenngleich
mit ideologischen Einschligen); KERN 1954; LANDAU 1977;
SELLERT 1977.

95 Gesetz, betreffend die Abinderung der Nr. 13 des Artikels 4 der
Verfassung des Deutschen Reichs. Vom 20. Dezember 1873, in:
REICHSGESETZBLATT 1873, Nr. 978. Urspriingliche Fassung
desArt. 4, Nr. 13 vom 16.4.1871: die gemeinsame Gesetzgebung
iiber das Obligationenrecht, Strafrecht, Handels- und Wechsel-
recht und das gerichtliche Verfahren, in: BUNDESGESETZBLATT
1871, Nr. 628.

96 1794 Allgemeines Landrecht fir die Preuflischen Staaten;
nach 1806/15 fortdauernde Geltung des Code Civile in der
preuf8ischen Rheinprovinz und im gesamten linksrheinischen
Deutschland; 1809 Landrecht fiir das Groflherzogtum Baden;
1811 Allgemeines Biirgerliches Gesetzbuch fiir die gesamten
Deutschen Erblinderder Osterreichischen Monarchie; 1863/65
das Sichsische Biirgerliche Gesetzbuch. Hinzutreten par-
tikulare Verfahrensordnungen und unzihlige Einzelgesetze.
Z.B.»die Verfahrensordnungen Hannovers (1850), Oldenburgs
(1857), Liibecks (1862), Badens (1864), Bremens (1820, 1864),
Wiirttembergs (1868) und Bayerns (1869)«, SELLERT 1979,
S. 246, Anm. 5. Ferner LANDAU 1977, S. 162 mit weiteren
Beispielen.

97 SELLERT 1977, S. 783; siche auch MULLER 1939, S. 37-39;
Lanpau 1977, S. 188.

98 Hierzu v.a. LaNDAU 1977, S. 185-188, 190-197, 200-208;
zusammenfassend SELLERT 1977, S. 783f; SELLERT 1979,
S. 248.
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er(uft und Befchidigung der [eteren, fowie Streitigheiten jwifdyen
Reifenden und Handwertern, welde aud Anlaf ber Reife ent-
ftanben find;

Streitigleiten wegen Biehmangel;

Streitigieiten wegen Wildfdhabdens;

Unfprizhe aud einem auferehelichen Beifchlafe;

bag Aufgebotverfahren.

28  Die Aufgaben der Amtsgerichte nach dem Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877, in Kraft getreten am 1. Oktober 1879; Reichsgesetzblatt

1877, Nr. 1163

Handelsgerichte als eigenstindige Sondergerichte
abgeschafft, um die Handelssachen den neu ge-
schaffenen Handelskammern bei den Landgerichten
zuzuweisen.”” Ebenso wurde den Territorien, in denen
mehrere Oberlandesgerichte existierten, zugestanden,
ein Oberstes Landgericht einzurichten und sich so
von der Revisionsgerichtsbarkeit des Reichsgerichts
zu eximieren.'"® Nicht zuletzt gestaltete sich die Wahl
des Sitzes des neu zu griindenden Reichsgerichts als
nahezu uniiberwindbares Hindernis. Um das GVG-
Projeke nicht zu gefihrden, wurde die Frage aus-
gegliedert und eigenstindig gesetzlich geregele.”!
Preuflen drang auf einen Berliner Standort, dem sich
jedoch die anderen Bundesstaaten und liberale Krifte
widersetzten.'”” Letztendlich fiel die Entscheidung fiir
Leipzig als Reichsgerichtssitz, was einen Erfolg der
mitbestimmenden Linder darstellte und die foderale
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Struktur des Deutschen Reichs unterstrich. Weitere
das GVG betreffende Monita (Ausbildung der Richter
sowie deren Anstellung und Besoldung als Linder-
sache, Gerichtssprache, schwierige Handhabung auf-
grund zahlreicher Verweise etc.), die sowohl in der
zeitgenossischen Rechtswissenschaft als auch in der
Politik und der rechtshistorischen Forschung angefiihrt
wurden und werden, diirfen nicht dariiber hinweg-
tduschen, dass das GVG »eines der wichtigsten, wenn
nichtdas wichtigste Gesetz nach der Reichsverfassung
gewesen ist«'® und Deutschland »zum ersten Mal [... ]
in seiner Rechtsgeschichte eine einheitliche Gerichts-
verfassung erhalten«** hatte.

Das GVG, das zum 1. Oktober 1879 in Kraft trat,
war nicht nur die Grundlage fiir die reichsweite Ver-
einheitlichung der Rechtspflege. Es schuf zugleich

einen reichsweit einheitlichen Instanzenzug (fiir

Grundziige der Niederlausitzer Gerichtsorganisation
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29 Die Amtstracht der preuBischen Richter, Staatsanwalte, Gerichtsschreiber und Rechtsanwalte, die 1879 behérdlicherseits verfigt worden war;
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen/Abteilung Ostwestfalen-Lippe, L 75 IX 3, Nr. 22, BI. 5

Litbben: Amtsgericht Liibben, Landgericht Cottbus,

Kammergericht Berlin, Reichsgericht Leipzig). Der

Gesetzgeber realisierte mit dem GVG unter anderem:

* die Stirkung und Beibehaltung der Justizhoheit
der einzelnen Bundesstaaten,

e die Trennung der Gewalten (Justiz und Ver-
waltung),

* die Gewihrleistung der richterlichen Unabhingig-
keit,

* die Garantie einer stindigen institutionellen
Erreichbarkeit der Gerichte,

* dieBeteiligung der Bevolkerungan der Strafrechts-
pllege in Form von Schwur- und Schéffengerichten,

* die endgiiltige Abschaffung von Sondergerichten

(wie Konsistorien, Patrimonialgerichte etc.) sowie

die Beseitigung des privilegierten Gerichtsstands
in allen Terrritorien des Deutschen Reichs.
Das GVG gilt— oftmals aktualisiert — als Bundesrecht
bis heute fort.

99 MULLER 1939,S.74. Hierzuv.a. §§ 100ff. GVGinder Fassung
vom 27.1.1877, in: REICHSGESETZBLATT 1877, Nr. 1163.

100 Dies betraf namentlich Bayern, dazu MULLER 1939, S. 37,
56—58; GENERALDIREKTION 1990, S. 240; SELLERT 1977, S.784.

101 § 125 GVG in der Fassung vom 27.1.1877, in: REICHS-
GESETZBLATT 1877, Nr. 1163; Lanpau 1977, S. 208-210;
BuscumMaNnN 1979, S. 1970.

102 HATTENHAUER 1977, S. 32f.

103 KERN 1954, S. 124. Vgl. auch HaTTENHAUER 1977, S. 10.

104 SELLERT 1977, S. 784.
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Abermalige Liibbener Sorgen und Angste'®

Gegeniiber den erneuten staatlichen Umstruk-
turierungsvorhaben waren die Lokalverantwort-
lichen in Liibben misstrauisch eingestellt. Die Er-
fahrungen der letzten Jahrzehnte veranlassten den
Magistrat, die Stadtverordnetenversammlung und
die Niederlausitzer Stindeversammlung, kurz nach
Erlass des Gerichtsverfassungsgesetzes 1877 in Berlin
vorstellig zu werden. Der Magistrat plidierte dafiir,
man moge bei der bevorstehenden Reorganisation des
Gerichts nicht abermals durch Aufhebung der Kreisge-
richte geschidigt werden. Da sich Liibben fast in der
Mitte der Kreise Beeskow, Luckau, Calau und Liibben
befindet, batman das preufische Justizministerium,'*°
in der Stadt Liibben ein Landgericht fiir die Kreise
Calau, Luckau, Liibben und Beeskow jedenfalls aber
eine Strafkammer wie solche im § 78" des Gerichtsver-
Jassungs-Gesetzes in Aussicht genommen hochgeneigtest
zuerrichten. Wiederholtwies der Magistratdaraufhin,
dass Liibben 1815 mit dem Ubergang von Sachsen an
Preuflen als ehemalige Hauptstadt der Niederlausitz
simtliche Oberbehorden verloren hatte und die Stadt
damals stark geschwicht worden war, wovon sie sich
nur in duf8erst geringem Mafe erholt habe. Noch 60
Jahre nach der Aufhebung der obersten Behdrden
waren die tiefen Wunden, die damit entstanden waren,
offensichtlich nicht verheilt. Im Laufe des Jahres 1877
versuchten Stadt und Stinde mit vereinten Kriften,
fiir Liibben ein Landgericht oder doch wenigstens
zwei Amtsrichterstellen mit einer Strafkammer zu er-
wirken. Zwischenzeitlich verhandelte man iiber drei
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30 Stempel des Liibbener
Amtsgerichts auf einer
beglaubigten Abschrift von
1886; GStA PK, I. HA, Rep.
84a, Nr. 20765, BI. 11

Amcsrichterstellen, auch ward die Strafkammer in
Aussichr gestellt. Als starkes Argument brachten die
Verantwortlichen die zentralortliche Bedeutung der
niederlausitzischen Hauptsparkasse ins Spiel, deren
Einlagen 1877 mit 15 Millionen Mark beziffertwurden,
bei einem Kreditvolumen von mehr als 12 Millionen
Mark. Vom wirtschafts- und gesellschaftspolitischen
Gewichtdieser Liibbener Institution versprachen sich
die lokalen Verantwortlichen auch rechespolitischen
Erfolg, der jedoch weitgehend ausblieb.

Letztendlich installierte man in Liibben lediglich
ein Amtsgericht, wobei die Zahl der Richterstellen
zwischen zwei und drei schwankte.'”® Das zustindige
Landgerichtwurde in Cottbus, das heiffitauflerhalb des
chemaligen Markgraftums Niederlausitz, angesiedelt.
Damit waren die schlimmsten Befiirchtungen der
niederlausitzischen Stinde wahr geworden — es sollte
zukiinftig keine gréflere Gerichtsbehérde mehr
ihren Sitz innerhalb der historischen Grenzen der
Niederlausitz haben.

105 Zudiesem Komplex StadtA Liibben, Rep. 8 Liibben, Nr.4997.

106 Der erste Entwurf fir das GVG wurde im preuf8ischen
Justizministerium erarbeitet; ferner war PreufSen an der Er-
arbeitung der Reichsjustizgesetze mafigeblich beteiligt. Vgl.
hierzu unter anderem HATTENHAUER 1977, S. 11.

107 § 78 GVG in der Fassung vom 27.1.1877: Durch Anordnung
der Landesjustizverwaltung kann wegen grofler Entfernung
des Landgerichtssitzes bei einem Amtsgerichte fiir den Bezirk
eines oder mehrerer Amtsgerichte eine Strafkammer gebildet
und derselben fiir diesen Bezirk die gesammre Thiitigkeit der
Strafkammer des Landgerichts oder ein Theil dieser Thitigkeit
gugewiesenwerden. [...], REICHSGESETZBLATT 1877, Nr. 1163.

108 Vgl. hierzu GStA PK, I. HA, Rep. 84a, Nr. 41807.
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Gleich(sc)haltung - die politische Instrumentalisierung der DDR-Justiz nach 1945

Dem Sieg des Sozialismus [...] zu dienen - eine
Skizze des ideologischen Fundaments

Die Justiz galtbeim Umbau des 6stlichen Deutschlands
zu einer sozialistischen Gesellschaft als wesentlicher
»Hebel«.!”” Ernst Melsheimer (von 1949—60 General-
staatsanwalt der DDR)' brachte es folgendermaflen
aufden Punkt: »Man sollte beherzigen, dafl es ein alter
revolutionirer und demokratischer Grundsatz ist, dafs
man einen Staat dann umwandelt, wenn man zwei
Dinge in der Hand hat: die Polizei und die Justiz.«'"!
Die Mafinahmen, die eingeleitet wurden, um die ost-
deutschen Rechtspflegeorgane kontrollieren und beein-
flussen zu konnen, waren von Seiten der sukzessive
an Macht gewinnenden und spitestens ab Ende der
vierziger Jahre eine Monopolstellung innehabenden
SED vielfiltiger Natur. Neben neuen Gesetzen, Ver-
ordnungen und Befehlen zunichst der Sowjetischen
Militdradministration (SMA) und spiter der vom SED-
Politbiiro gelenkten Volkskammer waren vor allem
die Gerichtsorganisation, das Personal und die Recht-
sprechung wesentliche Komponenten. Ferner wurde
den Rechtspflege- und den Rechtsprechungsorganen
eine aktive Rolle bei der Erzichung der DDR-Biirger
zusozialistisch denkenden und handelnden Menschen
beigemessen (»Erzichungsdiktaturd!'?). Auf letzteres
waren simtliche Initiativen ausgerichtet — man wies
der rechtsprechenden Justiz die Rolle des Erzichers zu.
Dieser Erziehungsgedanke hat im Wesen unserer Staats-
macht und damit auch unseres Rechis seine tiefen Wurzel
(sic).""? Parallel zu dieser kulturell-erzieherischen Funk-
tion erfiillte die DDR-Rechtsprechung wirtschaftlich-
organisatorische sowie Schutzfunktionen." Letztere
wiirden jedoch tiberfliissig, wenn es gelinge — so die
Vorstellung —, die Biirger zu »wahren sozialistischen
Menschen«zu erzichen. Infolgedessen richteten die po-
litisch Verantwortlichen ihr Hauptaugenmerk darauf,
die erzicherischen Aufgaben der Justiz auszubauen
und zu stirken.

Die drei genannten Funktionen leiteten sich aus
dem Wesen des sozialistischen Rechtsab, dessen Inhalte
unter anderem im Rechtspflegeerlass vom 4. April
1963 normativ gefasst waren: Das sozialistische Recht

definierte sich als wichtiges Instrument unseres Staates,
um die gesellschaftliche Entwicklung zu organisieren |.. ].
Das Recht wird somit bei der Lisung der wirtschafilich-
organisatorischen und kulturell-erzieherischen Auf-
gaben des Arbeiter-und-Bauern-Staates, der Entfaltung
der sozialistischen Demokratie, zu einer grofien ge-
staltenden und mobilisierenden Kraft |...]. Zugleich
dient das sozialistische Recht dem wirksamen Schutz
der sozialistischen Gesellschaftsordnung.® Vor diesem
Hintergrund galt auch in Liibben: Unser Recht ist der
Ausdruck der der geschichtlichen Mission der Diktatur des
Proletariats innewohnenden Funktion, der Gesellschaft
zu helfen, sich den Weg zu der sozialistischen Bewusstheit,
Organisiertheit und Diszipliniertheit zu bahnen |...].""°

Die der Justiz tibertragenen Aufgaben sollten dem-
nach in erster Linie dem tibergeordneten Ziel des Auf-
baus eines »sozialistischen Rechts«und der Einhaltung
der»sozialistischen Gesetzlichkeit«zur Verwirklichung
des »demokratischen Zentralismus« dienen. Hinter
diesen Schlagworten verbargen sich die politisch-
strategischen Kernelemente des auf Hegemonie und
Parteiendiktatur zielenden Anspruches der SED, im
Osten Deutschlands eine sozialistische Gesellschaft

109 BENJAMIN 1953,S.480; BOCKENFORDE 1967, S. 15f., 20f., 29f.;
WERKENTIN 1997, S. 45. Zu den Anfingen in Brandenburg
siche auch den instruktiven Uberblick von BIENERT/SCHRE-
CKENBACH 2010.

110 MULLER-ENBERGS/WiELGOHS/HOFFMANN 2001, S. 569.

111 Zitiert nach WERKENTIN 1997, S. 19.

112 GLAESSNER1999,S.51. Vgl.auch WERKENTIN 1997, S. 48, 64.

113 Aufder Kreistagssitzung vom 26.11.1964 gehaltener Bericht,
Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und Rat des
Kreises Liibben, Nr. 90, Bl. 76-94, Zitat Bl. 78. Vgl. dazu
BENJAMIN 1953, S. 480. Die sozialistische Rechtspflege ist, wie
alle staatliche Leitungstitigkeit, die Fiihrung und Erziehung
von Menschen, in: »Die Kader entscheiden alles«, in: SEMLER/
KERN 1963, S. 196.

114 SCHATTENBERG 1969, S.4f. Dervom Autor verwendete Begriff
»Mitteldeutschland« und die konsequente Verwendung von
Anfihrungsstrichen fiir das Wort »DDR« wirken auf den
modernen Leser befremdlich.

115 MINISTERIUM DER JusTiz 1963, S. 22f. Siehe auch Bo-
CKENFORDE 1967, S. 30, 37; SCHATTENBERG 1969, S. 22.

116 Aufder Kreistagssitzung vom 26.11.1964 gehaltener Bericht,
Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und Rat des
Kreises Litbben, Nr. 90, Bl. 7694, aus dem Redemanuskript
gestrichenes Zitat auf Bl. 79.
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31 Das Gerichtssystem der DDR nach einer Vorlage aus der Ausstellung »Im Namen des Volkes? Uber die Justiz im Staat der SED«; Bundesministerium

der Justiz 19964, S. 137

auf- und auszubauen. Fiir das Gebiet der Rechtspflege
bedeutete dies eine zentralistische Vereinheitlichung,
die insbesondere zur Aufhebung der Gewaltenteilung
fithrte.!" Fortan sollte Gewalteneinheit bestehen, das
heiflt, eine von der SED gefiihrte einheitliche Staats-
macht (Regierung und Volkskammer) organisierte
und lenkte die Gesetzgebung, die Rechtsprechungund
die Verwaltung, sprich Kernbereiche einer sikularen
Gesellschaft. Wieesaufdiesen Feldern gehalten werden
sollte, wurde im Osten Deutschlandsin erster Linie vom
politischen Willen der SED-Parteifiihrung (Politbiiro)
sowie von ausgewihlten Kadern als Funktionseliten
bestimme."® Auf diese Weise wurde die Selbstindig-
keit des Rechts gegeniiber der SED-Politik beseitigt.
Die Definitionen sowohl des sozialistischen Rechts als
auch der sozialistischen Gesetzlichkeit waren im Kern
so offen und wandelbar, dass sie jeder Phase des auf-
zubauenden, zu festigenden, weiter zu entwickelnden
und zu vollendenden Sozialismus angepasst werden
konnten und wurden."” Dariiber hinweg darf nicht
iibersehen werden, dass sich die DDR wihrend ihres

66

Bestehens wandelte; die DDR der fiinfziger Jahre kann

politisch und wirtschaftlich nicht mit der DDR der
spaten Acheziger gleichgesetzt werden. So spiegeln sich

in den sukzessive zentralistisch werdenden Gerichts-
und Verwaltungsstrukturen, dieab 1952 weitestgehend

deckungsgleich waren, auch die politischen Phasen der
DDR-Geschichte wider.!?

Insgesamt war die alltdgliche Arbeit der Gerichte
entscheidend durch Parteitagsvorgaben und Direktiven
tibergeordneter Organe becinflusst. Dariiber geben die
Akten zur Liibbener Justiz, die im Kreisarchiv iiber-
liefertsind, Auskunft, wobei die Auswertung sowohl der
Kreistagsakten alsauch der offiziellen Justizpublizistik
nicht unproblematisch ist.'* Die zahlreichen Phrasen
und Paraphrasen verstellen den wahren Blick auf die
zu l6senden Probleme. Alles in allem jedoch war man
sich 1960 auch in Liibben einig: Die Gerichte der DDR
haben mitihren spezifischen Mitteln, der Rechtsprechung
und der politischen Massenarbeit, die eng mit der Recht-
sprechung verbunden sein soll, dem Sieg des Sozialismus,
der Einbeit Deutschlands und dem Frieden zu dienen.'*

Grundziige der Niederlausitzer Gerichtsorganisation



32 Stempel des Liibbener Amts-
gerichts aus dem Jahr 1947; Amts-
gericht Libben

Nachfolgend sollen neben den genannten spezifischen
Mitteln (Rechtsprechung und politische Massenarbeit)
weitere Kernelemente vorgestellt werden, die aus der
Sicht der Funktionseliten zur erfolgreichen Verwirk-
lichung dessozialistischen Rechts unabdingbar waren:
die Gerichtsverfassung und das Richterpersonal.

Gerichtsverfassung und Organisation der
Rechtsprechung

Der zentralistisch ausgerichtete, einheitliche Gerichts-
aufbau (Abb. 31) beschrinkte sich in der DDR primir
auf cinen eingliedrigen Rechtsweg, der tber die
staatlichen Gerichte (@b 1952 Kreisgericht, Bezirks-
gericht, Oberstes Gericht) fiihrte, wobei ein Rechts-
mittel in dritter Instanz (Revision) in der Regel nicht
vorgeschen war. Danebenwarenan der Rechtsprechung
auch die gesellschaftlichen Gerichte (Konflike- und
Schiedskommissionen) beteiligt. Zusitzlich fungierten
Schéffen, Vertreter der Kollektive, gesellschaftliche
Ankliger und gesellschaftliche Verteidiger als Rechts-
institutezur Laienbeteiligungan der Rechtsprechung.'”
Die Errichtung dieser Strukturen ldsst sich in den
verschiedenen Reformphasen der DDR-Gerichtsver-
fassungablesen, die diese wihrend ihresvierzigjahrigen
Bestehens durchlebte. Wihrend die Zentralisierung
und Laienbeteiligung einerseits zentrale Kernelemente
der ostdeutschen Gerichtsverfassung darstellten, waren
die staatlichen Gerichte auf der anderen Seite zugleich
eng an die anderen Staatsorgane gebunden. Sie waren
eingebettet in ein bis in die unterste Ebene streng

gungen is Grundbueh

20, August 1947

1 ektor |
or de3y Gesohiftsstell:

L

hierarchisch strukeuriertes, durchorganisiertes und von
der SED gelenktes System an staatlichen Planungs-,
Leitungs-/Kontroll- und Ausfithrungsinstanzen, das
sowohl horizontal als auch vertikal wirkte. In diesem
Systemwar es jedem einzelnen Funktiondr, insbesondere
dem Richter, schwer méglich, eine dem Willen der
SEDwidersprechende Meinungerfolgreich zu vertreten.

117 Zur Aufhebung der Gewaltenteilung bspw. mit der »Ver-
fassung fiir die Mark Brandenburg« und der faktischen
Aushebelung des brandenburgischen Landtags Brenert/
SCHRECKENBACH 2010, S. 117-120.

118 Zum »simulierten Verfassungsstaat« und zum »Verfassungs-
verrat« WERKENTIN 1997, S. 14, 278fF., 373; siche zu diesem
Komplex ferner die knappen Ausfithrungen von SCHEUGEN-
PFLUG 1995, S. 44—46.

119 BOCKENEORDE 1967, S. 39ff.; MoLLNAU 2003, S. XVII.

120 BOCKENFORDE 1967, S. 32, 72—84; WERKENTIN 1997, S. 45;
MATHES 1999, S. 7; GLAESSNER 1999; POHL 2001; vgl. dazu
den auf der Kreistagssitzung vom 26.11.1964 gehaltenen Be-
richt, Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistagund Rat des
Kreises Liibben, Nr. 90, Bl. 7694, hier Bl. 82: Wie eng unser
Recht und die Rechtpraxis [sic] mit der gesamten Gkonomischen
Entwicklung verbunden ist, zeigt sich in unserer gesamten Ent-
wicklung. 1952, als mit der II. Parteikonferenz der Aufbau des
Sozialismus zur grundlegenden Aufgabe geworden war, brachte
[sic] das neue Staatsanwaltsgesetz, das Gerichtsverfassungsgesetz
unddie Strafprozefordnunginiibersichtlicher und klarer Sprache
diedemokratischen Prinzipien unserer neuen Rechtsordnungzum
Ausdruck. [...) Warumwurden gerade in dieser Zeit diese Gesetze
geschaffen? Es war die Periode des Abschlusses der Schaffung der
Grundlagen des Sozialismus |...].

121 Hierzu WERKENTIN 1997, S. 9, 14f,; PoHL 2001, S. 8.

122 BerichtdesKreisgerichtsdirektors vom 8.9.1960, Kreisarchiv
Dahme-Spreewald, A-1 Kreistagund Ratdes Kreises Liibben,
Nr. 61, Bl. 35-49, hier Bl. 35.

123 Anstellevielerknapp SCHEUGENPFLUG 1995, S. 41,48, 55-57.
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BEZIRK COTTBUS

33 Der 1952 neu gebildete Bezirk Cottbus, dem der Kreis Liibben zu DDR-Zeiten angehdrte; BLHA, AKS, K 2418A

Die staatlichen Gerichte

Mit Kriegsende wurde die féderale Verwaltungs- und

Gerichtsstrukturauch in der Sowjetischen Besatzungs-
zone (SBZ) zunichstwieder aufgebaut. Der Regierungs-
sitz der »Provinz« bzw. des Landes Brandenburg'*

befand sich in Potsdam, wo zugleich die einzelnen

Ministerien angesiedelt waren, ebenso wie das reorga-
nisierte, aber erstmals in Potsdam ansissige Oberlandes-
gericht.'”” Dem brandenburgischen Justizministerium

unterstand auch das Amesgericht Liibben, und es hatte

den Weisungen aus Potsdam und seinem zustindigen
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Cottbuser Landgericht Folge zuleisten. Zugleich wares
verpflichtet, an die tibergeordneten Behdrden Bericht
zu erstatten; auch erfolgten Visitationen.'*®

Diesen Berichten lisst sich entnehmen, wie sich
in den ersten Nachkriegsjahren die Aufgabenbereiche
des Amtsgerichts kriegs- und politisch bedingt von
den gerichtstypischen Geschiften der Vorkriegszeit
unterschieden. So mussten neben den Bodenreform-
sachen, die in der Grundbuchabteilung zu hoher Aus-
lastung fiihrten, vorallem zahlreiche Vormundschaften
erledigt werden. Im Frithjahr 1946 waren mehrals 200
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Vormundschaften iiber Waisen einzuleiten, die sich in-
folge des Kriegs elternlos im Kreis Liibben aufhielten.
Fernerstiegdie Zahlderzu bearbeitenden Strafprozesse

— nicht nur, weil der russische Kommandant Liibbens
aufeineziigige und 6ffentlichkeitswirksame Erledigung
der Kriminalsachen dringte, sondern auch weil infolge
der herrschenden Lebensmittelknappheit hiufiger Ei-
gentumsdelikte oder Wirtschaftsverbrechen begangen
wurden. Zugleich tibernahm das Liibbener Amtsgeriche
zeitweise die in den Zustindigkeitsbereich des Amts-
gerichts Lieberose fallenden Angelegenheiten. Der Per-
sonal- und Richtermangel am Lieberoser Amtsgericht
fithrte zu dieser Mehrbelastung fiir die Liibbener. Im
Gegenzugwarauch das Liibbener Amtsgericht mitunter
richterlos, was zu Geschiftsverzdgerungen fithrte. Um
1950 scheint sich der Gerichtsalltag im Zivilrechts-
bereich und auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichts-
barkeit normalisiert zu haben. Neben den Scheidungs-
klagen und Mahnsachen standen primir Grundbuch-
eintragungen, Todeserkldrungen und Registersachen
auf der Tagesordnung. Der Liibbener Amtsgerichts-
bezirk zihlte um 1947 etwa 30-32000 Einwohner.

Eineerste Zisur in der Gerichtsverfassung brachte
die Verwaltungsreform von 1952 mit sich, in deren
Folge die ostdeutschen Linder aufgelst wurden und
neu strukturierte Kreise sowie Bezirke entstanden.!”
(Abb. 33) In diesem Zusammenhang wurden auf dem
Gebiet des echemaligen Landes Brandenburg 42 Kreis-
und drei Bezirksgerichte geschaffen. Erste Instanz war
grundsitzlich das Kreisgericht. Die Berufung erfolgte
an das Bezirksgericht. Fiir das Liibbener Amtsgericht,
das nunmehr als Kreisgericht fungierte, war das aus
dem Cottbuser Landgericht hervorgegangene Bezirks-
gericht nicht nur die tibergeordnete Instanz, sondern
auch diejenige Behorde, der Bericht zu erstatten war.
Gleichzeitig iibte das Bezirksgericht Cottbus die fiir
die Gerichtsorganisation der DDR typische Kontroll-
und Aufsichtsfunktion fiir Liibben aus.

Das Liibbener Kreisgericht war ab 1963 grund-
sitzlich'*® Eingangsinstanz flirzivil-, straf- und familien-
rechtliche Angelegenheiten, es sei denn, dem Konflike
war eine Verhandlung vor einem der gesellschaftlichen
Gerichte vorgeschaltet worden. Dann war das Kreisge-
riche fur Einspriiche gegen Beschliisse dieser Spruch-
gremien zustindig, das auch die Vollstreckbarkeit der
Beschliisse zu erkliren hatte. Ferner musste es die

gesellschaftlichen Gerichte auch in ihrer richterlichen
Titigkeit unterstiitzen.'” Zudem hatte es auf Antrag
polizeiliche Strafverfiigungen wegen einer Verfehlung
zu priifen. Beschwerden gegen Anordnungen der
Staatlichen Notariate oder eines Einzelnotars wurden
bis 1974 ebenfalls vom Kreisgericht bearbeitet. Letzteres
entschied endgiiltig."*® Das Liibbener Kreisgericht be-
stand aus Kammern fiir die jeweiligen Rechtsgebiete,
die jeweils mit einem Richter als Vorsitzendem und
durchweg mit zwei Schoffen besetzt waren.

In der DDR gab es weder eine Verfassungsgerichts-
barkeit noch existierten von 1952 bis 1988/89 Ver-
waltungsgerichte."”! Es fehlten jegliche Mechanismen,
um sowohlstaatlichesalsauch legislatorisches Handeln
tberpriifen und verfassungskonform korrigieren zu
lassen. Die mit der Gesetzgebung und den Beschluss-
fassungen beauftragten Gremien (wie bspw. Politbiiro
des Zentralkomitee der SED mit Sekretariaten, Mi-
nisterrat, Parteitag, Volkskammer, ab 1960 der Staatsrat,
ferner das Oberste Gerichtder DDR, das primir mittels
Richtlinien wirkte)'# waren — abgesehen von den per-

124 Zwarwurde Brandenburgauch nach 1945 zunichst»Provinz«
genannt, faktisch und rechtlich war es jedoch — dhnlich wie
die tibrigen Linder der SBZ —als Land organisiert, vgl. hierzu
BIENERT/SCHRECKENBACH 2010, S. 104.

125 Zur Reorganisation der Gerichte nach 1945 und den
brandenburgischen Spezifika Pont 2001, S. 24f.

126 Dergleichen unteranderem in BLHA, Rep. 212 Ministerium
der Justiz, Nr. 549 sowie BLHA, Rep. 240 Landgerichte,
Cottbus, Nr. 19, Bl. 58—69 und ebd., Nr. 20, Bl. 259-274.

127 Gesetz iiber die weitere Demokratisierung des Aufbaus und
der Arbeitsweise der staatlichen Organe in den Lindern in
der Deutschen Demokratischen Republik vom 23.7.1952.
ZumFolgendenPonr2001,S.235-238. Ferner WERKENTIN
1997, S. 29f.; BIENERT/SCHRECKENBACH 2010, S. 120-123.

128 Ein Sachverhalt konnte aufgrund seiner »Bedeutung, Folgen
oder Zusammenhinge« (BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ
19964, S. 136) an das Cottbuser Bezirksgericht oder das
Oberste Gericht der DDR gezogen werden, vgl. hierzu die
normativen Vorgaben §§ 13 und 28 DDR-GVGinder Fassung
vom 17.4.1963. Kurz zur DDR-Gerichtsstruktur SCHEUGEN-
PFLUG 1995, S. 55f. (bezogen auf die staatlichen Gerichte).

129 Siehehierzu §§ 23f. DDR-GVGinder Fassungvom 27.9.1974.
Vgl. auch MINISTERIUM DER JUSTIZ 1963, S. 52f.; BUNDES-
MINISTERIUM DER JUSTIZ 19964, S. 136.

130 Vgl. § 38 DDR-GVG in der Fassung vom 17.4.1963 mit §
23 DDR-GVG in der Fassung vom 27.9.1974.

131 SCHATTENBERG 1969, S. 135ff.; SCHEUGENPFLUG 1995,
S. 59-62. Zur Position des Staatswanwalts als »Hiiter der
sozialistischen Gesetzlichkeit« HAFERKAMP 1999, ins-
besondere S. 387, S. 413fL.

132 Vgl. MoLLNAU 2003, Vorwort, insbesondere S. VIIIfT.
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sonellen Verflechtungen und den real existierenden
Funktionskonzentrationen — zugleich die »Hiiter der
Verfassung«. Auf diese Weise fand eine unabhingige,
externe Uberpriifung der ergangenen legislativen An-
ordnungen nicht statt.

Die tiberdies fehlende Verwaltungsgerichtsbarkeit
verwehrte dem Biirger zudem die Moglichkeit, gegen
ihn belastende Verwaltungsbescheide vorzugehen
oder gegen bevorstehende behordliche Mafinahmen
Einspruch einzulegen. Die Auffassung, dass auch
der Biirger den Staat in (bspw. grundrechtsbasierte)
Schranken weisen diirfe und dies nur eine unabhingige
dritte Gewalt gewihrleisten konne, war mit dem of-
fiziellen sozialistischen Rechtsverstindnis nicht ver-
einbar. Inwieweit es in der Praxis tatsichlich zu einem
Rechtsschutz gegeniiber staatlichem Handeln kommen
konnte (z. B. durch das Eingabewesen), ist noch nicht
hinreichend erforscht. Ebensowenig standen Sozial-
und Finanzgerichte zur Verfiigung,.

Derartige selbstindige Fachgerichtsbarkeiten
widersprachen der sozialistischen Rechtsauffassung.
Um das Rechtswesen der DDR verstehen zu kénnen,
muss es vor dem Hintergrund der eingangs skizzierten
staatstheoretischen und ideologischen Ziele sowie
der politischen als auch ckonomischen Zwinge
(Mangelwirtschaft) betrachtet werden.'*® Das in der
DDR angewandte Recht war dem Volkseigentum
an Produktionsmitteln ebenso verpflichtet wie der
Uberleitung der arbeitenden Bevolkerung in eine auf
Gleichheit und Mitwirkung aller basierenden Gesell-
schaft. Individuelle, sozialrechtliche und finanzielle
Anspriiche gegeniiber dem Staat hatten — so die Vor-
stellung — in dieser Gemeinschaft keinen Platz. Dem
sozialistischen »Gemeinschaftsideal« und der er-

134 standen staatliche
135
bl

zwungenen »Interessenidentitit«
Fiirsorgegarantien gegeniiber (rangemafite Obhut«
»vormundschaftliche Justiz eines vormundschaftlichen
Staats«'*®). Auf der Basis des gesellschaftlichen Gesamt-
eigentums wurde von jedem einzelnen Biirger verlangt,
sichaktiv»zum Wohlealler«in die bestehenden staatlich
gelenkten Produktionsverhiltnisse einzubringen, was
eine Facette der praktizierten Planwirtschaft darstellte.
Im Gegenzug galten die menschlichen Grundbediirf-
nisse als gesichert (Versorgungsstaat), so dass es bspw.
sozialer Rechtsanspriiche oder steuerbasierter Finanz-
ausgleiche nicht bedurfte. Es gab in der DDR weder
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einen Arbeitsmarkt noch einen (iiber den zivilrecht-
lichen Bereich hinausgehenden) staatlichen Schutz des
ohnehin stark reduzierten Privateigentums.'” Vielmehr
sollten die Menschen an der Rechtsprechung beteiligt
werden. Sie sollten aktiv die staatliche Gerichtsbarkeit
erginzen und unterstiitzen. Zu diesem Zweck wurden
Gesellschaftsgerichte geschaffen.

Ein aktives Organ der Erziehungund Selbsterziehung
der Werktiitigen— die Konflikt- und Schiedskommis-
sionen als gesellschaftliche Gerichte'?®

Mit Verordnung von 1953"° wurden in Volkseigenen

Betrieben sogenannte Konfliktkommissionen — als

aktives Organ der Erziehung und Selbsterziehung der
Werktiitigen, eine Art gesellschaftliches Gericht — er-
richtet. Fiir Wohnbezirke, Gemeinden und Genossen-
schaften sollten — ausgehend vom Rechtspflegeetlass

von 1963 —zusitzlich Schiedskommissionen geschaffen

werden."* Im Gesetz iiber die gesellschaftlichen Gerichte

der Deutschen Demokratischen Republik vom 11. Juni

1968 wurden schliefllich beide Kommissionsformen

gesetzlich gefasst und erhielten Gerichtsstatus. In den

betrieblichen Konfliktkommissionen iibernahmen die

von der Betriebsgewerkschaftsleitung (BGL) zeitlich

befristet gewihlten Laienrichter primir arbeitsrecht-
liche Streitigkeiten.'"! Die eigenstindigen Kreisarbeits-
gerichte' wurden 1963 aufgelést, und die Arbeits-
gerichtsbarkeitwurde den ordentlichen Kreisgerichten

tibertragen. Fir den Kreis Libben war in der Folgezeit
das Kreisgericht Calau (in Liibbenau) fir Arbeits-
rechtssachen das zustindige Gericht.'*® Die Konflikt-
kommissionen waren in den Betrieben — ebenso wie

die Schiedskommissionen in den Wohnbezirken, Ge-
meinden und Genossenschaften —als gesellschaftliche

Gerichte wohl aber auch fiir straf- und zivilrechtliche

Bagatellfille zustindig.'**

Bis Ende 1960 — so der Plan — sollten im gesamten
Kreis Liibben tiberall Konfliktkommissionen gebildet
sein (1964 waren es 40'), so dass die Direktive
erging, die Gewerkschaften hierbei zu unterstiitzen.
Eine Form der Hilfe kann sein, dass sich Rechtsanwiilte
und Richter als Referenten fiir vorbereitende Versamm-
lungen zur Verfiigung stellen, um die Bedeutung und
die Aufgaben der neuen Konfliktkommissionen und ibhre
Zusammenarbeir mit den Arbeitsgerichten und Sicher-
heits- und Justizorganen zu erliutern. Bei der Wahl
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der Mitglieder der Konfliktkommissionen sollte
darauf geachtet werden, dass die besten Werktiitigen
in die Konfliktkommissionen gewihlr wurden und
die Schéffen und Schoffenkollektive als Bindeglied
zwischen der arbeitenden Bevélkerung und den Kreis-
arbeitsgerichten bei der Vorbereitung der Wahlen mit-
wirkten. Schéffen konnten zugleich auch Mitglied der
Konfliktkommissionen sein, so dass eine personelle
Verflechtung der gesellschaftlichen Gerichte mit den
staatlichen Gerichten auch auf dieser Ebene gewihr-
leistet war.'*® Die Gerichte sowie die ortsansissigen
Sicherheits- und Justizorgane mussten iiberwachen,
ob die Konfliktkommissionen stindig die nenen Grund-
sitze in ihrer Arbeit beachten und, wie es in der Richt-
linie fiir die Arbeit der neuen Konfliktkommissionen
heisst, »die Ursachen der Verletzungen der sozialistischen
Moral und des sozialistischen Rechts aufdecken und alle
Betricbsangehirigen fiir die Beseitigung der Ursachen

mobilisieren.

133 Vgl. hierzu KLINKERT 2001, S. 33fT.

134 SCHRODER 1999, S. 26. Siche auch HAFERKAMP 1999, S. 413.

135 DE MAIZIERE 2001, S. 20.

136 SCHLINK 1993, S. 241.

137 Instruktiv zum Verstindnis des sozialistischen Rechts aus
rechtsstaatlicher Sicht BOCKENFORDE 1967; MARKOVITS
1993; DIES. 2006.

138 Siehe zu den Konfliktkommissionen insbesondere Gemein-
same Direktive des Vorsitzenden des Komitees fiir Arbeit und
Léhne, des Ministers des Innern, des Generalstaatsanwaltes und
des Ministers der Justiz iiber die Zusammenarbeit der Arbeits-
gerichte, der Organe der Deutschen Volkspolizei, der Staats-
anwaltschaftundder Justizmit den newen Konfliktkommissionen
vom 9.9.1960, Abschrift in: Kreisarchiv Dahme-Spreewald,
A-1Kreistagund Ratdes Kreises Liibben, Nr. 1916, Bl. 91-97;
zu den Schiedskommissionen unter anderem Programm des
Kreistages Liibben iiber die schrittweise und kontinuierliche
Bildung von Schiedskommissionen vom 19.11.1964, ebd.,
Nr. 90, Bl. 31-33; insgesamt MINISTERIUM DER JUSTIZ 1963,
S.64-73;ausheutiger Perspektive FIsCHER 1994; knapp auch
SCHEUGENPFLUG 1995, S. 56f.

139 SCHATTENBERG 1969, S. 80 mit weiteren Nachweisen; siehe
auch THIEL 1997, S. 89-92.

140 SeMLER/KERN 1963, S. 145ff. Zu den Schiedskommissionen
aus heutiger rechtshistorischer Sicht KrRuG 1999 mit weiteren
Nachweisen.

141 Diese bestanden von 1953 bis 1963.

142 1946 wurde zunichst die eigenstindige Arbeitsgerichts-
barkeit wieder eingerichtet, bis es 1953 mit dem Erlafl der
»Verordnung iiber die Neugliederung und die Aufgaben der
Arbeitsgerichte« (AGVO) zu einer Umstrukturierung kam.
Gemif§§ 1 AGVO oblag die Rechtsprechungaufdem Gebiet
des Arbeitsrechts den Kreis- und Bezirksarbeitsgerichten; das

Von diesen Kommissionen versprach sich der Staats-
rat eine direkte Teilnahme der Bevolkerung an der
Rechtspflege und eine breitenwirksame erzicherische
Einflussnahme. Wihrend die zeitgendssische DDR-
Justizpublizistik die fortschreitende Demokratisierung
der Rechtsprechung und die aktive Rolle der Biirger
bei der Wahrnehmung der justitiellen Belange in
den Vordergrund stellte, wird von der gegenwirtigen
rechtshistorischen Forschung verstirke auf die Kon-
trollfunktion dieser Gremien hingewiesen, die sich
auch auf die Richter bezogen haben konnte.

Sich als Richter voll fiir eine parteiliche Rechts-
sprechung [sic] im Interesse unserer Werktiitigen
ein[zu]setzen'” — das Richterpersonal

Die Auswahl des Richterpersonals, die zur SED-
geleiteten Kaderpolitik gehorte, war ein wesentlicher
Faktor beim Umbau des 6stlichen Deutschlands zu
einer sozialistischen Gesellschaft."® Qualifiziertes

Oberste Gericht fungierte als Kassationsgericht (THIEL 1997,
S.40f.,92f). Mitder»Dritte(n) Durchfithrungsbestimmung
zur Verordnung iiber die Neugliederung und die Aufgaben
der Arbeitsgerichte« vom 18.12.1959 war das Kreisarbeits-
gericht Liibben fiir die Kreise Liibben, Luckau und Calau
zustindig und hatte 1960 seinen Sitz in der Bahnhofstrafle
31-32, Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und Rat
des Kreises Liibben, Nr. 1916, Bl. 91.

143 Mit gesetzlicher Anordnung vom 27.6.1963 wurde im
Kreisgericht Calau (in Liibbenau) die zustindige Kammer fiir
Arbeitsrechtssachen der Kreise Calau, Liibben und Luckau
eingerichtet, MINISTERIUM DER JUSTIZ 1963, S. 269.

144 Auf der Kreistagssitzung vom 26.11.1964 gehaltener Be-
richt, Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und
Rat des Kreises Liibben, Nr. 90, Bl. 76-94, hier Bl. 92. Zu
den Schiedskommissionen detailliert SCHONFELDT 2002,
S. 67-319.

145 Aufder Kreistagssitzung vom 26.11.1964 gehaltener Bericht,
Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und Rat des
Kreises Liibben, Nr. 90, Bl. 76-94, hier Bl. 87.

146 Hierzu MULLER 1999, S. 204f.

147 Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und Rat des
Kreises Liibben, Nr. 62, Bl. 12-19, Zitat Bl. 18, Stellung-
nahme zur Wahl der Richter am Kreisgericht anlisslich der
Kreistagssitzung am 27.10.1960.

148 Zu dem Nachfolgenden aus der brandenburgischen Per-
spektive PoHL 2001, S. 28-35, 116-129, 277f., 284f.,
295. Zu den Eigenschaften, die die Justizabteilung der
brandenburgischen Provinzialabteilung bei einem Richter
neuen Typs im Dezember 1945 voraussetzte, BLHA, Rep.
240 Landgerichte, Potsdam, Nr. 3, Bl. 5: ... der Richter,
Ankliger und Rechtsbeistand von heute [muss] selbst in
seinem Denken, Fiihlen, Wollen und Handeln ein wirklich
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Justizpersonal, das sozialistisch dachte und handelte,
war allerdings besonders in der Frithphase rar.'¥
Nachdem in der Sowjetischen Besatzungszone
rigoros jene Richter, die Mitglieder der NSDAP oder

»nominell NS-belastet«'>°

waren, aus ihren Amtern
entfernt worden waren, ergab sich ein akutes per-
sonelles Problem. Zunichst wurde versucht, die Lii-
cken durch pensionierte Richter und Staatsanwilte,
die unbelastet waren, zu schlieflen, und man entschied
ferner, in Frage kommende Rechtsanwilte als Richeer
einzusetzen. Gleichzeitig konnten Personen heran-
gezogen werden, die keinerlei juristische Ausbildung
hatten—sogenannte »Richterim Soforteinsatz«. Ferner
wurdeangeregt, Justizangestellte hoherzu qualifizieren,
Rechtspflegern durch entsprechende juristische Weiter-
bildung die Richterlaufbahn zu eréffnen und auch
Schéffen die Gelegenheit zu geben, sich juristisch aus-
bilden zu lassen." Als weitere Mafnahme griff man
auf das aus der Sowjetunion {ibernommene Institut
der sogenannten Volksrichter zuriick.”
InSchnellkursen (anfinglich sechs Monate, ab 1947
einjahrig und zuletzt zweijihrig) wurden sogenannte
Volksrichter und Amtsanwilte (Staatsanwilte) aus-
gebildet. Hilde Benjamin, ab 1953 Justizministerin der
DDR," wird in den Liibbener Kreistagsakten dazu
folgendermaflen zitiert: Echte Demokraten, bewihrte
Antifaschisten, Sohne von Arbeitern und Bauern wurden
zu Richtern und Staatsanwdlten. Der Name Volksrichter
besagt, dafS von jetzt an das Recht und die Rechispflege
den Interessen des Werktitigen [sic] Volkes diente.>* In
der rechtshistorischen Literatur werden Volksrichter
mitunterals »Missionare der sozialistischen Gesetzlich-
keit« beschrieben,” bei denen es auf die politische Ein-
stellung mehrankamalsaufdie fachliche Qualifikation.
Den Absolventen der Volksrichterlehrginge wurde und
wird vorgeworfen, sie hitten sich willfihrig »dem Par-
teiwillen«®
Auch auf dem Liibbener Amtsgericht lasteten in
der Anfangszeit personelle Schwierigkeiten, in die

untergeordnet.

die Akten des brandenburgischen Justizministeriums
interessante Einblicke gewihren."”” Wenngleich mit
Ubertreibungen zurechnenist, dasich die Berichts- und
Protestschreiben an die tibergeordneten Behorden mit
Bitte um Abhilfe und Linderung richteten, so spiegeln
sie gleichwohl ein im Kern wohl zutreffendes Bild von
den desolaten Zustinden wider. Vom 30. August 1945
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an war wieder ein Berufsrichter in Litbben titig und
im September 1945 verfiigte das Liibbener Gericht
iiber einen Personalbestand von sechs Personen. In
der Folgezeit wurden neue Mitarbeiter eingestellt, von
zehn Angestellten waren im Juni 1946 nur drei ilter
als Mitte DreifSig (Stand April 1947: 14 Mitarbeiter)."®
Tiglich wurde das junge — insbesondere das vorher
noch nicht im Justizdienst titig gewesene — Personal
eine Stunde lang geschult und in die Aufgaben und
Rechtsmaterien eingewiesen. Der aufsichisfiihrende
Richrer (Direktor), der einzige Berufsrichter vor Ort,
wechselte jedoch mehrfach. Zeitweilig war die Stelle
unbesetzt, mitunter wurde sie lediglich vertretungs-
weise wahrgenommen. Dem Berufsrichterstand in den
ersten Nachkriegsjahren ein juristisch nichtoder kaum
vorgebildeter Laienrichter k. A. (kraft Auftrags) zur Seite.
Auch stellte — einem Ende 1945 eingereichten Bericht
deseinzigen Richters zufolge — der hier eingesetzte Amis-
anwalt, der ein juristisch nicht vorgebildeter Fabrikant
von Manschettenknipfen war und der trotz redlichen
Bemiihens aufSerstande war, die der Strafverfolgungs-
behirde obliegenden Geschifte selbstindig zu erledigen,
eine erhebliche Belastung dar. Noch Ende 1949 wurde
eine hohe Fluktuation unter den Mitarbeitern beklagt,
die wohl mindestens bis 1952 andauerte."” Spitestens
im Herbst 1963 trat mit Erna Stattaus, die das Amt
als Kreisgerichtsdirektorin tibernahm und bis in die
Wendezeit innehatte, eine personelle Kontinuitit in
der Fithrung des Gerichts cin.

Ein Richter in der DDR hatte sich voll fiir eine
parteiliche Rechtssprechung [sic] im Interesse unserer
Werktitigen einlzulsetzen."*® Er war Bestandteil der ein-
heitlichen, von der SED gefiihrten Staatsmacht und
in dieser Rolle ein den Parteivorgaben verpflichteter
Funktionir. Im staatlichen System der DDR existierten
weder Gewaltenteilung noch richterliche Unabhingig-
keit.'! Die Richter wurden ab 1959 von den Volksver-
tretungsorganen zeitlich befristet gewihlt (Kreisrichter
vom Kreistag, Bezirksrichter vom Bezirkstag, Oberste
Richter von der Volkskammer).'®> Diese Methode bot
nicht nur die Méglichkeit, den jeweiligen Richter
stindig zu kontrollieren, sondern auch die Chance,
politisch, moralisch oder anderweitig unliebsame
Richter unauffillig aus dem Amt zu entfernen.'® In
gleicher Weise konnten ausstiegswillige Richter davon
absehen, wieder zu kandidieren.'®* Den jeweiligen
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Richterkandidaten schlug offiziell das Ministerium
der Justiz vor. Neben der fachlichen Qualifikation,
die Richter primir an der Berliner HumboldeUni-

15 im Rahmen eines rechtswissenschaftlichen

versitdt
Studiums erwarben und mit Diplomarbeit und
1% musste ein Kandidat be-

sondere Voraussetzungen erfiillen. Laut Gesetz sollte

-priifungen nachwiesen,

essich um jemanden handeln, der dem Volk und seinem
sozialistischen Staat treu ergeben ist und iiber ein hobes
MafS an Wissen und Lebenserfabrung, an menschlicher

iiberzeugter Antifaschist und Demokrat sein. Zur vom ZK
der SED gelenkten Kaderpolitik der Jahre 1945—-60 Hokrs
2001. Informativ ist ferner der Uberblick von LOoCHEN 1994.
Vgl. auch »Die Kader entscheiden alles«, in: SEMLER/KERN
1963, S. 187-199, mit Einblicken in die theoretischen Anfor-
derungen, die an die Kader gestellt wurden. Einwandfreie
Charaktereigenschaften, politische Standfestigkeit und
kontinuierliche Qualifizierung, die sich insbesondere auch
auf skonomisches Grundverstindnis und Problembewusst-
sein im sozialistischen Sinn erstrecken sollte, galten als
wesentliche Voraussetzungen. Dariiber hinaus habe — ins-
besondere der in der Jugendrechtspflege titige Kader — sich
Grundsiitze der Pidagogik und Psychologie anzueignen. Ins-
gesamtseien die Kader angehalten, sich umfassend kulturell
und allgemeinwissend zu bilden: Neben vielen anderen
Bildungsmaglichkeiten sollte es besonders keinen Richter oder
Staatsanwalt geben, der nicht viel liest. Ungeachtet der an-
zueignenden intellektuellen Fihigkeiten sei die eigentliche
Kaderschmiede |...] das Leben selbst, die tigliche Arbeit, die
Auseinandersetzung mit dem Alten und Riickstindigen in der
Praxis des sozialistischen Aufbaus.

149 Zu den personellen Anfangsschwierigkeiten, z.B. auch am
Oberlandesgericht Dresden, siche BUNDESMINISTERIUM DER
Justiz 19968, S. 8-13.

150 WERKENTIN 1997, S. 19. Zur Entnazifizierung siche auch
WENTKER 1997, S. 9f.

151 BLHA, Rep. 240 Landgerichte, Potsdam, Nr. 3, BL. 5. Siche
zu diesem in Justizkreisen diskutierten Ansatz WENTKER
1997, S. 19f.

152 Siehe zu diesem Komplex GANGEL 1994; WENTKER 1997,
S. 10-94; MaTHES 1999, S. 71-107.

153 MULLER-ENBERGS/ WIELGOHS/HOFFMANN 2001, S. 61.

154 Aufder Kreistagssitzung vom 26.11.1964 gehaltener Bericht,
Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und Rat des
Kreises Liibben, Nr. 90, Bl. 7694, Zitat Bl. 81.

155 MARKOVITS 2006, S. 33.

156 WERKENTIN 1997, S. 21; zum normativen Anspruch unter
anderem WENTKER 1997, S. 27, 51, 93.

157 Zum Nachfolgenden, BLHA, Rep. 212 Ministerium der
Justiz, Nr. 549; BLHA, Rep. 240 Landgerichte, Cottbus,
Nr. 20, Bl 261f.

158 Stand April 1947, BLHA, Rep. 212 Ministerium der Justiz,
Nr. 549.

159 BLHA, Rep. 240 Landgerichte, Cottbus, Nr. 19, BL 59,
Halbjahresbericht vom 2.7.1952.

Reife und Charakterfestigkeit verfiigt.!®” Ein Richter
im Staatsdienst der DDR musste nicht nur — wie fiir
die meisten minnlichen Studienanwirter zwingend
— einen dreijahrigen »Ehrendienst« in der Nationalen
Volksarmee geleistet haben, sondern auch Mitglied
der SED gewesen sein. So lisst sich einer Statistik zu
den Bezirksrichterwahlen von 1986 entnehmen, dass
96,4 % der gewihlten Bezirksrichter der SED an-
gehorten, lediglich 3,3 % Mitglied der Blockparteien
waren und der Rest von 0,3 % als parteilos galt, was

160 Kreisarchiv Dahme-Spreewald,A-1Kreistag und Rat des
Kreises Liibben, Nr. 62, Bl. 12-19, ZitatBl. 18, Stellungnahme
zur Wahl der Richter am Kreisgericht anlisslich der Kreis-
tagssitzung am 27.10.1960. Siche v.a. auch BOCKENFORDE
1967, S. 66—71. Kurz auch SCHEUGENPFLUG 1995, S. 50-52.

161 SCHATTENBERG 1969, S. 145-155. So kritisierten DDR-Justiz-
funktionire, bei einigen Juristen sei die biirgerliche These von
der»absoluten« Neutralitit undpolitischen Unabhingigkeitder
Justiz noch nicht restlos iiberwunden, BUNDESMINISTERIUM
DER JUSTIZ 19968, S. 76.

162 Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und Rat des
Kreises Liibben, Nr. 62, Bl. 1219, hier Bl. 12, Stellung-
nahme zur Wahl der Richter am Kreisgericht anlisslich der
Kreistagssitzungam 27.10.1960. Siche hierzuauch WiTTRECK
2006, S. 81.

163 WERKENTIN 1997, S. 289; HAFERKAMP 2001, S. 409.

164 MARKOVITS 1993, S. 248. Zu der hohen Arbeitsbelastung
und den geringen Verdienstaussichten als Begriindung fiir
den Berufsausstieg bzw. zur Abneigung junger Leute, einen
Beruf im Justizbereich zu ergreifen, duflert sich Staats-
sekretir Kern in einem Schreiben iiber die Probleme der
Arbeits- und Lebensbedingungen der Mitarbeiter der Gerichte
und Staatlichen Notariate des Ministeriums der Justiz der
DDRvom Mai 1983 unverbliimt, BUNDESMINISTERIUM DER
JusTiz 19968, S. 126137, insbesondere S. 134. Dazu auch
BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ 19964, S. 151-154.

165 Weitere Juristische Fakultiten waren an den Universititen
Halle, Jena und Leipzig angesiedelt. Ferner bestand die
Akademie fiir Staat und Recht in Potsdam-Babelsberg als
fiinfte Ausbildungsstitte, WENTKER 1997, S. 69. Zukiinftige
Richter, Rechtsanwilte und Notare erhielten ihre Ausbildung
an der Humboldt-Universitit, Staatsanwilte wurden in Jena
ausgebildet, und angehende Wirtschaftsjuristen absolvierten
inHalleund Leipzigihr Jurastudium, BUNDESMINISTERTUM
DER JUSTIZ 19964, S. 145; MAJER 1991, S. 172, Anm. 11.

166 Die einstmals im Rahmen der Volksrichterkurse aus-
gebildeten Juristen hatten im Fernstudium oder ander-
weitig ihr Examen und ihre fachliche Qualifikation als
Diplomjurist nachzuholen (MartnEs 1999, S. 28, 104).
Viele sollen den Justizdienst wieder verlassen haben; im
Groflen und Ganzen hitte es den Typ des Volksrichters
in der Spitphase der DDR nicht mehr gegeben (Eckert
2001, S. 53). PoHL 2001 sicht insgesamt die Bedeutung der
Volksrichter in Brandenburg eher als gering an (S. 32, 35).

167 § 44 (1) DDR-GVG in der Fassung vom 27.9.1974.
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Yerip'f 1l ik bung

39

Ich verpflicnte mich, als Lichter der Deutschen

Demokratisci:n depublik aie im Gerichtsverfassungsgesetz
vom 17. “pril 1963 festgelegten Grundpflichten
eines Richters zu erfiillen und meine THtigkeit auf

der Grundlage der Ver®acsuns und der Gesetze
der Deutschen Deumoiratischen Renbblik nach bestem

¢

Wissen und Gewissen zum Wohle des werktiZtigen Volkes

und unseres sozialistischen Stzates auszuiiben,

mich gerecht und unparteiisch gegeniiber jedermana

zu verhalten,

mich stets und Uberall des mit meiner Wahl ausgesprochenen

Vertrauens wiirdig zu erweisen,

eine enge Verbindung zu unseren Werktdtigen zu halten,
aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, und

mich jederzeit vorbehaltlos fiir den Sozialismus,
Piir den Schutz unserer Uesellschaftsordnung, die
stédndige weitere rfestigung unseres Arbeiter- und-

elinzusetzen,

Bauern-Staztes und fir die Erhaltung des Friedens

(Ges."1. T. II Nr. 55 vom 26.6.63 S. 385)

aufeinen derinsgesamt 331 neu gewihlten Richter bzw.
Direktoren zutraf.'*® Bevorzugt wurden Richterkan-
didaten aus Arbeiter- und Bauernfamilien rekrutiert,
um einer intellektuell-biirgerlichen Uberformung der
Rechtsprechungsorgane vorzubeugen und der Diktatur
desProletariats Rechnungzu tragen. Zudem musste ein
Richter per Verpflichtungserklirung bestitigen, weder
Kontakte ins nichtsozialistische Ausland zu unterhalten
noch zukiinftig derartige Verbindungen herzustellen.
Sollten gleichwohl Kontakte entstehen oder sich an-
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34 Verpflichtungserkldrung, die
jeder neu gewahlte Richter auf der
Kreistagssitzung nachzusprechen
hatte; Kreisarchiv Dahme-Spreewald,
A-1 Kreistag und Rat des Kreises
Libben, Nr. 95, BI. 39

bahnen, so war er verpflichtet, dies unverziiglich zu
melden."” Auch Liibbener Richter entsprachen dem
vorgegebenen Profil; sie entstammten im Wesentlichen
Arbeiterfamilien und gehorten durchweg der SED
an."”’ (Abb. 34)

Auf den Liibbener Kreistagssitzungen musste der
Kreisgerichtsdirektor tiber die Titigkeit des Gerichts
regelmiflig Rechenschaftablegen (erstmaligim Januar
1957).7! Diese Quelle vermittelt—wenngleich politisch-
ideologisch gefirbrund einseitigaus der Sichtdessich in
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erster Linie positiv darstellenden und den Vorgaben ent-
sprechenden Richters — einen anschaulichen Einblick
in die Libbener Kreisgerichtspraxis. In den Berichten
konnen die Giber die rein juristische Bewertung von
Konfliktfillen hinausgehenden gerichtspadagogischen
Aufgaben, die DDR-Richtern iibertragen worden
waren, abgelesen werden. Der Direktor unterstrich,
dass das Gericht nicht bei einer blossen Fallentscheidung
stehen bleiben dirfe, sondern [...] die gesellschaftlichen
Ursachen fiir die Rechtsverletzung auflzuldecken habe,
die Hintergriinde fiir die in dem cinzelnen Fall zutage
getretenen gesellschafilichen Konflikte blosslegen miisse,
um dann aktiv an der Beseitigung dieser Ursachen mit-
zuwirken. Denn nur dann kann das Gericht durch seine
Mittelmit dazu beitragen, dass|.. ] sich das sozialistische
Bewusstsein der Biirger entwickelt.”’* Es gingdarum, »den
Konflikt zu verallgemeinern«. Einem sozialistischen
Richter oblages, in der Gerichtsverhandlung tiber den
eigentlich strittigen Punkthinaus unter Einbeziehung
des privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Um-
felds der Konfliktparteien oder des Titers zusitzliche
Informationen zu beschaffen, um die »materielle
Wahrheit« — die in gesellschaftlichen Missstinden
und Stérungen vermutet wurde — zu ergriinden.'”
Wihrend die eigentliche Auseinandersetzung — je
nach politisch-gesellschaftlicher Brisanz — bereinigt
werden sollte, hatte der Richter zugleich Mafinahmen
zu ergreifen, derartigen Konflikten fiir die Zukunft
vorzubeugen. Dafiir standen ihm verschiedene Mittel
zur Verfugung: Er konnte Zuhérer zur Verhandlung
laden, die der sozialen Gruppe oder dem Umfeld der
Verfahrensbeteiligten angehérten (z.B. zahlungs-
saumige Mieter, Arbeitsbummelanten, kollektivierungs-
unwillige Bauern). Den Teilnehmern sollten die Kon-
sequenzen von Fehlverhalten auf pidagogische Weise
vor Augen gefiihrtwerden. Ferner konnte er dieohnehin
bestehenden Kontaktezu den Betrieben, Verwaltungen,
Massenorganisationen, Medien usw. verstirken und
deren Agitationsplattformen zur Aufklirung nutzen.
Nichtzuletztwar erselbstverpflichtet, massenpolitisch
zuagieren, wie wir noch sechen werden. Zudem standen
ihm zur Beseitigung der gerichtsnotorisch gewordenen
wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Missstinde
Gerichtskritiken'” zur Verfiigung, mit denen er den in
denbetroffenen Einrichtungen Verantwortlichen Kon-
trollmingel, Verletzung der Aufsichespflicht und Dis-

ziplinarverstf3e vorhalten konnte.””> Auf diese Weise
sollte einem erneuten Konflikt vorgebeugt werden.
Die Vielfalt seiner auflerjuristisch wahrzunehmenden
Titigkeiten (»Sozialarbeiter«”®) unterstreicht, dass ein
Richter der DDR mehr war als ein blofSer Jurist. Auf
der anderen Seite konnte er nicht individuell agieren,
sondern war selbst in ein hierarchisch abgestuftes
Kontrollsystem eingebunden und einer einheitlichen
Linie verpflichtet.

Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
durch Richtlinien und Kontrollen

Die Sicherung einer den politischen Vorgaben der
SED konformen und einer von Arkona bis Zwickau
reichenden, einheitlichen Rechtsprechung, von derman
sich die Wahrung der sozialistischen Gesetzlichkeit
und eine einheitliche Ausiibung der Staatsmacht ver-
sprach, erfolgte in vertikaler und in horizontaler Form.
So wurden vom Obersten Gericht der DDR iiber die
Bezirksgerichte biszu den Kreisgerichten vertikal Riche
linien und Beschliisse den jeweils unteren Gerichten
an die Hand gegeben, so dass letztendlich das Oberste
Gericht der DDR die cinheitliche und »richtige« Ge-

168 BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ 1996A, S. 152; dhnlich
THOMAS 1994, S. 276; zu weiteren Zahlen WERKENTIN 1997,
S. 287.

169 BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ 19964, S. 145.

170 Dariiber geben die Akten des Kreistages und des Rates Kreises,
bspw. Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und Rat
des Kreises Liibben, Nr. 86, Bl. 64; Nr. 95, Bl. 41; Nr. 194,
Bl. 128; Nr. 236, Bl. 128, punktuell Auskunft.

171 Normative Grundlagedieser Verpflichtungbildete das»Gesetz
iiberdie 6rtlichen Organe der Staatsmacht, dasam 17.1.1957
in Kraft getreten war. Dazu Kreisarchiv Dahme-Spreewald,
A-1 Kreistag und Rat des Kreises Liibben, Nr. 34, Bl. 18-47
mit den ersten Berichten des Kreisstaatsanwaltes und des
Kreisgerichtsdirektors.

172 Bericht des Kreisgerichtsdirektors fiir das Jahr 1958 (ver-
mutlich auf der Kreistagssitzung am 6.11.1959 gehalten),
Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und Rat des
Kreises Liibben, Nr. 56, Bl. 32—38, Zitat Bl. 34.

173 BOCKENFORDE 1967, S. 81f.; MINISTERIUM DER JUSTIZ 1963,
S. 57; DE MAI1ZI1ERE 2001, S. 23.

174 Bericht des Kreisgerichtsdirektors auf der Kreistagssitzung
am 29.8.1963, Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag
und Ratdes Kreises Liibben, Nr. 82, Bl. 62—68, insbesondere
Bl. 65f.; MINISTERIUM DER JUSTIZ 1963, S. 63; SEMLER/KERN
1963, S. 114-117.

175 DerKiritisiertemussteinnerhalbvon 14 Tagenzuden Vorwiirfen
Stellung nehmen, MINISTERIUM DER JUSTIZ 1963, S. 223.

176 MARKOVITS 1993, S. 75.
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setzesanwendungdurchalle Gerichtesicherte.””” Daher
sind die Stellungnahmen und Berichte der Liibbener
Justizorgane sowohl mit Zitaten als auch Paraphrasen
hoherer Vorgaben durchzogen.'® Ferner galten die
Parteitagsbeschliisse jedem Gericht als Richeschnur
fiir die weitere Arbeit.”” Wich ein Richter von den vor-
gegebenen — mitunter schwankenden — Anleitungen
ab, musste er selbst (spitestens im Wiederholungsfall)
mit Repressalien rechnen.'® Inwieweit »Widerstand«
und eigenverantwortliche richterliche Entscheidungen
im engmaschigen SED-Kontroll- und Uberwachungs-
system moglich waren, bedarf weiterer Forschungen.

Auf der anderen Seite standen die Richter auf ihrer
jeweiligen Funktionsebene unter steter Kontrolle. Den
Abgeordneten, die sie gewihlt hatten, waren sie ver-
antwortlich und rechenschaftspflichtig (Kreisgericht
dem Kreistag, Bezirksgerichtdem Bezirkstag, Oberstes
Gericht der Volkskammer und dem Staatsrat). Hierin
spiegelt sich der demokratische Zentralismus und
die damit verbundene faktische Gewalteneinheit auf
justiziellem Gebiet am eindrucksvollsten wider. Sie
waren Organe der einbeitlichen sozialistischen Staars-
macht, und diese verlangte die Zusammenarbeit der Ge-
richte mit den ortlichen Volksvertretungen.®' (Abb. 35)
In den bereits erwihnten Rechenschaftsberichten des
Kreisgerichtsdirektors vor dem Kreistag wiederholten
sich routinemiflig folgende Vortragsschwerpunkete:
Die politisch-ideologischen Grundlagen des im Kreis
Liibben angewandten sozialistischen Rechts wurden
eingebettet in eine Prisentation der wesentlichsten
gesetzlichen Neuerungen und Parteitagsbeschliisse, die
es im zurtickliegenden Berichtszeitraum umzusetzen
galtoderaufdie das Hauptaugenmerk in den nichsten
Monaten gerichtetwerden sollte. Ferner gab er Auskunft
tber die angefallenen Zivil- und Strafsachen, wobei
gerade wiederholt zu letzteren anhand von Beispielen
aufgezeigt werden konnte, wie sich der erzieherische
Umgang mit den Tétern im Kreis Liibben gestaltete.
Als Ausblick und weiterer Fahrplan wurde regel-
mifig darauf hingewiesen, dass das Kreisgericht auf
die Unterstiitzung der anderen Rechtspflegeorgane
des Kreises und der vor Ort agierenden Staatorgane
angewiesen sei und wie sich die weitere Zusammen-
arbeit gestalten konnte.

Insgesamt hinterlassen die Berichte der Kreis-
gerichesdirektoren einen ambivalenten Eindruck. Was
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als Rechenschaftsbericht und somit als staatliche Kon-
trolle gedacht war, wirkt angesichts der sich bestindig

wiederholenden langatmigen Leerformeln eher wie

eine »listige Plichtiibung«.'® Auf der anderen Seite

spiegeln sich die Bemithungen, die geleistete Arbeit in

das Grofle und Ganze des sozialistischen Auf- und Aus-
baus im Kreis Liibben einzubetten, insbesondere auch

die Zusammenarbeit mit den 6rtlichen Sicherheits-und

anderen Justizorganen zu verbessern.'®® Letztendlich

hingen Erfolg und Misserfolg der staatlich gelenkten

Um- und Durchsetzung des sozialistischen Rechts vor
Ort von der Einstellung des individuell agierenden

Richtersab und inwiefern esihm gelang, im lokalen und

tiberregionalen Justiznetz mit Augenmafd zu agieren.
Dariiber geben die in diesem Rahmen herangezogenen

Akten nur bedingt Auskunft, ebensowenig wie tiber
die alledgliche Zusammenarbeit des gelehrten Juristen

mit den Schéffen »als gleichberechtigte Richter.

Die Schéffen als gleichberechtigte Richter und die
gesellschaftlichen Ankliger als Helfer
Gleichermafen wie die Kommissionen an der Recht-
sprechung mitwirkten und das Laienelement an der
sozialistischen Rechtsprechung stirkten, sollten die
Schéffen im Gerichtssystem der DDR fungieren. Sie
waren seit 1952 an erstinstanzlichen zivilrechtlichen,
insbesondere auch den arbeitsrechtlichen Gerichtsver-
fahren beteiligt.'®

Wesen, Wahl und Aufgaben der Laienrichter
waren im GVG der DDR gesetzlich fixiert. Die bei
einem Kreisgerichtzugelassenen Schoffen wurden von
den Biirgern des Kreises zeitlich befristet gewihlt'®
und sie mussten iiber gewisse Voraussetzungen ver-
fiigen. Thr Mindestalter sollte 23 Jahre betragen, sie
durften weder vorbestraft noch entmiindigt sein und
in ihrem gesamten Verhalten sollten sie beruflich und
aufSerberuflich vorbildlich sein und zur Sicherung der
gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung beitragen.'s

Ein Schoéffe musste in hohem MafSe die gesell-
schaftlichen Aufgaben in Verbindung mir der Titigkeit
des Gerichis erfiillen und einen entscheidenden Beitrag zur
Festigung der Arbeiter- und Bauern-Macht leisten.'s Er
galt als das lebendige Bindeglied zwischen der Masse der
Werktiitigen in den Betrieben und den Arbeitsgerichten.
Thre Wahl unmittelbar durch die Werktitigen und ihre
Stellung als gleichberechtigte Richter sind ein Ausdruck
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der Weiterentwicklung der sozialistischen Demokratie.
Wie sich die alltigliche Zusammenarbeit zwischen
den Laien- und Berufsrichtern gestaltete, lassen die
eingeschenen Liibbener Kreisakten offen. Sie geben in
erster Linie das normativ Gewollte wider. Folgt man
den rechtshistorischen Forschungen zu diesem Recht
sprechungsinstitut, so ergibtsich einambivalentes Bild.
Schéffen empfanden die gleichberechtigte Stellung
neben den Berufsrichtern als verantwortungsvolle und
interessante Aufgabe. Aus richterlicher Perspektive
hingegen hob man die zum Teil mangelnde juristische
Qualifikation der Schéffen hervor;'® auch auf ihre
Passivitit wurde hingewiesen. Um dem entgegen-
zusteuern, ergriffen die verantwortlichen Liibbener
Justizorgane Maflnahmen fiir eine gute Anleitung und
Organisierung der Schoffentitigkeir, die unerldsslich
sei. So sollte aus den Reiben des Schiffenkollektivs ein
Schéffenaktiv gebildet werden," das die Kollegen an-
zuleiten und zu schulen hatte. Folgender Mafinahme-

katalog sollte Abhilfe schaffen:

177 Vgl. hierzu § 20 DDR-GVG in der Fassung vom 27.9.1974;
MINISTERIUM DER JusTiz 1963, S. 28ff; siehe ferner
SCHATTENBERG 1969, S. 94f. sowie S. 120f.; MARKOVITS
1993, S. 46fF.

178 Zu den Absprachen und dem vertikalen wochentlichen
Berichtssystem MARKOVITS 1993, S. 109-117 im Gesprich
mit Rudi Beckert (ehemaliger Richter am Obersten Gericht
der DDR). Zur Sicherstellung einer einheitlichen Recht-
sprechung BECKERT selbst 2001; ferner ROTTLEUTHNER 1994,
S. 222; kurz auch SCHEUGENPFLUG 1995, S. 49f. Die Gefahr,
die Vorgaben wiirden »routinemif8ig« und »schematischc
angewandt, und damit wiirde deren effektive Umsetzung
gehemmt, sah Walter Ulbrichtdurchaus gegeben und dufSerte
diesin einem Briefan den Generalstaatsanwalt Streitim April
1965, BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ 19968, S. 82.

179 Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und Rat des
Kreises Liibben, Nr. 56, Bl. 32 (Bericht des Kreisgerichts-
direktors fiir das Jahr 1958). Zuralltiglichen Justizsteuerung
durch die SED siche ROTTLEUTHNER 1994, v.a. S. 224ff.

180 WERKENTIN 1997, S. 329-331, 371.

181 Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und Rat des
Kreises Liibben, Nr. 56, Bl. 34 (Bericht des Kreisgerichts-
direktorsfiirdas Jahr 1958); hierzuauch THoMAS 1994, S. 276.

182 WiITTRECK 2006, S. 81.

183 Bericht des Kreisgerichtsdirektors vor dem Kreistag vom
8.9.1960, Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und
Rat des Kreises Liibben, Nr. 61, Bl. 35-49, insbesondere
Bl. 45. Vgl. hierzu auch § 41 DDR-GVG in der Fassung vom
17.4.1963; § 18 DDR-GVG in der Fassung vom 27.9.1974.

184 Zweiter Abschnitt des DDR-GVG in der Fassung vom
2.10.1952. Vgl. auch Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1

Erarbeitung von Arbeitsplinen fiir das Schoffen-
kollektiv und mindestens halbjihrlich Rechen-
schaftslegung tiber deren Erfiillung.

. Ausarbeitung von Themen fiir die Schulung und

Qualifizierung der Schoffen.

Auswertung der Rechtsprechung und Veroffent-
lichung geeigneter Entscheidungen in der Presse.

Durchfiihrung von Erfahrungsaustauschen und
Schoffenkonferenzen.

Forderung der Zusammenarbeit mit den Volks-
vertretungen und deren Kommissionen, besonders
mit den Kommissionen: VP, Justiz und Innere An-
gelegenheiten, Arbeit, Ordnung und Sicherheit.

. Enge Zusammenarbeit mitden gewerkschaftlichen

Organen, besonders mit den Arbeitsrechtskommis-
sionen.

Organisierung der Mitwirkung zur Unterstiitzung
der Konfliktkommissionen.

Mitwirkung in Dienstbesprechungen der Richter und
Sekretiire.°

185

186

187

188

189

190

Kreistag und Rat des Kreises Liibben, Nr. 61, Bl. 47 (Bericht
des Kreisgerichtsdirektors vom 8.9.1960). Ferner BENjaMIN
1953, S. 479; MULLER 1999, S. 194f. Die Beteiligung von
Schéffen in der Strafgerichtsbarkeit wurde 1945 in der SBZ
wieder eingefiihre, MATHES 1999, S. 16. Insgesamt zur
Rolle, Wirkungsweise und den Aufgaben der Schoffen ebd.
S. 108-185.

Ab 1952 fiir drei Jahre (§ 35 DDR-GVG in der Fassung vom
2.10.1952); ab 1963 fiir vier Jahre (§ 64 DDR-GVG in der
Fassung vom 17.4.1963); von 1974-1990 fiir die Dauer der
Wahlperiode des Kreistages (§ 46 DDR-GVG in der Fassung
vom 27.9.1974).

§§27-29 DDR-GVG in der Fassung vom 2.10.1952; ab 1963
galt eine Altersbegrenzung von 25 Jahren (§ 63 DDR-GVG
in der Fassung vom 17.4.1963).

Niederschrift iiber die am 22. Juni 1961 durchgefiibrte
Beratung mit den Vorsitzenden der Schioffenaktivs [sic] der
Kreisarbeitsgerichte, Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1
Kreistagund Ratdes Kreises Liibben, Nr. 1916, Bl. 100-103,
Zitat Bl. 100.

MULLER 1999, S. 193, 195; SCHRODER 2008, S. 247-257 mit
Bezug auf MULLER 1999; MATHES 1999, S. 159f.

Entwurf. Grundsiitze fir die Titigkeit des Schiffenaktivs,
Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und Rat des
Kreises Liibben, Nr. 1916, Bl. 81-83 (undatiert, vermutlich
Juli 1961), Zitat Bl. 81. Zu den Schéffenaktiven allgemein
MaTHES 1999, S. 181-184.

Entwurf. Grundsiitze fiir die Titigkeit des Schiffenaktivs,
Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und Rat des
Kreises Liibben, Nr. 1916, Bl. 81-83 (undatiert, vermutlich
Juli 1961), Aufstellung auf Bl. 83.
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- die Bilanz der Entwigklung in der‘Deutschen Demokratischen Republiks

Meine Demen und Herren Abgsordnete ! Werte GHste !

-

“Zu‘BAeg:Lnn meiner Ausfilhrungen mohte ich Thnen erst einmal danken,-
dass sie mir heute nun schon zum dritten M2l Gelegenheit geben), Uber
die Arbeit des Kreisgerichts Libben Hericht =u erstatten. Da Sie nach
[denm Gesetz itber die Grtlichen Organe der Stantamacht verantwortlich
. sind fir die Einhsltung der aozialistianhen Geésetzlichkelt im Kreis-_
gebiet I.ubben, miissen: Sie atiindig informiert zein tlber die von Threm
Kreisgericht zu ldsenden Aufgaben, zumal im kommenden J,hr vom Kreis-
tag die Richter des Krei'sgeruhts Lilbben zu wihlen sind.
" Moine Desmen-und Horren Abgeordnete 1 Werte Géste 1 P
Der Vs Parttitag der Sozinlistischen Einheitsvartei Deutschlands mog:

‘)‘.

Nachdem der planmissige Aufbau der Grundlagen des Sozialismus voll-
endet ist, stebt jetzt nach dem V. Parteitapg fest, dass in historisch
‘ktigester Frist der Aufbau des BSozialismus vollendat-sein wird. Der
V. Parteitag orientiert die gesamte BevBlkerung unserer Renubl:l‘- auf
die Hguptaufgaben, dle es dn ndohster Zeit zu lésen gilt. Er gibt
jedem Gerioht die Richtschmur fiir die weitere Arbeit. Angesichts der
\itramusr_uatung der Bundeswehr hat sioch die Deutsche Demokratische Re—
publik die Aufgsbe des friedlichen Wottbewebs mit Westdeutschland ge-—
stellt. Um einen Umsohwung in der politiechen Situatdsn der Bundesre-
publilk zu.erreichen, milssen wir in wenigen J, hren diesen Wettbewerb
auf allen Gebieten gewinnen. Vor den Justizorganen steht deshalb qie. o
Auggabe, ein sozialistisches Recht und ein sogzialistisches Gericht ou

e

ki s RO 0, 6

1
4

4 sohatf@n, die dem biirgerlichen Recht und dem biirgerlichen Gericht

_ebenso hoch ﬂberlegen sind, wie der Sozislismus dem Ke.pital‘lsm‘us ﬂber-—

"legen ist. Es gilt dsher, in kurzer Zeit eln umfassendes sozialistisches
Reohtssystem zu sohaffen. Unsere Volkskammer hat in ihrer wergangenen
ln-—jéhrigeu T&igkeit zahlteiche Gesetze verabschiedet, Jodurch wiohti ze
Be'biete unseres Lebens neue rechtliche Grundlagen erhielten. Trotzdem :
arbeiten wir bel ‘den Gerichten mooh auf wichtigen Gebileten mit dem
ilbernommenen Becht des blirgerlichen Stastes. Das gilt vor ailém Tur

35 Auszlige aus dem Bericht des Kreis-
gerichtsdirektors vor dem Libbener
Kreistag aus dem Jahr 1958; Kreisarchiv
Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und Rat
des Kreises Liibben, Nr. 56, B. 32

Inwiefern es den Liibbener Schoffen vor dem Hin-
tergrund dieses Kanons gelang, aktiv, womdglich
korrigierend auf die Rechtsprechung einzuwirken, muss
an dieser Stelle freilich offen bleiben. Dazu geben die
herangezogenen Quellen keine Auskunft. Eventuell
konnten Einzelfallstudien anhand der Gerichtsakten
oder — unter bestimmten Voraussetzungen auch —
Interviews mit ehemaligen Schéffen und Richtern,
wie es in der rechtshistorischen Forschung vereinzelt
praktiziert wird,”" weitergehende Erkenntnisse und

78

atmosphirische Einblicke gewihren. Die hier be-
schriebenen Mafinahmen verdeutlichen lediglich
das Bemiihen, die mit den Schoffen zu realisierende
Biirgernihe im Gerichtsverfahren in fachkundigere
Bahnen zu lenken, wobei es wohl vielmehr darauf
ankam, ihre Berufs- und Lebenserfahrungen gewinn-
bringend zu nutzen. Offizieller Wunsch war es, eine
aufbreiter Akzeptanz beruhende Gerichtsentscheidung
herbeizufiihren.”” Zugleich darf wohl angenommen
werden, dass die Schoffen als ein vielseitig wirkendes
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Ordnung, die Sicherheit unseres Stestes, die Entwicklung unserer so-
zialistischen Wirtschaft und des geordnete Zusammenleben der Biirger
unserer ltepublik. Die Rechtsprechung, die Urteile der Gerichte in
Straf- und Zivilsechen, greifen nicht nur in das perstnliche Leben

der an dem Gerichtsprozess Beteiligten, sondern in verschiedenem Umfang
auch in die gesellschsftlighe Entwicklung ein. Aus diesem Grunde ktnnen
die Justizorpane nicht isoliert tiHtig werden. Sie brauchen vielmehr

die epgste Begichung zu unserem gesamten gesellschaftlichen Lebens

Das kenn nicht anders sein, weil sie Organe unserar einheitlichen so-—

zialistischen Staatsmacht sinds Wir fiihren kein abgesondertes Dnsein
und stehen ocuch nicht im Gegensatz zu anderen Teilen des Staatsavvarates
sondern wir milassen gerade im Zusammenwirken mit den verschiedesten
atasilichen Organen und gesellschaftlichen Orgonlsationen die Einheit
. \_- unserer Stahtsmacht zum Ausdruck bringen, so dass die Binheitlichkeit
unserer Steatsmacht die Zusemmensrbeit der “ferichte mit den Brtlichen
Yolksvertretﬁngen verlangt. Bine-sowohl auf Initiative der Grtlichen
Volksvertretungen als auch der Gerichte beruhende Zusammenarbeit ist
Voraussetzung Ffiir ein einheitliches Wirksemwerden aller Staatsorgane
im drtlichen Bereich und fiir die umfessende Binbegzichung inmer weiterer
Erelse der Wé}ktﬁtigen in die stastliche Leitungstitigkéit. Dabei ist
die Tetigkeit der Gerichte als Organe unserer einheitlichen Stesnts—
macht den staatlichen lchtorganen untergeordnet; derenm Aufgaben durch
die Justizorgane mitdurchzusetzen sind. Es muss deshalb betont werden,
dass Masstab filr die QUalitdt der Arbeit der Gerichteflie Erfiillung der
tkonomischen Aufgaben in ihrem Bereich ist und ‘dass dsher der Volks—.
wirtsechaftsplan und der Kreisarbeitsnlan ebenfalls der Arbeitsplan
 des Gerichtes sein muss. Dazu ist notwendig, dass die vielfach noch
vorhandene Beschriinkung auf eine von der gesellschaftlichen Entwicklung
losgeltste Entscheldung des Binzelfalls {iberwunden wird. Das Gericht
darf night bei einer blossen Fallentscheidunz stelien bleiben, sondern
muss dle gesellschaftlichen Ursachen fiir die Rechtaverletzung aufdecken,
die Hintergriinde flr die in dewm einzelnen F.1l zutage getretenen ge—
sellsohaftlichen KonfPlikte blosslegen, um dann =ktiv an der Beseitigung
dieser Ursachen mitzuwirken. Denn nur dann kenn das Gericht durch’seine
I1ttel mit dazu beitragen, dess der Volkswirtschaftsnlan erfillt wird
und sich das sozialistische Bewusstsein der Bilrger entwickelt. Wenn
also 2.B. mehrere Angehirige der LPG Briesensee wegen Veruntreuwung von
genossenschaltlichenm Bigentum vor Gericht stehen, geniligt es nicht
festzustellen, wie hoch die veruntreute Summe ist und welches die Mo—,
tive fir das Handeln der Angeklagten waren, sondern es muss in erster .4

35a  (wie Abb. 35), BI. 34 ==

Korrektiv fungieren sollten. So wird in der rechtshis- Schoften eine Einflussnahme auf die Biirger intendiert
torischen Forschung daraufhingewiesen, dass mitden war. Man erhoffte sich nicht nur eine Vorbildfunktion,
Laienrichtern nicht nur einer »Verbiirgerlichung« und sondern auch eine erzicherisch-aktive Wirkungaufdas
»Entfremdung«des Richterpersonals entgegengewirke Umfeld. Die Schiffen haben durch ibr ganzes Aufireten
werden sollte, sondern deragierende Richter wohlauch

einer gewissen Kontrolle unterworfen werden sollte. 191 MARKOVITS 1993; MARKOVITS 2006; SCHRODER 2008, Zu
Wie sich dies rein praktisch darstellte und ob diese den methodischen Schwierigkeiten kurz SCHRODER 2001,
Annahme fiir alle Phasen der DDR gleichermafien S. 12.

.a . . .g 192 DEMAIZIERE 2001, S. 26. Mitdem Laienelement sollte einer
zutrifft, muss hier allerdings offen bleiben. Ferner ver- JEntfremdung zwischen Recht und Volke entgegengewirke
deutlichen die Kreisakten, dass mit den einbezogenen werden, vgl. WENTKER 1997, S. 15.
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Gemeinsame Arbeit - Gemeinsamer Kampf

Gemeinsame #rfolge - Gemeinsame XKandidaten.

——

Unsex J A den Kandidaten der Nationalen krom.

A%

Die demokratische Justiz - der Garant der demokratischen
Gesetzlichkeit und der Sicherung des friedlichen Aufbaus.

Mit unserm J A stifmen wir fir Sinheit Deutschlands

Frieden und Aufbau.

im Kollektiv der Brigade oder der Abteilung, den Prozess
der Erziehung und Selbsterziehung der Werktitigen zu
fordern und fiir die Durchsetzung einer sozialistischen
Lebensweise zu kimpfen.'®
Ein weiteres Instrument, um kulturell-erzieherisch
wirken zu kénnen, war das Institut der gese/lschaftlichen
Ankléger. Den gesetzlichen Vorgaben folgend gingauch
das Liibbener Kreisgericht 1963 dazu tiber, in Strafver-
fahren, die Gewaltverbrechen zum Gegenstand hatten,
Volksvertreter, Vertreter der Gewerkschaften oder Vertreter
sozialistischer Kollektive . . ] als gesellschaftliche Ankliger
zuzulassen.”* In einem Bericht zog der Kreisgerichts-
direktor Scholz fiir das noch junge Liibbener Institut
(seit 2 bis 3 Monaten) Bilanz. Die gesellschaftlichen
Ankliger nahmen an der Hauptverhandlung teil und
statteten dem Gericht zur gesellschafilichen Gefihrlich-
keit der Titer Bericht ab. Zugleich waren sie an der
Strafzumessung beteiligt. Zum Schutz unserer Biirger
sowie des Eigentums und zur straffen Erziehung solcher
Titer hitten die einbezogenen gesellschaftlichen An-
klager empfindliche Bestrafungenbeantragtund so dazu
beigetragen, dass das Gerichtin jedem Fall eine gerechre
und iiberzeugende Entscheidung gefille habe. Bislang
hitten sich Vertreter der MTS Butzen, der Gemeinde-
vertretung Kuschkow, der Handwerkskammer Liibben,
des HO-Kreisbetriebes und einer Stindigen Kommission
des Kreistages als gesellschaftliche Ankliger in Straf-
verfahren betitigt. Insbesondere wies Scholz auf die
gesellschaftliche Bedeutung hin. Sie bestehe darin,

80

4304

36 Gemeinsame Arbeit — Gemeinsamer
Kampf. Der Schulterschluss von Politik
und Justiz im Zuge der Volkskammerwah-
len 1950; BLHA, Rep. 240 Landgerichte,
Potsdam, Nr. 4, Bl. 12

dass sie die gesellschaftliche Wirksambkeit des Gerichtsver-

Jahrens und der gerichtlichen Entscheidung erhohen und
die vorbeugende Titigkeit zur Verhinderung von krimi-
nellen Handlungen verstirken. Die gesellschaftlichen
Ankliger wirkten demnach in zweifache Richtung.
Auf der einen Seite unterstiitzten sie den Staatsanwalt
bei der Untermauerung seiner Anklage, das heif3t, sie
iibten eine Beweisfunktion aus, auf der anderen Seite
erfiillten sie eine gesellschaftserzichende Funktion,'”
wiesieauch vom Liibbener Kreisgerichtsdirektor Scholz
instruktiv beschrieben wurde.

Abschlieflend lassen sich die hier vorgestellten —
auch im Kreis Liibben institutionalisierten — Instru-
mente zur stirkeren Beteiligung der Bevolkerung an
der staatlichen Rechtsprechung als Mittel und In-
tention der SED werten, die Transformation der ost-
deutschen Gesellschaft zu einer sozialistischen zu be-
schleunigen. Als Zisurjahr kann hier 1963 gelten, als
mit dem Rechtspflegeerlass in Verbindung mit dem
neuen Gerichtsverfassungsgesetz eine noch stirkere
gesellschaftliche Beteiligung der Bevolkerung ein-
geleitet wurde. Offizielles Ziel war es, die »werktitigen
Massen« zu befihigen, sich selbst zu organisieren, zu
verwalten und das gesellschaftliche Zusammenleben
reigenverantwortlich« zu gestalten.””® Auf diesem Weg

— so die marxistisch-leninistischen Doktrin — befand
sich die DDR. Die Einsicht, dass dieses theoretische
Ziel durch die in Angriff genommenen Mafinahmen
im Alltag und in der Praxis (Zentralisierung, Uber-
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wachung, Bevormundung) nur schwer um- und durch-
setzbar war und angesichts der sich verstirkenden
wirtschaftlichen und multikomplexen Problemlagen
zu scheitern drohte, wurde von den Funktionseliten
entweder machtbewusst verdringt oder ohnmichtig
hingenommen. Im eigenen Interesse verstirkten sie
letztendlich die Kontrollsucht und densich in den Akten
offenbarenden Biirokratismus (sogenannter Uberbau).
Die sich in den Worthiilsen widerspiegelnde Realitits-
ferne gegeniiber den existierenden Missstinden und die
bewusste Leugnung, dass es auch in der DDR Indivi-
dualitit gab und der Einzelne sich nur bedingt in eine
egalitire sozialistische Gesellschaft pressen liefs, waren
Symptome der gleichen Spielart (»Unterdriicken und

197), In diesem Geflecht von theoretischen

Erziehen«
Vorgaben und stindiger Uberwachung im Kontrast
zu alltdglichen Bediirfnissen und Konflikten der
Bevélkerung musste ein engan das System gebundener
DDR-Richter agieren. Dariiber hinaus hatte er neben

seinem Richteramt Propagandadienste leisten.

Vorbeugende justizpolitische Tétigkeit —
die politische Massenarbeit

Verflechtungen der Justiz mit der SED-Politik waren,
das haben die bisherigen Ausfithrungen gezeigt, be-
reits frithzeitig intendiert, insbesondere fiir politische
Grofiveranstaltungen wurden die Gerichte instru-
mentalisiert'”® — so auch zur Vorbereitung der Volks-
kammerwahlen im Oktober 1950. (Abb. 36) Die Ge-
richte wurden vom Ministerium der Justiz in Potsdam
aufgefordert, Justizveranstaltungen durchzufiihren,
um die Bevolkerung mit der neuen demokratischen
Rechtspflege und den neuen Gesetzen vertraut zu
machen. So seien alle nationalen und demokratischen
Krifte zu enger Zusammenarbeir verpflichtet. Daraus
ergebessich eine tiefe Verbundenheit zwischen Justiz und
dem Volk.Von jedem Gerichtsolle in Verbindung mit der
zugehorigen Staatsanwaltschaft bzw. Amtsanwaltschaft
in der Zeit bis zu den Wahlen mindestens eine offentliche
Justizveranstaltung durchgefiibriwerden. In dieser Justiz-
veranstaltungist der Bevilkerung ein Rechenschafisbericht
iiber die eigene Tiitigkeit des Gerichts zu geben. Ferner
sind die Bedeutung und Leistungen der Justiz in der
Deutschen Demokratischen Republik aufzuzeigen, wobei
insbesondere auf die gewaltige Senkung der Kriminalitit,

die Entwicklung neuer Arbeitsmethoden, die vorbeugende

Justigpolitische Titigkeit und die Zusammenarbeit mit
den anderen Verwaltungen und Massenorganisationen
hinzuweisen ist.""

Im Rahmen eines vom 15. November 1949 bis 15.
Mirz 1950 stattfindenden Wettbewerbs — so die In-
tention des Ministeriums der Justiz der DDR — sollten
die Gerichtein Justizveranstaltungen vorbeugende und
aufklirende Titigkeiten jeder Art (6ffentliche Justiz-
ausspracheabende, 6ffentliche Berichterstattungen,
Rechenschaftsberichte und Vortrige, Dorf- und Flur-
begehungen mit Bauernversammlungen, Reportagen
in Presse und Rundfunk, Unterricht in Schulen etc.)
durchfiihren.”® Gefingnisbesichtigungen, die von Ge-
richten im Rahmen von Justizveranstaltungen durch-
gefithrt wurden, waren bei den Verantwortlichen in
Berlin und Potsdam unerwiinscht. Man hielt derartige
»Tage der offenen Tiir« fiir nicht sonderlich wertvoll.
Soseiihr aufklirender und erzieherischer Gebalt diirftig.
Im Mittelpunkt unserer Rechenschafislegungen und Aus-
sprachen mit der Bevilkerung miissen die Grundsiitze der
Rechtspflege und ibre Bedeutung fiir eine wirtschaftliche
und gesellschaftliche Entwicklung und nicht der Ge-
schiiftsgang stehen.”™

193 Gemeinsame Direktive des Vorsitzenden des Komirtees fiir
Arbeit und Lohne, des Ministers des Innern, des Generalstaats-
anwaltes und des Ministers der Justiz iiber die Zusammenarbeit
der Arbeitsgerichte, der Organe der Deutschen Volkspolizei,
der Staatsanwaltschaft und der Justiz mit den neuen Kon-
[liktkommissionen vom 9.9.1960, Abschrift in: Kreisarchiv
Dahme-Spreewald, A-1 Kreistagund Rat des Kreises Liibben,
Nr. 1916, Bl. 91-97, Zitat Bl. 93; zur Justizkontrolle MATHES
1999, S. 184f. mit dem Hinweis auf die Differenzen zwischen
Norm und Wirklichkeit.

194 Zu diesem Komplex Bericht des Kreisgerichtsdirektors auf
der Kreistagssitzung am 29.8.1963, Kreisarchiv Dahme-
Spreewald, A-1 Kreistag und Rat des Kreises Liibben, Nr. 82,
Bl. 6268, Zitat Bl. 65; MINISTERIUM DER JUSTIZ 1963, S. 59;
SEMLER/KERN 1963, S. 71-82.

195 SCHATTENBERG 1969, S. 171-186; MATHES 1999, S. 227, 248ff.

196 BOCKENFORDE 1967, S. 82—84.

197 WERKENTIN 1997, S. 347.

198 Zur Offentlichkeitsarbeit auch PoHL 2001, S. 220f.

199 BLHA, Rep. 240 Landgerichte, Cottbus, Nr. 3, Bl. 32, Rund-
verfiigung vom 21.8.1950.

200 BLHA, Rep. 240 Landgerichte, Cottbus, Nr. 3, Bl. 8, Rund-
verfiigung vom 1.11.1949. Siche zur Umsetzung des Wett-
bewerbs im Cottbuser Landgerichtsbezirk BLHA, Rep. 240
Landgerichte, Cottbus, Nr. 4.

201 BLHA, Rep. 240 Landgerichte, Cottbus, Nr. 3, Bl. 30, Rund-
verfiigung vom 7.7.1950.
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Bericht des Herrn Soholz, Direktor des Kreisgerichtes

lMeine Damen und Herrn Abgeordnetel
Werte Giéstel

Als Vertreter der Rechtspflegeorgane des Kreises mbchte

ich in meinem Diskussionsbeitrag einige ergénzende Ausfilhreungen
zum Tagesordnungspunkt 2,) liber die Einbeziehung der Werk=
titigen im Kampf fiir die schrittweise Zuriickdréngung der
Kriminalitit und zur weiteren Erhihung der Ordnung und

Sicherheit machen.

In Vorbereitung der Volkswahlen legen auch die Mitarbeiter

der Rechtspflegeorgane &ffentlich Rechenschaft iiber die
Durchsetzung der programmatischen Erklirung des Vorsitzenden

des Staatsrates vom 4,10.,1960 und der Rechtspflegebeschliisase

des Staatsrates in unserer Arbeit ab. Himsichtlich der Ent-
wicklung der sozialistischen Rechtspflege gibt es im Kreis Liibben
ebenfalls eine positive Bilanz.

Musste das Kreisgericht Liibben im Jahre 1958 nooch 208 straffiéllig
gewordene Personen verurteilen, so waren es 1962 lediglich

147 verurteilte Personen.

Im I. Halbjahr 1963 wurde iiberhaupt im Verh&ltnis zu den
letzten 5 Jahren mit 26 verurteilten Personen der bisher niedrigste

Stand erreicht.

Eine solch giinstige Entwicklung gibt es in keiner westdeutschen
Stadt. Westdeutschland, die Bundesregierung mabBt sich

aber in beleidigender ieise das Recht an, im lNamen ganz Deutsch-
lands zu sprechen, Blickt man hinter diese Phrase dsr soge-
nannten westdeutschen Rechtsstaatlichkeit, so ergibt sich, daB
in Westdeutschland in reichlich 3 Wochen so viel Straftaten
begangen werden, wie in der DDR in einem ganzen Jahr, oder
anders ausgedriickt, jeder 2, westdeutsche Biirger ist zahlen-
méesig bei dem gegenwdrtigen Stand der Kriminalit#t in 30 Jahren

1 x im Geféngnis,

Bine gleichwertige Kriminalitiét gibt es nur noch in den USA.
Wir konnen also wirklich der westdeutschen Bevilkerung auch
in den Fragen der Rechtssicherheit und Ordnung etwas bieten,

= so daB alle friedliebenden Deutschen gewinnen wiirden, wenn der

'\_/ Vorschlag des Vorsitzenden des Staabsrates zur Bildung einer
gemeinsamen deutschen Kommission, die auf den Gebieten der Rechts~-
hilfe und Rechtspflege die deutsche Konfirdermbion vorbereiten

soll, recht bald verwirklicht wird.

Der Riickgang der Rechtsverletzungen und der kriminellen
Anschiiige in unserem Kreis ist zuriickzufiihren auf den Sieg

der sozialistischen Produlktionsverhéltnisse.

Auf dieser Grundlage entwickeln sich die wahrhaft menschlichen
Beziehungen zwischen den Biirgern und wiohst ihr gesellschafte

liches Verantwortungsbewusstsein,

Die Mitarbeiter der Rechtspflegeorgane haben im I, Halbjahr d.d.
in 329 Veranstaltungen ca. 10,894 Blirgern die Grundsitze des
sozialistischen Rechts und der Rechtssprechung nach dem IrlaB
des Staaterates vom 4,4,1963 erliéutert und damit wesentlich

zur Herausbildung des Staats- und Rechtsbewusstseins beigetragen.
Das ist eine Ursache fiir den echten Riickgang der Kriminalitdt

im I, Halbjahr d.J.

Bine weitere Ursache besteht in der breiteren Einbeziehung
der Werktatigen unmittelbar in die Rechtspflege durch die
Ver#nderung der Thtigkeit der Sicherheits- und Justizorgane.

Das Liibbener Kreisgericht fithrte 1956 insgesamt
19 Veranstaltungen mit 530 Besuchern durch. Die
Veranstaltungen fanden hauprsichlich in lindlichen
Gemeinden und in Schulen start. Die Gliederung
nach Themen ist wie folgt: »Schutz der Jugend« 5 Ver-
anstaltungen, »Familienrecht« 5 Veranstaltungen,
»Sozialistische Gesetzlichkeit« 6 Veranstaltungen und
1 Veranstaltung iiber »Die Gesetzesentwiirfe der Volks-
kammer iiber die breitere Entfaltung der Demokratie.*
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37 Auszlige aus dem Bericht des
Kreisgerichtsdirektors Scholz vor dem
Lubbener Kreistag, gehalten im August
1963; Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1
Kreistag und Rat des Kreises Liibben, Nr.

ZAER 82, Bl. 62

Neben deraufklirerischen Wirkung derartiger Massen-
veranstaltungen versprach man sich von den teilneh-
menden Personen Reaktionen und Diskussionen, aus
denen Informationen iiber die Arbeit des Gerichts
herausgefiltert werden sollten, was sich bei niherer
Betrachtung wohl weniger als Aufforderung darstellte,
an der Verbesserung des Gerichtswesens mitzuwirken,
sondern wohleheralssoziale Kontrolle der Bevolkerung,.
Soziale Kontrolle und gesellschaftliche Erziehungs-
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Da die Théter in ihrer persinlichen und beruflichen Entwicklung

sonst positiv beleumdet waren, im Betrieb eine gute Einsatzbereit=-

schaft entwickelten und ihre Fehler ermnstlich erkannten, sah

das Gericht auf Antrag der Brigade von siner Freiheitsent=

zighung ab und bestétigte die libernommenen Biirgschaften.

Die Brigade setzte sdie Auseinandersetzung mit den Tdtern

fort und legie konkrete MaBnahmen fest fiir ihre Qualifizierung

und ihre weitere Einbeziehung in das Brigadeleben, Wie uns

der Detrieb vor Tagen erneut mitteilte, entwickeln sich die

Tdter sehr positiv, Sie leisten eine gute fachliche Arbeit,

beteiligen sich an Sonderschichten zur Brfiillung des Flanes

und nehmen sogar ausserberuflich am gesellschaftlichen Leben

in ihren Wohnbezirken teil.

Seit 2 bis 3 Monaten ist das Kreisgericht dazu iibergegangen,

bei Cewaltverbrachen Volksvertreter, Vertreter der Gewerk-

schaften oder Vertreter sozialistischer Kollektive der Werk-

gatigen in Strafverfahren als gesellschaftliche Ankléger zuzu-

assen.
. Die gesellschaftlichen Ankléger nahmen in der Hauptverhand-

lung vor Gericht Stellung zur gesellschaftlichen Geféhrlichkeit
von Cewaltverbraechen und beantragten zum Schutz unserer DBlrger
sowie des Bigentums und zur straffen Erziehung solcher Téter
empfindliche Bestrafungen, In der letzten Zeii wirkten von
ihren Kollektiven Beauftragte Vertreter der MTS Butzen, der
Gemeindevertretung Kuschkow des Handwerkskammer Liibben, des
HO-Kreisbetriebes und einer Standigen Kommission des Kreistages
im Cerichtsverfahren als gesellschaftlicher Ankllger mit.
Durch ihre Mitwirkung konnts das Cericht in jedem Fall
eine gerechte und {iberzeugende Entscheidung féllen,
Die Bedeutung der Tatigkeit der gesellschaftlichen Ankléger
besteht aber vor allem darin, daB sie die gesellschaftliche
Wirksamkeit des Gerichtsverfahrens und der gerichtlichen
Entscheidung erhthen und die vorbeugende Tatigkeit zur Ter-
hinderung von kriminellen Handlungen verstérken. Das wird klar,
wenn man weiss, daf die gesellschaftlichen Ankléger vor ihrer
Mitwirkung am Strafverfahren von ihrem jeweiligen Kollelktiv der
Werktitigen einen konkreten Auftrag erhalten, auf dieser
Grundlage in der Hauptverhandlung tétig werden und danach das
Verfahren und die gerichtliche Entecheidung in ihren Kellektiven
sachkundig auswerten.

Die Rechtspflegeorgane sind in den letzten IMonaten auch stérker
dazu Ubergegangen, an bestimmte Betriebe und Genossenschaften
schriftlich begriindete Hinweise oder Cerichtskritiken zur Be=-
seitigung von begilinstigenden Tatumsténden zu richten.

Die kritisierten Stellen haben die Hinweise régelmissig aner-
kannt und adaraufhin ihre Arbeit positiv verdéndert. Die Auf-
deckung der begiinstigenden Bedingungen von Straftaten hat nicht
das Ziel, die Umwelt fiir Straftaten verantwortlich zu machen
oden den Thter zu entschuldigen. Sie dient der gemauen Fest-
stellung der individuellen Schuld, der Erfordchung der Thter=
perstnlichkeit, der Festsetzung der Strafe im Zinzelfall und
dariiberhinaus vor allem der wissenschaftlichen Verallgemeinerung
mit dem Ziel, die ganze Cesellschaft fiir ihre Beseitigung zu
mobilisieren. Im Ergebnis eines Strafverfahrens gegen eine An=-
gestellte des H0-Kreisbetricbes, die eine gr¥ssere Summe
Lotterie-Celder unterschlagen hatte, richtete das Kreisgeriocht
eine Gerichtskritik gegen die Titigkeit des Hauptbuchhalters

B

37a (wie Abb. 37), BI. 65

arbeit galten ferner als wesentliche Instrumente, um
ein Grundiibel des gesellschaftlichen Zusammenlebens,
nimlich die Kriminalitit, zubekimpfen, bestenfalls—so
die Vorstellung der Funktionseliten —ganzzu beseitigen.

Kriminalitat ist dem Sozialismus wesensfremd?°:

In den bereits mehrfach angesprochenen Rechen-
schaftsberichten (Abb. 37), die der Kreisgerichts-

direktor regelmifSig auf den Kreistagssitzungen vorzu-
tragen hatte, wies er anhand der von ihm vorgelegten

202 Bericht des Kreisgerichtsdirektors sber die Arbeit des Kreis-
gerichts Liibben im Jahre 1956 vor dem Kreistagdes Kreises Liibben
am 25.1.57, Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und
Rat des Kreises Liibben, Nr. 34, Bl. 36—47, Zitat Bl. 46.

203 Berichtdes Kreisgerichtsdirektorsvom 8.9.1960, Kreisarchiv
Dahme-Spreewald, A-1 Kreistagund Rat des Kreises Liibben,
Nr. 61, Bl. 35-49, Zitat Bl. 42.
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Kriminalititsstatistiken darauf hin, dass die Krimi-
nalitdt im Kreis Liibben bestindig sinke. Schwer-
punkte bildeten durchweg Eigentumsdelikte gegen
das sozialistische und personliche Eigentum, Korper-
verletzungen, unberechtigte Benutzungen von Kraft-
fahrzeugen, Arbeitsbummelantentum sowie Alkohol-
missbrauch. Besonderes Augenmerk sollte zudem auf
die Jugendkriminalitit gelegt werden — unter dem
Motto »Wehret den Anfingen!« war man bemiiht, die
allgemein giiltigen Erzichungsmafinahmen gerade in
der Jugendkriminalititzu verstirken, um zukiinftigen
und insbesondere grofleren Straftaten dieser Personen-
gruppe vorzubeugen. So sei das deviante Verhalten
der Jugendlichen mittels Ursachenerforschung auf-
zukliren und priventiv einzudimmen. Hierbei sollten
die familiiren, schulischen und betrieblichen Einfliisse
auf die Straffilligen eine maflgebliche Rolle spielen.
Bei den strafrechtlichen Ermittlungen waren vor
allem die Altersgenossen selbst und die Funktionire
des Jugendverbandes der Freien Deutschen Jugend
(FDJ) einzubeziehen, um sich ein Bild von der Lage
der Jugend im jeweiligen gesellschaftlichen Bereich
zu verschaffen. Ferner war darauf hinzuwirken, dass
die straffillig gewordenen Jugendlichen umfassend
betreut wurden. Eine erfolgreiche Resozialisierung im
sozialistischen Sinne sollte hierbei die beste Gewihr
bieten, nicht wieder riickfillig zu werden.
Beideroffiziellen Auswertung der Libbener Krimi-
nalititsstatistiken bediente man sich einer Rhetorik,
die im Wesentlichen auf einen unmittelbaren Ver-
gleich mit der BRD abzielte. So sei in der DDR jeder
Einzelne in die sozialistische Gesellschaft fest ein-
gebunden (vom »Ich zum Wir«), und das Wolfsgesetz des
Kapitalismus »Jeder ist sich selbst der Néichste« gelte hier
nicht.”** Gern wurde auf den Rechtspflegeerlaf§ vom
30.Januar 1961 Bezug genommen, indem festgehalten
wurde, daff in der sozialistischen Gesellschaft niemand
mehrzum Verbrecher werden braucht [sic). Jedem ehrlich
Arbeitenden ist die Gewdihr gegeben, entsprechend seinen
Fibigkeiten und Leistungen als gleichberechtigter Biirger
an den Errungenschaften des Arbeiter und Bauernstaates
teilzunehmen und mit zu schaffen.®” In diesem Satz
biindelt sich das offizielle, unter sozialistischem Vor-
zeichen stehende Staats- und damit auch Rechtsver-
standnisder DDR, dasbereits mehrmalsangesprochen
wurde: Kriminalitit wurde als Uberrest der biirger-
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lichen Gesellschaft betrachtet und galt damit als ein
Problem, dassich mitfortschreitender Entwicklung des
Sozialismus von selbst 16sen wiirde. Die bedingungs-
lose Integration jedes Einzelnen in die von der SED
gestaltete sozialistische Gesellschaft sollte die Gewihr
fiir Wohlstand, Sicherheit und Ordnung bieten. Da-
mit ging eine von der Funktionselite allumfassend
gesteuerte Firsorge fiir die ostdeutsche Bevdlkerung
in den Kernbereichen des Lebensalltags einher (bspw.
Arbeitsplatzsicherheit, Wohnraumgewihr, niedrige
Lebenshaltungskosten etc.). Im Gegenzug mussten
die DDR-Biirger auf die Meinungsfreiheit, das
Auswanderungsrecht, die Versammlungs-, Streik-
oder Demonstrationsfreiheit verzichten. Derartige
Grundrechte, die in rechtsstaatlich-demokratischen
Gesellschaften garantiert und selbstverstindlich sind,
waren in der DDR entweder abgeschafft oder stark
beschnitten worden. So gestaltete sich das Grund-
geriist des von der SED entworfenen (und nur von
ihr zu modifizierenden) sozialistischen Gesellschafts-
vertrages: Bedingungslose Unterordnung sicherte
die gleichberechtigte Teilhabe an dem von allen ge-
schaffenen Gemeinwohl.?°® Diese Sicherheit war — so
die rechtspolitische Auffassung — die Grundvoraus-
setzung fiir die Beseitigung von Kriminalitit sowohl
ziviler als auch politischer Art. So schien es fiir die
Funktionire aller Staats- und Rechtspflegeorgane nur
eine Frage der Zeit, bis jeder Biirger der DDR soweit
erzogen und integriert war, dass keine Verbrechen
mehr begangen wiirden.

Dass sich die Mehrzahl der DDR-Biirger nicht
erziehen lassen wollte und einer weiteren Bevor-
mundung Einhalc gebot, zeigen die Abwehrmafi-
nahmen und Forderungen, die sich 1989 erfolg-
reich Bahn brachen und die politische »Wende«
herbeifiihrten. Sie bereitete den Weg, demokratische
Strukturen im Osten Deutschlands aufzubauen.

204 Aufder Kreistagssitzung vom 26.11.1964 gehaltener Bericht,
Kreisarchiv Dahme-Spreewald, A-1 Kreistag und Rat des
Kreises Liibben, Nr. 90, Bl. 76-94, hier Bl. 82f.

205 Ebd., Bl. 77. Hier bezog sich der Verfasser zum Teil wort-
wortlich auf den BeschlufS des Staatsrates der DDR idiber die
weitere Entwicklung der Rechtspflege vom 30. Januar 1961,
abgedruckt in: SCHRIFTENREIHE 4/1961, S. 19-24, Zitat
S.21; Zitatauch in: SEMLER/KERN 1963, S. XI. Zum Rechts-
pflegeerlal auch WERKENTIN 1997, S. 226.

206 BOCKENFORDE 1967, S. 44-55.
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Demokratische Verhaltnisse - die friedliche Revolution von 1989 und die Um-
strukturierung des Justizwesens im Land Brandenburg

Weg mit Korruption und FunktionsmiBbrauch?®’

Als sich im Sommer und Herbst 1989 der aufgestaute
Unmutiiber diedesolaten politischen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Verhiltnisse in der DDR
landesweit entlud, sprang der revolutionire Funke
im Oktober auch auf die Liibbener iiber. (Abb. 38)
In Protestveranstaltungen und -kundgebungen wurde,
insbesondereim Dezember in der Liibbener Innenstadt,
zum Kampf gegen Korruption und Amtsmissbrauch
aufgerufen. Die Liibbener SED-Kreisleitung versuchte
im Dialog mit den Biirgern, tiber geeignete Mafi-
nahmenzurdemokratischen Erneuerungder Libbener
Kreis- und Lokalverwaltung zu beraten. Getragen
von dem Ziel, Ruhe und Ordnung zu wahren sowie
Altbewihrtes nicht iiber Bord zu werfen, luden die
politisch Verantwortlichen Oppositionelle, Vertreter
des Neuen Forums, der alten Blockpartner und der
sich neu formierenden Parteien zu Diskussionsrunden
in den Liibbener Wappensaal sowie in die Gaststitte
»Am Hain« ein. Im laufenden Tagesgeschift und in
Personalfragen blieb hingegen vieles zunichst beim
Alten. Die gesamtpolitische und deutschlandweite
Entwicklung, die der damalige Bundeskanzler Helmut
Kohl (CDU) Ende November 1989 in einem Zehn-
Punkte-Programm vorzeichnete und die letztlich in
der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 miindete,
tiberlagerte die eigenstindigen Reformbestrebungen
der Liibbener Lokalverantwortlichen ebenso, wie es
die Bedingungen dafiir schuf, den Osten Deutsch-
lands demokratisch zu erneuern.

Im Dezember 1989 wurde unter der neuen Re-
gierung des Ministerratsprisidenten Hans Modrow
(SED, 13. November 1989 bis 18. Mirz 1990) zunichst
die Neugriindung bzw. Wiedereinfithrung der Linder
in Angriff genommen. Eine Regierungskommission
sollte eine dementsprechende Verwaltungsreform in
die Wege leiten, um das in der Bevolkerung nicht
erloschene regionale Bewusstsein zur Geltung zu
bringen. Die ab Mirz 1990 demokratisch legitimierte
DDR-Regierung unter Lothar de Maiziére (CDU)
setzte die Bestrebungen zur Lindereinfithrung fort.

Relativ schnell war man sich einig, die Linder weitest-
gehend inder Form, wiesie von 1945 bis 1952 bestanden

hatten, wiederherzustellen. Das dazu im Juli 1990 von

der Volkskammer verabschiedete Lindereinfithrungs-
gesetz regelte die Bildung der fiinf neuen Bundeslidnder.
Letztere wurden mit Wirkung zum 3. Oktober, dem

Beitritt der DDR zur BRD, in die foderale Strukeur

der Bundesrepublik eingegliedert.

Zum Land Brandenburg fusionierten weitest-
gehend?® die Bezirke Cottbus, Frankfurt (Oder) und
Potsdam. Hierzu verstindigten sich die drei Bezirks-
rite, den nordrhein-westfilischen Ministerprisidenten
Johannes Rau (SPD) um fachliche Unterstiitzung zu
bitten. Damit wurde der Grundstein gelegt fiir eine
jahrelange Kooperation beider Linder, in derdas Land
Nordrhein-Westfalen den Brandenburgern nicht nur fi-
nanziell, personell und fachlich zur Seite stand, sondern
auch rechtliche Regelungen und bewihrte adminis-
trative Strukturen von Brandenburg iibernommen
wurden. Ein Abkommen {iiber eine umfassende Zu-
sammenarbeit wurde zwischen den beiden Landes-
regierungen am 27. November 1990 unterzeichnet;
ein Staatsvertrag schloss sich am 12./13. Mirz 1991
an. Die tatkriftige Kooperation wihrte bis Ende 1998.

Schon bald hatte sich also ein Koordinierungs-
ausschuss zur Bildung des Landes Brandenburg kon-
stituiert, der sich aus drei Regierungsbevollmichtigten
der ehemaligen Bezirke, Angehérigen der Bezirksver-
waltungsbehérden, Vertretern der der Volkskammer
angehorenden Parteien, Mitgliedern von Biirger-
bewegungen, den drei Generalsuperintendenten
und weiteren Reprisentanten verschiedener gesell-
schaftlicher Gruppenzusammensetzte. Fernernahmen
an den Sitzungen Beamte der nordrhein-westfilischen
Landesregierung sowie zeitweise deren Ministerpri-

207 Siche zu diesem Komplex unter anderem GORTEMAKER/
BienerT/DAMBON 2070.

208 Die Kreise Hoyerswerda, Weiflwasser (einst Bezirk Cottbus,
heute Sachsen) und Jessen (ehemals Bezirk Cottbus, nunmehr
Sachsen-Anhalt) gehdrten dem Land zukiinftig nicht an. Es
kamen Perleberg (fritherer Bezirk Schwerin), Prenzlau und
Templin (ehemals Bezirk Neubrandenburg) hinzu.
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sident als beratende Giste teil. Ziel der Beratungen
war die Bildung des Landes Brandenburg und die
Schaffung der dazu erforderlichen »administrativen,
personellen und strukeurellen Voraussetzungen«.?®”
Potsdam wurde als Sitz der Landesregierung und des
Landtages bestimmt; zugleich wurden neun Arbeits-
gruppen gebildet, in denen sich bereits die spiteren
Ministerressorts abzeichneten. Einer Arbeitsgruppe
oblagen die ersten rechtlichen und gesetzlichen Neu-
strukturierungen. In dieser Phase wurden ein Entwurf
fureinebrandenburgische Landesverfassung vorbereitet,
eine Geschiftsordnung fiir den zukiinftigen Landtag
konzipiert sowie mehrere Gesetze zur Regierungs-
bildung und zur bevorstehenden Landtagswahl am
14. Oktober 1990 erarbeitet. Nicht zuletzt waren Ver-
treter an den Verhandlungen der DDR mit der BRD
zur Schaffung des Einigungsvertrages beteiligt, deram
31. August 1990 unterzeichnet und am 20. September
durch die Volkskammer der DDR ratifiziert wurde.

Der Einigungsvertrag - MaBgaben zur Um-
strukturierung des Justizwesens

Infolge der deutschen Einheit, die sich mit dem Beitritt
der DDRzur BRD am 3. Oktober 1990 vollzog, wurde
der Geltungsbereich des Grundgesetzes auch auf das
Gebiet der ehemaligen DDR ausgedehnt. Seitdem
gelten die verfassungsrechtlichen Bestimmungen
zur Gewaltenteilung (Artikel 20 GG), zur Reche
sprechung (Artikel 92 GG), zur Unabhingigkeit der
verschiedenen Fachgerichtsbarkeiten (Artikel 95 GG),
zur Unabhingigkeit der Richter (Artikel 97 GG) usw.
auch fiir die neuen Bundeslinder (Priambel GG). Wie
derenInhalteauf dem Gebietder chemaligen DDRim
Einzelnen um- und durchgesetzt werden sollten, re-
gelte der Einigungsvertrag. Er bildete damit auch die
Grundlage fiir die Uberfiihrung der sozialistisch-zen-
tralistischen Gerichtsstrukturen in ein rechtsstaatliches
System mit richterlicher Unabhingigkeit (Gewalten-
teilung) und getrennten Zustindigkeiten gemif dem
bundesrepublikanischen Gerichtsverfassungsgesetz
und den Prozessordnungen der Fachgerichtsbarkeiten.

Dies war kein leichtes Unterfangen, da sich
der Gerichtsaufbau der DDR — wie er im vorher-
gehenden Kapitel beschrieben worden ist — von der
bundesrepublikanischen Gerichtsverfassung grund-
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legend unterschied. Die zentralistisch ausgerichteten
staatlichen Gerichte der DDR (Kcreis-, Bezirks-, und
Oberstes Gericht) waren fiir alle Streitigkeiten zu-
standig; eine selbstindige Fachgerichtsbarkeit (Ver-
waltungs-, Sozial-, Arbeits-, Finanzgerichte) miteinem
eigenen, durchwegdreistufigen Instanzenzugexistierte
nicht. Rechtsmittel waren in der DDR nur bedingt
mehrstufig zugelassen, vielmehr waren die Bezirks-
gerichte fiir DDR-Biirger die letzte Instanz. Die Ver-
waltungsgerichtsbarkeitwar 1952 abgeschafftworden;
dieehemals eigenstindigen Arbeitsgerichte waren 1963
indiestaatlichen Gerichte eingegliedert worden. Weite
Bereiche der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Grundbuch-
sachen) waren von den Gerichten entkoppelt und der
staatlichen Verwaltungangegliedert. Einige justizspezi-
fische Berufsgruppen, wie Rechtspfleger oder Geriches-
vollzieher existierten nicht mehr. Zudem herrschte eine
geringere Richterdichtealsin deralten Bundesrepublik
—auf 100000 Einwohner kamen 1988 im westlichen
Deutschland 29 Richter, in der DDR waren es nur
acht. Hinzu kam die starke politische Verflechtung
des DDR-Rechtspflegesystems mitdem SED-Regime.

Die Uberleitung des Justizpersonals in das
Rechtspflegesystem der BRD*'°

Obdiebisherin der DDR-Rechtspflege titigen Juristen,
die der SED-Fithrung »willfihrig« gedient hatten,
auch in rechesstaatlichen Strukturen als Organe der
Judikative titig sein konnten, war in der Wendezeit
eine der umstrittensten Fragen nicht nurunter Juristen,
sondern in der gesamten Gesellschaft.

Als Argumente, die gegen eine Ubernahme in
den rechesstaatlichen Justizdienst sprachen, wurden
sowohl die politische Instrumentalisierung als auch
»gravierende Defizite« in der juristischen Ausbildung
dieser Personengruppen ins Feld gefiihrt. Es sei — so
die ablehnenden Stimmen — fiir ehemalige DDR-Ju-
risten schwierig, sich in die neue Rechtsordnung ein-
zuarbeiten. Eine »radikale Erncuerung des Rechts-
stabes« sei zwingend erforderlich. Auf der anderen
Seite warnte man davor, das »Kind mit dem Bade«?"!
auszuschiitten. Ein génzlicher Verzichtauf dasbisherige
Personal wiirde nicht nurzu personellen Engpassen und
damit zu einem nicht zu verantwortenden Stillstand
des Justizwesens in Ostdeutschland fiihren, sondern
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38  Protestkundgebung in der Liibbener Innenstadt Ende 1989, auf der zum Kampf gegen Korruption und Amtsmissbrauch aufgerufen wurde; Stadt- und

Regionalmuseum im Schloss zu Liibben

vermutlich die gesellschaftlich-politisch angespannte
Situation noch weiter verschiirfen. Vor diesem Hin-
tergrund entschied man sich fiir einen Kompromiss.
Eine Einzelfalllssung wurde einer Pauschallésung
vorgezogen, mit der Folge, dass sich Richter und
Staatsanwilte, wollten sie in den rechtsstaatlichen
Justizdienst iibernommen werden, einer Uberpriifung
unterzichen mussten. Auch Richter des Amtsgerichts
Liibben waren, sodenn sie weiter im Justizdienst titig
sein wollten, davon betroffen.

Die Ernennungvon Landesrichtern ist Lindersache
(Art. 98 GG). Von daher oblag die Uberpriifung®—so
auch die Regelungen im Einigungsvertrag — ab Ok-
tober 1990 den fiinf neuen Landesjustizministerien.
Zunichst erlief$ die Volkskammer der DDR zeitnah
mitder Aufnahmeder Verhandlungen zum Einigungs-
vertrag im Juli 1990 das DDR-Richtergesetz und
die Ordnung iiber die Bildung und Arbeitsweise der
Richterwahlausschiisse, welche beide nach dem 3. Ok-
tober 1990 fortgalten.?’? Letztere sah die Einrichtung
von Richterwahl- und Staatsanwaltsberufungsaus-
schiissen in den einzelnen Bezirken vor, die {iber die
Ubernahme von Richtern und Staatsanwilten in den
rechtsstaatlichen Justizdienst zu entscheiden hatten.
Die genannten Ausschiisse setzten ihre Tétigkeit nach
der Wiedervereinigung und der ersten Landtagswahl
fort. So bestanden in Cottbus, Frankfurt (Oder) und

Potsdam insgesamt sechs separate Wahlausschiisse, zu
deren Vorsitzenden am 9. Oktober 1990 Diether Bi-
schoff, Prasidenta.D. des Verfassungsgerichtshofes und
des Oberverwaltungsgerichts des Landes Nordrhein-
Westfalen, bestellt wurde, der zugleich auch den beim
Ministerium der Justiz eingerichteten »Arbeitsstab
Richterwahlausschiisse«leitete. Dieser Arbeitsstab war
in Brandenburg—im Gegensatzzu den anderen neuen
Bundeslindern — auch mit ehemaligen DDR-Juristen
besetzt.?'* Die Leitung der Staatsanwaltsberufungs-
ausschiisse mit dazugehérigem Arbeitsstab tibernahm

209 GORTEMAKER/BIENERT/DAMBON 2010, S. 149. Insbesondere
mit Blick auf die Vorbereitungen zur brandenburgischen
Landesverfassung FRANKE 1992, S. 3f.

210 Hierzu informativ der Uberblick von THOMAS 1994.

211 VILLWOCK 1994, S. 273.

212 Zudiesem Komplex: Artikel 20, Absatz 1 desEinigungsvertrages
in Verbindung mitAnlageI, Kapitel III, Sachgebiet A, Abschnitt
III, Nr. 8. Ferner Interview mit dem ersten brandenburgischen
Justizminister Hans Otto Briutigam, in: Der Spiegel vom
18.3.1991 (hrtp:/fwww.spiegel.delspiegel/print/d-13489101.
html); dhnlich ein Beitrag zum Thema in der gleichen
Ausgabe (http:/fwww.spiegel.delspiegel/print/d-13489091.
html) (letzter Abruf 28.1.2012); STELKENS 1991; MAJER
1992; VON ROENNE 1997, S. 148-155; GRESSMANN 2002.

213 Artikel 20, Absatz 1 des Einigungsvertrages in Verbindung
mit Anlage I, Kapitel ITI, Sachgebiet A, Abschnitt ITI, Nr. 8,
Buchstabe d. Zur »Selbstreinigung der DDR-Justiz« kurz
VILLWOCK 1994, S. 270f.

214 voN ROENNE 1997, S. 265.
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der ehemalige Prisident a.D. des Verwaltungsgerichts
Koéln Hans-Bernhard Ortner.

Die Mitglieder dieser Wahlausschiisse waren sowohl
Politiker als auch Juristen. So sollten sechs Abgeord-
nete und vier Juristen einen Priifausschuss bilden, um
den parlamentarischen/gesellschaftlichen Einfluss zu
stirken und einer Parteinahme der beteiligten Juristen
fiir Kollegen vorzubeugen. Die Zweidrittelmehrheitin
diesem Gremium entschied iiber die Annahme oder
die Ablehnung eines Kandidaten. Im Personalbestand
dieser Ausschiisse herrschte eine hohe Fluktuation,
zumal die ihnen angehorenden Juristen selbst tiber-
priift werden mussten. So kam es vor, dass diese selbst
belastet waren und als Priifer deshalb nicht mehr in
Frage kamen.?” Noch Mitte 1991 waren von den 220
in Brandenburg amtierenden Richtern lediglich 20
tiberpriift.”® Dieser Befund korrespondiert mit dem
vom chemaligen brandenburgischen Justizminister
Hans-Otto Briutigam (parteilos) gezeichneten Bild:
»Im Gegensatz zu anderen neuen Bundeslindern ent-
schied sich Brandenburg bewusst dafiir, zunichst noch
fiir eine lingere Ubergangszeit die Grundstrukturen
des Gerichtsaufbaus der DDR beizubehalten.«*' Ins-
gesamt wurden im Land Brandenburg 45 % der vor
der Wende amtierenden Richter und 67 % der Staats-
anwilte iibernommen.?'® Richter oder Staatsanwilte aus
den sogenannten politischen Abteilungen (1 bzw. la
Strafsenate bei den Bezirksgerichten, Abteilung Ia bei
den Bezirksstaatsanwilten) sollten nicht iibernommen
werden, was einer primiren Forderung des Zentralen
Runden Tisches entsprach.?”” Den entsprechenden Per-
sonen wurdeangeraten, von einer Bewerbungabzusehen.

Auchmehrals20 Jahre nach der Wiedervereinigung
rissen die in der Gesellschaft wiederholt gefiithrten
Diskussionen iiber die personellen Altlasten in der
Politik und im o6ffentlichen Dienst, ebenso in der
brandenburgischen Justiz, nichtab, was Presseberichte
und Parlamentarische Anfragen im Landtag beweisen.
Insgesamt wird die Zahl der iibernommenen Richeer
und Staatsanwilte im Vergleich zu den Ubernahmen
in den anderen neuen Lindern als zu hoch gewertet,
was — folgt man den Forschungen von voN ROENNE —
strenggenommen nur fiir die Staatsanwilte geltend
gemacht werden diirfte.

Aktuelle Zahlen der noch heute im branden-
burgischen Justizdienst titigen Richter und Staats-
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anwilte mit DDR-Vergangenheit erbrachte eine im
August 2011 eingesetzte »Arbeitsgruppe zur Priifung
von Richtern und Staatsanwilten auf eine etwaige
Ticigkeit fiir das Ministerium der Staatssicherheit der
DDRg, die am 30. Dezember 2011 ihre Ergebnisse
der Offentlichkeit prisentierte.??” Danach stammen
von den derzeit 843 als Richter titigen Juristen 216
aus der ehemaligen DDR,*' von denen 97 im Justiz-
dienst der DDR titig waren. Elf dieser 216 Richter mit
einer DDR-Biographie hatten »ihren Wehrdienstbeim
Wachregiment «Feliks Dzierzynski» abgeleistetc, einer
Truppenabteilung, die dem Ministerium fir Staats-
sicherheitder DDR (MfS) unterstand. Beiweiteren fiinf
Personen weisen die Akten aufeine frithere Zusammen-
arbeitmitdem MfShin, wasden »fiir die Einstellung bzw.
Ubernahme zustindigen Gremien bekannt« gewesen
sei. Ahnlich stellen sich die Zahlen fiir die ostdeutsch
sozialisierten Staatsanwilte und Staatsanwiltinnen
dar, die gegenwirtig im Land Brandenburg als solche
wirken. 86 der277 momentan als Staatsanwilte tdtigen
Juristen lebten in der fritheren DDR, von denen drei
ihren Wehrdienst in der genannten Wacheinheit der
Staatssicherheit geleistet hatten; ein weiterer Staats-
anwaltarbeitete nachweislich mit dem MfS zusammen.
Uber die tatsichlichen Zahlen derer, die 1991/92 in den
brandenburgischen Justizdienst ibernommen worden
sind, und deren Grad der Belastung sagen die aktuellen
Zahlen freilich nichts aus.

Im Vergleich zu den Zahlen, die Anfang der
neunziger Jahre vorgelegt wurden, wird jedoch deutlich,
dass ein Teil der damals iibernommenen Richter und
Staatsanwilte entweder altersbedingt oder aus ander-
weitigen Griinden bereits aus dem brandenburgischen
Justizdienst ausgeschieden ist. Gleichzeitig scheint die
im Einigungsvertragausgehandelte Mafgabe, keine Ju-
risten zu iibernehmen, die »fiir das frithere Ministerium
fiir Staatssicherheit/Amt fiir nationale Sicherheit titig«
waren,”” im Land Brandenburg weitausgelegt worden
zu sein. In der Abwigung des Einzelfalls, die die
Wahlausschiisse mit Blick auf das berufliche Schick-
sal des Bewerbers vorzunehmen hatten, habe das Alter
sowie der Grad der Belastung (Dauer und Art der Zu-
sammenarbeit, Schidigung Dritter sowie die Motive
der Beendigung des Verhiltnisses) eine entscheidende
Rolle gespielt.?” Vielleicht hitte bei dem einen oder
anderen Antragsteller auch anders entschieden werden
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konnen.?** Miteiniger Wahrscheinlichkeitjedoch hitte
der umfassende Ausschluss ehemals aktiver (haupt
amtlicher oder inoffizieller) Mitarbeiter des MfS aus
dem 6ffentlichen Dienst, insbesondere der Polizei und
auch der Justiz, wie er 1989/90 von den Biirgerrecht
lern und den Oppositionellen am Zentralen Runden
Tisch gefordert worden war, zu einem transparenteren
Neubeginn beigetragen.??

Zweifellos ist die nach wie vor gefithrte Debatte
zu begriiffen, wenngleich zu fragen ist, inwieweit die
neuen Zahlen das bereits bestehende ambivalente Bild,
das Land Brandenburg wiirde die SED- und MfS-
Altlasten eher zu milde und zu zégerlich aufarbeiten,
modifizieren werden. Freilich lief3e sich einwenden, den
ehemals Verantwortlichen solle »eine zweite Chance«
eingerdumt werden und man habe in der Wendezeit
»nach der tiefen deutschen Spaltung [...] integrieren

215 Vgl. zu diesem Komplex die Ausfithrungen von Hans Otto
Briutigams (parteilos), dem ersten brandenburgischen
Justizminister im Spiegel vom 18.3.1991 (hzzp:/fwww.spiegel.
delspiegellprint/d-13489101.htm! (letzter Abruf 28.1.2012);
FAUPEL 2003; STELKENS 1992.

216 THEUNE 1991, S. 340.

217 BRAUTIGAM 1993, S. 2501. Vgl. auch FaurkL 2003, S. 71.

218 BrAuTiGAM 1993, S. 2502. Ein Vergleich der Ubernahme-
zahlen in den neuen Bundeslindern ist anhand der von von
ROENNE 1997 vorgelegten Daten méglich. Die Zahlen weichen
jedoch von den von Briutigam prisentierten Prozentsitzen
ab. voN ROENNE 1997, S. 204: Berlin 11% der Richter/4%
der Staatsanwilte; Brandenburg 45%/55%; Mecklenburg-
Vorpommern 40%/26%; Sachsen 49%/45%; Sachsen-Anhalt
409%1/30%; Thiiringen 42%/35%. Hierbei ist der verhiltnis-
miflig hohe Anteil der tibernommenen Staatsanwilte fiir
Brandenburg bemerkenswert. Zur offiziellen Begriindung
siche voN ROENNE 1997, S. 155. Fiir Berlin galten vor dem
Hintergrund des in der DDR praktizierten »demokratischen
Zentralismus« und der politischen Machtkonzentration be-
sondere Maf3stibe, die zu Sonderregelungen im Einigungs-
vertragund zu einer abweichenden Ubernahmepraxis fithrten.
Das Land Berlin war angesichts der funktionierenden Ein-
richtungen der Rechtspflegeorgane in West-Berlinin der Lage,
die dstlichen Bezirke zu iibernehmen, siche dazu LimBach
1993, S. 2499; kritisch von ROENNE 1997, S. 268.

219 Rede des brandenburgischen Justizministers Volkmar
Schéneburg (Die Linke) vom 1.6.2011, http:/fwww.mdj.
brandenburg.delcms/detail. php/bbl.c.255115.de(letzter Abruf
28.1.2012).

220 Ergebnisse der Arbeitsgruppe zur Priifung von Richtern und
Staatsanwillten aufeine etwaige Titigkeit fiir das Ministerium
der Staatssicherheit der DDR hztp:/fwww.mdj.brandenburg.
delcmsldetail php/bbl.c.275286.de?highlight=richterwahlaus-
schuss (letzter Abruf 28.1.2012).

und méglichst wenig ausgrenzen« wollen,”* zumal es
den meisten Vertretern des Zentralen Runden Tisches
bzw. einer Mehrheitderim Mirz 1990 gewihlten Volks-
kammerabgeordneten weniger um die vollstindige Aus-
wechslung aller ehemaligen Juristen ging als vielmehr
umdie Entlassung besonders belasteter Funktionare.”””
Dariiber jedoch, ob diese »neue Chance« belasteten
Personen im 6ffentlichen Dienst mit hoheitlich-rechts-
staatlicher Entscheidungskompetenz gewihrt werden
solle, darf (und mussauch zukiinftig) diskutiercwerden.
Heuteentscheidetgemif§ Artikel 109 der Verfassung
des Landes Brandenburg »iiber die Berufung in ein
Richteramt der zustindige Minister gemeinsam mit
dem Richterwahlausschuss. Der Richterwahlausschuss
besteht mindestens zu zwei Dritteln aus Abgeordneten.
In ihm miissen alle Fraktionen vertreten sein. Den
Vorsitz fithrt der zustindige Minister ohne Stimm-

221 Geburtsdatum vor dem 31.12.1971.

222 Artikel 20, Absatz 1 des Einigungsvertrages in Verbindung
mit Anlage I, Kapitel ITI, Sachgebiet A, Abschnitt IIT, Nr. 1,
Absatz 5, Punkt 2. Siehe hierzu auch MAJeR 1992.

223 Vgl. hierzu Rede des seinerzeitigen brandenburgischen Justiz-
ministers VolkmarSchéneburg (DieLinke) vom 1.6.2011, hzzp://
www.mdj.brandenburg.delcms/detail php/bbl.c.255115.de
(letzter Abruf 28.1.2012).

224 Zu einer »grofiziigigeren Haltung« im »fortgeschrittenen
Stadium der Uberpriifungen« anhand von Berichten aus
Thiiringen und Sachsen voN ROENNE 1997, S. 263. Auch
seiensicherlich»einige ibernommen worden, beidenen diese
Entscheidung auch anders hitte ausfallen kénnen. Fiir ein
derartiges Personalauswahlverfahren ist dies jedoch nicht
ungewdhnlich.« voN ROENNE 1997, S. 270.

225 Siehe hierzu die Diskussion der Enquete-Kommission iiber
die Ergebnisse einer Forsa-Umfrage, die andeuten, die
Brandenburger wiirden ihren Gerichten, der Polizei und
anderen 6ffentlichen Einrichtungen vergleichsweise wenig
Vertrauen entgegenbringen; Gleiches wird auch mitBlick auf
die Landes- und Bundesregierungangenommen, http://www.
landtag. brandenburg. delsixcms/media.php/5701/Protokoll%20
16.%208itzung%20EK%205_1_09.12.2011%20inkl.%20
Anlagen.pdf (letzter Abruf 28.1.2012). Die Umfrage fand
im Auftrag der vom Landtag am 24.3.2010 eingesetzten
Enquete-Kommission zur »Aufarbeitung der Geschichte
und Bewiltigung von Folgen der SED-Diktatur und des
Ubergangs in einen demokratischen Rechtsstaat im Land
Brandenburg« statt.

226 Interview mit dem ersten brandenburgischen Justizminister
Hans Otto Briutigam (parteilos) http:/www.spiegel. delspiegel/
printld-13489101.html (letzter Abruf 28.1.2012).

227 Vgl. hierzu das Protokoll http://webarchiv. bundestag.defvolks-
kammer/dokumentelprotokolle/1009.pdf; S. 259-267 (letzter
Abruf 30.1.2012); voN ROENNE 1997, S. 257.
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904. Brandenburgisches Gerichtsneuordnungsgesetz
(BbgGerNeuOG)»

Vom 14, Jum 1993

(GVBL 1 S. 198), geind. durch Art. 2 d. G z. Verkiirz. d. Amtsperiode d. ehrenamal.
Richter i. d. Verwaltungsgerichtsbarkeit d. L. Bbg sowie z. And. weiterer JustizG v.
15. 12. 1995 (GVBIL. I 5. 287)
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Abschnitt 1. Gerichte und Staatsanwaltschaften

§1 Anderung der Gerichtsstruktur. Im Land Brandenburg werden die
im Gerichtsverfassungsgesetz vorgesehenen Gerichte und Staatsanwalt-
schaften eingerichtet.

D Verkiindetals Art. 1d. G. z. Neuordng. d. ordentl. Ger.bark. u. z. Ausf. d. GVGim
Land Bbg. u. nach Art. 3 in Kraft seit 1. 12. 1993.

Brandenburg EL 17 Januar 1996 1

904 BbgGerNeuOG §§2-6 Gerichtsneuordnungsgesetz

§2 Amtsgenchte 'Die Kreisgerichte werden als Amtsgerichte fortge-
fiihrt. 2Sie werden nach ihrem Sitz benannt.

§3 Landgerichte. (1) 'Die Bezirksgerichte des Landes in Cottbus.
Frankfurt (Oder) und Potsdam werden als Landgerichte fortgefiihrt. 2Es
wird ein weiteres Landgericht in Neuruppin errichtet. >Die Landgerichte
werden nach threm Sitz benannt.
(2) Die Bezirke der Landgerichte umfassen folgende Amtsgerichtsbezir-
e
. der Landgerichtsbezirk Cottbus
die Amtsgerichtsbezirke Bad Liebenwerda, Cottbus, Guben, Liibben
und Senftenberg,
. der Landgerichtsbezirk Frankfurt (Oder)
die Amtsgerichtsbezirke Bad Freienwalde, Bernau, Eberswalde, Eisen-
hiittenstadt, Frankfurt (Oder), Fiirstenwalde, Schwedt und Strausberg,
3. der Landgerichtsbezirk Neuruppin
die Amtsgerichtsbezirke Neuruppin, Oranienburg, Perleberg, Prenzlau
und Zehdenick,
4. der Landgerichtsbezirk Potsdam
die Amtsgerichtsbezirke Brandenburg, Konigs Wusterhausen, Lucken-
walde, Nauen, Potsdam, Rathenow und Zossen.

—

[

§ 4 Oberlandesgericht. Das Oberlandesgericht des Landes Brandenburg
wird mit Sitz in der Stadt Brandenburg errichtet und fiihrt die Bezeich-
nung , Brandenburgisches Oberlandesgericht®.

§ 5 Staatsanwaltschaften. (1) Staatsanwaltschaften bestehen bei dem
Brandenburgischen Oberlandesgericht als Generalstaatsanwaltschaft und
bei den Landgerichten.

(2) Die Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten nehmen auch die
staatsanwaltschaftlichen Geschifte bei den Amtsgerichten des Landge-
richtsbezirks wahr.

(3) Fiir den Bezirk eines oder mehrerer Amusgerichte eines Landge-
richtsbezirks kann der Minister der Justiz Zweigstellen der Staatsanwalt-
schaft einrichten.

(4) Der Minister der Justiz kann geeignete Beamte des gehobenen Justiz-
dienstes zu Amtsanwilten ernennen.

& 6V Dienstaufsicht. (1) ' Oberste Dienstaufsichtsbehérde fiir die in den

§§ 2 bis 5 bezeichneten Gerichte und Staatsanwaltschaften ist der Minister

der Justiz. *Im iibrigen iiben die Dienstaufsicht aus:

1. der Prisident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts und die Prisi-
denten der Landgerichte iiber die Gerichte ihres Bezirks,

D § 6 Abs. 2 geiind. durch G v. 15. 12. 1995 (GVBI. I S. 287).

2 Januar 1996 EL 17 Brandenburg

39  Auszug aus dem Brandenburgischen Gerichtsneuordnungsgesetz vom 14. Juni 1993; Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg

recht. Das Nihere regelt ein Gesetz.«**® Letzterem ent-
sprechend regelt das Brandenburgische Richtergesetz
die Einstellung der neuzu berufenden Landesrichter.”

Die Wiirde des Menschen ist unantastbar — die

brandenburgische Landesverfassung?°

Zu ciner der ersten Gesetzgebungsmafinahmen des
am 14. Oktober 1990 demokratisch gewihlten ersten
brandenburgischen Landtages gehorte die Schaffung
einer Landesverfassung.?' Dazuwurdeein Verfassungs-

90

in Brandenburg
Fraktionen berufen. In duflerst schwierigen Verhand-
lungen, in denen die biirgerlichen Interessen mit den

ausschuss eingesetzt, der den Auftragerhielt, eine Landes-
verfassung zu entwerfen und dem Landtagsprisidenten
bis zum 30. Mai 1991 vorzulegen. Dem Ausschuss ge-
hérten 30 Personen an, darunter Abgeordnete des Land-
tages entsprechend ihrer Frakeionsstirke (SPD, CDU,
PDS, Biindnis 90 und FDP) sowie Nichtparlamentarier
(Rechtsexperten und »Personen des politischen Lebens

232), Letztere wurden ebenfalls von den

reformerisch-linken Interessen der Biirgerbewegung
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kollidierten, wurde um den Textder brandenburgischen
Verfassung gerungen. Ein Entwurf konnte dem Land-
tagsprisidenten fristggemifl Ende Mai 1991 vorgelegt
und den Biirgern daraufhin zur Diskussion gestellt
werden. Vorschligeausder Bevolkerung, parteipolitische
Standpunkte und weitere Beratungen in einzelnen
Fachausschiissen prigten 1991 und 1992 eine lebhaft
gefiihrte — schliefflich auch bundesweite Aufmerksam-
keit erregende — Verfassungsdebatte. Im April 1992
wurde der Verfassungstext mit der notwendigen Zwei-
drittel-Mehrheitvom Landtagangenommen. Dasletzte
Wort besaf8en die Biirger Brandenburgs, die in einem
Volksentscheid am 14. Juni 1992 mit 94% der Stimmen
die neue Verfassungannahmen;esbeteiligten sich jedoch
nur 47,9% der Stimmberechtigten. Die Landesver-
fassung tratam 21. August 1992 in Kraft. In Anlehnung
an die grundgesetzlichen Bestimmungen ist gemif3
Artikel 2 und 108 der Verfassung in Brandenburg eine
Rechtsprechung mitunabhingigen Richtern garantiert.

Die Neuordnung des Justizwesens im Land
Brandenburg

Das brandenburgische Justizwesen wurde stufenweise
umstrukturiert,um den Mafgaben des GG/der Landes-
verfassung, des Gerichtsverfassungsgesetzes sowie der
Gerichtsgesetze der jeweiligen Fachgerichtsbarkeiten
angepasst zu werden. Dieser Prozess dauerte mehrere
Jahre; die Hauptphase fiel in die Zeit von 1991-93. Das
Jahr 1993 kann hierbei als Héhe- und Endpunkt be-
trachtetwerden, dainselbigem nichtnurdie Uberleitung
der Rechtspflege in die Strukturen des Gerichtsver-
fassungsgesetzesvollzogen war (zum 1. Dezember 1993),
sondern auch das Oberlandesgericht in Brandenburg
an der Havel neben dem Landesverfassungsgericht in
Potsdamalszweibrandenburgische Hochstgerichteihre
Arbeitenaufnahmen. Zugleich warzu diesem Zeitpunkt
die Einrichtung simtlicher Fachgerichtsbarkeiten mit
den dazugehorenden Fachobergerichten abgeschlossen.

Die ordentliche Gerichtsbarkeit — das Branden-
burgische Gerichtsneuordnungsgesetz von 1993
Mit dem Gesetz iiber die Neugliederung der Kreis-
gerichtsbezirke im Land Brandenburg®* wurden zu
Beginn des Jahres 1993 die 42 brandenburgischen
Kreisgerichte auf 25 reduziert, die schliefSlich mit dem

Brandenburgischen Gerichtsneuordnungsgesetz vom
14. Juni 1993 als Amtsgerichte mit Wirkung zum
1. Dezember 1993 fortgefithrt wurden.”¢ (Abb. 39)
Damit wurde die bundesweit geltende Gerichtsseruk-
tur dem Gerichtsverfassungsgesetz entsprechend in
Brandenburg eingefiihrt.

Folglich wurde aus dem Kreisgericht Liibben das
Amusgericht Liibben, dhnlich wie esbereits vor 1952 und
insbesondere seit 1879 existiert hatte. Als Berufungs-
gerichtfungiertdasehemalige Bezirksgericht Cottbusals
nunmehriges Landgericht. Weitere brandenburgische
Landgerichtekamen in Frankfurt (Oder), in Neuruppin
und in Potsdam hinzu. Das Oberlandesgericht erhielt
seinen Sitzam traditionsreichsten mirkischen Gerichts-
standort—in Brandenburgan der Havel, in dem bereits
im Mittelalter der Brandenburger Schoppenstuhl als
oberstes Gerichtder Mark Brandenburg Rechtsprach.*”
Auch in Liibben konnte dank eines vorhandenen re-
prisentativen historischen Gerichtsgebiudes an alte
Traditionen angekniipft werden. Damit ist das Amcts-
gericht Liibben in den bundeseinheitlich geltenden

228 Verfassung des Landes Brandenburg vom 20.8.1992, in:
GVBL 1/92, Nr. 18, S. 298fF., zuletzt geindert durch Gesetz
vom 19.12.2011, in: GVBI. 1/11, Nr. 30.

229 Richtergesetz des Landes Brandenburg vom 12.7.2011.

230 Verfassung des Landes Brandenburg vom 20.8.1992, in
GVBL. 1/92, Nr. 18, S. 298ft., zuletzt geindert durch Gesetz
vom 19.12.2011, in: GVBL I/11, Nr. 30. Siche hierzu ins-
besondere FRANKE 1992.

231 Gesetz zur Erarbeitung einer Verfassung fiir das Land
Brandenburgvom 13.12.1990, in: GVBIL.1/91,Nr. 4, S.26. Zu
wichtigen Verfassungsinhalten FRANKE 1992; KUNZEL 1999;
siche auch den knappen Uberblick von THEUNE 1991, S. 340.

232 GORTEMAKER/BIENERT/DAMBON 2010, S. 154.

233 THEUNE 1992, S. 45; zur bundesweit gefithrten Verfassungs-
diskussion, insbesondere iiber Verfassungsinhalte, diesoziale
Staatsziele betreffen BERLIT 1992; ferner FRANKE 1992.

234 Gesetz iiber die Neugliederung der Kreisgerichtsbezirke im
Land Brandenburgvom 8.12.1992 (GVBI.1/92,Nr. 25, S.486)

235 Brandenburgisches Gerichtsneuordnungsgesetz vom
14.6.1993 (GVBI. 1/93, Nr. 14, S. 198); siche auch Gesetzes-
inderung vom 19.12.2011 = Gesetz zur Neuordnung von
Land-, Amts-und Arbeitsgerichtsbezirken und zur Anderung
von Vorschriften der Gerichtsorganisation (GVBI1/11,Nr. 32)
mit einer Aufzihlung der gegenwirtig zum Amtsgerichts-
bezirk Liibben gehdrenden Gemeinden (§ 1, Absatz 1, Nr. 12).

236 FauPEL 2003, S. 74f.; HirscH 2003, S. 15.

237 Zur Konkurrenz zwischen dem Standort Potsdam und
Brandenburg an der Havel FAUPEL 2003, S. 75f. Einen Uber-
blick zur Geschichte des Schoppenstuhls gibt der wiederabge-
druckte Aufsatzvon Otto Tschirschin MAckE 1993, S. 13-22.
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Gerichtsverfassungsgesetz von 1877 /1879 Gerichtsverfassungsgesetz von 2009

Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -

www.juris.de
Dritter Titel, Dritter Titel
. Amtsgerichte
Amtdgerichte. B
§. 22, s 22

Den ﬂmfﬁgm@&n ﬂfbﬂl @iﬂsdﬁdﬁﬂ: VOT. {1} Den Rmtsgerichten stehen Einzelrichter vor

Sft em g[_ﬂltﬁ_gﬂld)t mit me[}reten éRitf)tetn befeﬁt, fD with einem betfz[ﬁen (2) Einem Richter beim Amtsgericht kann zugleich ein weiteres Richteramt bei einem
von Der ﬁanbeélufttanemauun Die ul[gemcine ‘Dimﬁuufﬁd)t ﬁbett’mgen. Seber anderen Amtsgericht oder bei einem Landgericht lbertragen werden.
%Imtéridjtet tl'[tbigt Die iI)m D liegenben @eftbéifte alg (Ein&e[rid)tet. {3) Die allgemeine Dienstaufsicht kann von der Landesjustizverwaltung dem Prasidenten

des iibergeordneten Landgerichts ibertragen werden. Geschieht dies nicht, so ist,

wenn das Amtsgericht mit mehreren Richtern besetzt ist, einem von ihnen von der

§. 23. Landesjustizverwaltung die allgemeine Dienstaufsicht zu bertragen.
. Die Suﬂ(}l‘lblgfﬂt 'bt’.l‘ Nmts G_Fld;tt umfjafit in bﬁrgetli%:n lg‘ttf)tﬁﬂtciﬁg’ (4) Jeder Richter beim Amtsgericht erledigt die ihm obliegenden Geschafte, soweit
feiten, fomu? diefelben m.cbt ofne Riidjicht auf den TWerth ded trettgegenftandes dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, als Einzelrichter.
ben Eﬂnbgerld)ten jugemwiefen find: (5) Es kénnen Richter kraft Auftrage verwendet werden. Richter auf Probe kénnen
1. Gtreitigheiten fiber bennﬁgenﬁredytlid)e Anfpriiche, deren Gegenftand s B O B P, o coem,, v DD DR S UED S A0
&3 @)E.b ober Geldedwerth die Summe von dreifundert Marf nidyt (6) Ein Richter auf Probe darf im ersten Jahr nach seiner Ernennung Geschafte in
itberfteigt; e e g
2. obme Riidficht auf den Werth des Streitgegentandes:
Gtreitigheifen wifhen Bermiethern und  Miethern  von Lo
Wohnungs- und anderen Riumen wegen Ueberlafjung, Benufung
und Raumung derfelben, fowie wegen Suridhaltung der vom 5 23
9321etf;et m PIE ?Dhetbé_mumz e}ngebmtbtm 6“({)8“} , Die Zustindigkeit der Amtsgerichte umfaft in birgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
Ghelhgfﬂfen am]j'cben Eﬁtmﬂf)ertfd;aff und @Eﬁl’lbt, mlfd)!n soweit sie nl:};t ohne Ricksicht auf den Wert des Streitgegenstandes den Landgerichten
erbmtgelbem unb.%{t.bﬂtem binfichtlich de8 Dienft- und Arbeits- ;uge:::: T:ejr.-eh Gber Anspriiche, deren Gegenstand an Geld oder Geldeswert die Summe
vechiliniffed, fowie bie im §. 108 ber Gewerbeordnung bezeidyneten " von finftausend Buro nicht Gbersteigts
Streitigleiten, infofern diejelben wibrend der Dauer bdes Dienft:, 2. ohne Riicksicht auf den Wert des Streitgegenstandes:
MNrbeitd- ober Se[}wer[;a[mtﬁe% entftehen; a) Streitigkeiten {ber Anspriiche aus einem Mietverhiltnis ber Wohnraum oder
6treiﬁ%feitm amifd‘)e“ Steifenben und gﬁidﬁe"f %nbt[euten, ::::c:;:e:;::m eines solchen Mietverhaltnisses; diese Zustandigkeit ist
Sdyiffern, Flofern oder Ausmwanderungderpedienten in den Ein- R . .
: . Idhe iiber Ticthazechen belobn, Meb vy b) streitigkeiten wischen Reisenden und Wirten, Fuhrleuten, Schiffern oder
ft[)tffungﬁf;afgn, weldhe tiber A jedpen, subriohn, e El‘fﬁb} Ausvanderungsexpedienten in den Einschiffungehafen, die Uber Wirtszechen,
%Iber, %cfﬂrbetung Der ﬂietfenben und IEHIEI .!?slbt und 1iber Fuh;'luhn, :‘be:ﬁa:f;sgelde;, Biféxdezung der Reisenden und mzer_ua:e und ﬁba;
" . ol 3 . g Verlust und Beschadigun: ler letzteren, sowie Streitigkeiten zwischen Reisenden
e,ﬂuft unb SBefcbabtgung ber [Egt”:mf fowie Gt’-ﬂhgfﬂtm a_mleJen AT ey, (T (o ) (e B Carr er o s?nd;
%iﬂf;nbeg il;lnb .‘@ﬂnbmﬂtﬁm; me[lﬁe aus an[aﬁ Der ml’,ife ents c) Streitigkeiten nach § 43 Nr. 1 bis 4 und 6 des Wohnungseigentumsgesetzes; diese
anben find; Zustandigkeit ist ausschlieflich;
d) Streitigkeiten wegen Wildschadens;

Streitigleiten wegen Biehmangel;
Gtreitigleiten wegen Lilbfdhabens;
anfptﬁd)e aus einem aufievebelichen Beifchlafe; g) Anspriiche aus einem mit der Uberlassung eines Grundstiicke in Verbindung

bag Q[ufgebntﬁnerfabrm, stehenden Leibgedings-, Leibzuchts-, Altenteils- oder Auszugsvertrag;
n

e) (weggefallen)
£) (weggefallen)

das Aufgebotsverfahren.

40 Gegeniberstellung des Gerichtsverfassungsgesetzes von 1877/1879 mit einer Fassung von 2009, die Aufgaben der Amtsgerichte betreffend; SBB
PK und Bundesministerium der Justiz

vierstufigen Instanzenzug der ordentlichen Gerichts-
barkeit eingegliedert (Amrtsgericht Liibben, Land-
gericht Cottbus, Oberlandesgericht Brandenburg an
der Havel, Bundesgerichtshof in Karlsruhe). Zugleich
wurde die freiwillige Gerichtsbarkeitin das Amtsgericht
integriert, so dass bspw. die Grundbuchsachen,”® in
der seit 1824/25 iiblichen Form, wieder am Liibbener
Gericht bearbeitet werden. Das Amesgericht Litbben
ist heute zustindig fiir:
 vermogensrechtliche und nichtvermogensrecht-
liche Zivilstreitigkeiten biszu einem Streitwert von
5000 €,
e strafrechtliche Streitigkeiten in erster Instanz und

Buflgeldsachen,

92

e Familienstreitigkeiten in erster Instanz sowie Be-
treuungs- und Nachlasssachen,
* Grundbuch- und Hinterlegungsverfahren,
e Zwangsvollstreckungen und Zwangsverstei-
gerungen. (Abb. 40)
Zustindigkeitskonzentrationen bewirkten bzw. be-
wirken, dass bestimmte Gerichte des Landes ausschlief3-
lich fiir bestimmte Rechtskonflikte zustindig waren
bzw. sind,*’ was eine eflizientere und spezialisiertere
Rechtsprechung verspricht. So sind bspw. fiir Ver-
fahren wegen Urheberrechtsverletzung fiir alle
brandenburgischen Gerichtsbezirke das Amts- bzw.
das Landgericht Potsdam zustindig,
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Verfassungsgerichtsbarkeit

Mit einem Festakt im Landtag wurde 1993 das
brandenburgische Landesverfassungsgericht eroffnet.
Zugleich wurden die ersten, vom Landtag gewihlten,
Verfassungsrichter berufen. Der Gewaltenteilung
entsprechend ist dieses Gericht neben dem Landtag
und der Landesregierung das dritte unabhingige Ver-
fassungsorgan des Landes. Seine Richter sind sachlich
und personlich unabhingig; sie werden fiir eine Amts-
periode vonzehn Jahren berufen —eine Wiederwahl ist
ausgeschlossen.?*” Esist weder dem brandenburgischen
Justizministerium zugeordnet, noch steht es in irgend-
einer Abhingigkeit zu den anderen Gerichten des
Landes. Damitexistiertauch in Brandenburgein gegen-
tiber den anderen Verfassungsorganen unabhingiges
Gericht. Das Landesverfassungsgerichtistinsbesondere
zustindig fir Organstreitigkeiten, abstrakte oder
konkrete Normkontrollen, Verfassungsbeschwerden,
Klagen des Landtags gegen einen Abgeordneten
(Abgeordnetenklagen), Wahlpriifungsverfahren und
Prifungen der Zulissigkeit von Volksbegehren.

Eigenstindige Fachgerichtsbarkeiten

Mit dem Beitritt der fiinf neuen Bundeslinder zum
Geltungsbereich des Grundgesetzes musste der Auf-
bau einer fiinfgliedrigen Gerichtsbarkeit (ordentliche
Gerichtsbarkeit, Verwaltungs-, Sozial-, Arbeits-,
Finanzgerichte) mit dazugehorigen Instanzenziigen
erfolgen. Ubergangsweise hatten die Kreis- und
Bezirksgerichte alle Rechtsprechungsaufgaben iiber-
nommen; es waren fiir die Fachgerichtsbarkeiten jedoch
eigene Spezialspruchkdrper zu bilden, wobei aufSer
fiir die Arbeitsgerichtsbarkeit einzelnen Gerichten
besondere Zustindigkeitskompetenzen fiir die Ver-
waltungs-, Sozial- und Finanzstreitigkeiten tibertragen
werden konnten. Grundsitzlich waren zunichst noch
die Kreisgerichte Eingangsinstanz fiiralle Fachressorts,
und die Bezirksgerichte fungierten als entsprechende
Rechtsmittelinstanz.

Die in den neunziger Jahren entstandenen eigen-
stindigen Fachgerichtsbarkeiten sind mittlerweile
zweitinstanzlich mit den Fachgerichten des Landes
Berlin fusioniert. So nahmen bis 2007 gemeinsame
Obergerichte beider Linder ihre Arbeit auf.?!

Als erste Fachgerichtsbarkeit wurde im Land
Brandenburg im Juni 1991 die Arbeitsgerichesbarkeit

geschaffen, mit der Konsequenz, dass in Brandenburg
an der Havel, Cottbus, Eberswalde, Frankfurt,
Neuruppin, Potsdam und in Senftenberg (bis 1. Januar
2012) Arbeitsgerichte installiert wurden. Das Landes-
arbeitsgericht erhielt seinen Sitz zunichst in Potsdam;
infolge der Fusion ist es nun in Berlin angesiedelt.

Im Mirz 1992 schloss sich der Aufbau der Sozial-
gerichtsbarkeit an; Sozialgerichte existieren in Cott-
bus, Frankfurt (Oder), Neuruppin und Potsdam. Das
brandenburgische Landessozialgericht verblieb auch
nach der Fusion zum Landessozialgericht Berlin-
Brandenburg in Potsdam.

Ab 1. Januar 1993 schliefflich existierten eigen-
stindige Verwaltungs- und Finanzgerichte. Ver-
waltungsgerichte wurden in Cottbus, Frankfurt (Oder)
und Potsdam eingerichtet. Das Oberverwaltungs-
gerichtamtiertezunichstin Brandenburgan der Havel
und befindet sich seit Juli 2005 als gemeinsames Ober-
verwaltungsgerichtder Linder Berlin und Brandenburg
in Berlin. Das Finanzgericht des Landes arbeitet in
Cottbus —auch in fusionierter Form als Finanzgericht
Berlin-Brandenburg,

Fur die Liibbener befinden sich die Eingangs-
instanzen der Fachgerichte*? in Cottbus.

238 Siche Gesetz iiber die Fithrung des Grundbuchs im Land
Brandenburg vom 17.11.1992 (GVBI. 1/92, Nr. 24, S. 482).

239 Zweite Verordnung iiber gerichtliche Zustindigkeiten und
Zustindigkeitskonzentrationen vom 8.5.2007.

240 Gesetziiber das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg
vom 22.11.1996 (GVBL. 1/96, Nr. 26, S. 343ft.).

241 Staatsvertrag iiber die Errichtung gemeinsamer Fachober-
gerichte der Linder Berlin und Brandenburg vom 26.4.2004.

242 Arbeitsrecht: § 2, Absatz 1, Nr. 2 Gesetz zur Errichtung
der Arbeitsgerichtsbarkeit im Land Brandenburg vom
21.6.1991; siche auch die Gesetzesinderung vom 19.12.2011
= Gesetz zur Neuordnung von Land-, Amts- und Arbeits-
gerichtsbezirken und zur Anderung von Vorschriften der
Gerichtsorganisation (GVBI1/2011, Nr. 32); Sozialrecht: § 1,
Absatz 1, Nr. 1 Gesetz zur Errichtung der Sozialgerichts-
barkeit im Land Brandenburg vom 3.3.1992; Verwaltungs-
recht: § 2, Absatz 1, Nr. 1 Gesetz tber die Errichtung
der Verwaltungsgerichtsbarkeit und zur Ausfithrung
der Verwaltungsgerichtsordnung im Land Brandenburg
(Brandenburgisches Verwaltungsgerichtsgesetz); Finanz-
recht: Gesetziiber die Errichtung der Finanzgerichtsbarkeit
und zur Ausfithrung der Finanzgerichtsordnung im Land
Brandenburg; Finanzgericht Berlin-Brandenburg mit Sitzin
Cottbus (www.finanzgericht.berlin. brandenburg.de—letzter
Abruf 15.1.2012).
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Aus alt mach neu — vom Kreis- zum Amtsgericht
Libben?#

Nachdem im Herbst 1989 die Liibbener demokratische

Verinderungen eingeforderthatten, begannenauchim

Kreisgericht Zeiten des Umbaus, die einerseits von der

Angst um den kiinftigen Arbeitsplatz und anderer-
seits von neuen fachlichen Herausforderungen geprigt

gewesen sein diirften.

In der ersten Legislaturperiode des Landtags stand
die Uberleitung der DDR-Gerichtsstrukturen in die
geltende Gerichtsverfassung der Bundesrepublik auf
der Agendaliste des Ministeriums der Justiz. Ein Ge-
setzesentwurf zur Neugliederung der Kreisgerichts-
bezirke im Land Brandenburg wurde im August 1992
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41 Der Landkreis Dahme-
Spreewald; ehs-Verlags GmbH
Magdeburg

verdffentlicht.?* Er sah vor, die Zahl der Kreisge-
richte zu verringern. Hierbei sollten insbesondere
die kleinen Kreisgerichte aufgehoben werden, »die
keine Spezialisierung des Personals zulassen, stindig
Vertretungsprobleme aufwerfen und insgesamt un-
effektivarbeiten.« Gleichzeitig war man aber mit Blick
auf die weiterhin zu gewihrende Biirgernihe darauf
bedacht, eine zu starke Zentralisierung zu vermeiden.
Als akzeprable Grofle der Gerichtsbezirke wurde eine
Mindestzahl von 70-80000 Gerichtseingesessenen
angeschen. Bei einem Richterschliissel von 1:15000
wiren pro Kreisgericht 4—5 Richter erforderlich, was
eine Spezialisierung zur effektiven Arbeitsteilung er-
mogliche. Zugleich seien bei dieser Richterzahl urlaubs-
oder krankheitsbedingte Vertretungen sichergestellt.
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Legende

O Brandenburgisches Oberlandesgericht

® Standorte der Landgerichte

= Standorte der Amtsgerichte
Zweigstellen der Amtsgerichte

42  Die Gerichtsbezirke im Land Brandenburg,
wie sie seit 1993 bestehen; Brandenburgisches
Oberlandesgericht; aus: Justiz in Stadt und Land
Brandenburg im Wandel der Jahrhunderte, hg.
von Klaus-Christoph Claveé, im Auftrag des Bran-
denburgischen Oberlandesgericht 1998, S. 170

Fiirdie Zukunfrwiirden sich angesichts der geringeren
Gebdudeunterhaltskosten Kostenersparnisse ergeben
— selbst unter Beriicksichtigung von Sanierungen und
Neubauten. Wenngleich die Einsparungen, die noch
nicht genau beziffert werden konnten, sich nichtin der
vom Finanzministerium geforderten Hohe bewegten,
so wurde die Konzentration auf 25 Gerichtsbezirke
von den zustindigen Ministerialbeamten jedoch als
alternativlos gewertet. (Abb. 42)

Bei der Entscheidung iiber die zu erhaltenden
Gerichtsstandorte wurden folgende der Wichtigkeit
nach abgestufte Kriterien zugrunde gelegt: Anzahl
der Gerichtseingesessenen, Biirgernihe und Verkehrs-
anbindung, Gebiudesituation, Planungen der Kreis-
gebietsreform sowie Personalinteressen, wobei gegen-
tiber letzteren die sachlichen Kriterien stirker wogen.
Wichtigstes Kriterium waralso die Anzahl der Gerichts-
eingesessenen. Bereits bestehende grofle Kreisgerichte
besaflen demnach die besten Chancen, in die neue

A Sitz der Kreisverwaltung
mm Grenzen der Landsgerichtsbezirke

— Grenzen der Amtsgerichtsbezirke

Stand: 1. Marz 1994
(Gultigkeit der Gerichtsbezirke seit 1. Dezember 1993)

Prenzlau
AR

Pritzwalk

. Templin
Wittstock .

Rathenow
AR
o

[
Brandenburg

Gransee

Neuruppin
A0l

[] Ang'ermnnde
Zehdenick

Eberswalde
AR

Oranienburg
AR

L]
Bad Freienwalde

a
Strausberg

Furstenwalde
L]

A
Belzig

Beeskow -
huttenstadt

Finsterwalde

-
Bad Liebenwerda

243 Hierzu Gesetzesentwurf der Landesregierung zum Gesetz
iiber die Neugliederung der Kreisgerichtsbezirke im Land
Brandenburg (verdffentlicht am 25.8.1992), in: Akten des
Ministeriums der Justiz Brandenburg; Bilanz der Hilfe der
nordrhein-westfilischen Justiz beim Aufbau einer Rechts-
pflege im Partnerland Brandenburg (21.2.1995), ebd.; Ver-
waltungsvereinbarung zwischen der Regierung des Landes
Brandenburgund der Regierung des Landes Nordrhein-West-
falen iiber Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Rechtspflege
vom 12.4.1991, ebd.; Verwaltungsvereinbarung zwischen der
Regierung des Landes Brandenburg und der Regierung des
Landes Nordrhein-Westfalen iiber die Fortsetzung der Zu-
sammenarbeitaufdem Gebietder Rechtspflege vom 27.6.1994,
ebd.; Verwaltungsvereinbarung zwischen der Regierung des
Landes Brandenburg und der Regierung des Landes Nord-
rhein-Westfalen iiber die weitere Fortsetzung der Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der Rechtspflege vom 25.3/10.4.1997,
ebd. Ich danke dem Referat Presse- und Offentlichkeitsarbeit
(Presseabteilung) des Ministeriums der Justiz Brandenburg
fiir die im September 2009 tiberlassenen Kopien.

244 Zum Folgenden: Gesetzesentwurf der Landesregierung zum
Gesetz iiber die Neugliederung der Kreisgerichtsbezirke im
Land Brandenburg (verdffentlicht am 25.8.1992), in: Akten
des Ministeriums der Justiz Brandenburg.
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Brandenburger Gerichtslandschaft ibernommen zu
werden, es sei denn, essprachen andere Griinde, wie die
Gebidudesituation oderlandesplanerische Erwigungen,
dagegen. Libben mit 31825 Gerichtseingesessenen
konkurrierte hierbei mit Calau (54 388) und Luckau
(28 820). Dass Liibben sich als Gerichtsstandort durch-
setzen konnte, lagin den Liegenschaftsverhilenissen be-
griindet. »Der primire Grund dafiir, dafy vorgeschlagen
wird, den Gerichtssitz Liibben zu nehmen, obwohl
der Kreis Calau einwohnermif3ig weit grofer ist, ist
die Gebiudesituation. Das Kreisgericht Liibben ver-
fige tber ein grofles eigenes ausbaufihiges Gebiude
und eine Gesamtnutzfliche, die erforderlichenfalls die
Errichtung weiterer Bauten erlaubt.« Der Gerichtsbau
des Kreisgerichts Calau (in Liibbenau) hingegen sei
fiir das neu einzurichtende groflere Kreisgericht un-
geeignet; im Kreis Luckau wiederum, der hinsichtlich
derBevolkerungszahlen schon ins Hintertreffen geraten
war, wurde noch 1992 ein Mietobjekt genutzt. Zudem
sei Liibben verkehrstechnisch gutangebunden, so dass
es auch diesem — zweitwichtigsten Kriterium — ent-
sprach. Da das 1929 erbautete Kreisgerichtsgebiude
groff genug sei, kdnne es die Kreisgerichte von Calau
und Luckau aufnehmen, ohne dass ein Neubau not-
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wendig werden diirfte. Dass diese Einschitzung schon
einige Jahre spiter so nicht mehr trug, beweist der
Gerichtsneubau auf dem justizfiskalischen Gelinde
einige Jahre spiter. (Abb. 43)

Ausdieser Entscheidung resultierte, dass das echema-
lige Personal der Kreisgerichte Calau (in Liibbenau)
und Luckau nunmehr in Libben seinen Arbeits-
platz fand. Ab 1991 nahm der Bochumer Richter
Wolfgang Rupieper die Amtsgeschifte als Direktor
wahr und leitete die Umstrukturierung der Liibbener
Justiz nach landesrechtlichen Vorgaben, die dem
bundesrepublikanischen Rechtssystem entsprachen.
Wolfgang Rupieper war einer derjenigen Juristen, die
sich Anfang der neunziger Jahre am Aufbau einer
rechtsstaatlichen Justiz im Land Brandenburg betei-
ligten, die — so die Zielsetzung — »das Vertrauen der
Bevélkerung genief$t und effizient ist.«** Im Rahmen
dervom Land Brandenburgund dem Land Nordrhein-
Westfalen geschlossenen Partnerschaftunterzeichneten
beide Landesjustizminister im April 1991 eine dahin-
gehende Verwaltungsvereinbarung. Danach erklirte
sich das nordrhein-westfilische Justizministerium
bereit, mit Brandenburg in folgenden Bereichen zu-
sammenzuarbeiten: Aufbau des Justizministeriums,
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52 K 32/05
(Geschaftsnummer)

Amtsgericht Liibben

Beschluss

44 Kopf eines Gerichtsbeschlusses des Amtsgerichts Lilbben; Amtsgericht Libben

Neuorganisation der Gerichte und der Staatsanwalt-
schaften, Unterstiiczung der Grundbuchimeer, Auf-
bau eines humanen Strafvollzuges, Einrichtung einer
Prifungsverwaltung, Planung und Gestaltung von
Fortbildungsveranstaltungen, Erarbeitung von Ge-
setzesentwiirfen, Verordnungen und weiteres mehr.
Insofern wurden die personelle Unterstiitzung, die
Aus- und Fortbildung, die Einrichtung von Partner-
schaften sowie der Informationsaustausch der Minister
und Staatssekretire als Kernbereiche der zukiinftigen
Zusammenarbeit vereinbart.

Vor diesem Hintergrund gewihrte der rheinische
Partner den Brandenburgern personelle Unterstiitzung,
die auch Herrn Rupieper nach Liibben fiihrte. Die
entsandten Personen beschrinkten sich nicht nur auf
den Bereich der Richter und Staatsanwilte, sondern
sollten auch fiir Aufgaben im Justizministerium, im
Rechtspflegebereich sowie im weiteren Justizpersonal-
bestand eingesetzt werden. »Die dafiir anfallenden
Ausgaben (Beziige einschl. Zulagen, Vergiitungen,
Dienstaufwandsentschidigungen [...]J)« trug Nord-
rhein-Westfalen. »Die Haushaltsansitze fiir die per-
sonellen Hilfen betrugen von 1991 bis 1993 insgesamt
rd. 108 Mio. DM und beliefen sich 1994 auf rd. 40
Mio. DM. Hierbei ist zu beriicksichtigen, daf§ das
Land Brandenburg seit 1993 40%, 1994 60% und ab
1995 100% der Kosten der Entsendung erstattet.«**
In Spitzenzeiten leisteten 452 (April 1993) Personen
aus Nordrhein-Westfalen Aufbauhilfe in Brandenburg.
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In der Zeit von 1991 bis 1998 wurden insgesamt 393
nordrhein-westfilische Richter und Staatsanwilte
zeitweilig nach Brandenburg entsandt; 104 von ihnen
blieben dauerhaftund siedelten nach Brandenburg iber.
Im gehobenen, mittleren und einfachen Justizdienst
unterstiitzten 925 Personen ihre brandenburgischen
Kollegen.?*” Dies offenbart die Dimension der Unter-
stiitzung, die vom Rhein an die Havel floss.

Zugleich wurde angeboten, ehemalige DDR-Ju-
risten und junge Absolventen im Abordnungswege
durch die nordrhein-westfilische Justiz einarbeiten
und erproben zu lassen. Rechtspraktikanten (jihr-
lich bis zu 60) sowie Rechtspfleger (jihrlich bis zu
70) wurden ausgebildet, wobei die Ausbildungs- und
Priifungskosten das Land Nordrhein-Westfalen
trug. Die Beziige sowie Reisekosten bzw. ggf. Unter-
bringungskosten zahlte Brandenburg. In dhnlicher
Weise konnten Beamte des mittleren Justizdienstes

245 Zum Folgenden Verwaltungsvereinbarung zwischen der
Regierung des Landes Brandenburg und der Regierung des
Landes Nordrhein-Westfalen iiber Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Rechtspflege vom 12.4.1991, in: Akten des
Ministeriums der Justiz Brandenburg. Vgl. zur nordrhein-
westfilischen Hilfe auch FaupEL 2003, S. 72.

246 Bilanz der Hilfe der nordrhein-westfilischen Justiz beim
Aufbau einer Rechtspflege im Partnerland Brandenburg
(21.2.1995), in: Akten des Ministeriums der Justiz
Brandenburg.

247 Pressemitteilung des Ministeriums der Justiz vom 13.8.1999,
in: Akten des Ministeriums der Justiz Brandenburg.
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45 Recherchen gestern und heute; das Blicherstudium wird auch im Amtsgericht Libben erganzt durch digitale Datenbankrecherchen; Amtsgericht
Liibben; Foto und Ausfiihrung: Ellen Franke, 2009

sowieangehende Gerichtsvollzieher (jahrlich biszu 30)
einen sechsmonatigen fachtheoretischen Lehrgangan
einer der entsprechenden nordrhein-westfilischen Aus-
bildungsstitten absolvieren; phasenweise Ausbildungen
waren ebenso fiirkiinftige Bedienste der Justizvollzugs-
anstalten vorgesehen. Ferner bot Nordrhein-Westfalen
an, »iiber die durchgefiihrten oder zur Zeit laufenden
Fortbildungsmafinahmen hinaus weitere Fortbildungs-
veranstaltungen fiir Richter, Staatsanwilte und sons-
tige Justizbedienstete sowie fiir Angehorige der Liegen-
schaftsdienste Brandenburgs durchzufiihren.

Zur vor allem praxisnahen und schnellen Hilfe
wurden Partnerschaften zwischen den Justizbehérden
eingerichtet, die dem intensiven Informations- und
Erfahrungsaustausch ebenso dienten wie der Durch-
fiuhrung von Hospitationen oder von Beratungs- und
Fortbildungsmafinahmen. In diesem Rahmen erhielt
dasKreisgericht Liibben Unterstiitzung nicht nur vom
nordrhein-westfilischen Amtsgericht Biinde, stidwest-
lichvon Minden (Westfalen) gelegen, sondernauchvon
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den Amtsgerichten Halle (Westfalen), Koln, Menden,
Rheda-Wiedenbriick und Schmallenberg.?*

Die Aufbauleistung sowohl im Organisatorischen
alsauch im Fachlichen, die seit dem Liibbener Rufnach
Abschaffung von Korruption und Amtsmissbrauch im
Herbst 1989 auch am Liibbener Amtsgericht geleistet
worden ist, vermag ein Auflenstehender kaum ein-
zuschiitzen. Auf traditionellem Gelinde in moderner
Umgebung wissen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter jedoch nach wie vor, »wie es gehalten werden
soll«. Gerichtshindel werden von ihnen — soweit
moglich in Giite — beigelegt. So, wie es ihre Vorginger
bereits im Jahr 1538 taten. Auch davon kénnen sich
die Gerichtseingesessenen des Amtsgerichtsbezirkes
tiglich ein Bild machen.

248 Bilanz der Hilfe der nordrhein-westfilischen Justiz beim
Aufbau einer Rechtspflege im Partnerland Brandenburg
(21.2.1995), in: Akten des Ministeriums der Justiz Branden-
burg.

Grundziige der Niederlausitzer Gerichtsorganisation



Die raumlichen Verhaltnisse — das Gebaude

Haltestelle Schlossinsel — Hauptsitz der Justiz und Verwaltung vom 16. Jahrhun-

dert bis 192924°

Das Schloss als Sitz des Landvogts und des
Oberamts in der Friihen Neuzeit

Im Laufe des 16. Jahrhunderts verfestigte sich in der
werdenden Residenz Liibben auch deren Amtertopo-
graphie. Inden ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts
nahm der Niederlausitzer Landvogt als der Vertreter
des Landesherrn und damit oberster Gerichtsherr
der Niederlausitz seinen stindigen Sitz im Liibbener
Schloss. Zunichst nutzte er wohl den Schlossturm
fiir sich und seine Kanzlei; spiter waren im West-
fliigel Amtsstuben untergebrache. In der dreifliigligen
Schlossanlage und in den Freihdusern auf dem Schloss-
bezirk waren vorerst simtliche niederlausitzische Zen-
tralbehorden angesiedelt.

Freihduser waren unmittelbar dem Landesherrn

zustehende Grundstiicke, die vom Landvogt an
landesherrliche Dienstmannen (Beamte) zur freien

46 Das Geschaftsgebdude | auf der Schlossinsel; Stadt- und Regional-
museum im Schloss zu Liibben

Nutzung vergeben wurden. Als Gegenleistung dafir
verrichteten sie Verwaltungs- oder Militdrdienste.
Zugleich waren sie von den stidtischen Steuern
sowie den kommunalen Wach- und Verteidigungs-
diensten befreit. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war
es iiblich, Beamten im Dienstgebdude eine Wohnung
zu gewihren, zunichst frei, spiter zu einem giins-
tigen Mietzins.

Der Schlossbezirk unterstand dem Landesherrn
und war rechtlich vom Liibbener Stadtgebiet getrennt.
Auch topographisch war fiir jeden Besucher der landes-
herrlichen Behorden die Trennung spiirbar, denn bis
1914 war der Bezirk durch einen Spreearm inselartig
vom Stadtgebiet geschieden.

Der Drang, sich auszudehnen - die Oberamts-
kanzlei auf dem Liibbener Stadtgebiet

Auf dem Freigrundstiick des landesherrlichen Ober-
amtskanzlers, das auf dem Liibbener Stadtgebiet
unmittelbar an der Stadtmauer lag, verstetigte sich
spitestens im 17. Jahrhundert die Oberamtskanzlei.
Dieses Gelinde wurde auch von der OAR als Nach-
folgebehérde des Oberamts (der alten Landvogtei)
weiter genutzt. Hier liegt der Grundstein fir den
Standort des heutigen Amtsgerichtsgebdudes gegen-
tiber dem ehemaligen Stinde- oder Landhaus. Der
Oberamtsprisident als Nachfolger des Landvogts
hingegen nahm im Schloss Quartier. 1676 wurde
fiir die OAR-Kanzlei ein Neubau errichtet (Abb. 47),
der im 19. Jahrhundert als Gerichtsgefingnis mit der
Dienstwohnungdes ersten Gefangenenwirters diente.

249 Siehe hierzu Buracu/HARDT 1998. Die Arbeit ist unver-
offentlicht; Exemplare befinden sich im Brandenburgischen
Landesamt fiir Denkmalpflege und Archiologischen Landes-
museum sowie im Stadt- und Regionalmuseum im Schloss zu
Liibben. Ferner NEUMANN 1857, S. 36fF., 43ff.; NEITMANN/
SCHRODER/ WEIRAUCH 2006, S. 45.

~ . . . . 0C
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47 Die 1676 neu erbaute Kanzlei der OAR, im 19. Jahrhundert als Gerichtsgefangnis ge- 48 Das Wappen des Herzogs Christian I. von
nutzt, mit dem Wappen Herzog Christian I. von Sachsen-Merseburg iiber dem Portal; BLHA, Sachsen-Merseburg, ehemals iiber dem Portal der
Rep. 3B, K 448/3C ehemaligen OAR, heuteim Stadt- und Regionalmuseum

im Schloss zu Liibben; Foto: Ellen Franke, 2009
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49  Die Schlossinsel mit der dreifltigligen Schlossanlage und dem Schlossturm im Zentrum, deren Nutzungen 1844; BLHA, Rep. 3B, Nr. 447C

Das sichsisch-merseburgische Wappen am Portal Diebaulichen Gegebenheitenim 19.Jahrhundert*°

des alten Gefingnisses kiindete bis zum Abriss des

durch den Zweiten Weltkrieg zerstorten Gebiudes Die ortliche Trennung der Liibbener Justiz- und

vom sichsisch-wettinischen Erbe und dem Sitz der Verwaltungsbehérden, spiter der Gerichte, hiele bis

obersten Justiz- und Verwaltungsbehérde auf diesem 1929 an. Es existierte das Geschiftsgebdude I auf der

Gelinde. (Abb. 48) Schlossinsel (Abb. 46) und das Geschiftsgebdude 11
100
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50 Die Gebdude der OAR und
der Landeshauptmannschaft —
die topographische Situation

des heutigen Gerichtsstandortes
im 17. und 18. Jahrhundert auf

=

einer Karte von 1827; StadtA ey -
Liibben, Rep. 8 Liibben, 112 C, | Ll IT )1 ]
Nr. 14 -

stidlich der Stadtmauer, der Vorgingerbau des heutigen

Amesgerichts. Das Geschiftsgebiude I — zunichst
Land- und Stadtgericht, ab 1879 Amtsgericht — nahm
den 6stlichen, 1930 abgerissenen Fliigel des Schlosses
in Anspruch. In diesem teilweise aus Fachwerk be-
stechenden Gebdude lagen die Hauptgeschiftsriume;
zudem beherbergte es unter anderem die Dienst-
wohnung des Schlossverwalters und die Zimmer des
Zivilprozessrichters. (Abb. 49)

Im Geschiftsgebiude IT (Abb. 52) waren lediglich
im Erdgeschoss richterliche Geschiftsriume unter-
gebracht. Im oberen Stockwerk wohnte der Aufsichts-
richter. Neben dem Richterarbeitszimmer waren hier
unteranderem die Gerichtsschreiberei 2 fiir Strafsachen
(Inquisitoriat) sowie ein Teil der Vormundschafts- und
Nachlasssachen beherbergt.

Die Unterbringung der Geschiftssachen in zwei
raumlich etwa 100 Meter voneinander getrennten Ge-
biuden (Abb. 51) wurde als unzutriglich empfunden.
Das Publikum wusste oftmals nicht, wohin es sich

wenden sollte und die Akten mussten von einem Kom-
plex zum anderen getragen werden. Zudem waren die

Gebiude baulich in einem schlechten Zustand, ins-
besondere der Schlossfliigel war feucht und kalt. Auch

entsprach erden geltenden Brandschutzbestimmungen

nur bedingt.

Um die baulichen Mingel abzustellen, erwog man
1889 beide Bereiche zu vereinen, wobei auch an ein
Neubau gedacht worden war. Angesichts der zu er-
wartenden hohen Kosten (mehr als 70 000 Mark) ver-
warf man diesen Plan sofort wieder. Insbesondere das
Justizministerium in Berlin zeigte an einem Neubau
keinerlei Interesse. Ebensowenig war man daran in-
teressiert, auf dem Gelinde des Geschiftshauses II
bauliche Erweiterungen vorzunchmen oder gar das
Schlossgelindezu erwerben, um eszum Justizzentrum
auszubauen. So blieb trotz unentwegter Hinweise auf

die Missstinde alles beim Alten — bis 1929.

250 GStA PK, I. HA, Rep. 84a, Nr. 41807.
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51 Stadtplanvon Liibben mitden beiden getrennten Gerichtsstandorten, das Inquisitoriat (Nr. 11) auf dem Stadtgelande und das Hauptgeschéftsgebaude
(Nr. 24) auf der Schlossinsel, 1875; StadtA Liibben, Rep. 8 Liibben, 11 2 C Nr. 9a

52 Das Geschéftsgebaude I
an der Stadtmauer — der Vor-
gangerbau des heutigen Amts-
gerichts; StadtA Libben, Rep.
8 Liibben, Fotosammlung

102 Die riumlichen Verhiltnisse — das Gebiiude



53  Das Geschaftsgebdude Il an der GerichtsstraBe mit dem Botenhaus
im Vordergrund und dem Amtsgericht zurlickgesetzt im Hintergrund, vor
1929; StadtA Liibben, Rep. 8 Liibben, Fotosammlung

54 Der Eingang zum Geschéftsgebaude Il an der GerichtsstraBe, vor
1929; StadtA Libben, Rep. 8 Libben, Fotosammlung

Haltlose Zustiande — der Neubau des Amtsgerichts 1929%'

Not am Manne

In den 1920er Jahren war angesichts des baufilligen
Zustands beider Gerichtskomplexe ein Neubau un-
umginglich geworden. Der 8stliche Schlossfliigel
(Geschiftshaus I) war so baufillig geworden, dass
auch umfassende Instandsetzungsarbeiten ihn
nicht mehr in einen brauchbaren Zustand hitten
versetzen konnen. Innen- und Auflenwinde wiesen
an vielen Stellen durchgehende, bedenklich breite
Risse auf und die Treppe geniigte den Brandschutz-
bestimmungen nicht mehr. Infolge der feuchten
Winde sowie der undichten Fenster und Tiiren
herrschte ein gesundheitsschidigendes Raumklima,
das vom begutachtenden Kreisarzt als ursichlich
fiir den hohen Krankenstand der Liibbener Justiz-
beamten gewertet wurde. Auch musste aufgrund
der sich losenden Decke im Sitzungssaal jederzeit

Haltlose Zustinde — der Neuwbau des Amisgerichts 1929

mit einer vollstindigen oder zumindest teilweisen
baupolizeilichen Sperrung gerechnet werden. Ahn-
lich war das Geschiftsgebiude II auf dem justizfis-
kalischen Gelinde an der Gerichtsstrafe beschaffen,
in dessen Obergeschoss die Dienstwohnung des
aufsichtfiihrenden Amisrichters (Direktors) unter-
gebracht war. (Abb. 52-54) Das Gefingnisgebiude
auf dem Hof wies bauliche Mingel auf, die so stark
waren, dass es aus diesem Grund in fast jedem Jahr
zu Ausbriichen gekommen sein soll. Inwiefern die
in den Akten geschilderten Missstinde in Ginze der
Wahrheitentsprachen, mag dahingestelltbleiben. Ein
Neubau war die einzige Losung.

251 GStA PK, I. HA, Rep. 84a, Nr. 41807; diese Akte enthilt
interessante Informationenzu den Bauplanungen und Kosten-
diskussionen.
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Betrifft: Neubau der Justizgebiude

Chne Auftrag.

e

Berfin W 57, den 11. Noveamber .. 192 6.
ElBholsitrape 32.
Fernrui: Rollendorf 11671171, Kuefiirft 7916 u. 7018.

B ——————— e = —

PrJustiz-Min.

+ {5-NOV-1926 +

in Libben.

6 Anlagen,
1 Mappe mit 14 Stilcken.

.Sine Besichtigung der Justizgebiude in Libben
am 27. Mai 1925 fihrte zu folgendea Feststellungen:

Das nicht unterkellerte, aus Brdgeschoss uad
einem Stockwerk bestehende Geschiiftsgebdude I ist fg
gehr schlechten baulichen Zustande. Die Rdnde im cberen
Teil bestehen durchweg aus dinnem Fachwerk. Das ganze
Gebiude macht einen bauf#lligen Eindruck. An verschiede=
nen Stellen zeigen sich durchgehende Risse, an mehreren
Stellen ist der Deckenputz heruntergestiirzt und auch
im Erdgeschoss haben sich Uber den Fenstern grissere Teile
des Mauerwerks geldst. Diese letztgenannten Schiden
sind jetzt zwar beseitigt; sie lassen aber erkennen,
dass das Mauerwerk und der Mortel keine Pestigkeit
mehr besitzen, und lagsen die Gefahr der Losldsung und
des Herabstiirzens weiterer Teile des Mauerwerks und
des Verputzes besorgen. Balken und Dielen sind in groSem

Umfange wurmstichig und vermorscht. Die mit sehr schwachen

Holz=
rrn Preussischen Justizminister
lu_Berlin W.8 LA
"ilhelmstrasse 65. i Wy | ,I‘M.{/ ;
[ ~ Q, (0 0,2/ ' (9 7 6t4
B V-{.-.‘n., __.&ﬂh i “I'B'h'__!f.—‘———--

99Y

S
Ein Neubau erscheint dringead erforderlich und
——
seine Errichtung duldet im Hinblick auf den jetzigen
v8llig unhaltbaren Zustand keinen Aufgchub.

Das gilt auch flr das Gef#ingnis, das seiner 4nlage
und seinem Zustande nach fir seine Zwecke ungeeignet
ist, insbesondere aber infolge des stellenweise
di&nnen, milrben und undichten Mauerwerks nicht die geringste
Sickerheit gegen Rusbruch bietet.

Diese Feststellungen haben mir Veranlassung gegeben,
eine genauere Untersuchung der Baulichkeiten durch
die Baubehtrde und eine gutachtliche Xusserung des
Kreisarztes herbeizufiihren. Die gutachtliche Kusserung
des Hochbauamts Cottbus vom 19. Juni 1925 liegt in
Abschrift bei (Anl. 1). Das Gutachten des Kreisarztes
ist in Verlust geraten und war trotz angestelltem Er=
mittlungen nicht wieder aufzufinden. Sein Jnhalt ergibt
sich im wesentlichen aus der Anlage 4 zu I Ziff. 2.

Auf diese Anlagen darf ich Bezug nehmen.

Danach dirfte ein Neubau der Justizgebdude uicht
mehr umgangen und nicht mehr hinausgeschoben werden
ktnnen.

Verschiedene von der Stadtgemeinde und Privaten
angebotene Bauplétze erwiesen sich als ungeeignet,teils
wegen schlechten Baugrundes, teils wegen unzureichender
Raumausdehnung, teils wegen ihrer Lage ausserhalb der
Stadtgrenzen. (vgl. Anl.4 zu III).

Danach kommt uls geeigneter Bauplatz nur das

e
Jjustizfiskalische Gelinde in Frage, auf dem jetzt das

Ge=

55 Beschreibung der baulichen Méngel der alten Gerichtskomplexe in einem Gutachten fiir das preuBische Justizministerium; GStA PK, I. HA, Rep. 84a,

Nr. 41807, BI. 223 und 224

Abhilfe

So begannen im Jahr 1925 die Planungen fiir einen
Neubau. (Abb. 55) Dader dafiirzunichstvorgesehene
Baugrund an der Gerichtsstrafle mangelhaft und zu
klein, die Baukostenzudem als sehr hoch eingeschitzt
wurden, erwog das preuflische Finanzministerium

kurzzeitig einen anderen Standort fiir die Unter-
bringung der Amtsgerichtsriume. Die mit dem ge-

planten Abzug des Ausbildungs-Bataillons Nr. 8 frei
werdende Kaserne am Rande der Stadt wurde dafiir

104

in Aussichtgenommen. Dagegen wehrten sich jedoch
Liibbener Biirger, insbesondere Gewerbetreibende in
der Altstadt. Sie dringten den Magistrat, mit den
Verantwortlichen (Landgerichtsprisident in Cott-
bus, preuflisches Finanzministerium in Berlin und
Regierungsprisidium in Frankfurt an der Oder)
eine einvernehmliche Lésung fiir den Verbleib am
traditionellen Standort gegeniiber dem Stindehaus
herbeizufithren. Die Initiative war erfolgreich, so
dass 1929 der Neubau des Amtsgerichtsgebdudes
eingeweiht werden konnte. Das Gebiude diente im

Die riumlichen Verbiltnisse — das Gebiude
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57 Das neue Amtsgerichtsgebdude vorn mit dem Gebdude der ehemaligen Oberamtsregierung von 1676 auf dem Hof, Ansicht um 1939; www.
libbener-ansichten.de

Laufe des turbulenten 20. Jahrhunderts durchgehend
als Gericht und auch als Dienstwohnung fiir den
Direktor (im Ostfliigel gelegen). Der Justizwacht-
meister wohnte im Obergeschoss des Katasterfliigels.

(Abb. 56)

Schaden infolge des Zweiten Weltkriegs?>?

Infolge der Kampfhandlungen am Ende des Zweiten
Weltkriegs wurde das Gebiude durch Artillerie-
beschuss stark beschidigt. Das Dach war defekt und
simtliche Fenster waren zersprungen, so dass die im
Herbst einsetzenden Regenschauer den gesamten Bau
noch stirker in Mitleidenschaft zu ziehen drohten. Im
Mauerwerk befanden sich zahlreiche groffe Locher,
zum Teil waren Mauerdurchbriiche zu verzeichnen
und in vielen Riumen fehlten abschlief(bare Tiiren.
Der durch einen Granattreffer beschidigte Schorn-
stein verhinderte im Winter 1945/46 die Benutzung
der Zentralheizung.
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Wihrend der Reparaturarbeiten, die 1947 weitest-
gehend abgeschlossen waren, nahmen im September
1945 zunichst die Angestellten des Amtsgerichts, ab
1952 des DDR-Kreisgerichts die Geschifte wahr.
Lange Jahre lebte die seit September 1963 bis in die
Wendezeit als Gerichtsdirektorin titige Erna Stattaus
zusammen mit ihrem Ehemann Siegfried Stattaus,
dem Vorsitzenden des Rates des Kreises Liibben, in
der Richterdienstwohnung.

Restaurierung und Erweiterung 1997-2001%

Mit der Ubernahme der ehemaligen Kreisgerichte
Calau (in Liibbenau) und Luckau im Jahr 1992/93

wurde sehr schnell deutlich, dass die Riumlichkeiten

252 Zum Folgenden insbesondere BLHA, Rep. 212 Ministerium
der Justiz, Nr. 549.

253 Ich danke den Mitarbeitern des Amtsgerichts fiir die
Informationen.

Die riumlichen Verhiltnisse — das Gebiiude



Versicherungsanstalt des Landes Brandenburg -

Gebiude-Wertermittlung zur Feststellung des Grundbeitrages

Im Lageplan sind einzuzeichnen unter Angabe der

Lageplan

Nummer alle Gebiude des Grandstiicks, die Nachbargebiude und die Eat-
fernung voneinander. Vorschriftsma8ige Brandmauem sind als pellinien === zu zeichnen. Ein Lageplan ist nur dann zu
fertigen, wenn ein solcher nicht vorhanden ist oder eindigrhanddger nicht erganzt werden kann.
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58 Lageplan mit den baulichen Gegebenheiten des

Haltlose Zustiinde — der Neubau des Amisgerichts 1929
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59 Lageplan des heutigen Amtsgerichts mit dem »Altbau« von 1929 und dem modernen Erweiterungsbau von 1998; igf mbH

— Ingenieurgesellschaft

flir Wasser- und Abfallwirtschaft, Umwelttechnik und Infrastruktur Frankfurt (Oder) mbH

des 1929 erbauten Gebiudes dem vergroflerten Auf
gabenbereich nicht mehr geniigen wiirden. So be-
gannen um 1994 die ersten Planungen fiir einen Er-
weiterungsbau an der westlichen Seite des Gerichts-
gebdudes. Am 7. April 1997 erfolgte der erste Spaten-
stich. Im Sommer 1998 war der Neubau fertiggestellt.
In einer zweiten Bauphase wurde das 1929 errichtete
Gebidude denkmalgerecht saniert, das nunmehr als
»Altbau« im neuen Glanz erstrahlt. So konnte am
1. November 2001 der modernisierte und erweiterte
Gerichtsbau der Offentlichkeit und den Mitarbeitern

108

im Beisein des brandenburgischen Justizministers,
des Landrats des Kreises Dahme-Spreewald und des
Liibbener Biirgermeisters feierlich iibergeben werden.
Bei einem Bauvolumen von acht Millionen Mark ent-
standen 2400 Quadratmeter Hauptnutzfliche. Der
zeitgemifle Erweiterungsbau —teilweise auf den Grund-
mauern der vormaligen Oberamtskanzlei — unter-
streicht die Bedeutung des Gelidndes fiir den alther-
gebrachten Gerichtsstandortin Litbben und kniipftin
traditionsbewusster Weise an dessen frithneuzeitliche
Urspriinge an. (Abb. 58, 59)

Die riumlichen Verhbiltnisse — das Gebiude




Spiegel der gesellschaftlichen Verhaltnisse -

Konflikte aus vier Jahrhunderten

Ungebiihrliches Liebesverhalten -

Bruch des Eheversprechens im 17. Jahrhundert und das Liibbener Konsistorium

Drum prife, wer sich ewig bindet...2>*

Am 16. April 1668 war dem Biirger und Handelsmann
Paul Stieraus Guben der Geduldsfaden gerissen. Seine
Tochter Elisabeth hatte sich mit Samuel Harrer, Biirger
und Tuchmacher ebenda, 6ffentlich verlobt, und das
Paar beabsichtigte zu heiraten. Als jedoch bekannt
wurde, dass der erwihlte Briutigam anderweitig ver-
mihltwar, dariiber hinaus mit einer anderen Frau ein
uneheliches Kind hatte und wohl auch noch mit einer
weiteren leichtfertigen Frau verkehrte, wandte sich der
Vater Paul Stier mit der Bitte um Rechtsauskunft an
den Leipziger Schoffenstuhl: [...] allein es hat dieser
bosewichtder Harrsich mitseines Vatern Spinnermdgten
nicht ebrlichen gehalten [...] Herrn Balzar Eisens seel.
Tochter [seil von ibm geschwanger [...] hernach ist eines
Schiffmanf® Bambag[¢ Tochter [...] von einen Priester
[mit ithm] copuliret [vermahlt] undt getrauet worden
[...] ia es will wohl [...] noch eine Hure sein [, die mit
dem] Bésewicht, Schelm [und] Gottlosen Menschen
verkehrt. Mit diesem Verhalten hatte Samuel Harrer
das gegebene Eheversprechen gebrochen, Unzucht
begangen und die Jungfer Elisabeth in ihrer Ehre
verletzt. (Abb. 60)

Die Ehre war in der Frithen Neuzeit das héchste
Gut. Im Verstindnis der Zeitstellte eine Ehrverletzung
eine schlimmere Siinde dar als der Diebstahl, weil ein
guter Ruf mehr galt als viele Reichtiimer. Elisabeth
sei — wie es der Vater ausdriickte — auff den affenstuel
gesezerworden. Inwiefern die Schilderungen des Vaters
der Realitit entsprachen, lisst sich heute kaum noch
nachvollzichen. Aufjeden Fall musste er tdtig werden,
um die Ehre seiner Tochter zu retten. Deshalb wollte
der Vater von den Leipziger Juristen erfahren, ob er
von Samuel Harrer Schadensersatz verlangen kénne
und ob er das vom Konsistorium geforderte Geld zu
bezahlen hitte.

Das Liibbener Konsistorium als Obrigkeit fiir
geistliche Angelegenheiten

Das Konsistorium war als geistliche Behorde auch fiir

Familiensachen im weitesten Sinne zustdndig. Es beauf-

sichtigte zudem alles, was mit den sittlichen Verhilt-

nissen und der Lehre Gottes zusammenhing, wiez. B.:

* Regulierung von Verlobnisverfehlungen und
Ehesachen, sehr selten Scheidungen,

¢ Uberwachung und ordnungsgemifle Bestellung
der Aufgebote (Proklamationen),

e Bestrafung unchelicher Geburten,

* Beaufsichtigung dessen, was die Lehre des gott-
lichen Wortes, den Gebrauch der Sakramente und
der Kirchenzeremonien anbelangte, Bereicherung
und Entwicklung der Lehre Gottes,

* Bestellung der Kirchendienste und Wahrnehmung
derPatronatsrechte, diedem Landesherrn zustanden,

* Oberinspektion iiber die Liibbener Schule und
andere Niederlausitzer Schulen,

* Inspektion der Hospitiler und der Stipendiaten,
Hoheit iiber die Spenden und die Stiftungen,

* Ausschreibung und Durchfithrung (Direction) der
Visitationen und Synoden,

* Fiihrung der Kirchenbiicher, Erstellung der Trau-
ungs-, Geburts- und Sterbeurkunden.

Bis zur Reformation lag die geistliche Gerichtsbarkeit,

die neben der weltlichen existierte, in den Hinden der

Bischofe und wurde letztendlich von den Offizialen

als deren Vertretern wahrgenommen. Seit 1370 saf3

der niederlausitzische Offizial in Liibben.

Mit der Reformation nahm im 16. Jahrhundert
in der Niederlausitz ein stindisch bediensteter, lu-
therischer Ofhzial die geistliche Gerichtsbarkeit und
Verwaltung wahr, dessen Kompetenzen 1667 auf

254 Zu diesem Fall des Paul Stier contra Samuel Harrer siehe
BLHA, Rep. 17D Landgericht der Niederlausitz, Nr. 160.
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60 Bitte um Rechtsauskunft des Gubener Handelsmanns Paul Stier an den Leipziger Schéffenstuhl vom 16. April 1668; BLHA, Rep. 17D Landgericht
der Niederlausitz, Nr. 160

das von Herzog Christian I. von Sachsen-Merseburg
neu organisierte Konsistorium tibergingen. (Abb. 61)
Letzteres nahm 1668 seine Arbeit auf.”® Im gleichen
Atemzug, in dem der Herzog die OAR in gemein-
samer Gesetzesinitiative mit den Stinden ins Leben
gerufen hatte, installierte er auch das Konsistorium.
Um das ihm von Gott anvertraute Land sowie dessen
Einwohner in gutem Frieden und Ruhe regieren zu
konnen und der wahren, reinen und unverfilschren
Religion Genlige zu leisten, sei er mit den Stinden
Ubereingekommen, die eingeschlichenen Mingel und
Missbriuche in geistl. Sachen zu beseitigen. Damit
wurden beide Sdulen einer guten Regierung (Justiz
und Religion) in dem 1666—68 geschniirten Reform-
paket neu geordnet, um —so die Intention — eflizienter
arbeiten zu kénnen. Das Niederlausitzer Konsistorium
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war gleichermaflen wie die OAR organisiert. Im Mirz

1668 erhielt es — dhnlich wie die OAR zwei Jahre zu-
vor — eine Instruktion,?® in der der Aufbau, die Zu-
standigkeiten und die Arbeitsweise des Gremiums ge-
regeltwurden. Ferner normierte sie die Durchfiihrung

der Kirchendienste, die Inspektionen der Schulen, die

Durchfithrung der Visitationen und Synoden, die Dis-
pensationen in Ehesachen, die Amtsenthebungen samt

der Suspensionen sowie die Investituren.

Punke 1 der Konsistorialordnung regelte die Zu-
sammensetzung des Gremiums und bestimmce, dass
fiinf Personen dazugehoren sollten. Die Kollegial-
behorde bestand aus einem Direktor und vier As-
sessoren, wobei letztere sich aus zwei weltlichen Kon-
sistorialriten und zwei geistlichen Riten formierten.
Die geistliche Bank wurde vom bisherigen Offizial

110 Spiegel der gesellschaftlichen Verhiiltnisse — Konflikte aus vier Jahrhunderten
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61 Urkunde fiir das 1667 durch Herzog Christian |. neu organisierte Konsistorium; BLHA, Rep. 23C,
Niederlausitzische Stande, U83

als nunmehrigen Superintendenten und von einem
weiteren qualifizierten Geistlichen besetzt. Die beiden
weltlichen Assessoren waren von Anfang an personell
eng mit der OAR verkniipft, da aus den Reihen der
OAR-Rite per Mehrheitsbeschluss die Konsistorialrite
gewihlt wurden. (Abb. 62) Ferner sollte der Land-
gerichtsprotonotar als Konsistorialdiener dem Kon-
sistorium zur Verfiigung stehen.

Die erste Besetzung des Konsistoriums bildeten
der dem Ritterstand angehdrende OAR-Rat Otto
Hieronymusvon Stutterheim auf Ogrosen als Direktor,

255 Siehe hierzu den kurzen Uberblick in NEITMANN/SCHRODER/
WEIRAUCH 2006, S. 187f. sowie LEHMANN 1963, S. 265f.

256 Konsistorialinstruktion vom 7.3.1668, BLHA, Rep. 23C
Niederlausitzische Stinde, Nr. 1180.
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62 Bis zur Aufldsung des Konsistoriums 1816 hielt sich die Tradition,
aus den Reihen der Oberamtsrate offene Konsistorialstellen wiederzube-
setzen; hier ein Beispiel von 1773; BLHA, Rep. 23C, Niederlausitzische
Stande, Nr. 1178, Bl. 269

der Landsyndikus Joachim Friedrich von Schlieben
auf Golzig (T 1697)*7 sowie der gelehrte Jurist Andreas
Jahn als weltliche Konsistorialrite. Der bisherige Of-
fizial Magister Johann Georg Huttenus und Magister
Jacob Redslob (Pastor zu Luckau) fungierten als geist-
liche Rite. Dariiber hinaus wurde der Landesbestallte
Christoph Débler noch zum Rat ernannt.”® Das Kon-
sistorium spiegelt damitauch personell die »Mischform
staatlich-kirchlicher Gerichtsbarkeit im Rahmen der
lutherischen Konsistorialverfassung«®® wider.
Beivorhandenen Vakanzen galten folgende mitden
Stinden ausgehandelte Wahlmodalititen zur Nach-
besetzung: Der Direktor waraus dem Kreis deradligen
OAR-Rite zu wihlen, einer der weltlichen Kon-

112

sistorialrite musste von der Gelehrtenbank der OAR
nominiert werden, der zweite weltliche Konsistorialrat
—ein Adliger—konntevon den Stinden frei bestimmt
werden, ebenso wie einer der beiden geistlichen Rite.
Der zweite geistliche Assessor war derjenige, der
die Position des ehemaligen Offizials fortfiihrte. Er
sollte weiterhin nach dem bislang gebriuchlichen
Wahlmodus fiir die Besetzung des Offzialats be-
stimmt werden. Da nach altem Herkommen die
Stinde den Offizial bestimmten, besetzten sie auch
diese Ratsstelle. Damit lag die Stellenbesetzung fiir
das Konsistorium ausschliefflich in den Hinden
der niederlausitzischen Stinde. Dem Landesherrn
blieben das Bestitigungsrecht und die Ausfertigung
der Bestallungsurkunden. Ansonsten hatten sich die
niederlausitzischen Stinde auch beim Konsistorium
— ebenso wie bei der OAR — das Recht bewahrt, die
oberste geistliche Behérde personell zu dominieren
und damit simtliche geistliche Angelegenheiten in
ihrem Sinn entscheiden zu lassen.

Nachdem die stindisch bestellten Rite ihren Amts-
eid normentsprechend abgelegt hatten, sollten sie ihre
Titigkeit im Namen Gottes antreten und dieselbe der
Konsistorialinstruktion gemif$ verrichten. Zunichst
sollten die Konsistorialrite alle vier Wochen mittwochs
zu ihren Sitzungen zusammentreten, wobei ihnen im
Liibbener Schloss eine Konsistorialstube zugewiesen
worden war. Da sie aber auflerhalb Liibbens wohnten,
war es ihnen durchaus gestattet, Terminen fern-
zubleiben. Doch wurden sieermahnt, dieses Zugestind-
nis nichtungebiihrlich auszunutzen und insbesondere
bei wichtigen Entscheidungen zugegen zu sein.

Die Sitzungstage sollten morgens um 8 Uhr be-
ginnen und nachmittags um 2 Uhr fortgefithrtwerden.
Alle einkommenden Klagen und Berichte waren mit
dem nétigen Fleifs zu verhandeln, um am Ende eine
Resolution verfassen zu kénnen. Wie in frithneu-
zeitlichen Regierungs- und Gerichtsgremien {iblich,
hatten die Assessoren in den Verhandlungen reihum
ihre Voten abzugeben, so dass am Ende per Mehrheits-
beschluss tiber den jeweiligen Sachverhaltentschieden
werden konnte, wobei der Direktor das letzte Wort be-
saf$. In wichtigen Angelegenheiten musste der Landes-
herr einbezogen werden. War einer der Rite befangen,
so musste sich selbiger unaufgefordert und freiwillig
der Sache enthalten. Geschenke waren abzulehnen.

Spiegel der gesellschaftlichen Verhiltnisse — Konflikte aus vier Jahrhunderten
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63 Lilbben als Sitz des Niederlausitzer Konsistoriums — die Stadtsilhouette im 18. Jahrhundert; Stadt- und Regionalmuseum im Schloss zu Liibben

Als Gesetzesgrundlage galt die Kirchenordnung
Kurfiirsts August von Sachsen (1526-1586) von
1580,%° subsidiir waren die kanonischen Rechte und
sichsischen Gewohnheiten anzuwenden, damit die
landesherrlich wahrgenommene oberste Kirchenge-
walt gebiihrend in Acht genommen werde. Dariiber
hinaus hatten sich die Rite an der allgemeinen Kir-
chen- und Eheordnung®' sowie an dem Synodal-
Generaldekret,?? die beide unter Kurfiirst Johann
Georg 1. von Sachsen im Jahr 1624 erlassen worden
waren, zu orientieren.

Die Konsistorialbescheide und -befehle wurden im
Namen des regierenden Herzogs ausgestellt und mit
dem Konsistorialsiegel besiegelt. Dem Protonotar sowie
dem Schreiber warbeiangedrohter Entlassung verboten,
ohne Zustimmung der Assessoren oder des Direktors
Informationenan die Offentlichkeitzu geben, Schriften
zuverfassen oder Abschriften anzufertigen. Die Gerichts-
gebiihren sollten von diesem Personenkreis ordnungs-
gemif$ berechnet werden; auch sollten arme Personen
gebiihrenbefreitsein. Schriftstiicke mussten den Leuten
und Boten ohne Verzug ausgehindigt werden. Dariiber
und tiber alle eingehenden Angelegenheiten sowie tiber
die gefassten Resolutionen waren Protokollbiicher zu
fithren, die mit Indices zu versehen waren, um sich

schnell einen Uberblick vom Bearbeitungsstand der
einzelnen Sachverhalte verschaffenzukénnen. Sosollten
beispielweise die dem Konsistorium zufallenden Mahl-
schiitze (einander tiberreichte Geschenke der Verlobten)
derjenigen, die von den Verlobnissen zuriickeraten, ord-
nungsgemifs verzeichnet werden.*®

Damit zuriick zur Jungfrau Elisabeth Stier im
Streit gegen Samuel Harrer

In einer dieser Konsistorialsitzungen lief§ das Gremium
also den Befehl verfassen, von Elisabeth Stier und
deren Vater den von Samuel Harrer gegebenen Mahl-

257 HouwaLD 1984, S. 232.

258 ZurBeteiligungderdreiletztgenannten Personen (Huttenus’,
Redslobs und Déblers) an der Visitation im Kreis Luckau in
den 1650er Jahren LEHMANN 1965, S. 62.

259 ScHILLING 1986, S. 171.

260 Abgedrucktin: LiNIG 17244, Sp. 475-716 (= SEHLING 1902,
S. 359-457; Ausziige in: SCHAFFRATH 1842, S. 130-152).

261 Sichsische Eheordnung von 1624, LUNIG 17244, Sp. 1019—
1026 (Ausziige in: SCHAFFRATH 1842, S. 272-273).

262 Synodalisches General-Dekret von 1624, LUNIG 17244,
Sp. 785-798.

263 Punkt 6 der Konsistorialordnung von BLHA, Rep. 23C
Niederlausitzische Stinde, Nr. 1180.

Ungebiibrliches Liebesverhalten — Bruch des Eheversprechens im 17. Jahrhundert und das Liibbener Konsistorium 113



schatz im Wert eines Goldstiicks und eines Dukaten
einzufordern, weil das Verlobnis gelost worden war.
Als Mahlschitze bezeichnete man in der Frithen Neu-
zeit Geschenke, die zum Zwecke des Ehegelobnisses
zwischen den Verlobten ausgetauscht wurden.*** Sie
galten als Zeichen gegenseitiger Wertschitzung und
Pfand dafiir, dass die Ehe zustande kommen sollte.
Der Mahlschatz konnte aus einem zu zahlenden
Treue- oder auch Pfandgeld des Mannes an seine Aus-
erwihlte bestehen, wie es Samuel Harrer seiner Braut
iiberreicht hatte, aber auch aus Gaben materieller Art.
Im Gegenzug hatte Elisabeth ihrem Briutigam einen
Kranz und ein Tiichlein verehrt. Mit der Annahme
des Pfandes gab sie ihr Einverstindnis zur Ehe, so dass
das Versprechen beiderseits besiegelt worden war. Der
Gabentausch symbolisierte das eingegangene Biindnis
sowohl nach auflen alsauch nach innen. Die Geschenke
besaflen Beweiskraft gegeniiber Dritten, galten aber
auch als Zeichen der versprochenen Treue sowie des
gewonnenen Vertrauens gegeniiber dem auserwihlten
Partner. Sie sind vergleichbar mit den noch heute iib-
lichen Verlobungsringen, die bereits die alten Rémer
kannten.?® Aus Anlass des Verlobnisses hatte der
Brautvater Paul Stier ein Convivium, ein Gastmahl,>%°
ausgerichtet, in das er 18 Reichstaler investiert hatte.

Ob die Forderung des Konsistoriums, den Mahl-
schatz von Elisabeth zu verlangen, zulissig sei, wollte
der Vater Elisabeths von den Leipziger Juristen wissen.
Ebenso lief§ er anfragen, ob er die aufgewendete Un-
kosten bey gehaltenen Verlobnif§ undt sonsten mebr, die
[... sich insgesamt] zum allerwenigsten auf dreissig
Rehllr: [Reichstaler] undt des schimpfs [der Schande]
halber [auf] zweibundert Rthllr: beliefen, von Samuel
Harrer verlangen kénne.

Ehe und Eheversprechen im Spiegel der
friihneuzeitlichen Gesellschaft?®’

Die gesellschaftliche Verankerung der Ehe als von
Gottim Paradies gestiftete Lebensgemeinschaft hatte
sich im Zuge der Reformation gewandelt. Im Mittel-
alter griindete sich eine Ehe — unter Berticksichtigung
standesbezogener, soziookonomischer und familidrer
Hindernisse — grundsitzlich auf dem freien Konsens
von Mann und Frau. Zugleich war sie ein unauflos-
bares Sakrament, wenngleich sie sich als »kleinste po-

litische Einheit« sukzessive verweltlichte.?*® Die Ehe
bedurfte zu ihrer Rechtmifigkeit keiner elterlichen
Zustimmung; auch eine zusitzliche obrigkeitliche
Legitimation war nicht vonnoten. Auf diese Weise
etlangten form- und zeugenlos geschlossene Ehen,
sogenannte klandestine Verbindungen oder auch
Winkelehen genannt, durchaus Giiltigkeit. Obwohl
heimlich geschlossene Lebensgemeinschaften im kano-
nischen Recht missbilligt wurden und strafbar waren,
sodndertediesan deren Rechtmifigkeitgrundsiezlich
nichts. Lediglich im Konflikefall konnten aus derart
geschlossenen Ehen erhebliche Beweisschwierigkeiten
resultieren, sobald ein Partner deren Entstehung leug-
nete. Auf dem Konzil von Trient 16ste die katholische
Kirche in der Mitte des 16. Jahrhunderts das Problem,
indem sie die Rechtmifigkeit einer Ehe an eine 6ffent-
lich vor einem Priester und der Gemeinde abgegebenen
Willenserklirung kniipfte.

Martin Luther hingegen sah die Ehe als rein welt-
liche Angelegenheit an.?*” Geblieben war jedoch die
Einschitzung, die Ehe sei ein auf die Zeugung von
Kindern ausgerichtetes,?””
vor Gott geschlossen wurde und nur durch den Tod
erlésche. Aber man entzog der Ehe den Sakraments-
status. Zugleich sollte dieses gesellschaftlich und sozio-

ewiges Biindnis, welches

okonomisch auflerordentlich wichtige Institut stirker
alsbislang hoheitlich gesteuert und kontrolliert werden.
Damiterhoben die Reformer die weithin geiibte Praxis,
dass weltliche Obrigkeiten Ehen, Sitten und alle damit
zusammenhingenden gesellschaftlichen Phinomene
tiberwachten, zu geltendem Recht. Zugleich erhielt
der landesherrliche Einfluss in den protestantischen
Territorien aufgrund der Abschaffung des pépstlich-
katholischen Bischofsamtes eine neue Dimension. Der
reformierte Landesherr galt nunmehrals oberster Epis-
copus und vereinte somit das weltliche und das geist-
liche Schwert in seinem Territorium in einer Hand.?”!
Sowohlin denlandesherrlich erlassenen Kirchen-als
auch in den neu geschaffenen Konsistorialordnungen
wurden fortan die cherechtlichen und liturgischen
Grundsitze normiert. In der niederlausitzischen Kon-
sistorialinstruktion finden sich bspw. in Punkt 12 Be-
stimmungen zur Dispensation in Ebesachen,”* die die
Verwandschaftsgrade, die einzuhaltende Trauerzeit bei
beabsichtigter Neuverheiratung sowie das Heiratsver-
botwihrend der Advents- und Fastenzeit betreffen. Im

114 Spiegel der gesellschaftlichen Verhiltnisse — Konflikte aus vier Jahrhunderten



Ubrigen wird auf die sichsischen Kirchen- und Ehe-
ordnungen verwiesen.””? Parallel dazu beanspruchte
die weltliche Obrigkeit ein ordnungstiftendes Mit-
spracherecht, das sich bspw. in Polizei- und Hochzeits-
ordnungen der Zeit niederschlug, in denen Kleidungs-
modalititen sowie Hochzeitsfeierlichkeiten geregelt
wurden. Nicht zuletzt waren die weltlichen Herr-
schaftstrager hinsichtlich der aufzurichtenden Heirats-
vertrige sowie bei besitz- und erbrechtlichen Fragen
die zustindigen Gerichtsinstanzen.?*

Von geistlicher Seite galt die Ehe als ein Gordlich
Werck und Gebot,””> das dem Ideal eines auf Liebe und
beiderseitiger Verantwortungausgerichteten Familien-
lebens verhaftet war. In ihr besafl die Erziechung der
Kinderim Wort Gottes, nach Maflgabe deslutherischen
Glaubens und zum »gemeinen Nutzen« des Landes
oberste Prioritit. Das Eheversprechen galt ebenso wie
die Ehe als unauflésbar.?”¢

wurde darauf gelegt, heimlichen Verlobungen vorzu-

Besonderes Augenmerk

beugen.”” So sollte — folgt man der sichsischen Kir-
chenordnung von 1580 — eine ohne die Einwilligung
der Eltern oder Grof3eltern vorgenommene Verlobung
ungiiltig sein mit der Folge, dass die Brautleute auf
sichsischem Territorium nicht getraut werden durften.
Um rechtmifig vermihlt werden zu kénnen, mussten
elternlose Trauwillige die Verlobung als 6ffentliches

264 Zu diesem Komplex BaumaNN 2011, S. 70f. (mit weiteren
Literaturangaben); LiscHkA 2006, S. 211ff.; BURGHARTZ 1999,
S. 165-170; DRW 1992-1996, Sp. 7f.; DWB 12, Sp. 1458.

265 ZurSymbolik von Verlobungsringen in der Antike und deren
rechtshistorische Entwicklung, Wandlung und Einordnung
MUHL 1961, insbesondere S. 143ff.,; SCHNELL 1982, S. 65f.,
insbesondere Anm. 206 mit weiteren Literaturhinweisen.

266 GOETHE-WORTERBUCH 1989, Sp. 1022.

267 Zudiesem Komplex GEsTricH/KRAUSE/MITTERAUER 2003,
S. 368ft.; LiscHKA 2006, S. 51f.; zur mittelalterlichen Ehe in
neuerer medidvistischer Deutung StGNoR1 20171, insbesondere
S. 129, 179f; zur Frithen Neuzeit BAumaNN 2011, S. 32f.,
S. 72; WESTPHAL 2011, S. 193.

268 SieNoRriI 20171, S. 31, 180.

269 Sichsische Kirchenordnungvon 1580, LiN1G 17244, Sp. 493
(Vorrede Martin Luthers).

270 Zur neueren Deutung der Ehe in der mediivistischen
Forschung als »eine »freundschaftliche Gemeinschaft, die
nicht auf die Fortpflanzung reduziert werden diirfe« und
im scholastischen Diskurs bereits als ein Biindnis erscheine,
dasauf»Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit«
ausgerichtet war S1GNORT 2011, S. 47, 55f.

271 Siehehierzu: NErTMANN/BECK/GOSE 2010, S. 44; WESTPHAL
2011, S. 196.

Versprechen vor ehrlichen Leuten vollziehen.?”® Drei
von der Kirchenkanzel verlesene Aufgebote sollten im
Anschluss daran fiir groffemégliche Publizitit sorgen
und einen ausreichend grof8en Personenkreis tiber den
angestrebten Ehebund informieren, um rechtzeitig
etwaige Einspriiche gegen das Vorhaben vorbringen

zu kénnen.?”?

Strafrechtliche Konsequenzen bei Bruch des Ehe-
versprechens sowie bei begangener Unzucht

Die von den weltlichen Obrigkeiten seit dem spiten
Mittelalter wahrgenommene Verpflichtung, Ver-
lobungs- und Eheverfehlungen zu sanktionieren sowie
das »schindliche Laster der Unzucht« (auch priventiv)
zu bekdmpfen, resultierte aus einem tiefen religidsen
Selbstverstindnis. AufSerhalb einer rechtmifigen Ehe
begangener Geschlechtsverkehr zwischen Mann und
Frau (der sich spitestens mit einem gemeinsamen Kind
offenbahrte) galt in der Frithen Neuzeit als Unzucht.
Nach Mafigebung der Rechten bedeuter Unzucht nichts
anders, als die sonst so genannten fleischlichen Verbrechen
[...] oder eine jedwede fleischliche Vermischung, welche
aufSerhalb einer rechtmdifSigen Ebe geschichet, und daber
zu einem straffbaren Verbrechen wird.**® Als offent-
liches Delikt [delictum publicum] galt Unzucht als ein

272 BLHA, Rep. 23C Niederlausitzische Stinde, Nr. 1180.

273 Sichsische Kirchenordnung von 1580, LUNIG 17244,
Sp. 475-716 (= SEHLING 1902, S. 359-457); sichsische Ehe-
ordnung von 1624, LUNIG 17244, Sp. 1019-1026 (Ausziige
in: SCHAFFRATH 1842, S. 272-273).

274 BAUMANN 2011, S. 34.

275 Sichsische Kirchenordnungvon 1580, LiNIG 17244, Sp. 494
(Vorrede Martin Luthers).

276 Tierz 1969, S. 42, 51; LiscHkA 2006, S. 52f. Vgl. auch
Baumann 2011, S. 70.

277 Zur iiberwachenden Rolle der weltlichen und geistlichen
Obrigkeiten beim Abschluss von Verlobungsvertrigen und
derumfassenden Priifung woméglich bestehender Ehehinder-
nisse TIETZ 1969, S. 49f.

278 Sichsische Kirchenordnungvon 1580, LiN1G 17244, Sp. 538
(= SEHLING 1902, S. 386).

279 Die sichsische Kirchenordnung von 1580 bestimmte, dass
der Gemeinde das Eheansinnen an drei Sonntagen 6ffentlich
verkiindet werden sollte, LGNIG 17244, Sp. 494 (= SEHLING
1902, S. 366); ebenso die sichsische Eheordnung von 1624,
Liinig 17244, Sp. 1024.

280 ZEDLER 1746, Sp. 2573. Zu den Variationen des Unzuchts-
deliktes GUNTHER 2000, S. 129.
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64 Auszug aus der Rechtsauskunft der Leipziger Schéffen: Das Konsistorium kénne das Verlobungsgeld nicht fordern und Paul Stier kénne vom wort-
briichigen Freier Schadensersatz verlangen; BLHA, Rep. 17D Landgericht der Niederlausitz, Nr. 160

Verbrechen, das durch ein Legem publicum vindicirt
wird; Oder solches, welches hauptsiichlich |...] gemeinen
Wesen zu Schaden gereichet.” Unzucht war damit ein
Offizialdelike, das von der Obrigkeit amtshalber zu
verfolgen war.®? In gemeinsamer Anstrengung war
dieses Delikt in der Frithen Neuzeit von den geist-
lichen und weltlichen Obrigkeiten, insbesondere im
16. Jahrhundert, am stirksten kriminalisiert worden.
Zwar hatten moralisierende Strémungen bereits im
spiten Mittelalter eingesetzt, aber sie erhielten mit den
bereits erwihnten neuen Landes-, Polizei- und Kir-
chenordnungen eine neue Qualitit. Dieanwachsenden

116

Ordnungs- und Kontrollbestrebungen der territorialen
und stidtischen Obrigkeiten, die in einem gestiegenen
Normierungs- und Verfolgungsinteresse miindeten,
schufen neue Vorstellungen vonsittlichem Verhalten.?
Eswareinsich wechselseitigbedingender Prozess. Ferner
werden von der Forschung der Wandel des gemeinen
Mannes zum »Untertan« sowie die vorherrschende An-
schauung, eine individuelle Siinde konne sich zu einem
kollektiven Ungliick ausweiten,?s* als wesentliche Ur-
sachen fiir eine Verschirfung der Moralvorstellungen
angefiihrt. Gotestrafe, so die zeitgenossische Auffassung,
dasgesamte Gemeinwesen fiirungestrafte Verfehlungen
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des Einzelnen. Vor diesem Hintergrund mussten die
verantwortlichen Obrigkeiten aktivwerden, sobald sich
Personen den sittlichen, in Gott wurzelnden Normvor-
stellung der Zeit widersetzten.

Regelverstofle gegen Eheversprechungen und
Unzucht allgemein sollten entweder mit Gefingnis-,
Landesverweis-, Pranger- oder sonstigen Strafen, im
schweren Fallauch mit dem Tode bestraftwerden.?® Die
Strafverfolgung und der—vollzug hitten im vorliegenden
Fall eigentlich in der Verantwortung des Gubener Rats
gemeinsam mit dem Liibbener Konsistorium gelegen.
Doch lisst sich dazu dem tibetlieferten Aktenauszug
nichts entnehmen. Hatte sich jemand mehr als einmal
verlobt, so galt die erste Verlobung als verbindlich und
derRechtsbrecher sollte aufgrund der Verfehlungen mit
Gefingnis oder anderweitig bestraft werden.? Pfarrer
wurden verpflichtet, nur Paare zu trauen, bei denen
keine Ehehindernisse, wie bspw. eine bereits ander-
weitig eingegangene Verlobung, vorlagen.*®’

Vordiesem Hintergrund verweigerten Geistliche die
Trauung, wenn sie die Rechtmifigkeit des Ansinnens
nicht zweifelsfrei feststellen konnten oder aber Fremde
die erforderlichen Dispense nicht beibringen konnten.
Das bekam auch Samuel Harrer zu spiiren, als er ver-
suchte, sich auferhalb Sachsens mit seiner neuen Braut
zu vermihlen. Die Ausfithrungen des Vaters lassen er-
kennen, dass Samuel Harrer mit seiner neuen Frau stadt-
fliichtigwar®® und auflerhalb Gubensverschiedenerorts
versucht hatte, sich trauen zu lassen. So sei er zusammen
mitseiner schwangeren Partnerin nach Frankfurtan der
Oder gereist, um sich dort zu vermihlen. Dieses Vor-
haben hitten die verantwortlichen Geistlichen jedoch
vereitelt. Gleiches sei dem heiratswilligen Paarin Stettin
widerfahren. Lediglich in einem kleinen Dorf in der
Mark habe sich ein Pfarrer bereit erklirt, die beiden
Fremden zu trauen. Danach soll sich das frisch vermihlte
Paar in Buderose (heute Budoradz), in der Herrschaft
Sonnenburg (heute Storisk),”® niedergelassen haben mit
der Konsequenz, dass dem Gubener Ratals zustindige
Obrigkeit der Zugriff auf die Rechtsbrecher und deren
Bestrafung erschwert wurde. Eine andere von Harrer
geschwingerte Frau sei aus Guben geflohen und habe
den gemeinsamen, unehelichen Sohn in Germersdorf,
dasaufbrandenburgischem Gebiet unweit Gubens lag,
zur Weltgebracht. Die Beschreibungen des Vaters weisen
aufdievon den Obrigkeitenzu erwartenden Sanktionen

hin, denen sich die Té4ter durch Flucht zu entziechen
versuchten. Das Verlassen der Heimat zog wiederum
den Verlust des sozialen Umfeldes nach sich, was in
der Frithen Neuzeit in aller Regel zu wirtschaftlichen
Einbuflen fithrte.?”° Zu dem weiteren Schicksal Harrers
und der Seinigen geben die herangezogenen Quellen
jedoch keine Auskunft.

Elisabeths Vater intendierte vielmehr die Wieder-
herstellung der Ehre seiner Tochter sowie einen finan-
ziellen Ausgleich. An eine korpetliche Bestrafung des
wortbriichigen Verlobten war er scheinbar nicht in-
teressiert. Die Leipziger Schéffen befiirworten schlief3-
lich das Begehren des Vaters und bescheinigten ihm,
da seine Tochter nichts verbrochen [habe, konne] sie des
empfangenen Mablschazes zu Recht behalten. Ferner
konneervom treulosen Freier Schadensersatz verlangen.
Inwieweit sich das Konsistorium und Samuel Harrer
dem Rechtsspruch der Leipziger Schoffen beugten,
bleibt allerdings ebenfalls offen. (Abb. 64)

Schadensersatz fiir gebrochene Heiratsversprechen
nach den Regeln des BGB

Bis in die Gegenwart ist mit den Paragraphen 1298—
1301 des Biirgerlichen Gesetzbuches (BGB) der
Schadensersatz fiir gebrochene Heiratsversprechen
normiert. Der Paragraph 1300 wurde jedoch an-
gesichts der gewandelten Moralvorstellungen ersatzlos
gestrichen (zum 4. Mai 1998). Bis dahin konnte aus
dieser Norm eine Verlobte, die ihrem Auserwihlten
den Beischlafvor der Ehe gestattet hatte, bei Auflosung
des Verlobnisses einen Schadensersatz wegen verletzter
Ehre geltend machen (sogenanntes Kranzgeld).

281 ZEDLER 1734, Sp. 456.

282 GLEIXNER 1994, S. 11.

283 SCHUBERT 2007, S. 217; vgl. auch BurcHARTZ 1999, S. 25.

284 WILLOWEIT 2002, S. 335ff., 346.

285 Sichsische Kirchenordnung von 1580, LONIG 17244,
Sp. 541-543. (= SEHLING 1902, S. 388f.).

286 Sichsische Kirchenordnungvon 1580, LiN1G 17244, Sp. 538
(= SEHLING 1902, S. 386).

287 Sichsische Eheordnung von 1624, LONIG 17244, Sp. 1026.

288 ZurDesertionvon Eheleuten und die Wartezeit desverlassenen
Partnersim Spiegel der evangelischen Kirchenordnungen des
16. Jahrhunderts Tietz 1969, S. 54.

289 HeimanN/NEITMANN/SCHICH 2007, S. 1155.

290 Zudenwirtschaftlichen Aspekten der Eheallgemeinund dem
Stellenwertwirtschaftlicher Erwigungen bei der Partnerwahl
BAUMANN 2011, S. 30f., 46; WESTPHAL 2011, S. 197.
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Geringe Haltbarkeit — Zwangsvollstreckung und die Wiedereinsetzung ins Eigen-

tum 1775-1779

Alles Erd-, Wand-, Niet-und Nagelfeste erworben

1753 stand es um die Giiter WeifSack und Gahro (siidlich
von Luckau) nicht zum Besten. Der junge Caspar
Siegmund von Langen auf Bornsdorf (1736-97)*"
musste sichaufgrund derangewachsenen Schuldenlast
entscheiden, ob er die Besitzungen verkaufen sollte
oder nicht. In der optimistischen Annahme, die wirt-

schaftliche Lage vor Ort wiirde sich bessern, sah er
vorerst davon ab. Weiflack sei — so von Langen — fast
inseparabelmitBornsdorfverbunden.?* 1764 hingegen
konnte oder wollte er die Giiter nicht mehr halten
und verkaufte sie an Johann Christoph Sydow, einen
preuf8ischen Oberamtmann.

Mittels Kauff-Punctation®” (Abb. 66) einigten sie
sich am 8. Juni 1764 darauf, dass Sydow die Mann-
lehn- und Rittergiiter WeifSack und Gahro nebst dem
dazugehorigen Vorwerk Grabig fiir 35000 Taler er-
werben sollte. Da Sydow kein Niederlausitzer war
und zum rechtmifligen Erwerb von Lehnsgiitern cin
giiltiges Zuzugsprivileg (Indigenaz) sowie die landes-
herrliche Bestitigung (Confirmation) notwendig waren,
konnte noch kein ordentlicher Kaufvertrag geschlossen
werden. In der Zwischenzeit war Sydow berechtigt, das
Gut WeiSack pachtweise zu nutzen, wobei die Pacht
fiinf Prozent von der Restkaufschuld betragen sollte.”*

Sydow zahlte mehrere tausend Taler an und be-
absichtigte, die verbleibende Summe ratenweise ab-

65  Ansicht vom Schloss Bornsdorf, dem Sitz des Caspar Siegmund von Langen; Brandenburgischer Provinzialverband 1917, S. 29, Abb. 26
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66  Der zwischen von Langen und dem
preuBischen Amtmann Sydow abgeschlosse-
ne vorlaufige Kaufvertrag vom 8. Juni 1764;
BLHA, Rep. 17B Oberamtsregierung der
Niederlausitz, Nr. 4114

zutragen. Im Gegenzug erhielt er in Bausch und Bogen
alles Erd-, Wand-, Nieth- und Nagelfeste mit den dabei

befindlichen Untertanen, deren Diensten, Zinsen,

das Ober- und Untergericht und weiteres mehr. Bis
zur vollstindigen Zahlung des Kaufpreises behielt
sich von Langen an ernannten Giithernn die Hjpothec
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HouwaLp 1996, S. 47f.

Ebd., S. 472.

Eine Punktation bezeichnet eine schriftliche Festlegung des
wesentlichen Vertragsinhaltes (K6BLER 1995, S.322) und kann
vorliegend als ein vorldufiger Kaufvertrag gedeutet werden.
BLHA, Rep. 17B Oberamtsregierung der Niederlausitz,
Nr. 4114.
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67 Vorladung des Johann Christoph Sydow durch die OAR, er mdge das Indigenat vorlegen oder zu Giiteverhandlungen in Liibben erscheinen, Mai

1769; BLHA, Rep. 17B Oberamtsregierung der Niederlausitz, Nr. 4114

ausdriicklich vor, ebenso das Eigentum (Dominium).
Sydow tibernahm die Giiter WeiSack und Gahro, be-
wirtschaftete sie und iibte infolge seines aus der Pacht
resultierenden Besitzes die tatsichliche Sachherr-
schaftaus. Entsprechend der noch im 18. Jahrhundert
geltenden und naturrechtlichen Grundprinzipien
angepassten Lehre vom geteilten Eigentum hatte
derjenige, der im Besitz ciner Liegenschaft war und
den Nutzen daraus zog (Lehnsinhaber, (Erb)Pichter
oder sonstiger Nutzungsberechtigter) das Nutzungs-
eigentum (Dominium utile) in Form eines Unter- oder
Mindereigentums inne.?”” Dieses Recht wurde Sydow
im Juli 1764 — das heifSt vor der Ernte — iiberlassen,
so dass er die Einkiinfte bereits fiir sich beanspruchen
konnte. Als Sydow im Frithjahr 1769 immer noch kein
Indigenat erworben hatte und in Zahlungsschwierig-
keiten geriet, schaltete von Langen die OAR in den
entstandenen Konflikt ein.?

Gescheiterte Giiteverhandlungen und der or-
dentliche Zivilprozess

Anfinglichwardie OARim Einvernehmen mitden Par-
teien bestrebt, eine Einigung in Giite herbeizufiihren.
(Abb. 67) Man wiisste aus der Erfahrung allzu sehr,

dafSwenn ein Parteine Sache sogleich zu einen formlichen
ProcefS einleitet, der andere dadurch verbittert und auf-
gebracht wird.*” Diese Einstellung war nicht nur bei
den Parteien dieses Verfahrens oder der Niederlausitzer
OAR verbreitet, sondern ein allgemeines Merkmal
frithneuzeitlicher Konfliktaustragung schlechthin.
Scheiterten jedoch die Giiteverhandlungen, wurde
ein ordentliches Verfahren vor der OAR eréffnet; vor-
liegend wurde dies durch das Landgericht von Rechts
wegen beschlossen.

Zunichst klagte von Langen auf Erfullung der
Kaufpunkrtation, in der sich Sydow verpflichtet hatte,
dasIndigenatzuerwerben, damitein ordentlicher vom
Landesherrn zu bestitigender Kaufvertrag zustande
gebrachtwerden kénne. Die Akten wurden zur Rechts-
belehrungnicht nuran das Niederlausitzer Landgericht,
sondern auch an auswirtige Juristenfakultdten ver-
schicke, so dass Leipziger und Wittenberger Professoren
Gutachten in dieser Angelegenheit verfassten.

Nachdem 1771 das Indigenat vorlag,® stritten
die Parteien um den Inhalt des ordentlichen Kaufver-
trages. Im Oktober 1773 unterbreitete die OAR den
Kontrahenten einen entsprechenden Vertragsentwurf,
den von Langen und Sydow nach Beseitigung von
Unklarheiten und Missverstindnissen unterschrieben
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68  Zweig, ErdreichundTiirspan als Symbolefiirden Erwerb eines dinglichen Rechtsandem Gut; BLHA, Rep. 17B Oberamtsregierung der Niederlausitz, Nr. 4115

und besiegelten — wie sie sagen, bejderseits eigenhindig war, wandte sich von Langen im Februar 1774 erneut
unterschrieben, der von Lange auch selbige mit seinem an die OAR mit der Bitte um Berechnung der ver-
angebohrnen Petschafte, weil Sjdow dergleichen nicht bey
sich hat, besiegelt hitten, ad recognoscendum vorgeleget 295 SCHLOSSER 1993, S. 55f.; ULMSCHNEIDER 2003, S. 99; HRG
[...] sich auch zu dem Inbalte derselben durchgingig 2008, Sp. 1273fF; KE‘OESCHELL 2008, 8. 71f., 161. Vgl. auch
. . . . . ENZ 2006, Sp. 769f.

be’/?enne‘t. AnSChh‘CBCI?d riet die OAR, die Parteien 296 BLHA, Rep. 17B Oberamtsregierung der Niederlausitz,
mogen ihren Streit beilegen.?” Nr. 4114, 4115 und 4116.

Da Sydow mit den Kaufgeldzahlungen weiterhin 297 BLHA, Rep. 17B Oberamtsregierung der Niederlausitz,
in Verzug blieb und man iiber die Hohe der Nr. 4{14'

Kaufschul . o . 298 SCHRODER 2009, S. 9.
Restkaufschuld (nebst Zinsen) sowie iiber die Ver- 299 BLHA, Rep. 17B Oberamtsregierung der Niederlausitz,
rechnung der bereits gezahlten Summen im Unklaren Nr. 4114,

Geringe Haltbarkeit — Zwangsvollstreckung und die Wiedereinsetzung ins Eigentum 1775-1779 121



bliebenen Kaufgelder. Erneut bemiihten sich die
Beteiligten zuerst um eine giitliche Losung — nun
der strictigen Kaufgeldfrage. Nach deren Scheitern
leitete von Langen zum ordentlichen Verfahren tiber
und reichte im Mirz 1775 die Klageschrift ein. In
wechselnden Schriftsitzen (Klage, Antwort, Replik,
Duplik, Triplik, Quadruplik) legten die Anwilte der
Parteien ihre Standpunkte dar.’*

Micttels einer Widerklage hoffte Sydow, mit ei-
genen Forderungen aufrechnen zu kénnen und der
gerichtlich veranlassten Vollstreckung (Execution) in
die Giiter Weiflack und Gahro entgegenzuwirken.
Letztendlich griffen seine Abwehrmafinahmen nichg;
auch seine fortlaufend eingebrachten Einwendungen
wurden grofitenteils abgelehnt, mit der Folge, dass
seine Schulden gegeniiber von Langen unaufhaltsam
wuchsen. Es trat cine Besitzwechselverschuldung ein;
das strittige Grundstiick war mit der Restkaufgeld-
schuld hypothekarisch belastet, aus welcher der Ver-
kiufer als Gldubiger Befriedigung suchte. Zunichst
erfolgte eine symbolische Zwangsvollstreckung, dessen
Symbole wir heute in der Akte finden.?*' (Abb. 68)

Zweig, Erdreich und Tirspan als vorhandene
Symbole der Zwangsvolistreckung

Am Nachmittag des 20. September 1775 begaben sich
ein Notar, zwei Instrumentszeugen (bezeugende Be-
gleiter des Notars), der Gleitsmaln]n (Vollzugsbeamte)
des Luckauer Kreises sowie der Anwalt des Herrn von
Langen nach WeiSack und Gahro — zur Expedition
zwecks Hiilffs=Vollstreckung, wie esin den Quellen heif3t.
Nach ecinleitendem Wortgefecht wurde zur Vollstre-
ckung geschritten, indem der Geleitsmann des Luck-
auer Kreises einen Spalaln [...] aus der HaufC=Thuer
des WohnhaufSes zu Weifsagk [schnitt,] aus den hintern
HaufSes gelegenen Garten und darinnlen befindlichen
Acker das [...] Stuckgen Erdreich [stach und] aus der
sogenan(n]ten Schloft=Hejde der angefiigte Zweig von
einem Baume daselbst gebrochen [wurde]. Diese Uten-
silien gelangten als Grundstiicks- oder Ubergabesym-
boleindie Akte. Fernerwurde von dem Bevollmachtigten
des Herrnvon Langen in der im WohnhaufSe befindlichen
Kiiche Feuer angemachet und wieder ausgegofSen. In ihn-
licher Weise ging man auf Verlangen des Anwalts des

von Langen auch in Gahro vor.’%

Bei der mittelalterlichen und frithneuzeitlichen
Grundstiicksiibereignung war es iiblich, der Offent-
lichkeit den Herrschaftswechsel an einem Gut mittels
symbolischer Handlungen anzuzeigen. Die Be-
sitzriumung des Verduflerers konnte durch feierliches
Verlassen des Grundstiickes, Zaunsprung, Ausléschen
und Neuanziinden des Herdfeuers oder ihnliche den
Wechsel demonstrierende Handlungen erfolgen. Die
Besitzeinweisung wiederum fand durch die Ubergabe
von Grundstiicksteilen (Scholle, Zweig, Glockenseil,
Tirpfosten u.d.) symbolisch ihren Niederschlag.?” Im
vorliegenden Fall sicherten die symbolischen Hand-
lungenim Zuge der Vollstreckung in die Gliter WeifSack
und Gahro dem Glaubiger von Langen ein dingliches
Recht an den Giitern.?*4

Da Sydow auch nach erfolgter Hilfsvollstreckung
die ausstehenden Zinsen und Kaufgelder nicht zahlte,
ersuchte von Langen die OAR mit Schreiben vom
26. September 1775 um die Immission in die Giiter
Weiflack und Gahro. Damit forderte er zur Be-
friedigung seiner Kaufgeldforderung die gerichtliche
Einweisung in die Giiter, insbesondere zielte er auf die
Erlangung der Einkiinfte.>® Zusitzlich regte er an, da
Sydow die Giiter zu seinem Nachteil verwalte, einen

Zwangsverwalter (Sequester) einzusetzen.®"

Angewandte Rechtssymbolik zum Zweck der
Besitzeinweisung

Die Immission erfolgte am 24. Januar 1776. An dieser
nahmen — wie bereits bei der Hilfsvollstreckung — ein
Notar, zwei Notariatszeugen, der Vollzugsbeamte des
Luckauer Kreises sowie der Anwalt des Herrn von
Langen teil. So wurde die gnédigst anbefohlene Im[m]
ission in das Ritter=Guth WeifSagk dergestallt simbolice
vollstrecket: daff|. ..] auf Verlangen des Herrn von BefSer
(Anwalt des von Langen) in der per terre befindlichen
Kiiche Feuer angemacht und von ihm selbst wiederaus-
gegofSen, ein aus den herrschaftlichen Stillen befindliches
Stiick Rind=Vieh heraus auf den Hoff auf= u[nd] abge-
fiihret, so der Herrvon BefSer zum Zeichen der nunmehro
von seinem Herrn Principal daran erlangten Possess (Be-
sitz) an ein Horn fafSte|.. ] in der so genan|n|ten Seiten=-
Scheune liefS der Hlerr] von BefSer durch die darin[n]en
befindlichen Leute einige Gebund=Heyde=Korn herunter
werffen undsolche abdreschen . ..]. Weitere symbolische
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69 Die topographische Situation der Gter WeiBack, Gahro und Grabig stdlich von Bornsdorf gelegen auf dem preuBischen Urmesstischblatt von 1847;

SBB PK Berlin, Kart. N 729, Bl. 2397

Handlungen galten den Schliisseln, der Tierfttterung
und dem Jagdrecht; die Fischereirechte konnten — wie
der protokollierende Notar vermerkte — aufgrund des
zugefrorenen Gewissers nicht execirerwerden. Danach
begab man sich nach Gahro, wo ebenfalls ein Feuer
entfacht und wieder geléscht wurde und auf sym-
bolische Art und Weise von Langen in die Giiter ein-
gewiesen wurde. Zudem lud man die Untertanen der
beiden Gemeinden vor, und der Gleitsma[n]n befahl
ihnen ausdriicklich, nunmehro und bis auf weitere Ver-
ordnungihre Gefiille (Abgaben) undiibrigen Praestanda
(Dienste) an den Herrn von Langen |...] abzugeben.
Damit sollte Sydow aus den Giitern keinen Nutzen
mehr zichen kénnen, wogegen der Sohn des Sydow,

i L W

Christoph Friedrich Ferdinand Sydow — auch im
Namen seiner Schwester — protestierte. Aufgrund eines

300 BLHA, Rep. 17B Oberamtsregicrung der Niederlausitz,
Nr. 4115.

301 Ebd.

302 Ebd.

303 HaMMER 1960, S. 30. Vgl. auch FLossmaNN 2008, S. 171f.
Zum Fortleben »rechtssymbolischer Handlungen« in der
Mark Brandenburg siche NEUGEBAUER 2001, S. 151, v.a.
Anm. 635.

304 BLHA, Rep. 17B Oberamtsregierung der Niederlausitz,
Nr. 4115.

305 Vgl. DRW 1961-1972, Sp. 204f.

306 BLHA, Rep. 17B Oberamtsregierung der Niederlausitz,
Nr. 4116.
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(schon friiher) geltend gemachten Rechts an WeifSack,
das aus seinem miitterlichen Erbe resultiere, miisse der
Immission=Vollstreckung — so der junge Sydow — wider-
sprochen werden.?"’

Zugleich wurde ein Sequester installiert, der sich
eidlich verpflichtete, sothane Reveniien (Einkiinfte)
getreulich ein[zulnehmen und dariiber |...] richtige
Rechnung ablzullegen. Auch dagegen erhob der junge
Sydow Einspruch, was er mittels Supplikation (Bitt-
schreiben) an den Landesherrn unterstrich. In der
Folge verweigerte der junge Sydow dem Zwangsver-
walter die Schliifel zu denen Scheunen und iibrigen
Wirtschaffisbehiltniften. Auch unterlief er es, dem
Sequester eine ordentliche zur Wirthschafft erforderliche
Stube einzuriumen; vielmehr bewirtschaftete er die
Giiter weiter, was den von Langen dazu veranlasste,
am 26. Januar 1776 erneut die OAR einzuschalten.
Die OAR mége den Geleitsmann Henning anweisen,
dass er dem jungen Sydow die Bewirtschaftung der
Giiter untersage und von ihm die Schliissel abverlange.
Schliefflich konnte der Zwangsverwalter nach notariell

beglaubigter vollstindiger Inventarisierung die Giiter
am 13. Februar 1776 tibernechmen und sie fortan be-
wirtschaften.’"

124

Sub hasta erstanden -
die Zwangsversteigerung

Im Rahmen einer Zwangsversteigerung (Subhastation)
erwarb Caspar Siegmund von Langen die Giiter im
Juli 1777 letztendlich zuriick, wofiir er 25000 Taler
zahlte.’” Der Termin fiir die Ubergabe (Tradition)
der sub hasta durch von Langen erstandenen Mann-
lehngiiterwurde fiirden29. Juli 1777 angesetzt. Hierzu
sollten neben von Langen, Sydow und dem Sequester
auch alle Untertanen der beiden Dérfer unausbleibend
erscheinen.’ Die Lehnspflichtleistung des Hauptlehn-
inhabers Caspar Sigmund von Langen fandam 19. Juni
1779 vor der OAR statt. Nach 15 Jahre wihrendem
Streit war von Langen nun wieder Eigentiimer seiner
chemaligen Giiter.

Der Streit Sydow versus von Langen -
eine Zusammenfassung

In den hier vorgestellten Akten spiegelt sich ein
frithneuzeitlicher Zivilprozess, der angesichts der
heute noch in der Akte befindlichen Rechtssym-
bole besticht. Letzteres war einer der Griinde, diesen

3. Sl 1707
AR

70  Wachssiegel und Unter-
schrift des Caspar Siegmund von
Langen; BLHA, Rep. 17B Ober-
amtsregierung der Niederlausitz,
Nr. 4114

71 Wachssiegel und Unter-
schrift des Johann Christoph
Sydow; BLHA, Rep. 17B Ober-
amtsregierung der Niederlausitz,
Nr. 4114
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Konflikt als Ausstellungsmotiv zu wihlen. Dank
der bemerkenswerten Uberlieferung wird deutlich,
dass sich mittelalterliche rechtssymbolische Hand-
lungen im sichsischen Rechesbereich linger hielten,
als von der rechtshistorischen Forschung gemeinhin
angenommen. Der These, dass Zweig und Scholle
als Ubergabesymbole nur bis zum Ende des 17. Jahr-
hunderts Anwendung fanden,’* kann fir den
sichsischen Rechtsraum nicht gefolgt werden .’

Zudem scheinen die grundsitzlich vor der
Klageerhebung oder Einleitung cines neuen Ver-
fahrensschrittes anberaumten Giiteverhandlungen
bemerkenswert. Sie bezweckten auch in diesem
Niederlausitzer Verfahren einen deeskalierenden
Konflikeverlauf. Auflerdem war intendiert, unndtige
Kosten infolge eines weitliufigen Prozesses zu ver-
meiden. Dies ist ein Befund, auf den in der jiingeren
historischen Forschungzunehmend hingewiesen wird
und der bei der Interpretation frithneuzeitlicher Kon-
flikte in Rechnung zu stellen ist.

Letztendlich darfder stetsim Vordergrund stehende
Parteiwille hervorgehoben werden. Wihrend der ge-
samten (etliche Jahre dauernden) Auseinandersetzung
veranlasste bestindig der klagende Gliubiger recht
liche oder exckutive Schritte gegen seinen sdumigen
Schuldner. Die OAR wurde von sich aus nicht aktiv.
Die Parteien verantworteten das zivilrechtliche Ver-
fahrenallein. Sobald die OAR eingeschaltetwar, priifte
sie die Antrige des klagenden von Langen und wog
selbige mit den Einwendungen des beklagten Sydow

Geringe Haltbarkeit — Zwangsvollstreckung und die Wiedereinsetzung ins Eigentum 1775-1779

ab. Daraufhin fillte sie ihre Entscheidung, in deren
Folge zumeist Anordnungen an den Beklagten oderan
den Geleitsmann des Luckauer Kreisesals zustindigen
Vollstreckungsbeamten ergingen.

Dem Grundsatz folgend, nur die »den Verur-
theilten am wenigsten driickenden« Vollstreckungs-
314 verlor der Schuldner Sydow
die Giiter schrittweise. Thm wurde wiederholt die

mittel anzuwenden,

Chance eingerdumt, den — zwar unter Mithen, aber
letztlich doch geschlossenen, privatrechtlichen — Kauf-
vertrag zu erfiillen, worauf sich der Anspruch des von
Langen zunichst primir richtete. Dies hitte freilich
die Solvenz und auch die dazugehorige Zahlungs-
bereitschaft Sydows vorausgesetzt. Dariiber jedoch
geben die Akten keine Auskunft. Die Hintergriinde
fiir das Verhalten Sydows und dessen Motive bleiben
verborgen. Das Gleiche gilt fiir Caspar Siegmund
von Langen. Es lassen sich weder auflergerichtliche
Handlungsstrategien noch »wahre« Intentionen der
Beteiligten ablesen, da die frithneuzeitlichen Gerichts-
akten der OAR (wie andere Akten auch) konstruierte
historische Texte sind, in die entsprechend den Zielen
der Parteien sowie der Obrigkeit die Informationen
einflossen. Die Akten beschrinken sich auf das, was
von den Parteien plausibel dargestellt werden konnte
und der Rechtsprechenden Instanz zur Fallbewertung
und -entscheidung angemessen erschien. Gleichwohl
gewihreder vorgestellte Fall einen Einblick darin, wie
man es im 18. Jahrhundert in der Niederlausitz mit
siumigen Schuldnern hielt.

307 Ebd.

308 BLHA, Rep. 17B Oberamtsregierung der Niederlausitz,
Nr. 4115 und 4116.

309 HouwaLD 1996, S. 472.

310 BLHA, Rep. 17B Oberamtsregierung der Niederlausitz,
Nr. 4119.

311 BLHA, Rep. 17B Oberamtsregierung der Niederlausitz,
Nr. 7594.

312 HRG 1998, Sp. 1830.

313 Vgl. hierzu auch ZEDLER 17394, Sp. 592.

314 HRG 1998, Sp. 1827.
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— 233 —
Gefep-Sammlung
fiir bie

Koniglihen Preupifden Staaten,

T NOO 19—

(No. 381.) 9atent wegen Ginfibrung bed allgemeinen Lanbdrechtd in die mit den Preu:
fifdhen Staaten vereinigten ehemald Sadfifden Provingen und Diftsifte.
Bom {5ten November 1816,

%ic Stiedrich Wilhelm, von Gottes Snaden, Konig von
Preufien 2¢. 2.,

Thun Fund und fiigen Diermit Jebermann ju wiffen:

Staddem TRir befchloffen haben, die mit Unfern Staaten wvereinigten
ehemaligen Sddfijchen Provingen und Diftrifte an den Bortheilen Unferer
Gefepgebung Theil nehmen 3u laffen; fo verordnen LWir hierdurdh olgenbed:

§. 1.

Bom 1ften Mdry ded Finftigen Jahres an foll Unfer Alfgemeined Lanb-  Das Alges
vedht, nebft den Daffelbe abdnbernden, ergdngenben und erlduternden Beftim= rede fon Yo
mungen, in ben gedachfen Provimgen volle Kraft ded Gefesed Haben, und }“g i
pon bem benannten Tage, bei Volljiehung und Veurtheilung aller rechtlichen {’re::d&e Reaft
Handlungen und deren Folgen, fo wie bei Entfcheidung ber entftebenben HNedts- i

fircitigfeiten, sum Grunde gelegt werben.

g 2.

Das llgemeine Canbrecht mit den nachher erfolgten gefeglichen Befiim: W e@étﬂfnﬂ
mungen tritt an die Stelle der bidher-sur Anwendbung gefommenen Allgemei= bigher gegols
nen Ranbes und der fubfiviarifhen Gefese. Die Art und Weife, wie das I lges
@bift wegen der gutdherrlichen und bawerlichen Berhaltniffe vom 14ten Sep- deds unb fubs
gember 1811, und beffen Deflaration vom 29ften Mai 1816 in den ehemas ey
Nigen @dchfifdyen Provingen und Diftrifen, mit Beachtung der Gerechijame

Sabrgang 1816, L ber

72 Infolge des Uber-
: b ber 1846, 9
(Mudgeaeben ju Berlin den 2hften Dejembee ) gangs der Niederlau-

sitz an PreuBen im
Jahr 1815 wurde auch
das preuBische Hypo-

[. . .] thekenwesen in den
niederlausitzischen

§. 16, Gerichtsbezirken
Das Hypothefenwefen foll wach den Grundidfien der Hypothefen-Ord- Hopotbefens eingefllrt; die Ge-

setzesgrundlage daflr
bildete dieses Patent;

Gesetzsammlung 1816,
$. 17 : Nr. 381

nung vom 20ften Degember 1783, ecingerichtet, und dardber eine bejonbere ™™
Berorbnung erlaffen werben,
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Nach Inhalt der Aussage — der Eigentumsnachweis der Stande am Standehaus

und am Landbotenhaus im Jahr 1825

Eigentum verpflichtet...

Mitdem Ubergang der Niederlausitzan die preuf8ische
Krone 1815 erlangten die preuflischen Gesetze
sukzessive auch in der Niederlausitz Geltung — das
Allgemeine Landreche fiir die Preuflischen Staaten
von 1794 ebenso wie die Preuf8ische Hypothekenver-
ordnung vom 20. Dezember 1783.° (Abb. 72) Zu
diesem Zweck wurde das preuflische Hypothekenwesen
im Jahr 1816 auch auf die Niederlausitz tibertragen,
so dass fiir jede Ortschaft ein Hypothekenbuch, der
Vorldufer unseres heutigen Grundbuches, anzulegen
war.”'¢ Einzelheiten regelte die Verordnung wegen Ein-
richtung des Hypothekenwesens in den mit Preuf§en
vereinigten ehemaligen sichsischen Gebieten.’"” In
Liibben befiirchtete man 1824, dass die verschiedene
Eintragung der contribuablen Hiuser, Gerechtigkeiten
und Grundstiicke weitliuftig und kostspielig sein und
zu Beschwerden der hiesigen Biirgerschaft bestimmi Ver-
anlafSung geben wiirde"

Die Anlage der Hypothekenbiicher war zunichst
die Aufgabe der alten Untergerichte (nach 1820
der Koniglichen Justizimter und Gerichte). Fiir die
Stade Liibben war der Magistrat zustindig und fir
den Landbezirk tibernahm das Kénigliche Justizamt
die Eintragungen. Der Bevolkerung wurde bekannt
gegeben, sie moge sich binnen drei Monaten (Justizamt)
bzw. vier Monaten (Magistrat) bei den zustindigen
Behérden melden, um ihre etwaigen Anspriiche und
Rechte niher zu spezifizieren.®” (Abb. 73)

Im Februar 1825 forderte schliefllich das Land-
gericht grundbesitzende Biirger Liibbens auf, zur Ein-
richtung des Hypothekenwesens vor dem Gericht zu
erscheinen und tiber die Erwerbungihres Wohnhauses,
der dazugehorigen Gerechtigkeiten, tiber Abgaben
und den Schuldenstand Auskunft zu erteilen. Durch
Urkunden, Kauf- oder Tauschvertrige, Testamente,
Erbvergleiche, Quittungsbiicher, Lehnsbriefe und so
weiter sollten sie ihre Besitztitel nachweisen.?*® Ferner
verlangten die Verantwortlichen vom Liibbener Ma-
gistrat, er solle die alten Grundstiicks- und Hypo-
thekenakten herausgeben, damitcdie Besitztitel geprift

werden koénnten.??! Der Aufforderung zum Eigentums-
nachweis folgten auch die Stinde, die unter anderem
ihre Rechte am stindischen Landhaus und am so-
genannten Landbotenhaus tiberpriifen lassen mussten.
Am 1. Juni 1827 konnte das Landgericht vermelden,
dass die Hypothekenbiicher von den Wohnhiusern
und Gerechtigkeiten in und bei der Stadt Liibben

eingerichtet seien.’”

Eigentumsnachweis der Stinde am Standehaus?*

Die zur Uberpriifung der Besitztitel notwendigen
Dokumente befanden sich im stindischen Archiv.
Dortlagerte auch der Kaufvertrag, den die Stinde am
25. Juni 1602 mit dem Kanzler Gideon Kindler von
Zackensteinabgeschlossen hatten. Darin verdufSerte der
Kanzler sein freies Lehnhaus (Freihaus), beim Schlosse
gelegen, den Stinden, wie solches am allerbestendigsten
nach Ordnungk der Rechtte, Brauch undr Gewonheitt
[...] geschehen kann, soll oder magk, |...] vor unndr
umb zwey tausendt Thaller landtt ublicher Webhrungk.***
Am 14. April 1604 bestitigte der Landvogt Heinrich
Anselm von Promnitz mitentsprechender Belehnungs-

315 Coccejyr 1786, Nr. 59, Sp. 2565-2714; digitale Version
unter hetp:/fwww.koeblergerhard.de/Fontes/AllgemeineHypo-
theken-OrdnungfuerdiegesammtenKoeniglichenStaatenl783.
pdf (letzter Abruf 1.2.2012). Vgl. hierzu LEHMANN 1963,
S. 552f. Zur Entwicklung der Hypotheken-/Grundbiicher
ScHMIDT 2003; ich danke Frau Kerstin Biihring fiir diesen
Literaturhinweis.

316 Patent wegen Einfiihrung des allgemeinen Landrechts in die
mit den PreufSischen Staaten vereinigten ehemals Sichsischen
Provinzen und Distrikte. Vom 15ten November 1816, in:
GESETZSAMMLUNG 1816, Nr. 381.

317 Vgl. FORSTER 1855, S. 284.

318 BLHA, Rep. 5E Amtsgerichte, Liibben, Nr. 131.

319 Bekanntmachung des Liibbener Magistrats vom 28.2.1821
sowie Bekanntmachung des Kéniglichen Justizamts Liibben
vom 10.3.1821, BLHA, Rep. 5A Kénigliches Landgericht,
Liibben, Nr. 4, BL. 6.

320 BLHA, Rep. 5E Amtsgerichte, Liibben, Nr. 131.

321 StadtA Liibben, Rep. 8 Liibben, Nr. 3527.

322 BLHA, Rep. 5E Amtsgerichte, Liibben, Nr. 131.

323 Zudiesem KomplexBLHA, Rep. 8 Liibben, U75; NEITMANN/
SCHRODER/ WEIRAUCH 2006, S. 97.

324 Abschrift in: BLHA, Rep. 8 Liibben, U75.
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1718 w——
‘ Befanntmadbang
&5 {ollen vom benen, unter Diefiger Stadtgeridptébarkfeit und in beme Dorfe
Ereppenvorf, Rathé - Hnthelld, gelg‘mm Grundftiden w:ltlicher ober geiftlicher
Befiier, bad HypotheFenwefen cingericdhtet und auf den Grunde der, von den Befifern
abgegebenen und in unferer Regifratur befind » Radprichten, cin Hypothelins
buch angelegt werben.’ ;

Wi laden daber alle Diejenigen, weldie an biefe Grundfide bopotherarifde ober

fonflige Real: Unfpriche oder anbere dinglidye Redhte haben, veren Eintragung in dad

. Hvpothefenbucy gefelilich ecforderlich if, Giervurdy ein, fich binnen oier %hna ten,
i won Beute an, auf unferer Matheflube Biefelbft 3u melden und {bre Anfprivdye anyus
geben und gu erweifen ; wobey wiv allen, bey diefer Sadhe Fnterefficten, erbffren, vop

-1} biejenigen, weldhe fich binnen ber beflinimten Frift melden , nady bem AUlter unbd
Borguge ihred Realredytsd eingetragen werben jollen ;

2) bie, weldye fich bid yum Scbluffe ded fetrigen Nabred nidht gemelvet haber wees
ben, ihk ealredyt gegen deg britten, im Hppothelenbudpe eingetragenen Befiger,
nidt mebr audiiben tonnen; - / : : g _ -

3) hg: ﬁ‘“bml: is:l:z mit ibren. Forberungen bem eingetragenen Poften madflchen

s miiffen; bag aber ] :

4) benerr, welde ein blofie rundbgeredhtigleit (Servitut) hoben, thre Redhte nody
Borfdrift ved Uldgemeinen Landrechts pwar vorbebalten bleiben, bdaf ef ifnen
jedody frepfiebe, ibr Reche, nachvem foldped gebdrig anerfannt oder erwicfen wors

.cu’bm:uf wi'r:,‘ einfragen ju tl‘i‘Dllﬂ!. ;8.# a'ddann .cgbabcn foll.
geben em Rathbaufe 3n w, om 28ften Februar 1821,

\ ' ) Birgermeifter und Rath bafelbf,
- Alberti;  XTeumann. Geras,
- ; } Betanntmodbdung
\ Da vas enbudy von ber im Mmte Ehbben mit Mewganche ge
- Sirdyens, Pfarr:, rey: und Schul : Grundftiiten, auf bea Grund’ der barfiber in
ber Regifiratur vorbanbenen und nody einjuzichenden Nadyridhten, regulirt werden
foll, {o wird ein Yeder, weldyer babey Futereffe su Haben vermeynet, unb {einen Fors
' Dermngen die mit ber Sngnguﬂon verbunbenen Vorjugs-Redyte ju verfdaffen gedentt,
/ : nfnc’erhm, fidy binnen 3 Wonaten - hiefigen. Fuftiz=Amte 3\: melder unb feine
- efwanigen Unfprivde ndber anjugeben, Hierbey wird yugleid) dbefannt gemadyt, vaf 8 |
°  bicfenigen, weldye fidy innerbalb ber beftimmeess Frift melven, nady dem Ulter und
= orguge ihred Real -Rechtd eingetragen werden f{olfen, diejenigen aber,_mld;ejl%
+ midyt melderr, ibr vermepnilidied Redht gegen ben dritten intabulivfen BVefiger nid!
© mebr audiben Fhnnen, viclmehr mif den eingefragenen Poften nadfieben mirffen,
¥ . Denen, welden eine blefie Grundgeredbtigheit auf viefen Grundficlen guficht, bleibt

j war ibr Recht vorbehalter, ed fiebt ibnen aber aud) frey, foldhed, nadybem ef aners

: nt und erwiefen worben, indHypothefenbudy eintragen yu laffen.

¢ RKduigl, Fuffigamt Lhbben, den 1oten WMiry 1821,

‘- ‘Richter, Juftiy: Ymbmann, f

i L e —
-~ ———

Wiobilia 30 verfanfen in Berlin,

.  echter frifdher Qucern - Saamen, 3 Centner 24 THILs |

E Cour., ift sn beFommen Kdpnider Strage No. 70. ot

& & , liffiges Aafdpblaw ift gut und billig in der Kronenfirafe No, 4. cine Treppe -
Fodhy 3u befommen, ety ¢ 3 . ¥ L
‘-.-|:_\ 4 ,‘“/ e =i - 1 -

73 Bekanntmachungen des Libbener Magistrats vom 28. Februar 1821 sowie des Koniglichen Justizamtes Libben vom 10. Marz 1821 zur
Einrichtung des Hypothekenwesens; BLHA, Rep. 5A Konigliches Landgericht, Liibben, Nr. 4, BI. 6
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74 Das standische Landhaus
(Standehaus) auf einer Zeichnung
von 1820; StadtA Libben, Rep. 8
Libben, Sammlung

urkunde den ordnungsgemifSen Eigentumserwerb, der
damit rechtskriftig wurde.

Der Umfang des stindischen Eigentums am
Landhaus wurde zusammen mit dem Versicherungs-
wert und der Information, dass auf dem Grundstiick
weder bestindige Lasten und Einschrinkungen |...]
noch gerichtlich versicherte Schulden und andere Re-
alverbindlichkeiten hafteten, im Liibbener Grundbuch
verzeichnet. Ein reprisentativ gestalteter Hypotheken-
schein als Gundbuchauszug gibt heute noch dariiber
Auskunft.’> (Abb. 76)

Fiir die Stinde war es anhand der vorliegenden
Unterlagen ein Leichtes, ihren Besitztitel an diesem
Grundstiick (Abb. 74) nachzuweisen. Schwieriger
waren Fille, in denen die Unterlagen fehlten.

Was tun, wenn die Unterlagen fehlen? -
Eigentumsnachweis am Landbotenhaus

Fir die Wohnung des Landboten im sogenannten
Landbotenhaus (Abb. 75), die ohnweit dem Landhause
gelegenne an der Mauer, welche das jetzige Inquisitoriat=
vormalige Oberamis Regierungs= und Landeshauptmann-
schafts Gebiude umgiebr, fehlten den Stinden jedoch

die Unterlagen zur Bestitigung ihres Besitztitels. So
mussten am 18. Juli 1825 von Amts wegen zwei un-
abhingige Zeugen zum Sachverhalt befragt werden.
Der Landgerichtskanzlist Gottfried Nicolai sowie
der pensionierte Vollzugsbeamte Christoph Koethe,
Gleitsmann des Liibbener Kreises, sollten Wissenschaft
dariiber ablegen, wie lange die Herren Stiinde |.. ] sich
im Besitz der |...] Wobhnung des Landboten befinden.
Beide versicherten, dass des beschriebene Haus |...]
stets die Wohnung des Landboten gewesen sei. Koethe
bezeugte den Besitz fiir die Zeit nach 1777. Nicolai
war 1770 in die Stadt gekommen und in diesem ganzen
55jihrigen Zeitraum hat der jedesmalige Landbote das
Haus bewohnt, lie§ der Zeuge wissen. Beide erklirten
unter Eid, dass sie #brigens bei dieser Sache gar kein In-
teresse haben. Auf dieser Grundlage konnte der Land-
gerichtsdirektor Dieterici im November 1825 fiir die
Stinde das Eigentum auch am Landbotenhaus in das
Hypothekenbuch eintragen.

Mit der Auflésung des Kommunalstindischen
Verbandes, dem Nachfolger der alten niederlausit-
zischen Stinde, ging nach 1945 das Eigentum am

325 Hypothekenschein ebd.
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LCiibben.
Harmann Striamann Kunatvarla «=Anstalt. ( tthu

75 Das Landbotenhaus mit der Botenwohnung in der Bildmitte vorn, rechts das alte Amtsgericht, links das standische Landhaus, in der
Bildmitte hinten der Schlossturm mit dem Schloss, Ansicht vor 1920; www./(ibbener-ansichten.de
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76  Ein vom Libbener Landgericht 1825 fiir die Stande ausgestellter Hypothekenschein — Nachweis iiber den Umfang des im Grundbuch
eingetragenen Eigentums am sténdischen Landhaus; BLHA, Rep. 8 Libben, U75
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77  Die letzten Spuren des stan-
dischen Eigentums am Landhaus im
Libbener Grundbuch — mit dem Ver-
merk, dass die Grundbuchblatter 1951
vernichtet worden sind; BLHA, K IV
AG Liibben, GB Liibben Stadt, Bd. 5,
Bl. 224
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stiick, der 1825 verifiziert und fixiert worden war,
spurlos vernichtet. (Abb. 77)

326 NEITMANN/SCHRODER/WEIRAUCH 2006, S. 94f., 104.
327 BLHA, K1V AG Liibben, GB Liibben Stadt, Bd. 5, Bl. 224.
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Halt! Polizei! — Sahnediebstahl in Siegadel und die Konsequenzen 1947/48%®

Not macht erfinderisch

Paul Lehniger war alteingesessener selbstindiger Land-
wirt in Siegadel (nordéstlich von Liibben gelegen,
Abb. 79). Wie alle Landwirte in der Sowjetischen
Besatzungszone (SBZ) hatte er nach 1945 von seinen
landwirtschaftlichen Erzeugnissen eine Pflichtabgabe
zu leisten, das sogenannte Ablieferungssoll, um der
nachkriegsbedingten Nahrungsmittelknappheit ent-

Befehl
des Vertreters des Chefs der SMA

der Provinz Brandenburg
Nr. 59 23 Mérz 1946

Inhalt: Ober die Pflichtablieferung von Erzeugnissen aus der Tierhaltung
und von Eiern in der Provinz Brandenburg im Jahr 19486,

Zur Durchfithrung des Befehls des Obersten Chefs der SMA des Ober-
kommandierenden der Gruppe der Sowjetischer! Besatzungstruppen in
Deutschland Nr.71 vom 6. Méirz 1048 ,,iiber die Pflichtabgabe von Er-
zeugnissen aus der Tierhaltung und von Eiern in der Sowjetischen Be-
satzungszone Deutschlands im Jahr 1948,

Zwecks weiterer Verstiirkung des Vieh- und Gefliigelbestandes in der
Pr;:vlnz Brandenburg und ferner zur besseren Auswirkung der Boden-
reform

befehle ich:

1. Fiir das Jahr 1948 fir die Versorgung der Bevdlkerung und der
Roten Armee die Pflichtabgabe an Fleisch, Milch, Eiern und Wolle von
den Vieh- und Gefliigelbesitzern beizubehalten.

2. Nach den fiir das Jahr 1946 von dem Priisidenten der Provinz Bran-
denburg vorgelegten und von der Verwaltung fiir Handel und Versor-
gung der SMA in Deutschland bestiitigten folgenden Jahresnormen die
Pflichtabgabe an Fleisch, Milch und Eiern festzulegen. Diese Normen
entsprechen der Struktur der Kreise.

Diese Pflichtabgabe ist filr alles Vieh und Gefliigel zu erfiillen, das
am 1. Januar 1846 auf der Wirtschaft vorhanden war. Dabei ist nach
den erlassenen Vorschriften die Abhiingigkeit von der GriSe der Boden-
fliche des Ackers, Gartens, Gemilsegartens, Wiese und Weide, die sich
iiinhlt»iersbnliehen Besitz der betreffenden Wirtschaft befinden, zu bertick-
sichtigen.

An Fleisch
a) Grof-Rindvieh
I. Gruppe der Kreise
und Stidte: Kreis Zauch-Belzig
I1. Gruppe der Kreise
und Stiidte: Kreise Westprignitz, Ostprignitz, Ruppin, West-

havelland, Beeskow-Storkow, Teltow, Osthavel-

land, Templin, Angermilnde, Cottbus, Calau,
Liibben, Luckau, Luckenwalde

gegenzuwirken. (Abb. 78) Die Pflichtabgabe war mit-
unter so hoch, dass die Familien der Landwirte selbst
nicht ausreichend mit Lebensmitteln versorgt werden
konnten. Es war — so die amtlichen Vorgaben — zu-
erst das Soll zu erfiillen [... und] dann erst [... habe
der] Selbstverbrauch einzusetzen.’*® Gerieten die Land-
wirte in Lieferungsriickstand, folgten Sanktionen. Es
konnten Hausschlachtgenechmigungen versagt oder
Lebensmittelkarten verweigert werden. Nicht selten

111. Gruppe der Kreise

und Stidte: Landkreise: Niederbarnim, Prenzlau,
Oberbarnim, Lebus, Guben, Sorau, Spremberg
Stadtkreise: Brandemburg, Wittenberge,
Eberswalde, Frankfurt (Oder), Cottbus, Pots-

Normen der Pflichtabgabe an Fleisch von Grof-Rindvieh

in kg Lebéndgewicht pro Kopf:
bei einem Landbesitz
- mehr als | mehr als
wa:mammmm‘msm| . Rl m%%,h:h
bis 20 ha | bis 50 ha
L. Gruppe der Land- und Stadtkreise 55 60 70 80
II. Gruppe der Land- und Stadtkreise 50 56 65 K]
II1. Gruppe der Land- und Stadtkreise 40 45 55 65
b) Schweine
1. Gruppe der Land-
und Stadtkreise: Landkreis Luckau
II. Gruppe der Land-
und Stadtkreise: Landkreise: Westprignitz, Ostprignitz,

Ruppin, Westhavelland, Zauch-Belzig, Bees-

kow-Storkow, Teltow, Osthavelland, Templin,

Angermiinde, Calau, Lilbben, Luckenwalde
III. Gruppe der Land-

und Stadtkreise: ~ Landkreise: Niederbarnim, Prenzlau,
Oberbarnim, Lebus, Guben, Cottbus, Sorau,
Spremberg,
Stadtkreise: Brandenburg, Wittenberge,
Eberswalde, Frankfurt (Oder), Rathenow, Pots-
dam
Normen der Pfiichtabgabe an Schweinefleisch
in kg Lebendgewichi pro Kopf:
bei einem Landbesitz
ehr als hr als
Gruppe der Land- und Stadtkreise , R il maks & ,,%%,h:l,
bis 20 ha | bis 50 ha
L Gruppe der Land- und Stadtkreise 66 70 80 90
I1. Gruppe der Land- und Stadtkreise 60 63 % 85
IIL Gruppe der Land- und Stadtkreist 50 25 63 ki
2 Schriften des Informationsamtes (Heft 2) L ]

78  Befehl Nr. 59 der Sowjetischen Militdradministration fiir die Provinz Brandenburg, die Regelung der Pflichtablieferung tierischer Produkte fiir 1946

betreffend; BLHA, Rep. 350 VdgB Landesverband, Nr. 1093
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verhingten die Gerichte empfindliche Geld- und
Gefdngnisstrafen — so auch im Fall des Paul Lehniger.

Der selbstindige Landwirt war Inhaber eines
mittelgroffen biauerlichen Hofes und seit 1936 zugleich
auch als Milchfahrer fiir die Gemeinden Siegadel und
Goyatz titig. Noch 1947 fuhr er mit seinem Pferde-
wagen die Milch der Dorfer zur Molkerei nach Goyatz,
um dort Sahne entgegenzunehmen, die er wiederum
zum Goyatzer Bahnhof zu transportieren hatte, von
wo aus die Ware per Bahn in die Straupitzer Molkerei
gebrachtwurde. Seitlingerem, so dieanschuldigenden
Zeugenaussagen, waren Unregelmifiigkeiten beim
Sahnetransport des Lehniger aufgefallen. Um den
Landwirt zu tiberfiihren, legte sich der Oberschutz-
mann Dietrich am Vormittag des 20. August 1947 auf
die Lauer und beobachtete Lehniger, wie er aus ciner

Halt! Polizei! — Sahnediebstahl in Siegadel und die Konsequenzen 1947/48
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Sahnekanne 6 %2 kg Sahne entnahm und die Kanne
mit Magermilch wieder auffiillte. Aufgrund dessen
wurde Lehniger angezeigt und er wurde wegen dieser
Tat nunmehr strafrechtlich verfolgt.

Untersuchungshaft in der Erntezeit

Am 22. August 1947, in der Hochphase der Ernte und
der vorzubereitenden Herbstaussaat, wurde der Land-
wirt Lehniger verhaftet (Abb. 80) und in das Zen-
tralgefingnis Cottbus gebracht. (Abb. 81) Hier blieb
er bis Februar 1948, das heifit knapp sechs Monate.

328 Dieser Fall ist iiberliefert BLHA, Rep. 241 Staatsanwalt-
schaften, Cottbus, Nr. 178.
329 BLHA, Rep. 212 Ministerium der Justiz, Nr. 806, Bl. 17.
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Das Amisgeridt. Liibben |, den 22.August 1947, /
3 Sernfpreder:

€s witd gebeten, bei allen
Eingaben die nadftehende
Gefdyiftsnummer angngeben.

@ﬁ}ﬁ BHaftbefebl.

:)er Landwirt Paul L e h ni g e r geb.am 25,3.1893
in Siegadel,wohnh ft in Siegadel Nr.7 evgl.,deutech,
verh,mit Frieda geb,Xuhlisch,

Vater: Friedrich Lehniger,
Mutters: Marie geb, iisthe,
‘ vorbestraft wegen Schwarzhandel

ift ur Unterfudinngshaft su brinaen.

1.) Er  wird becuidigt, auf dem Wege vor Yolkerei Goyatz
nach Bahnhof Goyatz am "o.iugust 1947 6 1/2 kg.Sahne
aus demn,der Molkerei Goyatz gehorigen Kannen in rechts-
widriger Absicht entnommen zu amhaben.

2.) Im Juli 1947 an einer Schwarzschlachtune in Sicgadel

I teilgenommen zu haben.

| Der Beschuldigte hat somit Erzeugnisse, die zum lebens-

I wichtizen 3edarf der Bevdlkerung gehdrén, vorsidtzlich bei-
seitegecchafft und dadurch eine Bedarfsdeckungsgefihming
herbeigefiihrt. i o
Er hat als Person,der die Beforderung von zwangsbewirt-
schafteten Glitern obliegt, sich dieselbe rechtswidrig
zugeeignets
Varhrzchen und Vergehen gegen § 1 der Kr.W.¥.0. und
Art.l des Gesetzes Nr.50 vom 7.4.,1947

Epift diefer Steaftat dringend verdichtig und» da ein Verbrechen

den Gegenstarc cer Untarguchung bildet,dariiber hinaus
Verdunkelungsgefahr und Ercegung der Uffentlichkeit gege-
ben ist, zur “ntersuehungshaft in das Zentralgefingnis
Cottbus zu bringen.

Begen diefen Haftbefehl ift das Rechtsmittel der Befcdhmwerde suldifig. — Statt der Defchwerde
fann eine miindliche Derhandlung gemdf § 114d der Strafprojefordmumg beantragt werden. Jn
der mindlidien Derhandlung wird dariiber entfdjieden, ob bder Baftbefehl anfrechisuerhalten oder

*) Xtur bei Derbredien oder Dergehen 115 StpO.). —

I%a«t der Erdffnung des ?an‘p gk nsfs findet :\ew miindli
Dethanbdlung fiber den Baftbefebl nidyt mehe fiatt (§ 116b StpO,
Ueben einem Antrag auf miindlidhe Derhanolung ift eine Ba[dfmﬁn
fiber den Baftbefehl nidyt sulifiia. Eine bereits cingeleate Be 1)
gilt mit der Anberaumung des Termins sur miind Dexhanblung
als suritdgenommen (§ 116¢ 2Abf. 2 StpW.).

P. :
Nr. 4 saafﬂnfd;[ (88 112 fi. StPW.). — Amisgeridt.

80 Haftbefehl fiir den Landwirt Paul Lehniger aus Siegadel wegen des Diebstahls von 6 %2 kg Sahne vom 22. August
1947; BLHA, Rep. 241 Staatsanwaltschaften, Cottbus, Nr. 178, Bl. 14
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81 Freigangvon Untersuchungsgefangenenim Zentralgeféngnis Cottbus, undatiert (vermutlich um 1948); BLHA, Rep. 212 Ministerium der Justiz, Nr. 1497

Die fehlende Arbeitskraft und die Abwesenheit des

Entscheidungstrigers belasteten den Hof schwer. Zu-

mal sein dltester Sohn schwer erkrankt aus der Kriegs-

gefangenschaft zuriickgekommen war, seine Frau

ebenfalls nicht bei vollen gesundheitlichen Kriften

war und die anderen Kinder noch relativ jung fiir

die schwere bauerliche Arbeit bzw. unmiindig waren.

Sdmtliche Antrige auf Haftentlassung scheiterten,

da — so die Aktenlage — cin Verbrechen den Gegen-

stand der Untersuchung bildete und dariiber hinaus

Verdunklungs- und Fluchtgefahr bestiinde. Ein
Kautionsangebot Lehnigers in Héhe von 30000 RM,

wofiir selbiger seinen gesamten Hof als Sicherheit zu

geben bereit war, wurde vom Landgericht Cottbus

abgelehnt. Der zustindige Cottbuser Staatsanwalt

hatte daraufhingewiesen, dass die Bereirwilligkeit, den

hohen Betrag von RM 30 000,-- zu zahlen, |...] fiir die

Beurteilung vorliegender Strafsache nicht von unerbeb-
licher Bedeutung sein diirfte, zumal — so die Anklage

— er in der Absicht, sich zu bereichern, zwangsbewirt-
schaftete Erzeugnisse — nimlich 6% kg Sahne — [...]

rechtswidrig entwendet haben soll. Wiederholt wird
in den Akten auf den vermdgenden Status des Land-
wirts Bezug genommen. Es diirfe die Tatsache, dass
er im Besitze erheblicher Werte sei, den Landwirt nicht
in eine privilegierte Stellung versetzen.

Im Laufe des Untersuchungsverfahrens gegen den
inhaftierten Paul Lehniger wurde bekannt, dass selbiger
bei einer Schwarzschlachtung eines 50kg schweren
Schweins seines Nachbarn Wilhelm Radlow, Landwirt
und Schmied in Siegadel, geholfen hatte. Der Schmied
befand sich angesichts einer leeren Riucherkammer
in Bedringnis, da die schwere Arbeit sowohl in der
Schmiede als auch in der Ernte an seiner Substanz
zehrte. Der leere Magen trieb ihn dazu, ein kleines
Schwein schwarzzu schlachten. Damithatte er—so der
Staatsanwalt— Erzeugnisse ... ], die zum lebenswichtigen
Bedarf der Bevilkerung gehiren, zuriickgehalten und
dadurch boswillig die Deckung dieses Bedarfs gefihrdet.
All dies fiihrte bei beiden — bei Lehniger und Radlow —
zur Anklage und zur Verurteilung,
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In der Strafsashe ; o e / f

., eegen ' ' /e
| s 1.)mr.munr-u r-.hnl;- % geb. am 25.%.1893
in Shgadﬂ.. wohnhaft fn ‘Siegadel n-. 7 Krs. Libben,

2.) den Landwirt und Schmied Wilhelm R a d 1 o w, geb. am
27.9.190% 4in Siegadel, wohnhaft in Siegadel Nr. 29 Kre.
- Itbben, . thasd :
3.) die Landwirtin Esss K a d L o ¥ -geb. Bahuls, gebd. az
19.11.1908 in-Speichrew, wohphaft in ll&gnhl Fr. 29 Krs.
i lﬂhb‘n.

wogen Vergshens gegen die K.V.V.0.,

vom 11. Februar 1948, an der teilgenomzmen haben:

_Landgerichtsrat Dr. Bernstein
als Vorsitzender,
Landgerichtsrat Facskowski,

¥rau Johanna Heller, Cottbus, :
ales Rionterin kr.d.

els Bsisltzer,
Ilam:lrtktnr I.'D. Karl Junhkcl. Cottm.
Stadtrat Georg schizae. Peits

¢ls Schiffen,
Stantsanwal tachaf terat Heinrich ¥

JE !,{ Vort.mtu- der Stutu.\-llt-

J’unt_f:'.n_gutoutc xrupr
4 ‘" ale Urkundsangestellte der Ge-
: vl o . schiftestelle, ;
fur Recht erkannt:
) . ) 82 Das gegen Lehniger verfiigte Ur-
Der Angeklagte ¥Wilhelm Radlow ist lu Vergehsns teil vom 11. Februar 1948; BLHA, Rep.
gegen diw V.R.61.V.0. schuldig und wird zo einer 241 Staatsanwaltschaften, Cottbus,

LA Nr. 178, BI. 83r

5% Monate Gefiangnishaft fiir 62 kg Sahne

Das Landgericht Cottbus verurteilte den Angeklagten
Paul Lehniger wegen Sahnediebstahls zu einer Gefing-
nisstrafe von 5% Monaten, auf die die Untersuchungs-
haftin voller Hohe angerechnet wurde. Ferner musste
er eine Geldstrafe in Héhe von 2000 RM entrichten.
Von der Anklage der Schwarzschlachtung wurde er
freigesprochen, sein Nachbar Radlow hingegen erhielt
fiir diese Tat eine Haftstrafe von 3 Monaten. (Abb. 82)

Ebenso wie Lehninger erging es anderen Land-
wirten, die aufgrund der hohen Pflichtabgabe in Not
gerieten. Allein in Straupitz wurden am 11. Juni 1948
im Rahmen von Schnellverfahren und Schauprozessen
etwa 8 Landwirte, die bioswillig bzw. fahrlissig ihr
Milch- und Eierablieferungssoll nicht erfiillt hatten, mit
Strafen von 2 bis 10 Monaten Gefingnis belegt und mit
empfindlichen Geldstrafen bestraft.*® Nicht selten
fithrten die Repressalien zur Aufgabe des Hofes und
zur Republikflucht.
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'/tem Wilhelm Radlow uni den Frklirunges sedner Bhefrad,

“'@efdl1ligreit geholfen. Er bestreitet, gewuSt mu haben, das es si

. Angeklagte Rmzfikes Wilhelm Redlow Uberfuhrt, sich gegen den § 2|

~ Tat aus Not begangen su baben, weil er su seiner schweren Arbdeit
-der Landwirtschaft und als Schmied Pleisch ale Hahrung benBtigte

-2-
Gefingnisstrafe von 3 Nonaten verurteilt. ;‘7 .
i . Der Angeklagte Paul Lehniger ist des Vergeheng -

a'on die V.R.3%.V.0. schuldig und wird go e
‘!np.lntnfo vyon § ¥2 Mona

n, saf welehe-
Untersuchungsoaft in voller Hbhe rechnet wi

und gu einer Geldstrafe von "W 2.000,--, im Nicht-

:::'{?nmnui su 200 Tagen Gefilingnis verur-

Von der Anklsge der Sehwarsechlachtung wird der An-
goklagte Lehnlger freigesprochen.

Dle Angeklagte Enma Redlow wird freigesprochen.

. Dle Kosten des Verfahrsns tragen, soweit Verartei-
. lung erfolgt, die Anrucm ¥ilhelm Radlow und
_g:nltx:thnuor. gowelt FPreisprechung erfolgt, die
anteasge,

In der Hauptverhandlung hat sich mus dem Gestindnis iﬂ-,,- 1.‘l
der kle
ten Eoma Radlow usd des Anzeklagten Tebniger sowie aus ‘d¥n'Auspage

der Zeogen Kleinachzidt, Gerleeh, W¥ntech, Strehbach, Vogt, Dietri
and des Sachverat'ndigen Woithe folgerder Sschyerhalt ergeben.

Iz Degember 1946 echlachtote der Angeklagte Wilhelnm Radlow, 4w

"Lendwir: et und suBerdem nooh das Dohiledehahdwerk betraibt, einm

Sehwein von 2 Iir. Lelendgewloht, wovon er 50 Pf3. gellehémes Fley
surtickgeben mufSte, zum Eigenvérbrauch. Die Schlachtung war gm;hlu
In Somssr war dms Flelsch restlos verbraucht und er schlachtete =q
Eilgenverbrauch ein etwa 90 Pfd. schweres Schwein ohne Schlachtgena
migung, weil er diese, da er sein Pleiscohsoll noch nicht erfiillt ¥
te, richt hekommen Liitte. Seine Fhefran ket thm beim Zerlegen und | .
bereiten geholfen. Der Angeklagte Lebniger 13t im Ceponsats su dep:
Auesagen i Ermittlongmverfahren angeblich erst, nachdem das Schwed
bereitus abgsstochen war sufillig hinsagekommen, ohne von der Sohl
tung vorher gewuSt su haben,und hat beim Aufhiagen und Zerdstfoky

um sine Schwarsschlachtung handelte. Kachdieses Sachverhalt ist

2 und 4 der V.R.St.V.0. vergensen zv haben, indem er einm Sehwein
Eigenverbrauch ohne Genehmigung schwarsséhlachtete. Er fuhrt an,

82a (wie Abb. 82), B. 83v

In Schauprozessen verurteilt

Das Wirtschaftsstrafrecht nahm in der Nachkriegszeit
auf dem Gebiet der SBZ bzw. im Land Brandenburg
in den Verfiigungen der obersten Justizbehérden und
in den Geschiftstitigkeitsberichten der Gerichte eine
herausgehobene Stellung ein. So ldsst sich den Akten
desbrandenburgischen Justizministeriumsentnehmen,
dass das Wirtschaftsministerium von den Juristen
eine stirkere Verfolgung von Lebensmitteldiebstahl

Halt! Polizei! — Sahnediebstahl in Siegadel und die Konsequenzen 1947/48

forderte: Die SMA des Landes Brandenburg teilt |...]
mit, dafSim Kampfgegen Diebstahlund Vergeudung von
Nahrungsgiitern nicht geniigend iffentliche Schauprozesse
zur Abstellung der Mifstinde durchgefiibrt werden.>'
Zudem sollte die Nichterfiillung des Abgabesolls land-
wirtschaftlicher Produkte den Weisungen aus Karls-

330 BLHA, Rep. 240 Landgerichte, Cottbus, Nr. 20, Bl. 261.
331 BLHA, BLHA, Rep. 212 Ministerium der Justiz, Nr. 807
(Schreiben vom 2.2.1949).
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y ' . .
A

Amntsanwaltschaft beim - Lilboen/Spreew., den l. Dezember 1948
Amtsgericht L i b be n

PLs 765/48 /3/{ ‘ R s L
I () s . 4

An die k!.u.a.‘
landesregierung Brandenblrg
- ilinister der Justiz - __1& B Jf‘;ﬁ]

mit

"Potsd
Sagrm:mg:?tfnr. 23, Haus 6 ﬂ,‘ /57“ I"{f

Betr,: Schauprozess in Libben gegen die Familie Bickermeister
KEuhzring

Bezuyg: Ihre Rd. -V:fg Nr. 365/VI (1948) vom 20.10.48; hie r'eingegangen
- an 2!. 1 . ___

Am 25. \ovember 1948 fand in Liibben im groseten und stark iiberfiillten
Kinosasl ein Schauprozess gegen den bisherigen Obermeister der
Libbener Bickerinnung, BHckermeister alter Kuhring, gegen seine
llutter llarta Kuhriing und seine Schwdgerin Charlotte Kuhring statt,
die angeschuldigt wurden, seit iiber einem Jaghr gegen Artikel I des
Kontrollratsgesetzes Nxr. 50 und aie neue {i.5tr.V.0. verstossen zu
haben. :

Im einzelnen warf die Anklage der Familie Kuhring vor, 70 - 100 Ztr.
Brotuehl vorsdtzlich verschoben und vergeudet zu haben; der bisherige
Innungsobermeister «alter Kunring hatte den Fehlbestsnd an Brotmehl
zu verschlelern versucht, indem er SHcke mit Streumehl zwischen die
SHcke mit Brotmehl stellte und auf diese Weise die Priifer des land-
ratsautes tHuschte, Seine ilutter und seine Schwigerin hatten ebenfalls
seit liter einem Jahre das lehlmanko durch Betrug gegeniiber dem
Wirtsch.Amt verschleiert, indem sie laufend tei den monatlichen
ilarkenabrechnungen in hochst raffinierter Weise 50-Gr.-Brotabschnitte
zwischen 'die 500=Gr.-Abschnitte klebten und suf diese Weise schon
einen Gewinn von rund 50 Ztr. Brotmehl erzielten. Neben diesen Ver-
brechen wurden in der Verhandlung meshrere weitiere Vergehen gegen die
bestehenden Bestincungen sufgececkts -

Der Anklagevertreter beantragte gegen jeden der 3 bisher nicht vor-
bestraften Angeklagten eine Zuchthausstrafe von 2 1/2 Jghren und

5 Jahre Ehrverlust; gegen den lnnungsobermeister Welter XKuhring weiter-
hin die Untersagung einer leitenden Titigkeit im Bickereibetrieb auf
aie Dauver von & Jahren und eine Geldstrafe von 6000,-- Diis; gegen
seine Mutter als Ceschédftsinhaberin die Scihliessung des (eschiiftes
fiir alle Zeit und ebenfalls eine Geldstrafe von 6000,-- Di.; gegen
seine Schwidgerin, die als VerkHuferin im Kuhringschen Betriebe tiHtig
war, eine Geldstrafe von 4000,-- Dii.

Das Gericht erkannte gegen Walter una llartha EKuhring auf je 3 Jahre
Getdngnis und 2000,-- DIl bzw. 2500,-- DIl Geldstrafe. Ferner darf
Walter Kuhring- 5 Jahre lang keine leitende THtigkeit ausiiben, und
das Gesch#Aft wurde v6llig geschlossen.

Charlotte Kuhring erhielt 2 Jahre Gef#ngnis und eine Geldstrafe von
1100 ,-- Dils

Die 3 Verurteilten w
meinerseits. hinsicht

t in Haft genommen. Rechtsmittel _wurde
afnagsses eingelegte.

: ; ":(—l *G-/-»:{“ & ’.'
" Antsanwalt /'/ //f’"’_

SMY b5 G- 9004 8

83 Schauprozess in Libben gegen Backermeister Kuhring, seine Mutter und seine Schwégerin am 25. November 1948; BLHA, Rep.
212 Ministerium der Justiz, Nr. 805, BI. 52

138 Spiegel der gesellschaftlichen Verhiiltnisse — Konflikte aus vier Jahrhunderten



horst entsprechend stirker geahndet werden.*” Von
diesen Vorgaben war insbesondere auch der agrarisch
geprigte Libbener Gerichtsbezirk betroffen. Hier
kamen hauptsichlich Delikte aus dem Landwire-
schafts- und Nahrungsmittelbereich zur Anklage,
wobei riickstindige Pflichtablieferungen, Betrug bei
Wirtschaftspriifungen, Tausch- und Schwarzmarke-
handel, Diebstahl von Klein- und Grofivieh sowie
von Buntmetall an der Spitze standen.*”* Die Diebes-
gliter wurden insbesondere nach West-Berlin, dem
lukrativsten Absatzmarke in der Region, verschoben.
Im Rahmen von Schauprozessen (sogenannten Ver-
Jfahren in erweiterter Oﬁnt[ic/}/eeit), zudenen mitunter
mehrere hundert Personen ins Liibbener Stadtkino,
ins Strandcafe oder auf dem Burglehn zusammen-
stromten, wurden die Wirtschaftsdelinquenten ver-
urteilt.’* Hiervon versprach sich das Amtsgericht
neben der abschreckenden auch eine erzieherische
Wirkung bei der Bevolkerung, wenngleich diese wohl
gerade in der Anfangszeit ausblieb. So erhielten die
Angeklagten gelegentlich lautstarken Beistand aus dem

Publikum. Das Gericht ging infolgedessen dazu iiber,
sowohl den Zuschauerkreis als auch die Verfahren
sorgfiltiger auszuwihlen. So sollten geeignete Ver-
handlungen gegen Wirtschaftsverbrecher im Schau-
prozess dazu beitragen, die Bevilkerung aufzurufen, im
Kampf gegen diese Volksschiidlinge aktiv mitzuwirken
und der Polizei im Kampf gegen Wirtschaftsverbrechen
zu helfen.’ Mitrechtsstaatlichen Prinzipien war diese
Art von Prozessen nicht vereinbar.

Diesoeben beschriebenen Vorginge gewihren einen
aufschlussreichen, aber auch zugleich beklemmenden,
Eindruck von der Macht der Strafbehorden iiber
Menschen. So lisst sich im gesetzten Strafmafd der
stetsvorhandene und fortwihrend neu auszutarierende
Zusammenhang von Politik und Gesellschaft ablesen.
Die Kriminalisierung bestimmeer Verhaltensweisen
bezweckte die Stabilisierung von Macht. Angesichts
dessen lisst sich abschliefSend konstatieren, dass sich
im Strafrecht— ganz gleich welcher Epoche — die gesell-
schaftlichen und machtpolitischen Umstinde der Zeit
am eindruckvollsten widerspiegeln.

332 Zurmassenwirksamen Verwertungder Strafprozesse gegeniiber
Landwirten, die ihren Pflichtablieferungen nichtausreichend
nachkamen, und zur Instrumentalisierung der Justizorgane
bei der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft siehe
BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ 19968, S. 43—50. So kime
es nicht aufeine Vielzahlvon Verfahren an, sondern darauf, mir
dem richtigen Verfahren zur richtigen Zeit die grifite Massen-
wirkung zu erzielen. Ferner spiegele sich in einigen Gebieten
der DDR der wirkliche Klassenkampf auf dem Lande [...] in
der Rechtsprechung noch nicht ausreichend wider.

333 BLHA, Rep. 240 Landgerichte, Cottbus, Nr. 20, Bl. 271.

334 BLHA, Rep. 240 Landgerichte, Cottbus, Nr. 20, Bl. 264,
268, 271.

335 BLHA, Rep. 240 Landgerichte, Cottbus, Nr. 3, Bl. 2f.
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Urkundeneditionen

Besetzung des Landgerichts mit zwei Rechtsgelehrten durch Kénig Ludwig Il. von 152633

Ludwig [II.], Konig zu Ungarn und Bohmen, Markgraf
gur Lausitz, bekennt, dass er zur Erbaltung von Friede
und Einigkeit in seinen Konigreichen und Landen und zur
unvergiiglichen Gewdihrungvon Gerechtigkeit an jedermann
mit Rat der Rite des Kinigreichs Bohmen befohlen hat,
ein ordentliches Gericht mit Rechtsverstindigen im Mark-
graftum Niederlausitz zu errichten. Zur Stirkung des
Gerichts hat er neben den von den Stinden abgeordneten
Gerichtsbeisitzern zwei rechtsverstiindige Doktoren eingesetzt,
die auch aus seiner koniglichen Kammer, aus den landvog-
teilichen Zollen jihrlich besoldet werden sollen, indem in
seinen Stiidten Guben, Calau, Sprembergund Vetschau von
Jjedem Pferd ein Silbergroschen als Zoll wie in Luckau und
Liibben erhoben wird. Der Landvogt soll sich den Stinden
schriftlich dazu verpflichten, den Doktoren als Gerichts-
beisitzern jibrlich 100 Rheinische Gulden zu zahlen, je
50 Gulden zu Michaelis [November 10] und zu St. Georg
[April 23] an dem von den Stinden angezeigten Ort. Der
Kinig gebieter all seinen Untertanen, die Untertanen des
Markgraftums Niederlausitz in diesem Zoll und in anderen
des Gerichts halber aufgerichteten Vergleichen zu schiitzen.

Ofen, 1526 Mai 4.

BLHA, Rep. 23 C Niederlausitzische Stinde, Ul3. — Aus-
fertigung, Pergament, anhiingendes, an den Rindern durch
weitgehenden Abbruch der Umschrift stark beschidigtes
Siegel. — Links unter dem Umbug die eigenhiindige Unter-
schrift des Konigs: Ludowicus rex manu propria. — Riickver-
merke: Koning Ludwigs bestettigung zweier doctorenzum

landgerichte. Geben Ofen anno 1526 (17. jh.?). — No. 7.

Wir Ludwig, von Gots genaden zu Hunngern, Beheim,
Dalmacien, Croacien etc. kunig, marggrave zu Merhern,
hertzog zu Lucemburg und in Slesien, marggrave zu
Lawsitz etc., bekennen und thun kunth allermenigclichen,
das wir aus betrachtunnge fride und einigkait, die unns
in allen unnsern kunigreichen und lannden woll zu
erhalden geliebt, auch einen und yedern aus sondern
gnaden dermaflzuverfehen, seine gerechtigkaitanlannge
aufziechen zu bekomen muge, und also mit zeitem rathe
unnfler des kunigreichs Beheim retten ein ordenntlich
gericht mit rechtverstenndigen in unnserm marggraff-
thumb Niderlawsitzzu verordnen und aufzurichten bevelh
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gethan, und auf das sie unnser kunigcliche gnad umb irer
getrewen diennste willen, die sie unns gethan, erkennen
mugen, haben wir aus genedigem willen bedacht den
stennden ytzt und zukunnfftigen zeitten zu sterckung
und erhaldung des verordennten gerichts czwen doctores
und rechtvorstenndigen zu denselben verordennten von
stennden rechtsitzer ordenen und setzen wellen, die auch
aus unnfler kunigclichen kammer alle jar jerlich versoldt
sollen werden, ausden czollen der voythen des marggraffe-
humbs Niderlawsitz also und der gestalt, das in unnsern
stetten Guben, Calaw, Spremberg und Fetzaw von einem
yedern pherdeeinsilbren groschen zuzolle wiezu Luckaw
und Luben genomen wirt, nwe und kunfftig auch gezalt
und genomen werden solle. Essolauch alspald ytziger und
kunfftigerlanndtvoytsich gegen den stennden genugsam
verschreiben, denselben doctores und rechtsitzern alle jar
jetlich hunndert guldein Reinisch zu entrichten und zu
bezalen an behelff, schuldig und verphlicht sein, dermafl
alsbald die gericht und recht aufgericht anzuheben, auf
Michaelis funfftzigk guldein und die anndern funffzig
guldein auf sannct Georgen tag an ort und stelle, die im
von den stenden unnsers marggraffthumbs Niderlawsitz
angezaigt werden, alle jar, und sol nw allewege und
kunfftig ein yeder hunndert guldein Reinisch ane allen
behelff;, eintrag, argwon zu geben schuldig und verphlicht
sein, trewlich ane geferde. Gebieten hierauf allen und
ytzlichen unnsern underthannen, was stannds, wirden
oder wesens die sein, gemelte unnser underthanne des
marggraffthumbs Niderlausitz bey solichem aufgerichten
czolle und anndern vortregen, wie die zwischen inen der
recht halben beschehen, zu hannthaben und schutzen,
bey vermeydung unnser schweren straff und ungnaden.
Zu urkundt mit unnserm kunigclichen anhangunnden
insigel besigelt. Geben zu Ofen am freytag nach Philippi
und Jacobi nach Christi geburt tawsentfunffhunndert
im sechsundtzwainzigisten, unnser reiche des Hunn-
gerischen und Behemischen im eylfften jare.

336 Transkription, Edition sowie Regest dieser Gerichtsordnung
besorgte PD Dr. Klaus Neitmann (Potsdam). Ich danke dem
Editor, dass er diese Arbeit fiir den vorliegenden Band zur
Verfiigung stellte.
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Die Landgerichtsordnung Kénig Ferdinand I. von 1538’

Kinig Ferdinand I. erliisst eine Landgerichtsordnung fiir
das Markgraftum Niederlausitz. Gorlitz, 1538 Mai 26.

Enthilt: [1] Ordnung und Bestellung des Landgerichts.
[1] Auswahl des Landrichters. — [2] Bestellung von acht
Beisitzern. — [3] Jahrlich zwei Landgerichtswochen. — [4]
Bestellung und Aufgaben des Notars und des Gerichtsboten.
— [5] Neubestellung des Landrichters und der Beisitzer. — [6]
Abwesenheit von Beisitzern. — [7] Abwesenheit des Land-
richters. — [8] Verwaltung der Gerichtskassen. — [9] Gerichis-
gebiihren als Sold. — [10] Besoldung der Beisitzer aus dem
Prilaten- und Herrenstand sowie aus den Stidten. — [11]
Besoldung der Beisitzer aus dem Ritterstand. — [12] Keine
Besoldung aus der Landessteuer. — [13] Zwei Landgerichrs-
siegel. [14] Urteilsaussteller. [15] Klageerhebung. — [16]
Ausfertigung der Ladung, Klageschrift, Prozessakte. — [17]
Zustellung der Ladung. — [18] Verbalten des Beklagten
(Giiteverhandlung oder Klageerwiderung). — [19] Kla-
geerwiderung. — [20] Litiskontestation. — [21] Verlesen der
Schriftsiitze im Landgericht, Giiteverhandlung, Kalumnien-
eid. — [22] Kalumnien- und BofSheitseid. — [23] Replik. —
[24] Duplik, Giiteverhandlungen, Triplik. — [25] Beweis-
aufnahme (Zeugenverhire, schriftliche Zeugnisse). — [26]
Weitere Beweise, Verlesen der Zeugenaussagen, Einreden.
— [27] Gewiihrung von maximal drei Schriftsitzen, Aus-
nahmeregelung fiir einen vierten Schriftsatz, Verlesen der
Schriftsiitze im Landgericht.

[II] Beschluss.

[28] Streitbeschluss. — [29] Schriftsatzversiumnis nach
Litiskontestation.

[III] Endurteil.

[30] Urteilsverkiindung anhand der Akzen.

[1V] Appellation.

[31] Rechtsmittel der Beschwerde, Einberufung des
Appellationsgerichts, Vorsitz des Landvogts. — [32] Akten-
versand. — [33] Erstattung der Appellationskosten. — [34]
Appellationsverbotan den Landesherrn. — [35] Supplikation
an den Landesherrn.

[V] Sdumnis.

[36] Strafgeld bei Nichterscheinen vor Gerich.

[VI] Kosten.

[37] Berechnung der Kosten.

[VII] Vollstreckung.

[38] Pfindung in Schuldsachen. — [39] AusschliefSliche
Zablung an die obsiegende Partei. — [40] Plandiibergabe

Urkunden

an den Landrichter, Pfandverwertung. — [41] Vollstre-
ckung in Immobilien. — [42] Ubergriffe vor Gericht. — [43]
Zustiindigkeit des Landvogts in Strafsachen. — [44] Pro-
zessvertretung, Formalia vor Gericht. — [45] Ungehorsam
gegeniiber dem Gericht. — [46] AufSergerichtliche Einigung.
— [47] Wihrung. — [48] Gesetzesinderung. — [49] Landes-
herrliche Bestitigung, Actum und Datum.

BLHA, Rep. 23 C Niederlausitzische Stinde, UI8. — Aus-
fertigung, Pergamentlibell, 4 Bogen 53,5 ¢cm x 36 cm,
Siegel ab, S. 515 beschrieben, S. 15 eigenhindige Unter-
schriften, S. 16 Vermerk der Ausstellerkanzlei: R[egistra]
ta L Dretz [?] sst. — Inhaltsvermerk der Empfiingerkanzlei:
Konig Ferdinandi gegebene landtgerichtsordnung den
26. May anno 38.

Wir Ferdinand von Gots gnaden Romischer khunig,
zu allen zeitten merer des reichs, in Germanien, zw
Hungern, Behaim, Dalmacien, Croacien, Romanien, Ser-
vien, Gallicien, Lodomirien, Cumanien und Bulgarien
etc. khunig, infannt in Hispanien, ertzhertzog zw Os-
terreich, hertzog zw Burgundi, marggrave zw Merhern,
hertzog zw Luezenburg, in Slesien, zw Brabanndt, zw
Steyr, Karnndten, Crain, Wirtenberg und Deckh etc.,
furst zw Swaben, marggrave zw Lausitz etc., gefurster
graf zw Habspurg, zw Tiroll, zu Phierdt, zw Kiburg und
zw Gortz etc., lanndtgraf in Elsass, marggrave des hei-
ligen reychs ob der Enns unnd zw Burgau, herr auf der
Windischen marckh zw Portnaw und Salvis, bekhennen
fur unns, unser erben und nachkommen, kunigen zw
Behaim unnd marggraven in Niderlausitz offentlich mit
disem brive und thuen kunndt allermenigclich, nach-
deme unns aus kunigclichem ambt und angeborner
milte, auch tugent in sunderhait getzimen und geburen
will, darob genedigist verfuegen unnd zu hallten, damit
in allen unnsern lannden die gemaine recht, gerichts-
stuel, die gerechtigkhait und ordnung derselben bestalt,

337 Abgedruckt in LONIG 1724B, Sp. 435-442. Ich danke
Herrn Dr. Falko Neininger (Potsdam) sehr herzlich fiir die
Mitteilung und Uberlassung des Druckes; ebenso bin ich
Herrn PD Dr. Klaus Neitmann (Potsdam) fiir die Unter-
stiitzung bei der Quellenedition sowie Harald Kufner M. A.
(Salzburg) fiir die Dechiffrierung der Sekretire Ferdinands .
zu groflem Dank verpflichtet. Ferner danke ich Frau Dr. Eva
Ortlieb (Wien) fiir Literatur- und weitere Hinweise.
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gehanndthabt unnd geschutzt werde, unnd aber in unn-
serm marggravethumb Niderlausitzbiflanher in teglichen
gerichtshenndl unnd ubungen ain unordnung gewest,
auch ain zeyt her gar nicht gehaltenn; damit nun dasselb
alles zu erhalltung und furderung der gerechtigkhait,
auch pesserunng der gemainer lanndtschafft geenndert,
habenwirinenauffderselben unnderthenigistanlanngen
und bit nachvolgendts gerichtsbestellung lauts derselben
articl wie volget genedigist geordnet unnd bestettigt,
welhe bestellte und von unns aufgerichte ordnung von
wort zw wort also laut.

[1] Ordnung und bestellung der gericht des marggrafft-
humb Nider Lausicz

[1] Anfengklichen soll ain eingesessner lanndtman zw
ainem lanndtrichter durch die stennde eintrechtlich ge-
welt unnd gesetzt werden, also, das die vier stennde der
lanndtschafft drey oder mer personnen aus den lannde-
sessen des herrn- oderritterstanndts ernennen und kn. mt.
[Ké6nigliche Majestit] mit namen antzaigen. So sollen ir
mt. [Majestit] ainen daraus zw ainem lanndrichter, der
irer mt. gefellig, erkiesen, welher alsdann mit richters
aid sonnderlich darzw verpflich sein soll.

[2] Zum anndern sollen ferner zw solhem gericht acht
beysitzern unnd ansessern, zwen dottores unnd sechs
aus den stennden, nemblichen zwen aus den prelaten
unnd herren, zwen aus der ritterschafft unnd zwen aus
den stetten, die sonnderlich das gericht zubesitzen unnd
darzw mit aiden leipplichenn sollen geordnet unnd ge-
schworen sein. Unnd die zwen doctores sollen, von kn.
mt. geordnet, auch aus den zollen der voyterey mit hunn-
dert Reinisch gulden jerlichen versoldet werden, jedoch
mit disem anhanng, das dieselben doctores auf ir aigen
darlegen wegen derverordenten besoldung unnd aufsolhe
bestallung biff zu den ortten unnd stellen der gericht zu
zichen verphlicht sein.

[3] Zum dritten sollen jerlich zway lanndtgericht im
marggraftumb Niderlausitz gehalten werden, nemb-
lichen aines am sonndtag nach Martini zu Guben, das
annder am sonntag misericordias Domini nach Ostern
zw Luckhaw ein zukumben, jegliches aine wochen lang
zu halten; es were dann, das der sachen villeicht wenig
seinwurden, derhalben der richter unnd annder beysitzer
nach gelegenhait der sachenn unnotdurftig zu verharren
hetten unnd alfSdann eer abschaiden mocht.
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[4] Zum vierten soll auch ain notarius, dergleichen auch
ain gerichtsbott aufgenommen unnd veraidet werden,
also, das der notarius die acta unnd annder gerichtlich
process auffs vleissigist registriert, den partheyen citacion
unnd vorladung auf des richters bevelh, auch abschrifft
der copien der gerichtshenndl auf erfordern unnd be-
gern der parth zwstelle unnd mittaile; desgleichen auch,
das der gerichtsbott die citacion den partheyn uberand-
worte, insinuir, auch anndere bevelh, so aus dem gericht
geschickht, verfolge unnd exequiren; davor inen dann ir
geburlich besoldung von den execution, auch von den
meilen wegs, wie in diser ordnung gemacht unnd aus-

gedruckht, volgen soll.

[5] Zum funften so auch die obgemelte richter unnd
beysitzer aus den stennden ain jar als nemblichen zway
lanndtgericht gesessen unnd des weitter zu warten be-
schwer hetten, sollen sy weitter zu sitzen nit schuldig sein,
unnd mugen sich dieselben irer person bey den irenn ent-
schuldigenn unnd alfdann an ire stattanndere, von dem
taile es abgeen wurde, verordent unnd gesetzt werdenn,
die als richter unnd beysitzern mit iren gewondlichen
ayden angenommen werden. Unnd so das jar, das die
beysitzer gesessen, sich enndet, soll man vleis ankheren,
die beysitzer zu bewegen, als lanng es ir gelegenhait sein
khan, bey dem gericht noch lennger zu verharrenn.

[6] Zum sechsten so auch ainer aus den besitzern gegen
die zeyt des lanndtgericht mit sneller krannkhait oder
annder zufelligen anligen, die unabwentlich weren,
befiele, alf8dan sollen die anndern herren beisitzer
nichtsdestoweniger das lanndtgericht das mall besitzen,
so doch, das auf das aller wenigst sechs beisitzer neben
dem richter bleibenn.

[7] Aber der richter, so der wie oben vorhindert, mag
ainnen annderen an sein statt ordnenn, das gericht zu
besitzen, doch ainen aus den beisitzern.

/8] Ttem zwo laden sollen sein, aine zw Gubben unnd
aine zw Luckhaw, daselbst bey ainem beysitzer oder
annderm ort, verhallten mit zwayen sldssern, dartzw
der richter ainen unnd die beysitzer den anndern haben
sollen, darinnen die sportulen durch die notarien sollen
gelegt werden. Was itzlichs taill, in gericht henngigkh,
zw seinem geburlichen termin neben seinen schrifften
eingelegt, das solhes an baiden ortten alltzeit zway lannd-
gericht lanng verwart bleib, unnd aufs annder lanndt-
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gericht, an welchem ort es gehallten wirt, zwsamen
gebracht wurde unnd dem richter unnd beysitzern in
gleiche taill ausgetailt werde.

[9] Diese sportulae nach antzal, wie hernach gemelt,
eingelegt, soll des richters unnd der beisitzer solld sein,
unnd sonnst soll denen vom lannde vor solche ire muhe
nichts gegeben werdenn.

[10] Aber diejenigen, die von prelaten unnd herren, auch
von den stetten zw sytzen verordnet werden, sollen ir
belonung von dennjhenigen, die sie geschickht unnd
verordnet, gewertigkh sein.

[11] Aber diejenigen, die aus der ritterschafft dartzw
verordnet unnd sitzen, sollen dasselbig jar, dieweil sy
mit irer personn des lanndes nutz warten und schaffen,
der anndern diennst bey der herrschafft entladen unnd
gefreyet sein.

[12] Es sollen auch die obgenanndten richter unnd
beysitzer sich der obgenanten spartell aus den gerichts-
hanndlen unnd belonung von denjenigen, die sy ge-
schickht, unnd dieaus der ritterschafft der freyen diennst
settigen lassen; unnd der zwelff gulden noch kainer
anndern unnd ferner besoldung aus der lanndtsteur ge-
wertig seinn.

[13] Item zway sigel muessen sein, ain grosses, das allain
im lanndrgericht, so executorial unnd annder procef§ der
bekenntnus aus dem lanndgericht gehen sollten, soll ge-
braucht werden, das bey dem richter sein soll. Auch noch
ain klains pitschir soll sein, welhes der notarius haben
soll, damitt die citationes verfertigt werdenn.

[14] Auch alle procefd sollen unnder dem namen des
lanndtrichters ausgeen, doch das in der prefation die
kn. mt. als marggrave in Niderlausitz benenndt werde.

[15]Welcher kleger den anndeworter citirn wil, soll zeitlich
vor dem lanndtgericht den landtrichter ersuechen, mit
seiner clage geschriben von ime bitten die citacion, auf
das dem beclagten die citacion neben der clage sechs
wochen aufs kurtzte vor dem lanndtgericht zw khomen
mag; die so im der richter erkenndt, soll der richter die
clage unnderschreiben lassen mit ainem kurtzen wort,
ungeferlich also: citetur ut supra. Citetur ex judicis com-
missione. Alsdann soll der richter den kleger mit der unn-
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derschribenen clage weisen zu dem verordenten notario,
die citacion zu holen.

[16] Der cleger soll dem notario uberanndworten sein

geschribene clage, durch den richter unnderschriben,
darauf der notarius dem clager ain citacion kurtzer form

schreiben unnd die offen mitseinem gerichts petschir aus-
wenndig angedruckht mitsambt ainer copien der clagen

dem kleger widergeben, an den beclagten zw schickhen;

davor der clager so bald dem notario uberraichen soll, ain

ortains florens in die gerichtslade zu legen, acht phennig

dem notario von der citacion, vier phennig dem notario

von yetzlicher seytten der auscopirten clagen. Aber die

clage, durch den richter unnderschriben, soll der notarius

behalten zum gerichtshanndl, dieselbigen datiren un-
geferlich also: anno Domini tausent funfhundert etc. 38

dominica post ut supra etc.

Unnd soll solhe clag statt aines libels haben und
im gerichtshandl dafiir gehallten werdenn.

[17] Der klager soll forder die citacion sambt der copie
seiner klage dem geschwornen gerichtsbotten bevelhen,
den beclagten zw behendigen; unnd soll der cleger geben
acht phennig dem gerichtsbotten von der execution, acht
phennig von ainner ytzlichen meil wegs; unnd soll der
gerichts botte die citacion und klage bey dem andworter
lassen, wann dieweill er geschworn wirt, im, das er citirt
hab, unnd seinem aide, das er saget, im gericht geglaubet.

[18] Der anndworter nach behendung der citation und
klagen mag sich von derselben zeyt an bif§ auf das negst
lanndtrecht bedenkhen, sich der zwspruch mit dem
cleger gutlich zu vertragen oder sein schrifftlich anndt-
wort auf negst lanndrecht einzulegen; doch soverr der
citirt, dilatorias oder peremptorias, das ist vertzugliche
oder der klage ausleschende austziige, vorzuwenden
hette, soll ime, dieselben auf das erst termin gerichtlich
furzubringen, zugelassen werden. So ime aber dieselben
exceptiones durch ain gerichtlich decret aberkannt, soll
er zw anndtworten und alfldann den krieg zu verfassen
schuldig sein.

[19] Der anndtworter, der in gerichts krieg sich geben
will, soll sein anndewort schrifftlich auf das negst lanndt-
gerich, als er geladen, einlegen; darneben ain ort aines
floren in die gericht ladenn.
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[20] Solh anndtwort soll der notarius datirn wie oben mit
der jarzall und tage, bey den orten getreulich verwaren,
unnd soll also gethane anndtwort ein litis contestation
sein, den richts krieg also verfassen.

[21] Obgemelte klag unnd anndtwort sollen durch den
notarien des lanndgericht offenlich dem richter und
beysitzerin gegenwertbaider parten gelesen werden. Unnd
mugen alffdann richter unnd beysitzer darauf zwischen
den parten die gute versuechen, sie in der sune zu vor-
tragen. So aber die gutte nicht statt haben wolt unnd der
cleger des beclagten tails antwort ausschrifft begeret, soll
ime gegont werden. Jedoch soll der richter von baiden
parthen juramentum calumniae fordern unnd nemben
nach rechtsform.

[22] Unnd wiewoll an etlichen orten der gebrauch ist,
das man juramentum de calumnia unnd malicia ab-
stellet, wirdt doch von den stenden bedacht, aus not-
durft zu zulassen, und sollen von den parthen genomen
werden, hiemit bewilliget; der cleger, so juramentum
de calumnia gethan unnd des beclagten andwort aus-
schrifft begert, soll dem notario von yetzlicher seitten
vier phenning geben.

[23]Unnd so der cleger widerumb dagegen repliciren will,
soll er sein replica bynen zwelf wochen bey dem notario
einlegen; darneben ain orts ains floren in die gerichts
laden, und soll der notarius solhe replica datirn ut supra.

[24] Uber zwelf wochen mag der anndtworter bey dem
notario dieser replication ausschrifft haben unnd geben
vier phennig dem notario von yetzlicher seytten; unnd
magsein notdurftwiderumb daraufsetzen unndalso sein
duplicationes auf negst verfolgen landtrecht vorfertigt
habenn und einlegen; darneben ain ortains floren in die
gerichts lade. Solh replication unnd duplication sollen
abermals offentlich im lanndtgericht gelesen werden, do
magaber dieguttezuverhanndlen vorgesuchtwerden. Wo
die aber nit statt hette unnd die parth weitter schreiben
wollten, soll in noch die dritte schrifft der maynung wie
oben darfur einzulegen unnd von denn notario zulassen
gegont werdenn.

[25] Auf diese annder oder dritte schrifft, so befunnden,
dasgetzeugen zufuren von notten, so mogen richterunnd
beisitzer, ainem beysitzer sambt dem notario aufaine zeyt
noch vor dem negsten lanndtgerichtzw gesteen bevelhen,
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die die zeugen und parthen datzu citirn, die doch von der
citacion ein dem notario geben; von den personnen und
den gerichtspoten ut supra, die aiden von innen nemen,
die articulos interrogatoria unnd, so annders von notten,
den parten zu geben zulassen und nemen sollen, die get-
zeugnus horen nach recht form, die getreulich schreiben
unnd verwaren bisszum nehist Lanndtgericht. Unnd soll
das parth, daszeugen furet, geben ain halb ortains floren
von yetzlichem zeuge in die gerichts laden, sechs phennig
vonn yetzlichem zeuge dem notario, vier phennig auch
dem notario von yetzlicher seyten des bekhenntnus zw
schreiben. So aber schrifftlich bewiess mit brive unnd
sigil erboten wirt, mag, so bald es vorhannden, im lanndt-
gericht angenomen werden in beywesen des gegentails,
das dartzw durch den richter oder gerichts potten, aus
bevelh des richters, mag muntlich citirt werden.

[26] Uff das nachfolgennde lanndgericht, so die parthen
weitter zeugnuszufuren, ubergeben und verzeyhen, sollen
die sagen der zeugen geoffnet und gelesen werden. So
dargegenzuredenainiges tails vorbehallten und protestirt
hetten, wirdtdurch den richter unnd beysitzern zugelassen,
den parten abermals uff drey schrifften unnd termin mit
einlegen in die gerichtsladen und losen von dem notario
alwege auf zwelf wochen ain schrifft wie oben.

[27] Es soll aber khainem taill wider in der haubtsachen
noch anndern exception, die seinn mogen, uber drey
schrifft gegonnet werden, es wer dann, das vermerkht
wurde, das ain taill in seiner letzten schrifft neurung auf-
bracht, derhalben dem gegenthail weitter zu schreiben not
sein wolt; welhes zum erkhennen bey dem richter unnd
beysitzern stehen soll, die so das vermerkhen, mogen sy
itzlich tail noch ain mall und nicht mer zuschreiben ver-
gonnen, doch mittermin derzwelfwochen und einlegung
wie oben; das solcher ainer satz von yetzlichem taill noch
vor dem negsten lanndtgericht gefertiget unnd alf(dann,
aber wie oben, offentlich gelesen unnd mit wissen der
parthen alffdann beslossen werden.

[II] Beschlus

[28/Unnd wannalso nach rechtform aufverwilligte unnd
yetzgenanndte termin schriffte eingelegt, zeugnus gehort,
geoffnet unnd aines yetzliches nodturft zw itzlichem
tail des process auf drey schrifft oder zum hoechsten
mit vergunst auf vier schrifft gescheen, alsdann soll im
lanndtgericht beslossen werden unnd die parth so furt
durch den richter oder gerichtspoten citirt und gefordert
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werden auf das negst volgende lanndtgericht, das urteil
zugewarten; mit dem anhanng, sie khomen oder nicht,
soll gescheen und ergehen, was recht ist. Unnd soll ain
ytzlich tail, so beslossen, geben ain halben floren in die
gerichtsladen, so die sach unnter hundert floren betrifft.
So aber die sache hundert floren oder dariiber betreffe,
soll yetzlich parth ain floren einlegen. Wen aber die
sache zwayhundertoder dariiber betreffends, soll yetzlich
parth zwen floren in die laden zw legen schuldig sein,
und dariiber nicht.

[29] Unnd welhes parth ainen termin nach der litis
contestacion sein schrifft einzulegen vorseumet, soll, wie
es beslossen hat, gehallten sein unnd im forder khain
schrifft auszwbringen in der sache gegonnet werden, es
wer dann, das das parth seiner verseumnus notdurftige
und ehafftige unwentliche noth so bald in dem lannd-
gericht war machte, warumb es hat vorbleiben miiessen;
das richter und beysitzer zu erkhennen haben; von ainem
yetzlichen bey urtail, das die parth ausserhalb der haubt-
sachen suchen und begeren, soll ytzlich parth geben ain
ort ains floren in die gerichts laden.

[1I1] Sentencia Diffinitiva

[30] Aufs volgenndt lanndtgericht, darin so die parthen
wie oben durch den richter citirt oder beschaiden, soll ain
urtail in schrifften gesprochen werden; davon die parth
nichts geben sollen. Welhes part des urtails ausschrifft
begert, soll im gegonnet werden, davor dem notario ain
tranckhgelt ain Behaimischen groschen.

[1V] Appellation®®

[31] Nach ergangnem urtail, so aines tails sich beschwert
fiillete, mag appelirn, apostolos bitten an den herren
lanndtvogt nach rechts form, doch soll ain yeglicher, der
apelirn will, durch den lanndtrichter und seine beysitzer
mitdem juramento de malitia eingenomen werden. Unnd
uber solche apellation soll der herr landtvogt mit und
neben sechs personnen aus den stennden, die er zu sich
zu erfordern macht haben soll, zw sich nemben; welhe
sechs person die gemain lanndtschafft, wie die rechsitzer
in erster instantz, zw benennen und zu erkiesen haben
sollen, doch, das die von den prelaten- unnd herrn
stanndt zwen gelert dartzw verordnen; zu welhen sechs
personnen der herr lanndvogt fiir sich selbs noch zwo
personnen, also, das der beysitzer acht sein sollen, zu
berueffen und zu beschreyben hatt; welhe alle auch auf
des herrn landtvogts erfordern zu komen, sich veraiden

Urkunden

ze lassen und neben ime zu sprechen, wie sy wissen und
ze thuen schuldig macht haben sollen.

[32]Im vhall aber, wann der lanndtvogt sambt den sechs
beisitzern die appelation also verrers rats bediirfenn,
miigen sy die appelation sach unnd acta zw ainer uni-
versitet oder der rechtsgelerten auf der partheyen costen,
doch den partheyen unbewust, uberschiken unnd nach
emphanngnem ratslag nach dem rechten und Ioblichen ge-
breuchen im marggravethumb Niderlausitzdieappelation
erledigen unnd urtail dariiber sprechen.

[33]/ Unnd so der die appelation vorgewanndt, unrecht
befunden, das sein appelation khain statt haben solle, so
soll derselb, dem wider den appeliert, sein unkosst unnd
darlegungderappelation halben geschehen, widerstatten
unnd dem urtail, so auff die appelation erganngen, volge
zu thuen schuldig sein.

[34]Essoll auch nach erledigung unnd entlichem spruch,
in der anndern instantz vor dem lanndtvogt unnd den
beisitzern bescheen, khain weittereappellationalsainnem
khunig zw Behaim unnd marggraf in Niderlausitz noch
erleuterung durch etwas newr einfurung zwgelassen,
besonder die gesprochen urtl one verhinderung exequit
werden. Doch soll den partheyen, so sie beschwert, die
supplicierung an die kn. mt. nichts weniger vorbehallten
seinn.

[35] Aber dietail, welche an unnszu supplicirn vorhabens,
sollen des bey sich guet aufachtung geben, das sie sich
kaines muetwilligen supplicierns zw verlenngerung der
sachen unnd beschwerung des gegentails understeenn,
dann wir unns entlichen beslossen, wo muetwillige
suplicirn an unns geschehen, denselben supplicirenden
ungestrafft nit zu lassenn.

[V] Contumatia

[36] Wurde aber der citirte des erste termins peremptorie
contumas, soll ain halben floren in die gerichtsladen ver-
fallen sein, so er nicht procuratorem oder excusatorem
geschickht hette, aber auch seiner contumation redlich
oder unabwentlich ursach des gerichtstages machen
wurde unnd darzw dem gegentail die expens zu betz-

338 Vgl. hierzu auch Ferdinands Privilegienbestitigung vom
selben Tag, BLHA, Rep. 23C Niederlausitzische Stinde, U17.
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allen schuldigseinn; unnd soll nichtsdesteweniger derselb

contumax zu ubermass nach ains auf das annder lanndt-
gerichtcitirtwerden. Alsdann, so eraber contumax wurde,
magderklegersein intentum vorfurn, unnd im magnach

rechts form verholffen werden, doch auf termin wie oben

angestalt, dartzw dann der andtworter alweg soll citirt

werden nach rechtsform.

[VI] Expenss

[37] Mit den expensen zu erkhennen unnd zu mittigirn
durch die richter unnd beysitzer soll es noch vermug
gemainer geschribener recht gehallten werden.

[VII] Executio

[38] In personndlichen sachen setzt der richter ain zeyt
dem schuldigen uberwunnden, als binnen vier wochen
zubetzallenn. Wo es nicht geschehe, soll dem gerichts-
botten bevolhen werdenn, phandes zu verhelffen; unnd
das parth, das will phennden lassenn, soll ain ort geben
in die gerichtslade, ain halbenn orts pfanndtgelts den
gerichtsbotten sein gerechtigkhait, acht phennig dem
gerichtspotten von einner yetzlichen meile. Inn der
phanndungsoll es die gestalt haben, das der gerichtsbotte
mitsambt dem gewinnunden taill oder mit dem, der von
des gewinnenden tails wegen bey im sein werde, nach
ausganng der vier wochenn, so nicht betzalt wurde, dem
schuldiger in seinem hause, so er mag befunden werden,
wo nit, sein gesinde anreden soll, ob der noch betzallunng
thuen wolde. Sobald der uberwunnen der bekhanndten
schuldt mitsambt den aufgeloffnen scheden enntrichten
will, so das geschee, soll angenommen werden. So es aber
nitgeschehe oder ob der schuldiger nitbefunnden, sol der
gerichtsbotte dem gewunnenden taill beholffen sein zum
phennden; erstlich zw bewegennder hab an hausgeraithe,
vihe oder annderm, das vorhannden. So aber solcher be-
weglicher gutter nicht sovil befunden, soll er ine in die
unbeweglichen gutter weisen nach rechtsform causa rei
servandae, damitauch weitter nach rechtsform zw gebarn.

[39]Soaberschuldigervorhannden weren, diesich dem ver-
lierunnden tail schuldigbekhennten, sol das gewunnende
tail durch den gerichtsbotten an die schuldiger gewisen
werdennunnd bevelhen, diebetzallunngsonnstniemandts
dan diesem zu thuen, bey gerichtsbusse.

[40] Das phanndt, so genomen wirt, soll in gericht zum

Lanndrichter gefurt werden unnd darinne vier wochen
vorhallten bleiben. So der gephanndtein derzeytdaslosete
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mitbetzallung der schuldtunnd erganngnen scheden, soll
im gegonnet sein. Wie nicht, so soll das gewunnede taill
mit gunst des richters nach ausganng der vier wochen,
die phanndt zu verkhauffen, seiner schuldt und scheden
sich daran zu erholen, macht haben, aber das ubrig den
schuldigem parth zwkhomen lassen. Welhes ubrig, so
das gephendte parth aufs verdries oder unwillen nicht
nemen wolt, soll in die gerichtsladen gelegt werden unnd
forder kaim tail darumb zu reden vergonnt werden. Und
soll der gerichtsbote in aller phanndung mit nemen, das
das gewinnenden tails antzal ist, damit die auflauffenden
schaden, auch so noth wire, die phanndt in gericht mit
unkost zu haltenn, aus dem genomen phanndt volligkh-
lich mégen widerstattet und betzaltt werden.

[41] In dingklichen sachen, so ain guet angesprochen
unnd gewonnen wurde, soll der richter so bald durch
seinn schrifft unnd den geschworen potten ansetzen
dem verlierennden tail, solh gut innen zehen tagen ein-
zureumen unnd abzutretten. Und so es nicht geschehe,
so soll der lanndtrichter mit den beysitzern durch ire
schrifft den herr lanndtvogt umb hulfe wie vor alders
ersuechen, darin antzaigen, wenne, in wes guet unnd
uff was summa geholffen soll werden. So soll der, so die
hulffe begert, von der summa, darauf die hulfe ergeen
solle, zehen floren wie vor alders auf ytzlichs hunndert
dem herrnlandvogtzuvor geben, davon sein gnad an statt
kn. mt. zwen tail vor sich behalten und den dritten tail
in die gerichtsladen geben soll. So soll auch derselb, dem
die hulf geschickht, darbei unnd auf solh erst gegeben
hulfgelterhalden, geschutzt unnd gehanndthabtwerden.
Im soll auch zu demselben gegeben hulfgelde widerumb
an dem gut neben und mit der haubtsumma geholffen
werden. Solche pus sambtaller exekution solln durch den
herrn lanndtvogt mitaintrechtiger hulf der stennden vor-
furdert und zw aller zeyt verholffen werden.

[42] So aber yemands den gerichtspotten oder das
gewunnende tail oderauch richter oder beysitzer schlagen
oder schelten wurt etc., soll, nach wicht der tatt oder
iniurien, durch den herrn lanndtvogt und stennde ge-
strafft werden.

[43] Item peinliche klagen unnd sachen sollen bey dem
herrn lanndvogt als dem anwaldt kn. mt. bleiben unnd
in disen gerichten nicht vorhanndlt werden, jedoch
eins yedern an seinen gerichten und gerechtigkhaiten

unschedlich.
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[44] Item in itzlichem tail des proces mag ain yeder tail
durch seinen redner oder selbst seine notdurft redenn oder
aufbrenngen lassen zw mer unnderricht seiner sachen
und gerechtigkhaitenn. Aber bedinge und hegunge mit
ab unnd zutrit etc. soll in disem lanndtgerichte ganntz
ausgeslossen sein, unnd mag ain yetzlicher sein notdurft
redennunnd anbrenngen lassen doch mitbeschaidenhait.

[45] Ob auch der richter aus bedenkhen ecinigen tail
silencium vor gerichte gebieten wurde unnd daruber das
parth frevelich reden wurde, soll so offt ain floren Rhei-
nisch in die gerichtsladen verfallen sein.

[46] Ob auch etliche parth sich ausserhalb gericht in
schrifft verfassen wurden unnd derselbigen compro-
missalien selbst daruber nicht sprechen wolden, sollen
sy die schrifft umb urtl in dise gerichte schickhen unnd
geben itzlichs parth ain floren Rheinisch unnd uffs
volgende lanndtgericht des auspruchs warten.

[47] Ttem was in obgeschribener gerichtsordnung an
phennigen ausgedrukht, sollen gemaine phennige, wie
die im marggravethumb Niderlausitz genge seint, der
acht ainnen Merkhen groschen oder zwelf ainen silbern
groschen gelden, verstanden werdenn.

[48] Was irrsall aus diser ordnung erspruesse, auch von
notten merers dartzw oder davon zu setzen, vorlenngern,
pessern, voranndern oder gewislich abzethuen, soll kn.
mt. als marggraven in Niderlausitz mit rat unnd vor-
wissen der stennde ernenndts marggravethumbs altzeit
vorbehallten seinn.

[49] Unnd das solhe unnser aufgerichte gerichtsordnung,
die wir gemainem landt unnd marggravethumb Nid-
erlausitz, dem armen als dem reichenn, zw nutz unnd
guetem auffgericht, die gerechtigkhait gefurdert, gleich
gericht unnd recht gehalltenn werde, haben wir solhe
gerichtsordnunng, wie die hierinnen verleibt, unnd
confirmiertunnd genedigistbestettigt. Bestettigen unnd
confirmiren auch die aus Behaimischer kunigclicher
machtals marggrave in Niderlausitz hiemit wissenntlich
inn krafft ditzs brives, unnd gebietenn daraufallen unnd
yeden, chur- unnd fursten, geistlichen unnd welltlichen,
prelaten, graven, freyherrenn, rittern unnd knechten,
burgern, gemainnden, auch in gemain unsernn unn-
derthannen, was hohen oder nidern wirden, stanndts,
ambts oder wesens, die sein, dartzw allen gerichtsstellen

Urkunden

und scheppenstuelen und in sonnderhait unnsernn
kunnftigen unnd yetzigen lanndtvogten in Niderlausitz,
gedachte stennde ernennts unsers marggravethumbs,
sambtlich undt yedem insonnderhait bei solcher diser
neuaufgerichten gerichtsordnung handthaben, schutzen
unnd schirmen, dawider nit thuen, nach des yemants
ze thun gestatten. Sonnder wir wellen entlichen, das es
also gehallten und ordenlich damit procedirt und nach-
gegangen werde, bey vermeidung unnser schwaren straff
unnd ungnad, das mainen wir ernstlich. Mit urkhunndt
dits brives besiglt mit unnserm khunigclichen an-
hangunden insigil, der geben ist in unnser statt Gorlitz,
den sechsunndzwaintzigisten tag des monats may nach
Cristi geburt im funftzehenhunndert und im achtund-
dreissigisten, unnserer reiche des Romischen im achten
und der anndernn aller im zwelfften jarenn.

Ferdinand
339

Wolff de Krayg supremus regni behemie cancellarius

Georg von Lucau®

339 Es handelt sich hierbei um den b6hmischen Oberstkanzler
Wolfgang Kraiger von Kraigk. Ich danke Harald Kufner
M. A. (Salzburg) fiir diesen Hinweis.

340 GeorgvonLogauwar 1539 undinden Folgejahren (vermutlich
bis 1551) bohmischer Vizekanzler und als solcher auch fiir
die lausitzischen Angelegenheiten zustindig. 1527 taucht er
im Hofstaatsverzeichnis Ferdinandsalslausitzischer Sekretir
auf, FELLNER/KRETSCHMAYR 1907, S. 147, 159, 163, 167,
171. Auch hier danke ich Harald Kufner M. A. (Salzburg)
fiir wesentliche Informationen zu diesem Kanzlisten (und
Dichter).

149



Quellen und Literatur

Ungedruckte Quellen
Amtsgericht Liibben, Liibben (Spreewald)

Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam
Rep. 5A Kénigliches Landgericht, Liibben

Rep. 5E Amtsgerichte, Liibben

Rep. 8 Liibben

Rep. 17B Oberamtsregierung der Niederlausitz
Rep. 17D Landgericht der Niederlausitz

Rep. 23C Niederlausitzische Stinde

Rep. 212 Ministerium der Justiz

Rep. 240 Landgerichte

Rep. 241 Staatsanwaltschaften

Stadt- und Depositalarchiv Liibben, Liibben (Spreewald)
Rep. 8 Liibben

Geheimes Staatsarchiv Preuflischer Kulturbesitz,
Berlin-Dahlem

I. HA, Rep. 84a Justizministerium

XI. HA, Allgemeine Kartensammlung, Provinz Brandenburg

Kreisarchiv Dahme-Spreewald, Luckau
A-1 Kreistag und Rat des Kreises Liibben

Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Potsdam
Akten Referat Presse- und Offentlichkeitsarbeit (Presseabteilung)

Gedruckte Quellen

BUNDESGESETZBLATT: Bundes=Gesetzblattdes Deutschen Bundes,
Berlin 1867-71.

GESETZSAMMLUNG: Gesetz=Sammlung fir die Kéniglichen
Preuflischen Staaten, Berlin 1806—65.

LONIG 1724A: Liinig, Johann Christian: Codex Augusteus oder
neuvermehrtes Corpus Juris Saxonici[...], Bd. 1, Leipzig 1724.

LONIG 1724B: Johann Christian Liinig: Codex Augusteus oder
neuvermehrtes CorpusJuris Saxonici [...], Bd. 3, Leipzig [1724].

Coccejr 1786: Cocceji, Samuel von (Hg.): Novum Corpus
Constitutionum Prussico-Brandenburgensium Praecipue
Marchicarum, Oder Neue Sammlung Kénigl. Preufll. und
Churfiirstl. Brandenburgischer, sonderlich in der Chur- und
Marck-Brandenburg, publicirten und ergangenen Verord-
nungen, Edicten, Mandaten, Rescripten etc. von 1781. 1782.
1783. 1784 und 1785 als der siebente Band. [...], Bd. 2:
1783—-84-85, Berlin 1786.

OBERLANDER 2000: Oberlinder, Samuel (Hg.): Lexicon Juridicum
Romano-Teutonicum. Unverinderter Nachdruck der 4. Auf-
lage, Niirnberg 1753, hg. und eingeleitet von Rainer Polley,
Kéln/Weimar/Wien 2000.

REICHSGESETZBLATT: Reichsministerium des Innern (Hg.):
Reichs=Gesetzblatt, 1871-1922.

SCHAFFRATH 1842: Schaffrath, Wilhelm Michael: Codex Saxoni-
cus. Chronologische Sammlung der gesammten praktisch=-
giiltigen koniglich sichsischen Gesetze von den iltesten

150

Zeiten, vom Jahre 1255 an bis zum Schlusse des Jahres 1840
[...]. Erster Bd. enthaltend: die gesammten Gesetze von den
iltesten Zeiten, vom Jahre 1255 an bis zum 8. Mirz 1818,
Leipzig 1842.

SEHLING 1902: Sehling, Emil (Hg.): Die evangelischen Kirchen-
ordnungen des XVI. Jahrhunderts. Erste Abteilung: Sachsen
und Thiiringen nebst angrenzenden Gebieten. Erste Hilfte:
Die Ordnungen Luthers, die ernestinischen und albertinischen
Gebiete, Leipzig 1902.

ZEDLER 1734: Zedler, Johann Heinrich (Hg.): Grofies vollstindiges
Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Kiinste, Bd. 7,
Leipzig/Halle 1734.

ZeDLER 1739A: Zedler, Johann Heinrich (Hg.): Grofles voll-
stindiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Kiinste,
Bd. 14, Leipzig/Halle 1739.

ZepLER 17398: Zedler, Johann Heinrich (Hg.): Grofles voll-
stindiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Kiinste,
Bd. 22, Leipzig/Halle 1739.

ZEDLER 1743: Zedler, Johann Heinrich (Hg.): Grof3es vollstindiges
Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Kiinste, Bd. 38,
Leipzig/Halle 1743.

ZEDLER 1746: Zedler, Johann Heinrich (Hg.): Grofles vollstindiges
Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Kiinste, Bd. 49,
Leipzig/Halle 1746.

Anbang



Literatur und Worterblicher

BAUMANN 2011: Baumann, Anette: Eheanbahnung und Partner-
wahl, in: Westphal, Siegrid; Schmidt-Voges, Inken; Baumann,
Anette (Hg.): Venus und Vulcanus. Ehen und Konflikte in der
Frithen Neuzeit (= bibliothek altes Reich, Bd. 6), S. 25-87.

Beck/ENDERS/BRAUN 1964: Beck, Friedrich; Enders, Lieselott;
Braun, Heinz u.a. (Bearb.): Ubersicht iiber die Bestinde
des Landeshauptarchivs Potsdam, Teil I: Behorden und
Institutionen in den Territorien Kurmark, Neumark und
Niederlausitz (= Veroffentlichungen des Brandenburgischen
Landeshauptarchivs, Bd. 4), Weimar 1964.

BecKERT 2001: Beckert, Rudi: Informationspolitik des Obersten
Gerichts der DDR auf dem Gebiet des Zivilrechts, in:
Schréder, Rainer (Hg.): Zivilrechtskultur der DDR, Bd. 3
(= Zeitgeschichtliche Forschungen, Bd. 2/3), Berlin 2001,
S.79-88.

BENJAMIN 1953: Benjamin, Hilde: Unsere Justiz — ein wirksames
Instrumentbeider Durchfithrungdes neuen Kurses, in: Neue
Justiz 7 (1953), S. 477-480.

BeRLIT 1992: Berlit, Uwe: Verfassunggebung in den fiinf neuen
Lindern —ein Zwischenbericht, in: Kritische Justiz 25 (1992),
S. 437-462.

BevErRLE/KUNKEL 1938: Beyerle, Franz; Kunkel, Wolfgang:
Quellen zur neueren Privatrechtsgeschichte Deutschlands,
Bd. 1/2 Landrechte des 16. Jahrhunderts, Weimar 1938.

BIENERT/SCHRECKENBACH 2010: Bienert, Michael C.; Schre-
ckenbach, Hans-Joachim: Das Land und die Bezirke.
Brandenburg in den Jahren der SBZ/DDR (1945-1989/90),
in: Beck, Friedrich; Gortemaker, Manfred; Hiibener, Kristina;
Neitmann, Klaus (Hg.): Brandenburg. Neues altes Land.
Geschichte und Gegenwart (= Brandenburgische Historische
Studien, Bd. 15), Berlin 2010, S. 99-127.

BOCKENEORDE 1967: Bockenforde, Ernst-Wolfgang: Die Rechts-
auffassung im kommunistischen Staat, Miinchen 1967.
BRANDENBURGISCHER PROVINZIALVERBAND 1917: Brandenbur-
gischer Provinzialverband (Hg.): Die Kunstdenkmiler des
Kreises Luckau, unter der Schriftleitung von Theodor Goecke
bearbeitet von Wilhelm Jung und Willy Spatz (= Die Kunst-
denkmiiler der Provinz Brandenburg, Bd. 5/1), Berlin 1917.

BRAKENSIEK 2005: Brakensiek, Stefan: Lokale Amtstriger in
deutschen Territorien der Frithen Neuzeit. Institutionelle
Grundlagen, akzeptanzorientierte Herrschaftspraxis und
obrigkeitliche Identitit, in: Asch, Ronald G.; Freist, Dagmar
(Hg.): Staatsbildung als kultureller Prozess. Strukturwandel
und Legitimation von Herrschaft in der Frithen Neuzeit,
Koln/Weimar/Wien 2005, S. 49—67.

BrAUTIGAM 1993: Briutigam, Hans-Otto: Der Aufbau des Rechts-
wesens in Brandenburg, in: Neue Juristische Wochenschrift
(46) 1993, S. 2501-2505.

Buracu/HARDT 1998: Bulach, Doris; Hardt, Matthias: Ar-
chiologisches Kataster fiir die Altstadt Liibben, angefertigt
im Auftrag der Stadt Liibben von der Arbeitsgemeinschaft
Archiologisches Kataster Altstade Liibben (Biiro fiir Feld-
archiologie Patzelt & Peter in Ofterschwang und Biiro fiir
Bauforschung, Denkmalpflege und Stadtgeschichte Michael
Scheftel in Liibeck), Kapitel - Die stadtgeschichtliche Unter-
suchung, S. 5-78 (unverdffentliche).

BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ 1996A: Bundesministerium der
Justiz (Hg.): Im Namen des Volkes. Uber die Justiz im Staat

Literatur

der SED. Katalog zur Ausstellung des Bundesministeriums
der Justiz, Leipzig *1996.

BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ 1996B: Bundesministerium der
Justiz (Hg.): Im Namen des Volkes. Uber die Justiz im Staat
der SED. Dokumentenband zur Ausstellung des Bundes-
ministeriums der Justiz, Leipzig *1996.

BURGHARTZ 1999: Burghartz, Susanna: Zeiten der Reinheit—Orte
der Unzucht. Ehe und Sexualititin Basel wihrend der Frithen
Neuzeit, Paderborn/Miinchen/Wien u.a. 1999.

BusCHMANN 1979: Buschmann, Arno: 100 Jahre Griindungstag
des Reichsgerichts. Zur Entwicklung der Héchstgerichtsbar-
keit in Deutschland, in: Neue Juristische Wochenschrift 32,
1979, S. 1966-1973.

DiesTELKAMP 1998: Diestelkamp, Bernhard: Die Durchsetzung
des Rechtsmittels der Appellation im weltlichen Prozess-
rechts Deutschlands (= Abhandlungen der Akademie der
Wissenschaften und der Literatur. Geistes- und Sozialwissen-
schaftliche Klasse, Jahrgang 1998, Nr. 2), Stuttgart 1998.

DiesTELKAMP 2014: Diestelkamp, Bernhard: Vom einstufigen
Gericht zur obersten Rechtsmittelinstanz. Die deutsche
Kéniggerichtsbarkeit und die Verdichtung der Reichsver-
fassung im Spitmittelalter (= Quellen und Forschungen zur
héchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, Bd. 64), Kéln/
Weimar/Wien 2014.

DieTrIcH 1984: Dietrich, Richard: Die Eingliederung der ehemals
sichsischen Gebiete in den preufSischen Staat nach 1815, in:
Baumgart, Peter (Hg.): Expansion und Integration. Zur
Eingliederung neugewonnener Gebiete in den preuflischen
Staat (= Neue Forschungen zur brandenburg-preuflischen
Geschichte, Bd. 5), Kéln/Wien 1984, S. 255-297.

DRW 1961-1972: Blesken, Hans; Génnewein, Otto; Reicke,
Siegfried; Weizsicker, Wilhelm (Bearb.): Deutsches Rechts-
worterbuch. Worterbuch derilteren deutschen Rechtssprache,
hg. von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften in
Verbindung mit der Akademie der Wissenschaften der DDR,
Bd. 6: Hufenwirt bis Kanzelzehnt, Weimar 1961-1972.

DRW 1992-1996: Speer, Heino u.a. (Bearb.): Deutsches Rechts-
worterbuch. Worterbuch derilteren deutschen Rechessprache,
hg. von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften in
Verbindung mit der Akademie der Wissenschaften der DDR,
Bd. 9: Mahlgericht-Notrust, Weimar 1992-1996.

DWB 12: Heyne, Moritz (Bearb.): Deutsches Worterbuch von
Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Bd. 12, Sechster Bd. L—
Mythisch, Leipzig 1885 (ND 1991).

Dyrorr 1966: Dyroff, Hans-Dieter: Der Wiener Kongref$ 1814/15.
Die Neuordnung Europas, Miinchen 1966.

EBEL 2004: Ebel, Friedrich: Des spreke wy vor eyn recht... Ver-
such iiber das Recht der Magdeburger Schéppen, in: Fijal,
Andreas; Leuchte, Hans-Jorg; Schiewer, Hans-Jochen (Hg.):
Friedrich Ebel. Unseren fruntlichen grus zuvor. Deutsches
Recht des Mittelalters im mittel- und osteuropiischen Raum,
Ko6ln/Weimar/Wien 2004.

Eckert 2001: Eckert, Hans-Joachim: Einfluf§ der Rechtsanwale-
schaft auf die Prozef8rechtsgestaltung, in: Schroder, Rainer
(Hg.): Zivilrechtskultur der DDR, Bd. 3 (= Zeitgeschichtliche
Forschungen, Bd. 2/3), Berlin 2001, S. 51-63.

E1seNHARDT 1969: Eisenhardt, Ulrich: Die Rechtswirkungen der
in der Goldenen Bulle genannten privilegia de non evocando

151



etappellando, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir Rechts-
geschichte, Germanistische Abteilung 26 (1969), S. 75-96.

E1seNHARDT 1980: Eisenhardt, Ulrich: Diekaiserlichen privilegia
de non appellando (= Quellen und Forschungen zur héchsten
Gerichtsbarkeit im Alten Reich, Bd. 7), Kéln/Wien 1980.

E1seNHARDT 1995: Eisenhardt, Ulrich: Deutsche Rechtsgeschichte
(= Grundrisse des Rechts), Miinchen 21995.

ENZ 2006: Jaeger, Friedrich (Hg.): Enzyklopidie der Neuzeit,
Bd. 4, Stuttgart/Weimar 2006.

FaupeL 2003: Faupel, Rainer: Zehn Jahre Brandenburgisches
Oberlandesgericht — Blick zuriick und Blick nach vorn, in:
Claveé, Klaus-Christoph; Kahl, Wolf; Pisal, Ramona (Hg.): 10
Jahre Brandenburgisches Oberlandesgericht. Festschrift zum
10jihrigen Bestehen, Baden-Baden 2003. S. 57-96.

FeLLNER/KRETSCHMAYR 1907: Fellner, Thomas; Kretschmayr,
Heinrich: Die ésterreichische Zentralverwaltung, I. Abteilung:
von Maximilian I. bis zur Vereinigung der sterreichischen
und bohmischen Hofkanzlei (1749), 2. Bd.: Aktenstiicke
1491-1681 (= Veréffentlichungen der Kommission fiir Neuere
Geschichte Osterreichs, Bd. 6), Wien 1907.

FiscHER 1994: Fischer, Dirk: Diegesellschaftlichen Gerichte. Irrwege
oder Modell fiir das vereinte Deutschland?, in: Bundesministe-
rium der Justiz (Hg.): Im Namen des Volkes. Uber die Justiz im
Staat der SED. Wissenschaftlicher Begleitband zur Ausstellung
des Bundesministeriums der Justiz, Leipzig 1994, S. 157-163.

FrLossmManN 2008: Floffmann, Ursula: Osterreichische Privat-
rechtsgeschichte, Wien/New York ¢2008.

FORSTER 1855: Forster, Franz: Allgemeine Hypotheken-Ordnung
fiir die gesammten Kéniglichen Staaten vom 20. Dezember
1783 nebst den dieselbe erginzenden Gesetzen und Verord-
nungen, Berlin 1855.

FRANKE 1992: Franke, Dietrich: Der Entwurf der brandenbur-
gischen Landesverfassung, in: Stern, Klaus (Hg.): Deutsche
Wiedervereinigung. Die Rechtseinheit. Arbeitskreis Staats-
und Verfassungsrecht, Bd. 3: Zur Entstehung von Landes-
verfassungen in den neuen Lindern der Bundesrepublik
Deutschland, Kéln/Berlin/Bonn/Miinchen 1992, S. 1-22.

FrRANKE 2013: Franke, Ellen: Die Machtdes Faktischen. Prozessuale
Wirkung von unbeschrinkten Appellationsprivilegien in der
reichshofritlichen Gerichtspraxis der Frithen Neuzeit, in:
Staudigl-Ciechowicz, Kamila; Klausberger, Philipp; Pils,
Ramonu.a. (Hg.): recht[durch] setzen/ Making Things Legal.
Gesetzgebung und prozessuale Wirklichkeit in den euro-
piischen Rechtstraditionen (= Beitrige zur Rechtsgeschichte
Osterreichs, Bd. 3/2), Wien 2013, S. 386-394.

GANGEL 1994: Gingel, Andreas: Die Volksrichterausbildung, in:
Bundesministerium der Justiz (Hg.): Im Namen des Volkes.
Uber die Justiz im Staat der SED. Wissenschaftlicher Begleit-
band zur Ausstellung des Bundesministeriums der Justiz,
Leipzig 1994, S. 47-55.

GENERALDIREKTION 1990: Generaldirektion der Staatlichen
Archive Bayerns (Hg.): »Gerechtigkeit erhéht ein Volke.
Recht und Rechtspflege in Bayern im Wandel der Geschichte.
Ausstellung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs mit Unter-
stiitzung des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und
der Landesnotarkammer Bayern (= Ausstellungskataloge der
Staatlichen Archive Bayerns, Bd. 28), Miinchen 1990.

GEeSTRICH/KRAUSE/MITTERAUER 2003: Gestrich, Andreas; Krause,
Jens-Uwe; Mitterauer, Michael: Geschichte der Familie
(= Europiische Kulturgeschichte, Bd. 1), Stuttgart 2003.

152

GLAESSNER 1999: Glaef8ner, Gert-Joachim: Entwicklungsphasen
der DDR nach 1949, in: Ellwein, Thomas; Holtmann, Ever-
hard (Hg.): 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Rahmen-
bedingungen — Entwicklungen — Perspektiven (= Politische
Vierteljahresschrift. Sonderheft, Bd. 30), Opladen/Wiesbaden
1999, S. 37-54.

GLEIXNER 1994: Gleixner, Ulrike: »Das Mensch« und »der Kerle.
Die Konstruktion von Geschlecht in Unzuchtverfahren der
Frithen Neuzeit (1700-1760) (= Geschichte und Geschlechter,
Bd. 8), Frankfurt a. M./New York 1994.

GORTEMAKER/BIENERT/DAMBON 2010: Gortemaker, Man-
fred; Bienert, Michael C.; Dambon, Robert: Das Bundes-
land. Wiedervereinigung und Entwicklung seit 1990, in:
Beck, Friedrich; Gértemaker, Manfred; Hiibener, Kristina;
Neitmann, Klaus (Hg.): Brandenburg. Neues altes Land.
Geschichte und Gegenwart (= Brandenburgische Historische
Studien, Bd. 15), Berlin 2010, S. 129-195.

GOETHE-WORTERBUCH 1989: Akademie der Wissenschaften der
DDR; Akademie der Wissenschaften in Gottingen; Heidel-
berger Akademie der Wissenschaften (Hg.): Goethe-Worter-
buch, Bd. 2. B—einweisen, Stuttgart/Berlin/Kéln/Mainz 1989.

GRESSMANN 2002: Gressmann, Michael: Richter in den neuen
Lindern, in: Harnack, Ernst-Walter; Riess, Peter (Hg.):
Festschrift fiir Peter Riess zum 70. Geburtstag am 4. Juni
2002, S. 891-906.

GRIEWANK 1954: Griewank, Karl: Der Wiener Kongress und die
europiische Restauration 1814/15, Leipzig 21954, S. 193-258.

GUNTHER 2000: Giinther, Bettina: Sittlichkeitsdelikte in den
Policeyordnungen der Reichsstidte Frankfurt am Main und
Niirnberg (15.-17. Jahrhundert), in: HirTER, KarRL (Hg.):
Policey und frithneuzeitliche Gesellschaft, Frankfurt a. M.
2000 (= Ius Commune Sonderhefte, Bd. 129), S. 121-148.

HarerkaMP 1999: Hans-Peter Haferkamp: Die Mitwirkung des
Staatsanwaltsim Zivilverfahrender DDR, in: Schroder, Rainer
(Hg.): Zivilrechtskulturder DDR, Bd. 1 (= Zeitgeschichtliche
Forschungen, Bd. 2/1), Berlin 1999, S. 367-416.

HamMEeR 1960: Hammer, Erwin: Die Geschichte des Grund-
buches in Bayern (= Bayerische Heimatforschung, Bd. 13),
Miinchen 1960.

HATTENHAUER 1977: Hattenhauer, Hans: Vom Reichsjustizamt
zum Bundesministerium der Justiz, in: Bundesministerium der
Justiz (Hg.): Vom Reichsjustizamt zum Bundesministerium
der Justiz. Festschrift zum 100jihrigen Griindungstag des
Reichsjustizamtes am 1. Januar 1877, Kéln 1977, S. 9-118.

HeimManN/NEITMANN/SCHICH 2007: Heimann, Heinz-Dieter;
Neitmann, Klaus; Schich, Winfried (Hg.): Brandenburgisches
Klosterbuch. Handbuch der Kléster, Stifte und Kommenden
biszur Mittedes 16. Jahrhunderts, 2 Bde. (= Brandenburgische
Historische Studien, Bd. 14), Berlin 2007.

HirscH 2003: Hirsch, Giinter: Geleitwort zur Festschrift »10
Jahre Brandenburgisches Oberlandesgerichts, in: Claveé,
Klaus-Christoph; Kahl, Wolf; Pisal, Ramona (Hg.): 10
Jahre Brandenburgisches Oberlandesgericht. Festschrift zum
10jihrigen Bestehen, Baden-Baden 2003. S. 15-16.

Hokrs 2001: Hoefs, Bettina: Kaderpolitik des Ministeriums der
Justiz 194560, in: Schréder, Rainer (Hg.): Zivilrechtskuleur
der DDR, Bd. 1 (= Zeitgeschichtliche Forschungen, Bd. 2/1),
Berlin 1999, S. 145-178.

HouwaLp 1984: Houwald, Gtz Freiherrvon: Die Niederlausitzer
Rittergiiter und ihre Besitzer, Bd. 3: Kreis Liibben (= Biblio-

Anbang



thek familiengeschichtlicher Quellen, Bd. 32), Neustadt an
der Aisch 1984.

HouwaLp 1996: Houwald, Gétz Freiherrvon: Die Niederlausitzer
Rittergiiter und ihre Besitzer, Bd. 5: Kreis Luckau (= Biblio-
thek familiengeschichtlicher Quellen, Bd. 37), Neustadt an
der Aisch 1996.

HRG 1998: Erler, Adalbert; Kaufmann, Ekkehard (Hg.): Hand-
worterbuchzur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 5, Berlin 1998.

HRG 2008: Cordes, Albrecht; Liick, Heiner; Werkmiuiller, Dieter
(Hg.): Handwérterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte,
Bd. 1, Berlin 22008.

HRG 2012: Cordes, Albrecht; Liick, Heiner; Werkmiiller, Dieter
(Hg.): Handwérterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte,
Bd. 2, Berlin 22012.

Huger 1957: Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschich-
te seit 1789. Bd. 1 Reform und Restauration 1789-1830,
Stuttgart 1957.

HUBENER/GOSE 2010: Hiibener, Kristina; Gose, Frank: Die
Provinz. Brandenburgim 19. und frithen 20. Jahrhundert, in:
Beck, Friedrich; Gértemaker, Manfred; Hiibener, Kristina;
Neitmann, Klaus (Hg.): Brandenburg. Neues altes Land.
Geschichte und Gegenwart (= Brandenburgische Historische
Studien, Bd. 15), Berlin 2010, S. 58-97.

KAUFMANN 2008: Kaufmann, Frank-Michael: Die Glossen zum
Sachsenspiegel — Briicken zum Reichsrecht, in: Liick, Heiner
(Hg.): Tangermiinde, die Altmark und das Reichsrecht.
Impulse aus dem Norden des Reiches fiir eine europiische
Rechtskultur (= Abhandlungen der Sichsischen Akademie der
Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse,
Bd. 81, Heft 1), Stuttgart/Leipzig 2008, S. 63-76.

KERN 1954: Kern, Eduard: Geschichte des Gerichtsverfassungs-
gesetzes, Miinchen/Berlin 1954.

KvrinkEerT 2001: Klinkert, Johannes: Zur »Normalitit« des Zivil-
rechts der DDR — eine Legende?, in: Schroder, Rainer (Hg.):
Zivilrechtskultur der DDR, Bd. 3 (= Zeitgeschichtliche
Forschungen, Bd. 2/3), Berlin 2001, S. 31-44.

KoBLER 1995: Kébler, Gerhard: Etymologisches Rechtsworterbuch
(= UTB 1888), Tiibingen 1995.

KroEescHELL 2005: Kroeschell, Karl: rechtunde unrecht dersassen.
Rechtsgeschichte Niedersachsens, Géttingen 2005.

KRroEscHELL 2008: Kroeschell, Karl: Deutsche Rechtsgeschichte,
Bd. 3: Seit 1650 (= UTB 2736), Koln/Weimar/Wien *2008.

KroescHELL/CORDES/NEHLSEN-VON STRYK 2008: Kroeschell,
Karl; Cordes, Albrecht; Nehlsen-von Stryk, Karin: Deutsche
Rechtsgeschichte, Bd. 2: 1250-1650, Kéln/Weimar/Wien
92008.

KRruG 1999: Krug, Jirgen: Das zivilrechtliche Wirken der Schieds-
kommissionen—Konzeptund Ergebnisse, in: Schréder, Rainer
(Hg.): Zivilrechtskulturder DDR, Bd. 1 (= Zeitgeschichtliche
Forschungen, Bd. 2/1), Berlin 1999, S. 245-290.

KomPER 2009: Kiimper, Hiram: Sachsenrecht. Studien zur
Geschichte des sichsischen Landrechts in Mittelalter und
frither Neuzeit (= Schriften zur Rechtsgeschichte, Bd. 142),
Berlin 2009.

KonzeL 1999: Kiinzel, Werner: Brandenburgs Verfassung in
Geschichteund Gegenwart, in: Kluge, Hans-Georg/Wolnicki,
Boris (Hg.): Verfassungsgericht des Landes Brandenburg,
Baden-Baden 21999, S. 183-209.

Lanpau 1977: Landau, Peter: Die Reichsjustizgesetze und die
deutsche Rechtseinheit, in: Bundesministerium der Justiz

Literatur

(Hg.): Vom Reichsjustizamt zum Bundesministerium der
Justiz. Festschrift zum 100jihrigen Griindungstag des
Reichsjustizamtes am 1. Januar 1877 mit einem Geleitwort
von Dr. Hans-Jochen Vogel, Bundesminister der Justiz, Koln
1977, S. 161-211.

LEHMANN 1963: Lehmann, Rudolf: Geschichte der Niederlausitz
(= Veréffentlichungen der Berliner Historischen Kommission,
Bd. 5), Berlin 1963.

LEHMANN 1965: Lehmann, Rudolf: Die Kirchenvisitation im Luck-
auer Kreise 1653 bis 1658, in: Jahrbuch fiir brandenburgische
Landesgeschichte 16 (1965), S. 60-73.

LiMBACH 1993: Limbach, Jutta: Der Aufbau des Rechtswesens in
den &stlichen Bezirken Berlins, in: Neue Juristische Wochen-
schrift (46) 1993, S. 2499-2501.

LiscHkA 2006: Lischka, Marion: Liebe als Ritual. Eheanbahnung
und Brautwerbungin der frithneuzeitlichen Grafschaft Lippe
(= Forschungen zur Regionalgeschichte, Bd. 55), Paderborn/
Miinchen/Wien/Ziirich 2006.

LocHEN 1994: Lochen, Hans-Hermann: »Nachwuchskader«—zur
Auswahlund Ausbildungvon Juristeninder DDR, in: Bundes-
ministerium der Justiz (Hg.): Im Namen des Volkes. Uber
die Justiz im Staat der SED. Wissenschaftlicher Begleitband
zur Ausstellung des Bundesministeriums der Justiz, Leipzig
1994, S. 123-136.

Ltck 1997: Liick, Heiner: Die Kursichsische Gerichtsverfassung
1423-1550 (= Forschungen zur Deutschen Rechtsgeschichte,
Bd. 17), Koln/Weimar/Wien 1997.

MAackE 1993: Macke, Peter (Hg.): Brandenburgisches Oberlandes-
gericht. Festgabe zur Eréffnung, Baden-Baden 1993.

DE MaiziiRre 2001: de Maiziére, Lothar: Zivilrechtsalltag in der
DDR aus der Sicht eines Rechtsanwalts, in: Schréder, Rainer
(Hg.): Zivilrechtskulturder DDR, Bd. 3 (= Zeitgeschichtliche
Forschungen, Bd. 2/3), Berlin 2001, S. 19-30.

MAJER 1991: Majer, Diemut: Die Uberpriifung von Richtern und
Staatsanwilten in der ehemaligen DDR, in: Zeitschrift fur
Rechtspolitik 24 (1991), S. 171-179.

MAJER 1992: Majer, Diemut: Ein halbierter Rechtsstaat fiir Ost-
deutschland? Unterschiedliche Kriterien bei der Uberpriifung
von Angehérigen des offentlichen Dienstes der chemaligen
DDR, in: Kritische Justiz 25 (1992), S. 147-167.

Marcowi1Tz 1997: Marcowitz, Reiner: Finis Saxoniae? Frankreich
und die sichsisch-polnische Frage auf dem Wiener Kongref§
1814/15, in: Neues Archiv fiir sichsische Geschichte 68
(1997), S. 157-184.

MarkovrTs 1993: Markovits, Inga: Die Abwicklung. Ein Tagebuch
zum Ende der DDR-Justiz, Miinchen 1993.

MARKOVITS 2006: Markovits, Inga: Gerechtigkeit in Liiritz. Eine
ostdeutsche Rechtsgeschichte, Miinchen 2006.

MARQUORDT 1938: Marquordt, Gerhard: Vier rheinische Prozess-
ordnungen aus dem 16. Jahrhundert. Ein Beitrag zum Pro-
zessrecht der Rezeptionszeit (= Rheinisches Archiv, Bd. 33),
Bonn 1938.

MarscH/BILLER/JacOB 2001: Marsch, Angelika; Biller, Josef
H.; Jacob, Frank-Dietrich (Hg.): Die Reisebilder Pfalzgraf
Orttheinrichs aus den Jahren 1536/37 von seinem Ritt von
Neuburg a. d. Donau iiber Prag nach Krakau und zuriick
tiber Breslau, Berlin, Wittenberg und Leipzig nach Neuburg,
Faksimileband, Weiflenhorn 2001.

MATHES 1999: Mathes, Regina: Volksrichter — Schéffen — Kollek-
tive. Zur Laienmitwirkungan derstaatlichen Strafrechtspflege

153



in der SBZ/DDR (= Europiische Hochschulschriften, Reihe
II Rechtswissenschaft, Bd. 2631), Frankfurt a. M. u.a. 1999.

Mieck 1992: Mieck, Ilja: Preuflen von 1807 bis 1850. Reformen,
Restauration und Revolution, in: Biisch, Otto (Hg.): Hand-
buch der Preuflischen Geschichte, Bd. 2: Das 19. Jahrhundert
und Grofle Themen der Geschichte Preufiens, Berlin/New
York 1992, S. 3-292.

MiEck 2009: Mieck, Ilja, Preuflen und Westeuropa, in: Neugebauer,
Wolfgang (Hg.) unter Mitarbeit von Frank Kleinehagenbrock:
Handbuch der Preuflischen Geschichte, Bd. 1: Das 17. und
18.Jahrhundert und Grofie Themen der Geschichte PreufSens,
Berlin/New York 2009, S. 411-851.

MINISTERIUM DER JUsTIZ 1963: Ministerium der Justiz (Hg.):
Aufgaben und Arbeitsweise der Rechtspflegeorgane. Rechts-
erlafl, Gerichtsverfassungsgesetz, Militirgerichtsordnung,
Staatsanwaltschaftsgesetz und zugehérige gesetzliche Be-
stimmungen — Textausgabe mit Sachregister, Berlin 1963.

MouNHAUPT 2000: Mohnhaupt, Heinz: Die Mitwirkung der
Landstinde an der Gesetzgebung. Argumente und Argumen-
tationsweise in der Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts, in:
ders.: Historische Vergleichung im Bereich von Staat und
Recht. Gesammelte Aufsitze (= lus Commune. Sonderhefte,
Bd. 134), Frankfurt a. M. 2000, S. 205-220.

MoLLNAU 2003: Mollnau, Karl A: Normdurchsetzung in osteuro-
piischen Nachkriegsgesellschaften (1944-1989). Einfiithrung
in die Rechtsentwicklung mit Quellendokumentation, Bd. 5:
Deutsche Demokratische Republik (1958-1989), 1. Halbbd.:
Recht und Juristen im Spiegel der Beschliisse des Politbiiros
und Sekretariats des Zentralkomittees der SED (= Studien zur
europiischen Rechtsgeschichte, Bd. 159), Frankfurta. M. 2003.

MUHL 1961: Miihl, Manfred: Anulus pronubus. Der Ursprung
des romischen Verlobungsringes und dessen symbolische
Bedeutung im EheschlieSungs- und Verlgbnisrecht Roms,
Niirnberg-Erlangen 1961.

MULLER 1939: Miiller, Hermann: Die Entstehungsgeschichte des
Gerichtsverfassungs-Gesetzes, Tiibingen 1939.

MULLER/MULLER 1995: Miiller, Hans-Heinrich; Miiller, Harald:
Brandenburgals preufiische Provinz. Das 19. Jahrhundert bis
1871, in: Materna, Ingo; Ribbe, Wolfgang (Hg.): Branden-
burgische Geschichte, Berlin 1995, S. 395-502.

MULLER 1999: Miiller, Ulrike: Laienrechtsprechung durch
Schéffen, in: Schréder, Rainer (Hg.): Zivilrechtskultur der
DDR, Bd. 1 (= Zeitgeschichtliche Forschungen, Bd. 2/1),
Berlin 1999, S. 179-209.

MuLLerR-ENBERGS/ WiELGOHS/HOFFMANN 2001: Miiller-Enbergs,
Helmut; Wielgohs, Jan; Hoffmann, Dieter (Hg.): Werwar wer
in der DDR. Ein biographisches Lexikon. Unter Mitarbeit
von Olaf W. Reimann und Bernd-Rainer Barth, Bonn 2001.

NEITMANN 2006: Neitmann, Klaus: Der Aufstieg Liibbens zum
Herrschaftsmittelpunkt des Markgraftums Niederlausitz (14.
bis 17. Jahrhundert), in: ders. (Hg.): Im Schatten michtiger
Nachbarn. Politik, Wirtschaft und Kulcur der Niederlausitz
(= Brandenburgische Historische Studien, Bd. 4; Einzelver-
offentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs,
Bd. 3), Berlin 2006, S. 73-109.

NEITMANN/SCHRODER/ WEIRAUCH 2006: Neitmann, Klaus;
Schréder, Kathrin; Weirauch, Kirstin (Hg.): »Ist Zierde des
Landes gewest«. Liibben (Spreewald) im Spiegel archivalischer
Quellen (= Einzelveréffentlichungen des Brandenburgischen
Landeshauptarchivs, Bd. 2), Berlin 2006.

154

NEITMANN/BECK/GOsE 2010: Neitmann, Klaus; Beck, Friedrich;
Gése, Frank: Die Mark. Brandenburg im Mittelalter und
in der Frithen Neuzeit, in: Beck, Friedrich; Gortemaker,
Manfred; Hiibener, Kristina; Neitmann, Klaus (Hg.):
Brandenburg. Neues altes Land. Geschichte und Gegenwart
(= Brandenburgische Historische Studien, Bd. 15), Berlin
2010, S. 15-57.

NEUGEBAUER 2001: Neugebauer, Wolfgang: Zentralprovinz im
Absolutismus. Brandenburg im 17. und 18. Jahrhundert (= Bi-
bliothek der Brandenburgischen und Preuflischen Geschichte,
Bd. 5; Brandenburgische Geschichte in Einzeldarstellungen,
Bd. 4), Berlin 2001.

NEUMANN 1857: Neumann, Johann Wilhelm: Geschichte der
Kreisstadt Liibben im Markgrafthum Niederlausitz, Zweite
Abtheilung. Innere Verhiltnisse, Liibben 1857 (ND 2000).

OEesTMANN 2010: Oestmann, Peter: Rechtsverweigerung im
Alten Reich, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir Rechts-
geschichte. Germanistische Abteilung 127 (2010), S. 51-141.

OEesT™MANN 2012: Oestmann, Peter: Geistliche und weltliche
Gerichte im Alten Reich. Zustindigkeitsstreitigkeiten und
Instanzenziige (= Quellen und Forschungen zur héchsten Ge-
richtsbarkeitim Alten Reich, Bd. 61), Kéln/Weimar/ Wien 2012.

PERELS 1908: Perels, Kurt: Dieallgemeinen Appellationsprivilegien
fiir Brandenburg-Preuflen (= Quellen und Studien zur Ver-
fassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelalter und
Neuzeit, Bd. 3, Heft 1), Weimar 1908.

PonL 2001: Pohl, Dieter: Justizin Brandenburg 1945-1955. Gleich-
schaltung und Anpassung (= Quellen und Darstellungen zur
Zeitgeschichte, Bd. 50), Miinchen 2001.

RicHTER 1987: Richter, Giinter: Zwischen Revolution und
Reichsgriindung (1848-1870), in: Ribbe, Wolfgang (Hg.)
Geschichte Berlins, Bd. 2 (= Veréffentlichungen der His-
torischen Kommission zu Berlin), Berlin 1987, S. 605—-687.

vON ROENNE 1997: von Roenne, Hans Hubertus: »Politisch
untragbar...2«. Die Uberpriifung von Richtern und Staats-
anwilten der DDR im Zuge der Vereinigung Deutschlands
(= Berliner Juristische Universititsschriften. Grundlagen des
Rechts, Bd. 7), Berlin 1997.

ROTTLEUTHNER 1994: Rottleuthner, Hubert: Steuerung der
Justiz, in: Bundesministerium der Justiz (Hg.): Im Namen des
Volkes. Uber die Justiz im Staat der SED. Wissenschaftlicher
Begleitband zur Ausstellung des Bundesministeriums der
Justiz, Leipzig 1994, S. 221-229.

SCHATTENBERG 1969: Schattenberg, Dieter: Prinzipien der
Gerichtsverfassung in der "\DDR¢, Kéln 1969.

SCHEUGENPFLUG 1995: Scheugenpflug, Martin: Die Uberleitung
der DDR-Justiz in rechtsstaatliche Strukturen. Der Aufbau
in der streitigen Zivilgerichtsbarkeit und der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit in den fiinf neuen Lindern nach dem Wih-
rungsvertrag und dem Einigungsvertrag (= Schriften zum
Prozessrecht, Bd. 123), Berlin 1995.

ScHILD 1985: Schild, Wolfgang: Alte Gerichtsbarkeit. Vom
Gottesurteil bis zum Beginn der modernen Rechtsprechung,
Hamburg ?1985.

ScHILLING 1986: Schilling, Heinz: »Geschichte der Siinde« oder
»Geschichte des Verbrechens«® Uberlegungen zur Gesell-
schaftsgeschichte der frithneuzeitlichen Kirchenzucht. In:
Annali dell'Istituto storico italo—germanico in Trento (= Jahr-
buch desitalienisch—deutschen historischen Institutsin Trient)

12 (1986), S. 169-192.

Anbang



ScHLINK 1993: Schlink, Bernhard: Rezension zu MARKOVITS
1993, in: Deutsch-deutsche Rechts-Zeitschrift 3 (1993), S. 241.

ScHLINKER 2008: Schlinker, Steffen: Litis Contestatio. Eine Unter-
suchung iiber die Grundlagen des gelehrten Zivilprozesses in
der Zeit vom 12. biszum 19. Jahrhundert (= Studien zur euro-
piischen Rechtsgeschichte, Bd. 233), Frankfurt a. M. 2008.

ScHLOSSER 1993: Schlosser, Hans: Grundziige der Neueren Pri-
vatrechtsgeschichte. Ein Studienbuch (= UTB 882), Heidel-
berg 71993.

ScHMELLER 1961: Schmeller, ]. Andreas: Bayerisches Worterbuch.
Neudruck der zweiten bei R. Oldenburg 1872—77 in zwei
Binden erschienenen Auflage von G. Karl Frommann mit
Vorwort von O. Basler, Bd. 1, Aalen 1961.

ScHMIDT 2003: Schmidt, Frank: Archivierung und Auswertungs-
méglichkeiten von geschlossenen Grundbuchunterlagen
im Brandenburgischen Landeshauptarchiv, in: Neitmann,
Klaus (Hg.): Aus der brandenburgischen Archivalienkunde.
Festschrift zum 50jihrigen Jubilium des Brandenburgischen
Landeshauptarchivs (= Verdffentlichungen des Brandenbur-
gischen Landeshauptarchivs Potsdam, Bd. 40), Berlin 2003,
S. 157-211.

ScHNELL 1982: Schnell, Riidiger: Andreas Capellanus. Zur
Rezeption des romischen und kanonischen Rechtsin De Amore
(=Miinsterische Mittelalter-Schriften, Bd. 46), Miinchen 1982.

ScHONFELDT 2002: Schénfeldt, Hans-Andreas: Vom Schiedsmann
zur Schiedskommission. Normdurchsetzung durch territoriale
gesellschaftliche Gerichte in der DDR (= Tus Commune,
Studien zur Europiischen Rechtsgeschichte, Sonderheft 145),
Frankfurt a. M. 2002.

SCHRODER 1999: Schroder, Rainer (Hg.): Zivilrechtskultur der
DDR, Bd. 1 (= Zeitgeschichtliche Forschungen, Bd. 2/1),
Berlin 1999.

ScHRODER 2001: Schroder, Rainer (Hg.): Zivilrechtskultur der
DDR, Bd. 3 (= Zeitgeschichtliche Forschungen, Bd. 2/3),
Berlin 1999.

SCHRODER 2008: Schréder, Rainer: Die DDR-Ziviljustiz im Ge-
sprich. 26 Zeitzeugeninterviews (= Rechtshistorische Reihe,
Bd. 373), Frankfurt a. M. 2008.

SCHRODER 2009: Schroder, Kathrin: Archivalische Quellen zum
Lehnwesen der Niederlausitz in Bestinden des Brandenbur-
gischen Landeshauptarchivs, in: Brandenburgische Archive.
Berichte und Mitteilungen aus den Archiven des Landes
Brandenburg 26, 2009, S. 313 (online http://www.blha.de/
FilePool/BA_26_09.pdf; letzter Abruf 28. Januar 2012).

SCHRIFTENREIHE 4/1961: Der Staatsrat der Deutschen Demo-
kratischen Republik (Hg.): Die weitere Entwicklung der
sozialistischen Rechtspflege in der Deutschen Demokratischen
Republik (= Schriftenreihe des Staatsrates der Deutschen
Demokratischen Republik, Nr. 4), Berlin 1961.

ScHUBERT 1997: Schubert, Ernst: Landstinde und Fiirsten-
herrschaft. Kommentar zu den Beitrigen von Ulf Molzahn
und Frank Gése, in: Keller, Katrin; Matzerath, Josef (Hg.):
Geschichte des sichsischen Adels, Kéln/Weimar/Wien 1997,
S. 161-166.

ScHUBERT 2007: Schubert, Ernst: Riuber, Henker, arme Siinder.
Verbrechen und Strafe im Mittelalter. Mit einem Nachwort
von Thomas Vogtherr, Darmstadt 2007.

SELLERT 1977: Sellert, Wolfgang: Die Reichsjustizgesetze von
1877 —ein gedenkwiirdiges Ereignis?, in: Juristische Schulung
17 (1977), S. 781-789.

Literatur

SELLERT 1979: Sellert, Wolfgang: Der Weg zur einheitlichen
Rechtspflege in Deutschland, in: Rittshistoriska Studier 7
(1979), S. 245-254.

SEMLER/KERN 1963: Semler, Hans-Joachim; Kern, Herbert (Hg.):
Rechtspflege—Sache des ganzen Volkes. Leitfaden zum Rechts-
pflegeerlafi, Berlin 1963.

SiGNoRI 2011: Signori, Gabriela: Von der Paradiesehe zur Giiter-
gemeinschaft. Die Ehe in der mittelalterlichen Lebens- und
Vorstellungswelt (= Geschichte und Geschlechter, Bd. 60),
Frankfurt a. M. 2011.

S1MON 1998: Simon, Thomas (Hg.): Repertorium der Policeyord-
nungen der frithen Neuzeit, Bd. 2/1 Brandenburg-PreufSen mit
Nebenterritorien (Kleve-Mark, Magdeburg und Halberstadt)
(= Ius Commune, Sonderhefte; Studien zur europiischen
Rechtsgeschichte, Bd. 111/1), Frankfurt a. M. 1998.

STELKENS 1992: Stelkens, Paul: Die Stellung der Richterschaft in
den neuen Bundeslindern (mit anschlieffender Aussprache),
in: Stern, Klaus (Hg.): Deutsche Wiedervereinigung. Die
Rechtseinheit. Arbeitskreis Staats- und Verfassungsrecht in
Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Verwaltungsrecht,
Bd. 2: Zur Wiederherstellung der inneren Einheit, Teil 1:
Vermdgensfragen — Offentlicher Dienst—Universititen, Kéln/
Berlin/Bonn/Miinchen 1992, S. 65-91.

STELKENS 1991: Stelkens, Ulrich: Die Gerichtsbarkeitin den neuen
Bundeslindern, in: Juristische Schulung 31 (1991), S.991-996.

StoLzEL 1910: Stdlzel, Adolf: Billigkeits- und Rechtspflege der
Rezeptionszeit in Jiilich/Berg, Bayern, Sachsen und Bran-
denburg (= Die Entwicklung der gelehrten Rechtsprechung,
Bd. 2), Berlin 1910.

TuEUNE 1991: Theune, Wolfgang: Rechts—und Justizentwicklung
im Land Brandenburg, in: Deutsch-deutsche Rechts-Zeit-
schrift 2 (1991), S. 339-341.

THEUNE 1992: Theune, Wolfgang: Rechts—und Justizentwicklung
im Land Brandenburg, in: Deutsch-deutsche Rechts-Zeit-
schrift 3 (1992), S. 45-46.

TureL 1997: Thiel, Wera: Arbeitsrecht in der DDR. Ein Uber-
blick iiber die Rechtsentwicklung und der Versuch einer
Wertung (= Beitrige zu den Berichten der Kommission fir
die Erforschung des sozialen und politischen Wandels in den
neuen Bundeslindern e.V. (KSPW); Beitrige zum Bericht 6
»Die Umwandlung der Arbeits- und Sozialordnunge, Bd. 6.1),
Opladen 1997.

THoMAS 1994: Thomas, Jiirgen: Die Ubernahmevon Richtern und
Staatsanwilten der ehemaligen DDR in die bundesdeutsche
Justiz, in: Bundesministerium der Justiz (Hg.): Im Namen des
Volkes. Uber die Justiz im Staat der SED. Wissenschaftlicher
Begleitband zur Ausstellung des Bundesministeriums der
Justiz, Leipzig 1994, S. 275-283.

TieTz 1969: Tietz, Gerold: Verlobung, Trauung und Hochzeit in
den evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts,
Tiibingen 1969.

ULMSCHNEIDER 2003: Ulmschneider, Christoph: Eigentum und
Naturrechtim Deutschland desbeginnenden 19. Jahrhunderts
(= Schriften zur Rechtsgeschichte, Bd. 100), Berlin 2003.

ViLLwock 1994: Villwock, Thomas: Gedanken iiber Ursachen und
Wirkungen der friedlichen Revolution 1989 in der DDR, in:
Bundesministerium der Justiz (Hg.): Im Namen des Volkes.
Uber die Justiz im Staat der SED. Wissenschaftlicher Begleit-
band zur Ausstellung des Bundesministeriums der Justiz,

Leipzig 1994, S. 265-273.

155



VoTscH 2008: Vétsch, Jochen: Die »sichsische Frage« auf dem
Wiener Kongress 1814/15, in: Martin, Guntram; Vétsch,
Jochen; Wiegand, Peter (Hg.): 200 Jahre Kénigreich Sachsen.
Beitrige zur sichsischen Geschichte im napoleonischen Zeit-
alter (= Saxonia. Schriften des Vereins fiir sichsische Landes-
geschichte, Bd. 10), Beucha 2008, S. 169-184.

VoTtsch 2010: Vétsch, Jochen: Staatsbildung in Mitteldeutsch-
land? Entstehung und Entwicklung der kursichsisch-alberti-
nischen Nebenlinien, in: Schattkowsky, Martina; Wilde,
Manfred (Hg.): Sachsen und seine Sekundogenituren. Die
Nebenlinien Weiflenfels, Merseburg und Zeitz (1657-1746)
(= Schriften zur sichsischen Geschichte und Volkskunde,
Bd. 33), Leipzig 2010, S. 59-72.

WEITZEL 1976: Weitzel, Jiirgen: Der Kampf um die Appellation
ans Reichskammergericht. Zur politischen Geschichte der
Rechtsmittel in Deutschland (= Quellen und Forschungen
zur hochsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, Bd. 4), Koln/
Wien 1976.

WENTKER 1997: Wentker, Hermann: Volksrichter in der SBZ/
DDR 1945 bis 1962. Eine Dokumentation (= Schriftenreihe
der Vierteljahrshefte fiir Zeitgeschichte, Bd. 74), Miinchen
1997.

Abkiirzungen

AKS Allgemeine Kartensammlung

BLHA Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam
DRW Deutsches Rechtswérterbuch

DWB Deutsches Worterbuch

ENZ Enzyklopidie der Neuzeit

GStA PK  Geheimes Staatsarchiv Preufischer Kulturbesitz, Berlin-

Dahlem

GVBL Gesetz- und Verordnungsblatt (fiir das Land Brandenburg)

GVG Gerichtsverfassungsgesetz

HA Hauptabteilung

HRG Handwdrterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte
Lfg. Lieferung

LGO Landgerichtsordnung (der Niederlausitz von 1538)
MIS Ministerium fiir Staatssicherheit der DDR

MTS Maschinen-Traktoren-Station
NSDAP  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
OAR Oberamtsregierung

PD Privatdozent
PK PreufSischer Kulturbesitz
r recto
Rep. Repositur
SBB PK  Staatsbibliothek zu Berlin PreufSischer Kulturbesitz
SBZ Sowjetische Besatzungszone
SLUB Sichsische Landesbibliothek — Staats- und Universitits-
bibliothek Dresden
SMA Sowjetische Militiradministration
SMAD  Sowjetische Militiradministration Deutschlands
SPK Stiftung Preuf8ischer Kulturbesitz
StadtA Stadt- und Depositalarchiv Libben, Liibben (Spreewald)
v verso
156

WERKENTIN 1997: Falco Werkentin: Politische Strafjustiz in der
Ara Ulbricht. Vom bekennenden Terror zur verdeckten Re-
pression, Berlin 21997.

WEsTPHAL 2005: Westphal, Siegrid: Stabilisierung durch Recht.
Reichsgerichteals Schiedsstelle territorialer Konflikte, in: Asch,
Ronald G.; Freist, Dagmar (Hg.): Staatsbildungals kultureller
Prozess. Strukturwandel und Legitimation von Herrschaftin
der Frithen Neuzeit, Koln/Weimar/Wien 2005, S. 235-253.

WesTpHAL 2011: Westphal, Siegrid, Die Aufldsung ehelicher
Beziechungen in der Frithen Neuzeit, in: Westphal, Siegrid;
Schmidt-Voges, Inken; Baumann, Anette (Hg.): Venus und
Vulcanus. Ehen und Konflikte in der Frithen Neuzeit (= biblio-
thek altes Reich, Bd. 6), S. 163-235.

WiLLowelr 2002: Willoweit, Dietmar: Die Expansion des
Strafrechts in Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, in:
Schlosser, Hans; Sprandel, Rolf; Willoweit, Dietmar (Hg.):
Herrschaftliches Strafen seit dem Hochmittelalter. Formen
und Entwicklungsstufen, Kéln/Weimar/Wien 2002 (= Kon-
flike, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas.
Symposien und Synthesen, Bd. 5), S. 331-354.

WrTTRECK 2006: Wittreck, Fabian: Die Verwaltung der Dritten
Gewalt (= Jus Publikum, Bd. 143), Ttibingen 2006.

Anbang



	Cover
	Titelseite
	Inhalt
	Zum Geleit. Klaus Neitmann
	Zur Einführung
	Bedeutung des Lübbener Amtsgerichts für die Niederlausitzer Rechtsgeschichte
	Grundzüge der Niederlausitzer Gerichtsorganisation
	Jährlich zweimal Gericht zu halten – die Landgerichtsordnung (LGO) für das Markgraftum Niederlausitz von 1538
	Lang anhaltende Strukturen – die Oberamtsregierung als oberste Justiz- und Verwaltungsbehörde im Markgraftum Niederlausitz von 1666 bis 1815
	Auseinanderhalten – die Trennung von Verwaltung und Justiz 1815 nach preußischer Vorgabe und die reichsweite Neuordnung der Rechtspflege 1879
	Gleich(sc)haltung – die politische Instrumentalisierung der DDR-Justiz nach 1945
	Demokratische Verhältnisse – die friedliche Revolution von 1989und die Umstrukturierung des Justizwesens im Land Brandenburg

	Die räumlichen Verhältnisse – das Gebäude
	Haltestelle Schlossinsel – Hauptsitz der Justiz und Verwaltung vom 16. Jahrhundert bis 1929
	Haltlose Zustände – der Neubau des Amtsgerichts 1929

	Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse – Konflikte aus vier Jahrhunderten
	Ungebührliches Liebesverhalten – Bruch des Eheversprechens im 17. Jahrhundert und das Lübbener Konsistorium
	Geringe Haltbarkeit – Zwangsvollstreckung und die Wiedereinsetzung ins Eigentum 1775–1779
	Nach Inhalt der Aussage – Der Eigentumsnachweis der Stände am Ständehaus und am Landbotenhaus im Jahr 1825
	Halt! Polizei! – Sahnediebstahl in Siegadel und die Konsequenzen 1947/48

	Anhang
	Urkundeneditionen
	Besetzung des Landgerichts mit zwei Rechtsgelehrten durch König Ludwig II. von 1526
	Die Landgerichtsordnung König Ferdinand I. von 1538

	Quellen und Literatur
	Abkürzungen





